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OFFENTLICHE ERGANZUNGSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:
61 Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:

Betreff:
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 (657) - Misch- und Sondergebiet
nordlich der Enneper Stral3e- Zwieback Brandt —

a) Beschluss uber die eingegangenen Stellungnahmen
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs.1 BauGB

Beratungsfolge:
04.10.2017 Stadtentwicklungsausschuss
05.10.2017 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Zu a):

Der Rat der Stadt Hagen hat die vorgebrachten Stellungnahmen (inklusive der nach
Versand der Drucksache Nr. 0674/2017 eingegangenen Erganzungen) eingehend
gepruft und die offentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander
abgewogen. Er beschliel3t das Abwagungsergebnis entsprechend den Vorschlagen
in der Vorlage.

zu b):

Der Rat der Stadt Hagen beschlie3t den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr.
3/14 (657) - Misch- und Sondergebiet noérdlich der Enneper Stralle- Zwieback
Brandt - gemal’ § 10 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit gultigen Fassung
als Satzung. Die Begrindung vom 15.09.2017 ersetzt die bisherige Begriindung
und wird dem Bebauungsplan beigefugt.

Nachster Verfahrensschritt:
Der Bebauungsplan tritt mit der ortsiiblichen Bekanntmachung des Satzungsbe-
schlusses in Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit abgeschlossen.
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Kurzfassung

1. Beschlussfassung zu den im Rahmen der Planoffenlagen eingegangenen
Anregungen.
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Begriindung

Im Nachgang zur 4. Offenlage wurden von Birgern Einwendungen zu bereits
vorliegenden Gutachten (Themen Einzelhandel, Larm, Storfallbetrieb) vorgebracht.
Neue Gesichtspunkte wurden dabei nicht vorgetragen. Die Ersteller der Gutachten
haben deshalb kurzfristig zu den Gutachten erganzende Stellungnahmen
eingereicht, die erst nach Versand der Vorlage 674-1/2017 bei der Verwaltung
eingingen. Die Stellungnahmen werden in dieser Vorlage aufgefuhrt und die
Ergebnisse in den Abwagungsvorschlagen bertcksichtigt.

1. Ergebnisse der Beteiligung der Offentlichkeit zur vierten_Offenlage vom
14.08.2017 bis 14.09.2017 einschlieBlich

Nr. Einwender vierte Stichpunktartige Inhalte der Stellungnahmen/Einwendungen
Offenlage
Schreiben
vom
1 Barger 1, ver- | 14.09.2017 Verfahrensfehler:
treten durch die
Rechtsanwalts- Verschleierung der Erganzung der Unterlagen
kanzlei
Baumeister Unvollstandigkeit der umweltbezogenen Stellungnahmen

fehlende Untersuchung zur planbedingten Steigerung des Ver-
kehrslarms

Einzelhandelsfragen

2 Birger 2, vertr. 14.09.2017 Nach wie vor Bedenken analog den Schreiben aus der 1., 2. und
durch das 3. Offenlage
Rechtsanwalts-

buro Orth Kluth

3 Birger 3, vertr. 14.09.2017 Hinweis auf das Aufrechterhalten der im Rahmen der Offenlagen
durch das vorgebrachten Einwendungen
Rechtsanwalts-
biro BRANDI

2, Bestandteile der Vorlage

« Ubersichtsplan zum Geltungsbereich

e Kopien der Einwendungen 1 - 3

« Kopien der eingegangenen erganzenden Stellungnahmen (Anlagen 1a,1b, 2a,
2b) zur Abwagung
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Anlagen zur Vorlage

o Gerausch-Immissionsgutachten

vom Ingenieurburo fur Akustik und

Larmimmissionsschutz und erganzende Stellungnahmen vom 10.01.2017,vom
03.08.2017 und vom 25.09.2017

« Uberschlagige Auswirkungsanalyse (GFK) und Nachtrag vom 12.09.2017

o BBE Stellungnahme zu o.g. Analyse und zu o.g Nachtrag vom 22.09.2017

o Storfallbetrieb (Gutachten DEKRA vom 31.05.2017) und Ergadnzung vom

21.09.2017

Diese Unterlagen wurden zur Erstellung der Begrindung ausgewertet und kdnnen im
Verwaltungssystem ALLRIS bzw. Blrgerinformationssystem und als Original in der
jeweiligen Sitzung eingesehen werden.

4,

Abwagungstabelle/Stellungnahme der Verwaltung

Nr

Anregung

Stellungnahme/Abwéagungsvorschlage

Biirger 1, vertreten durch die
Rechtsanwaltskanzlei Bau-
meister, 14.09.2017

Verschleierung der Erganz-
ung der Unterlagen

Unvollstiandigkeit der umwelt-
bezogenen Stellungnahmen

Fehlende Untersuchung des
Verkehrslarms auf der
Enneper Stralle

Einzelhandelsfragen:

Verwendete Daten und deren
Bewertung

Nachnutzung der Altstandorte

des
und Zentren-

Grundsitze
Einzelhandels-
konzeptes

Zu den aufgefiihrten Punkten wird in der Drucksachen-Nr. 0674/2017
ausfihrlich Stellung genommen (Kapitel 9, Seite 25-26)

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Das Ing.-Buro fur Akustik und Larm-Immissionsschutz als Ersteller des
betreffenden Gutachtens hat mit Datum vom 25.09.2017 zu den
Einwendungen Stellung genommen. Demnach ist nach dem Verfahren der
TA-Larm eine weitere Betrachtung des Verkehrslarms nicht erforderlich.

Ein  Anspruch auf passive SchallschutzmaBnahmen ist gem.
Verkehrslarmverordnung ebenfalls nicht gegeben, weil die Voraus-
setzungen dafir nicht vorliegen. Es wird der Hinweis gegeben, dass durch
den Umbau der Kreuzung Enneper Stralle/Vogelsanger Stralle zum
Kreisverkehr die in der Einwendung erwdhnte Ampelanlage nicht mehr
vorhanden ist.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Das Gutachterbiro BBE hat mit Datum vom 22.09.2017 eine
Stellungnahme zu dem Schreiben des Einwenders abgegeben. Da es
sich im Wesentlichen um bereits vorgebrachte Argumente im Rahmen
der 1. Offenlage handelt (siehe Drucksachen-Nr. 0674/2017, Kapitel 9,
Seite 19 — 23) hat die Verwaltung dazu Stellungnahmen abgegeben.

Zusammenfassend kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass durch die
erneute Stellungnahme( September 2017) der GFK im Zusammenhang mit
der 4. Offenlage die Ergebnisse ihres eigenen Gutachtens von dem
Gutachten der GFK nicht widerlegt werden.
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Dem schliel3t sich die Verwaltung an.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Biirger 2, vertreten durch die
Rechtsanwaltskanzlei Orth
Kluth, Schreiben vom
14.09.2017

Vollumfangliche
Beriicksichtigung
bisherigen Einwénde

aller

Keine Beriicksichtigung der
planerischen Stoérfallvorsorge

Bedenken gegen das
Gutachten (DEKRA) im
Hinblick auf

Methodik/Literaturquellen

Wirtschaftliche Interessen

Es wurden bisher alle von dem Einwender im Verfahren gedufRerten
Anregungen bertcksichtigt.

Siehe Drucksachen-Nr. 0674/2017 Kapitel 9, Seite 27 - 32 : Abwagung
zu den Schreiben vom 14.12.2016, 13.04.2017 und 31.07.2017.

Das Gutachten der DEKRA Automobil GMBH vom 31.05.2017 kommt zu
dem Ergebnis, dass ein Abstandswert fiir den Storfall nicht zu ermitteln ist.

Trotzdem wurde aus Grinden der Rucksichtnahme in den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Festsetzung aufgenommen, dass
der dauerhafte Aufenthalt innerhalb der privaten Griinflache nicht zulassig
ist. Die Offentliche Grinflache ist aufgrund der vorgesehenen
Uferbepflanzung mit Geholzen nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeignet.
Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung wurde die Anordnung von
Freiflachen und bebauten Flachen auf dem Grundstiick so gewahlt, dass
sich der Abstand zwischen dem Storfallbetrieb und den geplanten
Gebauden vergrofRert. Bei der Werkstatthalle und den Einzel-
handelsbetrieben  wird auf groRe Fensterflichen in Richtung
Betriebsbereich verzichtet.

Durch die vorgesehenen MalRnahmen wird sichergestellt, dass schadliche
Umwelteinwirkungen und von schweren Unféllen hervorgerufene
Auswirkungen so weit wie mdglich vermieden werden.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Der Gutachter hat mit Schreiben vom 21.09.2017 zu den Bedenken
Stellung genommen und die Bedenken nachvollziehbar ausrdumen
koénnen. Aus Sicht des Gutachters ergeben sich durch die Eingabe der RA
Orth und Kluth keine neuen Anforderungen.

Die am 28.07.2017 eingegangene Stellungnahme der Bezirksregierung
Arnsberg (Dezernat 53- Immissionsschutz-) bestitigt, trotz formaler
Méngel, das Ergebnis des Gutachtens, welchem sich die Verwaltung
fachlich vollumfénglich anschlieft.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

Durch die vorliegenden Gutachten und aufgrund der Stellungnahme der
Bezirksregierung Arnsberg wurde deutlich, dass vorhandene und ggf.
kinftige Einschrankungen nicht anzunehmen sind. Aufgrund des bereits
heute einzuhaltenden Gebots der Ricksichtnahme auf schutzbedirftige
Bebauung in der Nachbarschaft durften Einschrankungen fir den
Storfallbetrieb  nicht zu besorgen sein. Durch den vorliegenden
Bebauungsplan Nr. 3/14 werden keine negativen wirtschaftlichen
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Larm

Auswirkungen ausgelost.

Der Anregung wird nicht gefolgt

Im vorgelegten Gutachten wurde dargelegt, dass zum einen die durch die
geplanten Nutzungen zu erwartenden Gerauschimmissionen untersucht
und zum anderen die von der Verzinkerei in zulassigem Masse ver-
ursachten  Gerduschemissionen  betrachtet wurden. Es konnte
nachvollziehbar dargestellt werden, dass hinsichtlich des Gerausch-
Immissionsschutzes keine neu bildenden Konflikte zu erwarten sind ( siehe
Drucksachen-Nr. 0674/2017, Kapitel 9, Seite 28 — 32).

Das Ing.-Blro fur Akustik und L&rm-Immissionsschutz als Ersteller des
betreffenden Gutachtens hat mit Datum vom 25.09.2017 zu der
Einwendung Stellung genommen. Er verweist auf die erganzende
Stellungnahme vom 10.01.2017, was die Blronutzungen innerhalb der
geplanten Einzelhandelsmarkte anbelangt (keine schutzwiirdige Nutzung)

Das geplante Gesundheitszentrum einschliellich der geplanten
Wohnungen stellen keine heranriickende, schutzbedurftige Nutzung dar.

Auch diese dritte Begutachtung ergibt somit keine anderslautenden
Erkenntnisse.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

3 |Biirger 3 vertreten durch die
Rechtsanwaltskanzlei
BRANDI, 14.09.2017

Das Schreiben enthalt keine neuen Gesichtspunkte. Es wird daher auf die
bisherigen Abwagungsvorschlage zu dem Schreiben vom 11.11.2016

verwiesen (Drucksachen-Nr. 0674/2017, Kapitel 9, Seite 32-34).

Finanzielle Auswirkungen

(

gez.
Erik O. Schulz
Oberbirgermeister)

x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

Thomas Grothe
Technischer Beigeordneter
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Verfugung / Unterschriften

Veroffentlichung
Ja
Nein, gesperrt bis einschliellich

Oberbiirgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter

und Stadtkimmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu libersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten weiterhin die Interessen der CORNEESSRERS"

L o T T
@R den nunmehr in der 4. §ffentlichen Auslegung of-
fengelegten Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Verfahrensfehler

Die Bekapntmachung der 4. Offenlage weist wiederum Ver-
fahrensfebler auf, die zu einer nochmaligen vollstandigen Of-
fenlage zwingen:

Brof. Dy, Martin Beckmann
Dy, Hans Vietmcier

Dr. Andreas Kersting

Dr. Hans-Joachim David, Notar
Andreas Kleefisch

D, Olaf Bischopink

Dir. Stefan Gesterkamyp

Dr. Georg Hiinnekens
Franz-Robert Birtels

Dr. Joachim Hagmann

Dr. Andre Unland

Dr. Andre Hetchen

Dr. Martin M. Amold

Dr Antje Wittmann

Dr. Jena Tobias Gruber

Dr. Frank Andexer

Dr. Bele Carolin Garthaus
Dr. Stefan Sieme

Dr. Tobias Schneider-Lasogga
Dr. Jens Rejermann

Stefan Schiiperidays

D, Jidrgen Dyrynek
Alexander Wirth

Dz, Othmar E, Weinreich
Dz, David Weghake

Dr. Daniel Thal

Dr, 5ilke Klinck

Serdar Acar

Panicl Hoperts

Baumcister Rechtsanwilts
Partnerschaft mbB
Die Partnerschafisgesclischaft und hre

Partner aind itn Partnerschafesregister des

AG Essen gingetragen unter PR 2554,
Postfach 1308 | 48003 Minster

KénigsstraBle 51-53

‘Retelrschee Hol

48143 Miinster

Telefon 0251/43488-0
Telefax 0251/48488-50
www.baumgistor.org
muenster@baumelsterorg
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a) Verschlejerung der Ergénzung der Unterlagen
Tn der Bekanntmachung vom 2.8.2017, Amtsblatt S. 136 £, heiBt es wértlich:

~Aufgrund eines Bekanntmachungsfehlers im Zusammenbang mit der 3. Offentlichen
Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes wird die Offenlage des Planentwurfs
nach § 3 Abs. 2 Bau GB insgesamt wiederholt. Der Planentwurf, die Bebauungsplan-
begriindung und die weiteren offengelegten Unterlagen entsprechend den Unterlagen,
die bereits Gegenstand der 3. Offenlage waren.*
Diese Aussage kann von einem verstindigen Leser nur so verstanden werden, dass die offen-
gelegten Unterlagen identisch sind mit denen der 3. Offenlage, (17. - 31.7.2017) und dass er
sich deswegen um die offengelegten Unterlagen nicht kiimmern mouss, falls er diese bereits im

Rahmen der 3. Offenlage gesichtet und bewertet hat.

Vorgenannte Aussage ist allerdings falsch. Das wesentliche Thema der Verkehrslarmsteige-
rungen im Bereich der Enneper Strafle wird erstmals in der ergénzenden Stellungnahme zum
Stralenverkehrslarm des ,Ing.Biro fiir Akustik und Lim-Immissionsschutz™ vom 3.8.2017
untersucht. Diese ergénzende Stellungnahme ist erst nach der 3. Offenlage erstellt worden und

wird erstmals in der 4. Offenlage mit ausgelegt.

In der Auflistung der Fachgutachten wird die »Erginzende Stellungnahme® zwar genannt,
jedoch ohne Datum der Erstellung. Fiir den Leser ist daher nicht erkennbar, dass es sich um
eine Stellungnahme handelt, die zur 3. Offenlage noch nicht vorlag und mit der 4. Aufl. mun

crstmals eingesehen werden kann,

Die falsche Behauptung, die offengelegten Unterlagen entspriichen denen der 3. Offenlage,
stellt einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, der gemiB § 214 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auch
beachtlich st Tn der Rechisprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist gekldrt, dass die Be
kanntmachung der Auslegung keine Zustitze oder Einschrankungen cnthalten darf, die geeig-
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net sein kénnen, auch nur einzelne an dieser Bauleitplanung interessierten Biirger von der
Erhebung von Stellungnahmen abzuhalten.

Vgl BVerwG; Urteil vom 23.6.1972 - 4 C 3.70 -, BRS 25 Nr. 20; Urteil vom
6.7.1984 - 4 C 22.80 — BRS 42 Nr. 23: Emst-Zinkahn-Bielenberg, BauGB, § 3
Rn. 47a , .
Birger werden aber von einer Einsichtnahme in die Unterlagen abgehalten, wenn fiilschili-
cherweise behauptet wird, diese entspriichen den Unterlagen der 3. Offenlage, dic wegen ei-
nes Verfahrensfehlers lediglich erneut offengelegt wiirden.

b) Umwelthezogene Stellungnahmen

In der Bekanntmachung vom 2.8.2017 werden die bereits vorliegenden umweltbezogenen
Informationen in 2 Blécken aufgelistet. Diese beiden Bldcke sind in der Békanntmachung

tiberschrieben mit:

»Zum einen sind dies der Umweltbericht und folgende Fachgutachten, die dem Be-
bauungsplan als Anlage beigefigt sind:“

und

~Zum anderen sind es die im Rahmen des Screening/Scoping und der frithzeitigen
T6B-Beteiligung eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen:*

Der Stadt Hagen scheint nicht geldufig zu sein, dass sich die »bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Informationen® nicht nur aus ‘den Stellungnahmen der Tréger tffentlicher Beteili-
gung (T3B) im Rahmen des Verfahrens nach § 4 BauGB ergeben kdnnen, sondern in gleicher
Weise aus den Beteiligungen der Offentlichkeit nach § 3 BauGB, hier inshesondere aus den
bereits dreimal durchgefithrten Offenlagen nach § 3 Abs. 2 BauGB. Mit der Bekamntmachung

wird der Eindruck erweckt, die Offenilichkeit habe bislang keine umwcltbezogencn Informa-
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tionen zum Planverfahren beigestenert. Dies ist falsch. So haben wir etwa mit unseren Stel-
lungnahmen zur 1. und 2. Offenlage auf die Stejgerung der Verkehrslirmbelastung im Be-
reich der Enneper StraBe verwiesen und hierzu eine detaillierte Begutachtung eingefordert.
Nach unserer Kenntnis gibt es weitere umweltbezogene Stellungnahmen aus der Offentlich-
keit, zB. zum Thetna Storfallbetrieb.

2. Materielle Fehler
a} Verkehrslarm

Schon in unserer Stellungnahme vom 10.6.2014 zum Aufstellungsbeschluss hatten wir auf
Seite 5 darauf hingewiesen, dass die planbedingte Erhthung des Verkehrslarms an der Enne-

per Strafle im Rahmen des Bauleitplanverfahrens untersucht werden muss.
Zur 1. Offenlage hatten wir mit Stellungnahme vom 3.11.2016, S. 17, folgendes ausgeﬁ‘xhrt:

~Gutachterlich nicht untersucht wird dagegen, inwieweit sich durch den vorhabenbe-
zogenen Verkehr die Verkehrsldrmbelastung lings der Enneper StraBe weiter erhoht.
Es ist zu befiirchten, dass hier, insbcsondere an den Knotenpunkten, die Verkehrs-
lirmbelastung heute schon oberhalb der gesundheitspolitische Werte von 70 dB(A) am
Tage und 60 dB(A) nachts liegt und durch das Vorhaben in unzuldssiger Weise weiter
gesteigert wird. Dies hitte eigentlich der zentrale Punkt imq Rahmen der Lirmuntersu-
chungen und des Umweltberichts sein miissen.”

Das Thema haben wir auch in unserer Stellungnahme vom 24.1.2017 (8.3 ) zur 98. Anderung
des Flichennutzungsplans angesprochen, endend mit der Aussage:

wldass die naheliegendste Umweltauswirkung der Planung nicht untersucht wurde,
obwohl zu beflirchten steht, dass der Verkehrsldrm auf der Enneper Strafe, insbeson-
dere im Bereich benachbarter Kreuzungen, bereits heute im Bereich gesundheitsge-
fihrdender Auswirkungen (70/60 dB) liegt, stellt einen massiven Abwagungsfehler
dat.” ' :
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Zur 2, Offenlage hat die Stadt eine erginzende Stellungnahme des Biiros fiir Akustik und
'Lﬁrmimmissionsschutz vom 10.1.2017 eingeholt, in der a]lérdings lediglich ausgefiihrt wird,
dass die Zunahme des Verkehrslirms um ca, 0,6 dB(A) unterhalb des Wertes von 3 dB(A)
liegt, der im Sinne der 16. BImschV eine wesentliche Anderung von Verkehrswegen darstelle.
Die Hohe der heutigen und zukiinftigen Verkehrslirmbelastung wird in der Stellungnahme

nicht genannt,

In unserer Stejlungnahme zur 2. Offenlage vom 30.3.2017 haben wir angemerkt, dass vorge~
nannte Stellungnahme des Larmgutachtens unzureichend sei.,

In unserer Stellungnahme zu 3. Offenlage vom 19.7.2017, Seite 4, wird darauf hingewiesen,
dass nach wie vor eine Untersuchung zur planbedingten Steigerungen des Verkehrslarms feh-
le. Ob der Lirm um 3 dB gesteigert werde, sei fiir die Abwigung des Verkehrslirms ohne
Relevanz. Liege die Vorbelastung bereits im gesundheitsgefihrlichen Bereich von 70 dR
tags/60 dB nachts, seien auch wesentlich geringere planbedingten Lirmsteigerungen abwa-
gungserheblich und es miisse dann fiir eine ordnungsgemific Abwagung die Vorbelastung, die
Zusatzbelastung und die Gesamtbelastung ermittelt werden. )

Darauthin ist nunmehr die erginzende Stellungnahme des Biiros fiir Akustik und Lirmimmis-
sionsschutz vom 3.8.2017 erstellt und mit offengelegt worden. Obwohl wir in der Vergangen-
heit mehrfach daranf hingewiesen haben, dass insbesondere die Steigerung des Verkehrsldrms
an den niichstgelegenen Kreuzungen zu untersuchen sei, beschriénkt sich diese Stellungnahme
auf die Belastung der Hiuser Enneper Strafie 117, 121, 154 und 158. Es handelt sich um Ge-
| béude, die gegeniiber dem geplanten Parkplatz des Nahversorgungszentrums auf der Siidseite
der Strafle liegen (Héuser Nr. 117 und 121) sowie ndrdlich der StraBe, westlich angrenzend an
das Plangebiet (Nr. 154 und 158). Die erginzende Stellungnahme kommt zu dem Ergebnis,
dass an djesen Hausern teilweise die bisherige StraBenschlucht der Firmengebiinde Brandt
entfilll und wegen des Wegfalls der Reflexionen eine Minderung des Verkehrslirms um bis
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zu 1,9 dB oder eine Steigerung bis 0.4 dB eintritt, Zukiinflig seien hier Vcrkehrslannbelas-
tungen am Tage von 68-70 dB(A) und in der Nacht von 58-60 dB(A) zu erwarten,

Diesc Untersuchung ist weiterhin absolut unzureichend. Es liegt auf der Hand, dass an den
ostlich und westlich gelegencen Kreuzungen mit Lichtzeichenanlage schon in Ost-West-
Richtung die glezche Verkehrsmenge gegeben ist, wie sie fiir den Streckenabschnitt am Plan-
gebict zu erwarten ist. Hinzu kommt der Verkehrslirm ans dem Verkehr in Nord-Siid-
Richtung. An diesen Kreuzungen besteht zudem - anders als am Plangebiet - nach wie vor
eine Art Strafienschlucht und an den Kreuzungen sind wegen des Lértns des stauenden und
anfahrenden Verkehrs um 3 dB(A) héhere Beurteilungspegel zu erwarten. Bekanntlich wird
in Verkehrsprognosen bei der Beriicksichtigung neuver Ampeln ein Zuschlag von 3 dB(A)
gemacht (sogenannter . Ampelzuschlag™). An den Kreuzungen licgt die Belastung somit zu-
kiinftig deutlich iber 70/60 dB(A). Steigerungen etwa von 0,6 dB sind hier i Grundsatz
nicht hinnehmbar und allenfalls bei Gewahrung passiven Schallschutzes (auBlerhalb des un-
mittelbaren Anwendungsbereiches der 16. BImschV); vgl. OVG NRW, Urteil vom 13.3.2008
= 7D 34/07.NE -, Rn. 136 ff). Eine ordnungsgemiBe Abwigung setzt im Ubtigen voraus,
dass die Verkehrslirmsteigerungen in diesem Bereich und die zukinftigen absoluten Wertc
des Beurteihmgspegels zuniichst untersucht und im Umweltbericht und in der Begrindung
des Bebauungsplans dargelegt wird, aus welchen stidtebaulichen Griinden solche Stc1genm~
gen hingenommen werden sollen. Wir haben Zweifel, ob selbst nach ordnungsgeméfer Er-
mittlung der Werte die wéitcre Zunahme des Verkehrslarms abwigungsgerecht ist, wenn die

verkehrsauslasende Planung stidtebaulich kaum gerechtfertigt werden kann.
b) Einzelhandelsfragen

Wir bleiben bei unserer mit Schreiben vom 3.11 2016 vorgetragenen Einschiitzung, dass die
Planung in Bezug auf die Auswirkungen auf das Nebenzentrum Hagen-Haspe abwigungsfeh-

lerhaft ist. Vorsorglich wiederholen wir aus unserer damali gen Stellungnahme:
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»2) Wesentliche Anderung der Planung

Im Rahmen der urspriinglichen Planung konnte einer Auswirkungsanalyse des Biirog
BBE von Juni 2014 entnommen werden, dass das Planvorhaben auf dem Brandt-Areal
nach der damaligen Planung eine Gesamtverkaufsfliche von rund 4.550 m? aufwies.
Hiervon sollten ctwa 750 m? auf das Sortiment Tierbedarf und rund 3.800 m? auf dic
nahversorgungsrelevanten Kernsortimente Nahrungs- und Genussmittel sowie Droge-
riewaren entfallen.

In der Folge verwies der Investor in einer Biirgerinformatiopsveranstalung am
10.09.2014 in der Waldorfschule Haspe auf die zu dieser Zeit aktuelle Planung, nach
der cin Kaufpark mit 2,000 m? Verkaufsfliche und ein Aldj mit 1.200 Verkaufsflache
entstehen sollten. Geplant war ferer eine Gastronomie mit einer Fliche von 1000 m?
in der alten Werkshalle.

Demgegentiber zeigte die Konzeptplanung des Architekten Eicker vom 12.06.2015 fur
das Projekt der HD Investitions und Verwaltungs GmbH, Siegburg, Verkaufsflichen,
die folgende Mérkte aufnchmen sollten: : :

Vollsortimenter Rewe VK 1.500 m?

Getriinke VK 600m* (Mietflache Rewe plus Getriinke: 3.100 m¥)
Discounter Aldi VK 1.200 m? (Mietfliche 1.550)

Drogerie VK 720 m* (Mietfliche 870)

Option Fressnapf VK 700 m* (Mietfliche 900)

EG Shops VK nicht beziffert (ca. 500 m?)

Die Flache fiir Lebensmittel, Getréinke, Drogerie belief sich somit auf 3.920 m? Ver-
kaufsfliche, hinzu kamen 700 m? fiir Ticrnahrung und rd. 500 m? fiir sonstige Shops.

Auswejslich der Aktualisierung der Auswirkungsanalyse von BBE von Mai 2016-(S.
5) waren Verkaufsfliichen fiir folgende Miirkte vorgesehen:

Lebensmittelsupermarkt VK 1.800 m? (zzgl. 600 m? Getrinkemarkt)
Lebensmitteldiscounter VK 1.200 m?

Drogeriemarkt VK 600 m?

Sonstige Einzelhandelsbetriebe (ein Apotheke, ein Optiker, alternativ einen Horgeri-
teakustiker) mit inspesamt rd. 300 m* Verkaufsflsche. ,

Ausweislich der Bebauungsplanbegriindung (8. 9) sollen nunmehr die in der Nghe des
Planstandortes pelegenen Filialen von Kaufpark (Enneper Strafie 91 - 95) und Aldi
(Enneper StraBe 9 in Hagen-Haspe) auf das Brandi-Gelinde verlagert und marktge-
recht vergriBert werden. Dic Verkaufsflichen des Lebensmittelsupermarktes sollen
entsprechend der Zahlen der BBE Auswirkungsanalyse kiinftig auf rund 2.400 m? jnkl.
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600 m* Getrankemarkt und des Lebensmitteldiscomnter auf rund 1.200 m* erweitert
werden. Ein Drogeriefachmarkt soll angesiedelt werden und eine Verkaufsfisiche von
600 m* aufweisen. Insgesamt soll damit eine Verkaufsfliche mit zentren- und nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten von rund 4.200 m? entstehen,

Ausweislich der Verwaltungsvorlage 611/2013 sah das dem Rat im Jahr 2013 vorge-
stellte Konzept des Investors (planende Architektin Fray Thieser) vom 26.3.2013 ur-
spriinglich eine gemischte Nutzung von 2/3 Gewerbe (Gesundheitszentrum, Verwal-
tung Brandt, Gastronomie, sonstige gewerbliche Nutzungen) und 1/3 Einzelhande]
vor. Nach der aktuellen Planung sind die Flachen fiir Gastronomie und ,,sonstige ge-
werbliche Nutzungen® allerdings weggefallen. Zudem ist derzeit nicht absehbar, dass
das Gesundheitszentrum als solches genutzt wird, Bisher stehen hierfiir jedenfalls kei-
ne Mieter bereit. Insoweit hat sich das urspriinglich vorgesehene Nutzungsvethilinis
zwischen Flichen fiir gewerbliche Nutzung und Flachen fiir Einzelhandel umgekehrt,
So sind nunmehr fiir die Brandt-Verwaltung Flichen von lediglich 1.925 m* vorgese-
hen, wihrend fiir den Efnzelhande! Flichen von 4.550 m? genutzt werden sollen,

Vorstehende Zahlen belegen, dass sich die Grific der geplanten Verkaufsflichen und
somit die Planung insgesamt wesentlich veréindert haben. Inshesondere die GriBe der
Verkaufsfliche des Vollsortimenters hat sich gegeniiber der wrspringlichen Planung
wesentlich erhoht, A

b) Zu erwartende Verinderungen der Verkaufsflichen im Nahversorgungszent-
rum A

Laut der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts fiir die Stadt Hagen,
CIMA, April 2015, S. 101 ff, beherbergt der Zentrale Versorgungsbereich Westerbau-
er derzeit 14 Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfliche von 4.465 m?2. Sie reali-
sieren. einen Einzelhandelsumsatz von 15,9 Millionen €, Von den 4.465 m? entfallen
lediglich 2 Betriebe (Mobel/Antiquititen mit 420 m? und bau- und gartenmarktrele-
vante Sortimente mit 150 m®) mit zusammen 570 m? VK. auf nichtzentrentypische Sor-
timente, der Rest von 3.895 m? auf zentrentypische Sortimente. Zur Einbeziehung des
Brandt-Areals in den zentralen Versorgungsbereich duBert sich Cima distanziert- Ein
seitens der BBE Handelsberatung erstelltes Vertriiglichkeitsgutachten stiitze diese Ar-
rondierung. Cima vollziehe hier nur nachrichtlich eine Beschlusslage des Rates der
Stadt Hagen.

Da die Handelsgutachter und die Stadt die Ausweisung des neuen Nahversorgungs-
zentrums davon abhingig machen, dass an den bisherigen Standorten des Kaufpark
und des Aldi zukiinftig keine Nachfolgenutzung mit zentren- und nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten stattfindet, haben die Stadt und der Investor inzwischen Vereinba-
rungen geschlossen, wonach an diesen beiden Standorten zukiinflig — durch Grund-
dienstbarkeit abgesichert - kein Handel mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten



. /19
14/89/20817 18:15 +49-251-4848855 RAE BAUMEISTER S 89
9
BAUMEISTER
RECHTSANWALTE

Sortimenten gemiB der Hagener Sortimentsliste stattfindet. Die Umnutzung fiir nicht-
zentrenrelevante Sortimente ist damit aber weiterhin freigestellt. Zudem ist zweifel-
haft, ob dic in der Vereinbarung vereinbarte Vertragsstrafe i.H.v. 300.000 € gewihr-
leistet, dass der Investor den vertraglich vereinbarten Verpflichtungen auf Verzicht ej-
ner Einzelhandelsnutzung mit nahversorgungs- und zentrenrelevantem Sortiment auch
tatsichlich nachkommt.

Laut des aktualisierten BBE-Gutachtens von Mai 2016, 8. 24 und 27 hat der vorhan-
dene Kaufpark eine Verkaufsfliche von 1,700 m? und der Aldi von 800 m?, Diese Alt-
flachen mit zentrenrelevanten Sortimenten diirfen — wie vorstehend dargelegt - zu-
kinftig zwar nur fiir pichtzentrenrelevante Sortimente genutzt werden. Einer Verringe-
rung der zentrenrelevanten Flichen im Altbestand von 2.500 m? stehen aber Erweite-
rungen mit zentrenrelevanten Sortimenten anf dem Brandt-Gelande von 4.200 m? ge-
genitber. Zugleich stehen zusitzlich vorgenante 2.500 m? fiir nichtzentrenrelevante
Sortimente zur Verfiigung. Das Nahversorgungszentrum Westerbauer wichst somit
bei Realisierung der Planung ‘

- bei den zentrentypischen Sortimenten von 3.895 m? Verkaufsfliche um 1.700 Ver-
kaufsfliche auf 5.595 m?

- bei den nichtzentrenrelevanten Sortimenten von 570 m? um 2.500 m? (Altstandorte)
und 700 (,,Option Fressnapf*) auf 3.770 m?. Insgesamt erfolgt demnach cine Ver-
kaufsflachenerweiterungen auf insgesamt 9.365 m2.

¢) Auswirkungen der Verkaufsflichenerweiterungen auf den angrenzenden Ein-
zethandel

Unsere Mandantin hat die Auswirkungen der vorgesehenen Verkaufsflichenerweite-
rungen durch ein eigenes Gutachten der GfK untersuchen lassen. Dieses tberreichen
wir anliegend machen es vollinhaltlich zum Gegenstand unserer Stellun gnabme.

 Anlage 1: GfK: Nahversorgungszentr_gm auf dem
Brandt-Arcal, Hagen-Westerburg,  Uberschligige
Auswirkungsanalyse, vom 9.9.2016

Das Gutachten kommt im Ergebnis zu einer Unvertriiglichkeit des Vorhabens mit dem
vorhandencn angrenzenden Einzelhandel, Damit widerspricht es deutlich dem Ergeb-
nis des aktualisierten BBE-Gutachtens von Mai 2016. So kommt das BBE- Gutachten
- zu dem Ergebnis, dass durch das Planvorhaben in Hagen-Westerbauer keine mehr als
unwesentlichen Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO in der Stadt Hagen
und in Nachbargeroeinden zu erwarten seien. Hierauf verweist anch dic Bebauungs-
planbegriindung (8. 6). Insbesondere entspreche das Vorhaben durch seinen nahver-
sorgungsrelevanten Angebotsschwerpunkt, der Lage innerhalb des Nahversorgungs-
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zeptrums Westerbauer sowie des Nachweises, dass durch das Planvorhaben die Ver-
sorgungsfunktion umliegender zentraler Versorgungsbereiche der Stadt Hagen nicht
gefahrdet werde, den im Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2015) formulierten
Ansiedlungskriterien. Insoweit kam die durch den Tnvestor eingeholte Auswirkungs-
analyse der BBE zu dem Ergebnis, dass eine Vertriiglichkeit des Vorhabens mit dem
angrenzenden Einzelhandel bestehe. :

Die Ergebnisse des BBE-Gutachtens, das z.T. veraltete Planunterlagen (insbesondere
eine Planskizze, Stand 21.10.2015, 8. 27 d. Gutachtens) zugrunde legt, werden durch
das Gutachten der GfK widerlegt. Insbesondere wird in dem Gutachten der GfK (8.
34) angemerkt, dass der Makro-Standort Hagen aufgrund schrumpfender Einwohner-
zahlen iiber keine einfachen Voraussetzungen fiir die Etabliernng eines weiteren nah-
versorgungsorienticrten Konzeptes verfiige. So sei dic Innenstadt Hagen im periodi-
schen Bedarfsbereich (diverse Lebensmittel-und Drogeriemarkte) bereits gut aufge-
stellt; im westlichen Stadtgebiet wiirden die zentralen Versorgungsbereiche Hagen-
Haspe (NZ), Westerbauer (NVZ) und Wehringhausen (NVZ) zur Sicherung der woh-
nortnghen Versorgung beitragen. Erpiinzt werde das Angebot durch tiberwiegend in
verkehrsorientierter Lage lokalisicrte Lebensmittcldiscounter. Insgesamt bestehe dem-
nach eine gute Abdeckung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten. Die Wetthe-
werbssituation sei vor dem Hintergrund der gleichzeitig stagnierenden Nachfrageplatt-
form allerdings bereits jetzt als angespannt zu bezeichnen (8. 34 d. Gutachtens), wo-
rauf auch die CIMA in ihrem Einzelhandels- und Zentrenkonzept fiir die Stadt Hagen
(Dezember 2015, S. 31) abstelle. Hierin resiimiert die CTMA:

»Insbesondere die Branchen des periodischen Bedarfs
werden @iber Kopplungskiufe im Kontext von Pend-
lerverpflichtungen an Wetthewerbsstandorten auBer-
halb der Stadt Hagen gebunden. Nur cin geringerer -
Teil des jetzt noch bestechenden Kaufkraftabflusses
diirfte reaktivierbar sein. Die bestehenden Kaufkraft-
abfliisse signalisieren nur noch begrenzte Spielriume
fir Bestandserweiterungen und Bestandsoptimie-
rung.“ ’

Auch die Nachbelegung der Altstandorte von Aldi und Rewe Kaufpark lassen nach
Auffassung der GfK keine wesentliche Angebotsverbesserung erwarten. Vielmehr ist
nach Ansicht der GfK ein zusitzlicher Wetthewerbsdruck fiir die wenig zeitgemaf
aufgestellien und preisaggressiven Mirkte, vor allem in geringer Entfernung zu den
Vorhabenstandorten aber auch die groBflichigen, mafgeblichen Anbieter an Sondet-
standorten zu erwarten.,
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Insbesondere ist nach den Ausfihrungen der GfK aufgrund der Nihe zum Vorhaben-
standort, der deutlichen Angebotsiiberlappungen sowie der Lage des Mikro-Standortes
und anzunehmenden Anziehungskraft eine Betroffenheit der zentralen Versorgungsbe-
reiche Innenstadt (HZ) und Vogelsang (NVZ) in Gevelsberg zu erwarten, In diesem
Zusammenhang riumt auch die Bebauungsplanbegrﬁndung (8. 7) ein, dass aufgrund
der tdumlichen Nihe zum westlich gelegenen Nahversorgungszentrum Vogelsang der
Nachbarstadt Gevelsberg sich die von den beiden zentralen Versorgungsbereichen an-
gesprochenen Marktgebiete in weiten Teilen Gberlappen werden. Weiter wird in der
Begriindung ausgefithrt, dass vor diesem Hintergrund die beiden Nahversorgungszen-
tren bereits heute eine (Stadtgrenzen liberschreitende) gemeinsame Versorgungsfunk-
tion fiir die im westlichen Teil von Hagen (Westerbauer) bzw. im Sstlichen Teil von
Gevelsberg (V ogelsang/Berge) lebende Bevélkerung iibernehmen.

Nach Auffassung der GfK ist mit Verwirklichung der Planung aufgrund einer hier
vorhandenen begrenzten Potenzialplattform im Einzugsgebict zu erwarten, dass die
potenziellen Nachnutzer der Altimmobilien von Aldi und Rewe Kaufpark ihre Umsat-
ze auflerhalb des abgegrenzten Einzugspebietes rekrutieren miissen (vel. 8. 35 d. Gut-
achtens d. GfK).

Am stirksten betroffen sind nach Auffassung der GIK die zentralen Versorgungsbe-
reiche NVZ Westerbauer und NZ Hagen-Haspe in Hagen sowie das NVZ Vogelsang
in Gevelsberg. Ausweislich des Gutachtens werden fir die zentralen Versorgungsbe-
reiche in Hagen Umsatzumlenkungsquoten crmittelt, die eine deutliche Schwichung
dieser Bereiche vermuten lassen. Stidtebauliche Auswirkungen wie Zunahme von
Leerstinden, Wegfall von Magnetmietern und fehlenden Nachvermictungsoptionen
aufprund mangelnder Nachfrage sind demnach sehr wahrscheinlich. Insbesondere sind
flir das bereits vorgeschidigte Nebenzentrum Hagen-Haspe schon geringe zusitzliche
UmsatzeinbuBen existenzgefihrdend, :

Zusitzlich weist das Gutachten der GfK auf Seite 29 £ darauf hin, dass das Vorhaben

~ auf dem Brandt-Areal und die Nachnutzung der Altimmobilien gegen finf von sieben
Grundsétzen des von der Stadt Hagen verabschiedeten Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes (CIMA Dezember 2015) zur geordneten Einzelhandelsentwicklung in Ha-
gen verstoft:

8a) Grundsatz 2: Die Ansiedlung nahversorgungsrelevanter Sortimente sollte
nach Mbglichkeit nur noch in den abgegrenzien zentralen Versorgungsbereichen er-
folgen. Die Dimensionierung der Betriebe sollte nicht die Versorgungsfunktion: des
betreffenden oder weiterer zentraler Versotgungsbereiche gefiihrden [...].

bb)  Grundsatz 4: GroRflachiger Einzelhande] mit nicht -zentrenrelevanten Kem-
sortimenten kann sowohl in der Innenstadt, aber auch an den definjcrten Sonderstand-
orten etabliert werden [...]. Zusétzliche Sonderstandorte fiir grofiflachigen Einzelhan-
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del sollten im Sinne einer Konzentration der Einzelhandelsansiedlungen avf bestehen-
de Standorte nach Maglichkeit nicht ausgewiesen werden [...].

cc)  Grundsatr 5; Dic Beschrinkung zentrenrelevanter Randsortimente bei groB-
flichigem Einzelhandcl mit nicht zentrenrelevantem Kemsortiment ist strike einzuhal-
ten.

dd)  Grundsatz 6: Grundsitzlich ist bi relevanten Ansiedlungsvorhaben des grof-
flichigen Einzelhandels abzukldren, dass Versorgungsfunktion der ausgewiesenen
zentralen Versorgungsbereiche nicht gefdhrdet wird. Diescr Grundsatz darf nicht als
- bioBier Wettbewerbsschutz verstanden werden, vielmehr geht es um eine qualitative
Absicherung der Versorgungsstrukturer.

ec)  Grundsatz 7: AuBerhalb der abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiche und
Sonderstandorte soll keine Ansiedlung von groBflichigem Einzelhandel erfolgen.

Abschliefiend komumt das Gutachten der GfK zu folgendem Ergebnis:

~Aufgrund der dargestellten Ergebnisse der Skonomi-
schen Auswirkungsanalyse muss dem geplanten
Fachmarktzentrum in seiner derzeitigen Dimensionie-
rung attestiert werden, dass mit seiner Realisierung
schiddliche Auswirkungen bzw. nennecnswerte Beein.
trichtigungen der Funktions- und Entwicklungsfihig-
keit der untersuchten zentralen Versorgungsbereiche
zu erwarten sind. Gleiches kann fur die Nachnutzung
der Bestandsimmobilien von Rewe Kaufpark und Aldi
zutreffen.

Vorstehende Ergebnisse der GfK belegen, dass entgegen der Darlegungen des BRBE-
Gutachtens das Vorhaben mit dem angrenzenden Einzelhande! unvertriiglich ist und in
dieser Dimension demuach nicht realisiert werden kann, Andemfalls wiren erhebliche
Nachteile fiir die hier maBgcblichen zentralen Versorgungsbereiche und die Nutzung
der Bestandsimmobilien an den Altstandorten zu erwarten.

Zu dieser damaligen Stellungnahme hat die Stadt dic erginzende Stellungnahme der BBE von
Dezember 2016 eingeholt. Diese Stellungnahme entkrifiet unser damaliges Vorbringen aber
nicht. Vergleiche insoweit die als Anlage 1 beigefiigte weitere Stellungnahme der GIK
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vom 12.9.2017, die wir vollinhaltlich zum Gegenstand unseres Vortrags machen und nachfol-
gend wie folgt zusammenfassen:

Die GIK hat ihre damalige Untersuchung als wiiberschligige™ Auswitkungsanalyse bezeich-
net, weil sic auf die Zahlen der CIMA. von Dezember 2015 fiir das erstellte Einzelhandels-
und Zentrenkonzept der Stadt Hagen zuriickgegriffen hat. Dies ist nicht zu kritisieren.

Die BBE rdumt ein, dass sie die mdgliche Nachnutzung nach Verlagerung der Betriebe auf
das Brandt-Areal ,auftragsgemiB nicht untersucht™ hat. Damit fehit ein gewichtiger Gesichts-
punkt in der gutachterlichen Untersuchung der Auswirkungen des neven Nahversorgungszent-
rums. Auf Seite 7 merkt die BBE an, dies kénne nachgeholt werden, ihr liege jedoch eine
Vereinbarung (mit der Stadt oder mit dem Vorhabentriger) hierzu nicht vor. Ohne eine ergén-
zende Begutachtung zu dieser Frage wird die Stadt den Bebauungsplan nicht abwigungsge-
recht beschlieBen kénnen. Hilfsweise kdnnte gleich die Auswirkungsanalyse der GfK Zugrufi-
“degelegt werden. A

Die Aussage der BBE, die Stellungnahme der GfK vom 9.9.2016 sei widerspriichlich zu einer
Stellungnabme der GfK von Mai 2015 fiir einen Verbrauchermarktplanung in Gevelsberg, ist
falsch. Dies wird von der GfK nun durch vollstind; ge Wiedergabe der entsprechenden Passa-
ge aus der Stellungnahme von Mai 2015 deutlich gemacht. Dort wird nur auf die Verkaufsfla-
chenausstattung des Stadtteils Hagen-Haspe verwiesen, nicht auf den zentralen Versorgungs-
bercich, also das Nebenzentrum Hagen-Haspe,

Hinsjchtlich der Umsatzauswirkunigen auf den Rossmann-Drogetiemarkt im Nebenzentrum
Hagen-Haspe nimmt BBE MutmaBungen vor, die sachlich nicht gerechtfertigt sind. Nach
allen Erfahrungen im Einzelhandel sind von neuer Konkurrenz vor allem typengleiche Anbie-
ter betroffen. Der neue Drogericanbieter i Nahversorgungszentrum Westerbauer hat eine umg
33 % groBerer Verkaufsfliche als der Rossmatn im Nebenzentrum. Auch er profitiert von
ergiinzenden Nutzungen in der Nachbarschaft und zudem von der Attraktivitst des , Neuen®,
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Gerade der fiir ¢in Nahversorgungszentrum viel zu grol3 geratene Drogeriemarkt im Nahver-
sorgungszentrum wird zu einer erheblichen Schwichung des Nebenzentrums und zu drohen-
den Leerstanden bis hin zum Funktionsverlust fiir das Nebenzentrum fiihren.

Auch die BBE riumt ein, dass es im Nebenzentrum Hagen»Haspe bereits Leerstinde gibt.
Konsequenterweise miisste sie auch einriumen, dass dies Vorschcidlglmgen des zentralen
Versorgungsbereiches sind. Das BVerwG hat im Beschluss vom '12.1.2017 — 4 B 43/16 -
NVwZ 2017, 1067 deutlich gemacht, dass schidliche Auswirkungen auf einen zentralen Ver-
sorgungsbercich auch dann zu crwarten sind, wenn dieser durch bereits vorhandenc Einzel-
handclsbetriebe bereits geschidigt ist und djese Schidigung durch neu hinzutretende Einze]-
handelsbetriebe lediglich verstirkt wird, Die Entscheidung betraf eine Beurteilung nach § 34
Abs. 3 BauGB, kann aber in gleichem MaBe auf cine planbedingte Schidigung zentraler Ver-

sorgungsbereiche iibertragen werden.

Nach alledem ist die Ausweisung cines Nahversorgungszentrums in dieser Grife in Wester-
bauer stidtebaulich nicht vertretbar.

Mit freundlichen GriiBen

#

Dr. Vietmeier
Rechisanwalt

s, 14/19
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Kurzstellungnahme zur gutachterlichen Stellungnahime der BRE
vom Dezamber 20186 zu den Einwendungen der GWG Hagen {c/o
Baumeister RA) zum Bebauungsplan Nr. 3/14 (657) — Misch-und
Sondergebiet nérdlich der Enneper Strale (,Brandt-Areal) sowie
erginzende Erlduterungen

Sehr geehrier Herr Szezygiol,

nachstehend nehmen wir auf Grundlage der zur Verftigung gesteliten
Gutachterlichen Stellungnahme der BBE Handelsberatung GmbH,
Kéin, vom Dezember 2016 gerne Stellung, wobei in erster Linie

grundsatzliche Aspekte der Gutachterlichen Steflungnahime reflektiert
werden, '

Thema ,(iberschiagige Auswirkungsanalyse (Seite 2):
Da eine Vergleichbarkeit mit dem von der CIMA im Jahre 2015 er-

- stellten Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen (CIMA

Dezember 2015) gegeben sein solite, wurden auf Zahlen sben dieses
Gutachten seitens GfK fur die Erstellung unsers Gutachtes vom Mérz
bzw. September 2016 zurtickgegriffen, nicht zuletzt, um eing faralle
Beteiligten verbindliche Datenbasis zu nutzen, Da wir jedoch fr die
Erhebungen und Schatzungen nicht verantwortlich zeichnen, sondern
die CIMA, sprechen wir in diesem Falle von ainer «Jiberschiggigen
Auswirkungsanalyse, im Sinne von »aufbavend auf Fremddaten®,
Gleichwoh] wurde bei den Berechnungen, und darauf kommt eg End-
effekt bei der Bearbeitung von Wirkungsanalysen an, die gleiche
Sorgfalt und Umsicht angestellt wie bej Wirkungsanalysen, die auf von
uns erhobenen Daten basieren, Mehr noch: Gerade die Verwendung
von Fremdmaterial' bedarf nach unseren Erfahrungen eine noch
intensivere Auseinandersetzung und Bearbeitung mit der Thematik.
Insofern weisen wir die von der BRE gemachten Ableitung, dass dieses
Vorgehen die Aussagekraft unserer U ntersuchung relativiert als unbe-
grindet zurlick. Alle Ergebnisse und Bewertungen unseres Gutachtens
stehen auch nicht unter dem Vorbehalt abweichender Erkenntnis, nur
weil wir die Wirkungsanalyse als «Uberschlagig" bezeichnen, andem-
falls wére wir nicht angetreten, die Wirkungsanalyse in der.vor-
liegenden Form zu erstellen bzw. hatten den Auftrag abgelehnt,
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Thema migliche Nachnutzung der nach Verlagerung auf das
Brandt-Areal ehemaligen Standorte von Rewe-Kaufpark und Aldj

Die BBE gibt an mehraren Stellen an, dass ihr Gutachten hinsichtlich
der Nachnutzungsthematik ,Altstandorte” Rewe-Kaufpark und Aldi
unvollstandig ist (Seite 2 und 7). Somit stellt sich grundsatzlich die
Frage nach der Tragfahigkeit des BBE-Gutachtens von 2014, wenn
offensichtlich ein wichtiger Bearbeitungspunkt nicht intensiv untersucht
wurde bzw. fehlt, den wir gleichwohl in unserem Gutachten bearbeitet
haben. Die BBE fihrt entschuldigend auf Seite 7 an, dass die von uns
vermisste Regelung zu gof. erforderlichen Auswirkungsgutachten in der
Vereinbarung zu den Altstandorten ergéinzt werden kéinnte, wabel, so
die BBE, eine Vereinbarung nicht vorliegt, Gleichwohl hitte die BRE
modelthaft schon 2014 die Thematik -Nachnutzung der Aftstandorte"
néher aufgreifen kénnen,

Thema unterschiedliche Bewertung des Nebenzentrums Hagen-
Haspe

Die BBE fihrt auf Seite 3 an, dass wir in einer im Mai 2015 erstellten
Auswirkungsanalyse for eine Verbrauchermarkt-Planung in der Stadt
Gevelsberg Hagen-Haspe als einzelh&ndlerisch sehr gut ausgestatiet
beschreiben, aber im Marz 2016 (dies ist auch nicht nahezu zeitglich,
wie die BBE behauptet), fur das Nebenzentrum Hagen-Haspe ins-
gesamt als schwéchelnd bezeichnen. Die BBE sieht hierin ein Wider-
spruch und unterstelk uns zudem, dass wir, - Je nach Auffraggeber und
Perspektive - 2u sehr unterschiedlichen Bewertungen desselben Vor-
habens" (Ausdruck hier nicht passend, milsste Standort heilen)
kemmen.

Diese Behauptung weisen wir an dieser Stelle in aller Form zuriick,
zumal ste vollkommen falsch von BBE begrindet ist,

Der gesamte Worllaut der Gevelsberg-Studie vom Mai 2015 ist wie
folgt (Seite 13; Fettungen jetzt vorgenommen):

Hagen Haspe

Der unmittelbar an Gevelsbery angrenzende Hagener Stadtteil Haspe
ist einzelhandlerisch sehr gut ausgestattef, Der knapp & km vom Mikro-
Standort entfernte zentrale Versorgungsbereich (7.7, FuBigangerzone)
erstreckt sich primér entlang der Voerder Strafie und der Vollbrink-
strafle sowie der BerlinerKolner Stralte, Hier befindet sich das Haspe
Center mit u.a. einem real,- SB-Waren-haus. Dariiber hinaus sind u.a,
Woolworth, Zesmann TextielSupers, Deichmann, Rossmann, Kaufpark
und Tedi zu nennen. . _
Eine Nahversorgungsverdichfung befindet sich an der Enneper Strafe,
fast unmittelbar an der Stadlgrenze zu Gevelsbery. Sie umfasst u.a,



5. 17719
14/89/2817 18:15 +49-251-4848855 RAE BAUMEISTER

Kauipark, Aldi, Penny, Kik, Tedi und ein Dénisches Bettenlager.

Als relevante Planung ist dort die Umstrukturierung des Werksgelandes
Zwieback Brandt zu nennen. Geplant sind rd. 4.550 m* Verkaufsflache,
u.a. fir Betriehe, die bereits im Umfeld angesiedelf sind (Kaufbark und
Aldi), sowie einen Drogeriemarkt und einen Fachmarkt fiir Tiemahrung,
Der Aufsteliungsheschluss ftir den B-Flan wurde im Frishjahr 2014
gefasst. s

Auch der Einzefhandel in Hagen Haspe (nicht mehr im Einzugsgebiet
des Planvorhabens)(l) ist vor allem in Hinblick auf ten periodischen
Bedarf gut aufgestelit und wird sich mit dem Projekt auf dem Werks-
geléinde von Zwieback Brandt noch stirken, Somit sind zwar goewisse
Umsatzumverteilungen zu erwarten {durch die Planung in Gevels-
bery induziert!l), die aber absolut und refativ auf einem geringen
Niveau liegen werden und keinerlei splrbare strukturefle Versnder-
ungen induzieren dirften.

Wie unzweifelhaft deutlich wird, handelt es sich hier im die Be-
schreibung des gesamten Stadtteils bzw. Bezirks Hagen-Haspe

(zur Gleichbehandlung der Ausdriicke Stadtteil und Bezirk siehe den
stadtischen Hinweis unter folgendem Link- ‘

httgs://\NWw.hagen.de/weblde/hagen deloz/0205l020504/020504.html)

Dass der Bezirk Haspe einzelhandlarisch insgesamt sehr gut ausge-

. stattet ist, hier nattirlich im Sinne vom Verkaufsfldchenangebot - dies
musste auch der BBE deutlich geworden sein - steht aufer Zweifel
und wird auch im Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt
Hagen (CIMA Dezember 2015) an mehreren Stelle (Seits 48, 55 und
56) angeftihrt und betont. Und dass sich mit Realisierung des Projektes
(2015 waren zudem die endglittigen Nutzungsoptionen noch nicht fix)
auf dem Werksgeléinde Brandit der Bezirk Haspe insgesamt noch rein
fisichenseitig stérken wird, steht ja auBer Zweifel, fragt sich nur mit
welchen Einzelhandelsnutzungen und zu welchen Lasten bestehender
Standorte innerhalb des Stadtteils.

Das Nebenzentrum Hagen-Haspe wird in der Gevesisberg-Studie
Uberhaupt nicht bewertet, weder quantitativ noch qualitatiy,

Insofern kénnen wir aueh nicht zu unterschiedlichen Bewertungen for
das Nebenzentrum Haspe kommen. Von daher ist die BBE-Unter-
stellung, wir wiirden hier mit zweierlei Mal messen, vollkommen
unhaitbar.
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Thematik Betroffenheit Rossmann {Seite 4)

Inwieweit der im Nebenzentrum befindliche Rossmann ganz konkret
von dem neuen Drogetiemarkt betroffen sein wird, 18sst sich kaum
abschlielend beurteilen. Die BBE versucht argumentativ unsere Aus-
sage, dass vor allem Rossmann die diesbeziigliche Umverteilung
schultern muss, zu entkrafien,

Ressmann als einziger Dragerieanbieter im Nebenzentrum Haspe wird
aber ,naturgemaR* am starksten von Umsatzeinschrankungen betroffen
sein, weil nach allen Erfahrungen im Einzethandel vor allem typen-
gleiche Anbieter betroffen sein werden, Die BBE stellt jedoch Mut.
fmafliungen an, dsss nun Rossmann kaum betroffen sein wird, da sich
die Kunden kaum urnorientieren werden. Zu beachten ist jedoch, dass
der neue Drogeriganbieter eine um 33% groRere Verkaufsflache haben
wird und damit eine viel groRere traktivitst als Rogssmann entfalten
kann,
Das von der BBE angefiihrte Ar ment, dass es kaum zy einer
Kundennevorientierung bezfiglich Rossmann kommen wird, da das
Stadtbezirkszentrum Haspe zusdtzliche Besuchsanreize biefet, weil
weitere Angebote (2.B. real,-, Welolworth, Deichmann, diverse Dienst-
leistungen) nahe Rossmann vorhanden sind, gilt natlirlich erst recht for
den neuen Standort auf den Bra t-Areal, zurmnal dann hier die
Attraktivitht des ,Neuen’ und der nterschiedlichen Kopplungsmog-
lichkeiten - nicht nur mit weitere Einzethandelsnutzungen wie mit u.a,
auch den kleinteiligen Anbietern Apotheke, Sanitatshaus und Optiker,
sondem auch mit dem geplanten Gesundheitszentrum hinzukompmt.
Ohne diese Kopplungsoptionen wiirde dieser neue Standort gar nicht
funktionieran, der vor allem mobij , unge und u.U. damit auch gerade
kaufkraftige Bevilkerungsschichtdn ansprechen diirfe, wahrend Altere,
uret damit oft verbunden auch we iger mobile und kaufkraftsrmere
Kéufergruppen mit dem Nebenzentrum Hagen-Haspe ,vorlieb' nebimen
miissten.

Einschitzung des Nebenzentrumis Hagen-Haspe durch BBE

Die BBE versucht an mehreren Stélien des Schreibens unsere Ein-
schatzung des Nebenzentrums {, dfiige Parformance', Vorscha-
digung’) zit entkraften insbesondere auf Seite 6,

Dabei wird ein Besuchstermin der BRE vom 01.Dezember 2016 an-
gefihrt und u.a. eine Einschatzung zur aktuellen Situation abgegeben.
Da dieser Besuchstermin in die Vo ihnachtszeit fallt, in die Zeit also,
die als einkaufsstarkste gilt, sind di Eindriicke der BBE saisonal ver-
zert.
Das Bild eines Einzelhandelsstanddrtes Anfang Dezember eines
Jahres bildet nicht das ,normale’ Ei kaufgeschehen ab,

Allerdings wird nur bestatigt, dass Rossmann sehr gut frequentiert wird.
Leider lasst uns die BBE im Unklarén, wie der wichtigste Betrieb,
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némiich das real,- SB-Warenhaus fraquentiert wurde bzw, wie sich
dieser Einzelhandelsstandort darstellt,

Uber die wesentlichen Magnetbetriebe wird nur berichtet, dass diese
bis auf den geschiogsen Rewe-Kaufpark ,...noch vorhanden sind®,
Insgesamt ist die Beschreibung sehr Lickenhaft bzw. selektiv,
Interessant dabei ist auch, dass Leerstainde bei der BBE offensichtich
nicht als Standortvorschadigung z&hlen. Zugegeben, es handelt sich
beim Begriff Vorschadigung urn einen schwammigen Begriff, Was ist
aber standortschadlicher als Leerstande, aus welchen Griinden sie
auch immer existieren mégen?

Behandiung Grundsitze des Einzelhandels- und Zentrenkon-
zeptes (Seite §)

Auffallig und fOr ein Gutachterbiiro, das selbst Einzelhandels- und
Zentrenkonzepts erstelit, sehr ungewdthnlich ist die versuchte Relati-
vierung der im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen
formulierten Grundstze. ,

GfK kommt im Gutachten von 2016 2ur Auffassung, dass das Vorhaben
auf dem Brandt-Areal mehrfach eben gegen diese Grundsétre des
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen verstélt, |
Die BBE fohrt an, dass sia das nicht nachvollzishen kann und es sich
bei den fixierten Grundsstzen ohnehin »e-- BiCh ausdrieklich nicht um
unbedingte Vorgaben, sondern um weiche Formulierungen (solite,
nach Moglichkeit') handelt®,

Insofern relativiert mit dieser Aussage die BBE das von der CIMA
ersteilte Einzethandels- und Zentrenkonzept ganz erheblich, das als
verbindliche Grundiage der einzelhandierischen Entwicklung der Stacit
Hagen dienen soll,

Sehr geehrter Herr Harald Szczygiol, wir hoffen, mit den Ausfithrungen
zur Versachlichung der Thematik beigetragen zu haben.

Far Riickfragen stehen wir thnen geine zur Verfigunyg,

Mit freundlichen GriRen

e Fr Sbfaas. Toege

Antrons Rieper Stefanic Torge

Retail & Real Entate Retail & Res) Eatgty

T «4940 5701 325 40 T +4840 5701 325 85
F #4940 5701 22589 F 445405701 225 08
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0 Auftrag, Aufgabenstellung, Methodische
Vorgehensweise

Die Gemeinnlitzige Wohnstattengenossenschaft Hagen e.G. (GWG)
befasst sich zz. mit der Umstrukturierung des Haspe-Centers in Hagen-
Haspe. In diesem Kontext sind die aktuellen Entwicklungen auf dem
ehemaligen Brandt-Areal im Stadtteil Hagen-Westerbauer aufgrund der
geringen Entfernung zu berucksichtigen. Die derzeitigen Planungen am
Standort sehen die Realisierung eines Nahversorgungszentrums mit
folgendem Besatz vor:

= Vollsortimenter Rewe mit rund 1.800 m2 Verkaufsflache
=  Getrankemarkt mit rund 600 m2 Verkaufsflache

= Discounter Aldi mit rund 1.200 m? Verkaufsflache

= Drogeriemarkt mit rund 600 m2 Verkaufsflache

= EG Shops mit insgesamt rund 300 m2 Verkaufsflache.

Im aktuell giiltigen Einzelhandelskonzept der Stadt Hagen (CIMA, De-
zember 2015) wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gegen die
Vorgaben der Landesplanung (Sachlicher Teilplan GroBflachiger Einzel-
handel zum LEP NRW) verstdBt, da dieser derzeit nicht als Allgemeiner
Siedlungsbereich ausgewiesen ist. Ein entsprechendes Verfahren zur
Anpassung des Regionalplanes ist auf Grundlage einer ersten Auswir-
kungsanalyse der BBE (06/2014; zum urspriinglichen Konzept) einge-
leitet worden.

Erwahnenswert ist hierbei, dass es sich bei den mafBgeblichen Anbietern
im Nahversorgungszentrum im periodischen Bedarfsbereich um Verlage-
rungen handelt. In einem stadtebaulichen Vertrag wurde diesbeziglich
vereinbart, dass im Fall einer Nachnutzung der Altflachen jeweils aus-
schlieBlich nicht-zentrenrelevante Sortimente im Kern realisiert werden
dirften. Der Aspekt der perspektivischen Nachnutzung der Altstandorte
der Lebensmittelanbieter wurde auch in der Auswirkungsanalyse der
BBE vom Mai 2016 nicht beriicksichtigt.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen sowie eine politische Diskus-
sion bzw. eine kritische Auseinandersetzung mit dem Vorhaben auf dem
Brandt-Areal herbeizufihren, winscht die GWG Hagen eine Uberschla-
gige Analyse der ggf. zu erwartenden ékonomischen und stadtebaulichen
Auswirkungen des Vorhabens auf dem Brandt-Areal inkl. der prospek-
tiven Nachnutzungen an den Altstandorten der zu verlagernden Lebens-
mittelanbieter.

Bereits im Marz 2016 beauftragte die GWG die GfK GeoMarketing
GmbH, Hamburg, mit der Erarbeitung einer Auswirkungsanalyse zur ur-
sprunglichen Projektierung (u.a. mit einem Tierfuttermarkt). Im Sep-
tember 2016 erfolgte die Beauftragung zur Modifizierung der Wirkungs-
analyse, die nun das aktuelle Flachenprogramm zum Inhalt hat.

Nahversorgungszentrum auf dem Brandt-Areal, Hagen-Westerbauer (09. September 2016)

Ziel

Der Auftrag umfasst das nachste-
hende Untersuchungsprogramm.
Unter Zusammenfihrung dieser
Leistungsbausteine wird abschlie-
Bend eine gutachterliche Aussage
zur 6konomischen und stadtebau-

lichen Vertréglichkeit des Vorhabens
getroffen.

Untersuchungsprogramm

Makro-Standort Hagen

Einzelhandelssituation in Hagen
(Innenstadt und westliches Stadt-
gebiet) auf Basis der aktuell glltigen
Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes der Stadt Hagen (CIMA
Dezember 2015) und vor-Ort-
Recherchen der Gutachter

Regionale Wettbewerbssituation
(qualitative Inaugenscheinnahme der
Bestandslagen in Gevelsberg und
Ennepetal; fir Hauptzentren Rick-
griff auf Einzelhandelserhebung der
GfK 2014)

Projektspezifisches Einzugsgebiet
sowie Berechnung des einzelhan-
delsrelevanten Nachfrage-
volumens

Identifikation moglicher Nachnut-
zungen der Altflachen der zu ver-
lagernden Lebensmittelbetriebe

Perspektivischer (Brutto-)Zielum-
satz und Umsatzrekrutierung aus
dem Einzugsgebiet

(Brandt-Areal und Nachnutzung der
Altobjekte)

Analyse der Umsatzumlenkungen

Uberpriifung der Einhaltung der
Grundsitze und Inhalte des Ein-
zelhandelshandelskonzeptes mit
Blick auf das Vorhaben in Hagen-
Westerbauer



Neben den eigenen Recherchen, dem Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept der Stadt Hagen (CIMA Dezember 2015) werden auch die
vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen und Dokumenta-
tionen bei der Untersuchung berlcksichtigt.

Da eine Einzelhandelserhebung nicht Bestandteil unserer Beauftragung
ist, haben wir auf Fremddaten der CIMA (Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept der Stadt Hagen, Dezember 2015) zurlickgegriffen. Fir die
Nachbarstadte (Gevelsberg und Ennepetal) erfolgte ein Rickgriff auf
Erhebungen der GfK aus dem Jahre 2014.

Methodische Vorgehensweise der GfK GeoMarketing bei Vertraglichkeitsanalysen

EingangsgroBen Modell Resultat
Projektdaten Nachfrageseite Umsatz-Umverteilungen
- Umsatzerwartung nach Modellrechnung zur Kaufkraft- - nicht nur fiir einzelne Standortbereiche, sondern fiir den
Warengruppen abschépfung bzw. Rekrutierung des gesamten Untersuchungsraum
geplante Betreiber/Betriebstypen s"“‘a'?teten Urr;lmtzes aus den Zonen = - warengruppenspezifisch
- ggf. im Zuge der Realisierung es Einzugsgebietes - absolut in Mio. Euro
‘ohnort 2 Projektstandort, 4
geplante Standortveriagerungen (s - ) - relativ in % des Bestandsumsatzes
Wettbewerbssituation
quantitativ erfasste Faktoren
- aktiv betriebene Verkaufsflache Angebotsseite
nach Betreiber und Branche tssei
- aggregierte Ergebnisse der auf Modelirechnungen zu Bewertung
einzelbetrieblicher Ebene - den Einkaufsbeziehungen/Kauf-
durchgefiihrten Umsatzermittiung kraftstrémen aus dem Unter-
qualitativ einflieBende Faktoren — suchungsraum zu den We_tt_he- - Standortspezfische Einordnung der erwarteten
- Lageeinschétzung werbsstandorten vor Realiserung Umverteilungsvolumina und -quoten: viel/wenig?
- Einschatzung zur Stabiita und des V"rh““”s_ - warengruppenspezifische Betrachtung der
Attraktivitit der Betriebe/des (Wohnort > Einkaufsort) Einzelhandelsstandorte/-lagen
standortbereichs gemessen am - den Einkaufsbeziehungen/Kauf- - Beurteilung, ob es aufgrund der méglichen
Erscheinungsbild kraftstromen aus dem Unter- Umsatzverlagerung durch das Projekt zu
- Leergtandsstuation suchungsraum zu den Wettbe- Betriebsaufgaben kommen kann
werbsstandorten nach Realisierung - Beurteilung, ob etwaige Leerstande kurz- bis mittelfristig
- des Vorhabens wieder zu besetzen sind, ohne dass stadtebauliche
Abida;ebt:ul;akm;eﬂd (Wohnort - Einkaufsort) - Missstinde entstehen
- AngeIELNeISCIcKngen - Stromumlenkungen durch das - Beurteilung, ob die bisherige oder zugewiesene
. Demnie. Soce ) Projekt Versorgungsfunktion weiterhin erfiillt werden kann
- Distanzen (Z_ett!Wege) (Einkaufsort = Projektstandort) - Beurteilung, ob ggf. die Entwicklungsfahigkeit des
- Einkaufsbeziehungen (ggfs. Befra- jeweiligen Standortbereichs beeintrachtigt ist
gungen) und faktische Versor- —
gungsfunktion der Wettbewerbs- Basis: — o
standorte - Aber: keine einzelbetrieblichen Prognosen
- planerisch zugewiesene zentral- Gravitationstheoretischer Ansatz:
ortliche Einstufung mehrdimensionales, teratives ‘
- sonstige funktionale Verflechtun- Z?V?irézﬁnmgn:::ax(::s;;;ﬁ);w _—
en, z.B. Berufspendelbeziehungen
e gesteh ande unf:pnﬁ gliche . EingangsgriBen, Neben- und Kontroll- Ableitung von Handlungsempfehlungen
Synergien/Standortverbundeffekte rechaungen
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1 Makro-Standort Hagen

Ubersicht 1: Sozio6konomische Daten Hagen im Vergleich

Strukaurdaten Hagen o res  Westaten DeUtschiand
Einwohner "
1.1.2014 185.996 322.731 17.571.856 80.767.463
1.1.2009 192.060 331.091 17.635.046 80.493.433
Veranderung ggi. 2009 in % -3,2 -2,5 -0,4 +0,3
Einwohnerdichte " (Ew./km?) 1.160 790 515 226
Altersstruktur " in %
unter 15 Jahre 12,8 12,0 13,4 13,1
15 bis unter 30 Jahre 16,9 15,6 17,4 17,0
30 bis unter 50 Jahre 26,2 26,3 27,3 27,4
50 bis unter 65 Jahre 21,6 23,1 21,4 21,7
ab 65 Jahre 22,6 23,0 20,5 20,8
Anzahl der Haushalte ? 90.888 162.095 8.489.308 39.567.336
Durchschnittliche HaushaltsgroBe 2,0 2,0 2,1 2,0
Arbeitslosenquote in %
(Jahresdurchschnitt 2014) ¥ 10,4 74 82 6.7
Sozialversicherungspflichtig
Beschaftigte
1.7.2014 67.959 100.753 6.284.700 30.169.648
davon im Dienstleistungssektor in % 70,8 60,3 71,3 69,8
Beschaftigtenzentralitat ® 97,8 83,6 95,7 100,0
S;:‘;::Z::‘;%de'*a"fkraﬂ 5.305 6.035 5.674 5.692
GfK Einzelhandelskaufkraft 03,2 106,0 99,7 100,0

2015 (Index) 2

Rundungsdifferenzen méglich.

1) Lt. Statistischen Berichten der jeweiligen Statistischen Landes&mter sowie It. Auskunft des
Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Fiir 2009 werden durch GfK GeoMarketing unter Beriick-
sichtigung der Ergebnisse des Zensus 2011 revidierte Bevdlkerungszahlen verwendet. Die Angaben zur
kunftigen Entwicklung der Bevélkerung beziehen sich auf den jeweiligen Kreis/kreisfreie Stadt und
wurden den Prognosen der jeweiligen Statistischen Landesamter entnommen; auf dieser Grundlage
wurden die dargestellten Verdnderungsraten berechnet.

2) GfK GeoMarketing 2014/2015.

3) Lt. Auskunft der Bundesagentur flr Arbeit in Ntrnberg (alle zivilen Erwerbspersonen insgesamt). Fur
kreisangehdrige Stadte/ Gemeinden werden keine Arbeitslosenquoten verdffentlicht; ersatzweise werden
die Arbeitslosenquoten des Kreises herangezogen.

4) Sozialversicherungspflichtig beschéftigte Arbeitnehmer (Arbeitsorterfassung) It. Angaben der
Bundesagentur fur Arbeit.

5) Stellenwert der Gebietseinheit auf dem Erwerbssektor; Beschaftigte je Einwohner am Arbeitsort,
dividiert durch Beschéftigte je Einwohner im Bundesgebiet, multipliziert mit 100.

— Bevolkerungsprognose! 2015/2025 (in % p.a.) ——
050 = Entwicklung 2015-2025: -2,9%
0,30
0,10
sl DRRRRNANNY
-0,30

.03-0,3-0,3-0,3-0,3 -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 -0,3

2015 2017 2019 2021 2023 2025

Gutachterliche Kommentierung

Die kreisfreie GroBstadt Hagen (rd.
186.000 Einwohner) liegt im Stidwes-
ten des rheinisch-westfalischen Ver-
dichtungsraumes und tGbernimmt
oberzentrale Versorgungsfunktionen
far die noch verdichtete, teilweise zer-
siedelte Randzone des stddstlichen
Ruhrgebietes. Die regionale und tber-
regionale Erreichbarkeit der Stadt
Hagen im MIV und OPNV ist insge-
samt als sehr gut zu bezeichnen.

Mit Blick auf die sozio-demographi-
schen Rahmendaten ist in erster Linie
auf eine auch kinftig anhaltende riick-
laufige Bevdlkerungsentwicklung in
der Stadt hinzuweisen (bis 2025

-2,9 %). Bei der Betrachtung der Al-
tersstruktur zeigt sich, dass Hagen
einen vergleichsweise unterdurch-
schnittlichen Anteil an Personen im
erwerbsfahigen Alter aufweist und
demgegeniber eine hohe Arbeits-
losenquote. Im landes- und bundes-
weiten Vergleich fallt insbesondere
der fiir Hagen und den Ennepe-Ruhr-
Kreis gegebene Uberdurchschnittliche
Anteil der Uber 65-Jahrigen auf, was
auf gewisse Uberalterungstendenzen
hindeutet. Das Kaufkraftniveau ran-
giert unter dem Bundesdurchschnitt,
wobei die Kaufkraft im Ennepe-Ruhr-
Kreis deutlich héher ausféllt und deut-
lich macht, wie wichtig auch das
Umland fiir den Hagener Einzelhandel
ist. FUr den Einzelhandel sind somit
keine einfachen Rahmenbedingungen
gegeben.
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2 Mikro-Standort Brandt-Areal

Beurteilungskriterien (nach den vorliegenden Planunterlagen)

Erreichbarkeit weniger giinstig sehr glinstig
Visibilitat aus Kundensicht

I
Erreichbarkeit mit Pkw - ]
Parkplatzsituation im Objekt ] ]
Parkplatzsituation im Umfeld

I
Erreichbarkeit im OPNV ] ]

Grundfrequenzen weniger gunstig sehr gunstig

Nahpotenzial Wohngebietsnahe ---
]

Nahpotenzial Publikumsnutzungen

FuBgangerfrequenzen im Umfeld

[ ]
Pkw-Frequenzen im Umfeld ----

Anziehungskraft weniger gunstig sehr gunstig

Koppeleffekte mit Handelsnutzungen ---
Einzelh&ndlerische Umfeldpragung ---
Lokales Ausstrahlungspotenzial -----
Regionales Ausstrahlungspotenzial ---

Gutachterliche Kommentierung

Das in Rede stehende, seit fast zehn Jahren verwaiste, ber 35.000 m?
groBe Fabrikareal der Firma Brandt liegt verkehrsorientiert unmittelbar
nérdlich der B7 (Enneper StraBBe) im Stadtteil Westerbauer, Stadtbezirk
Haspe, unweit der Stadtgrenze zu Gevelsberg. Direkt stdlich gegenlber
befindet sich ein weiteres Grundstiick der Firma Brandt, wobei jeweils die
Bestandsimmobilien durch denkmalgeschitzte Briickenbauwerke mit-
einander verbunden sind.

Das Areal wird im Norden durch die Ennepe, im Westen durch die
Wohnbebauung an der NordstraBe, im Stden durch die B7 und im
Westen durch Wohnnutzungen eingefasst. 400 m weiter 6stlich befindet
sich der zentrale Versorgungsbereich, das Nahversorgungszentrum
Westerbauer u.a. mit Rewe Kaufpark, Schuh-Outlet sowie Penny, Déni-
schem Bettenlager, Tedi und KiK, in das der Vorhabenstandort ein-
gegliedert werden kénnte. Weitere Ausfiihrungen dazu finden sich in
Kapitel 6.

Die aktuellen Planungen sehen die Errichtung von Einzelhandelsflachen
mit etwa 4.500 m2 Verkaufsflache sowie die Nachnutzung der Be-
standsimmobilien der im Zuge des Vorhabens zu verlagernden Markte
Rewe Kaufpark und Aldi (Details im Kapitel 6.1) vor, die dann in
raumliche Bereiche weit Gber den Stadtteil Westerbauer hinaus aus-
strahlen darften und somit potenziell auch im Ubrigen Stadtbezirk Haspe
und im Umland wohnende Kunden ansprechen wirden.
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3 Einzelhandelssituation in Hagen

3.1 Innenstadt (Hauptzentrum)

Distanz zum Projekt rd. 6,5 km
Einzugsgebietszone nicht im Einzugsgebiet

Kurzcharakteristik Der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt umfasst
die Elberfelder StraBe als HaupteinkaufsstraBe sowie
alle andockenden Standortlagen.

Die Lebensmittelmérkte Edeka, Kaufpark und Lidl und
kleinteilige Geschéfte des Lebensmittelhandwerks,
Spezialanbieter und diverse Drogeriemarkte und
Apotheken bilden das Angebot im periodischen Be-
darfsbereich.

Der Handelsschwerpunkt liegt eindeutig im aperio-
dischen Bedarfsbereich, insbesondere im innerstadti-
schen Leitsortiment Bekleidung und Schuhe (s.a.
wesentliche Anbieter). Ein weiterer wichtiger Fre-
quenzbringer ist der Elektronikfachmarkt Saturn in der
Rathaus Galerie. Daneben gibt es eine Vielzahl gastro-
nomischer Einrichtungen. Leersténde sind vor allem
abseits der Hauptlagen verortet.

Wesentliche Anbieter  Galeria Kaufhof, Peek & Cloppenburg, TK Maxx,
C & A, H & M, Rathaus Galerie (Rewe Kaufpark,
Rossmann, Esprit, Zara, CCC Schuhe, Saturn), Volme
Galerie (SinnLeffers, H&M, New Yorker, mister * lady,
Spiele Max)

Struktur- und Leistungsdaten

Einzelhandelsstruktur in der Innenstadt Hagen (Hauptzentrum)

Einzelhandelsumsatz Verkaufsflachen
in 2015 " in 2015 "
Warengruppen nach CIMA in Mio. € in % in m? in %
Periodischer Bedarf 65,5 24,4 9.430 13,2
« Lebensmittel, Reformwaren 28,6 10,7 5.300 7,4
« Gesundheit, Kérperpflege 36,9 13,8 4.130 5,8
Aperiodischer Bedarf 202,7 75,6 61.745 86,8
Elektroartikel/Unterhaltungselektronik,
* Foto, PC und Zubehtr, Neue Medien 28 8,9 5.600 7.9
« Spiel, Sport, Hobby 11,6 4,3 4.405 6,2
« Einrichtunsgbedarf 6,5 2,4 3.320 4,7
. Bauj und gartenmarktspezifische 14 0,5 620 0,9
Sortimente
Uibrige, nicht untersuchungsrelevante
* Sorti 2) 159,4 59,4 47.800 67,2
ortimente
Gesamt 268,2 100,0 71.175 100,0

Bewertung der Wettbewerbs-
anfalligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Mit Eré6ffnung der Rathaus-Galerie
und Umstrukturierung der Volme-
Galerie gewinnt das innerstadtische
Einkaufen in Hagen eine neue Qua-
litat. Das Angebot findet sich vor
allem auf der Elberfelder StraBe
(u.a. P&C, C&A, Galeria Kaufhof, TK
Maxx) als funktionierende FuB-
gangerzone sowie am Friedrich-
Ebert-Platz (beide Shoppingcenter).
Das Gros der Angebote entféllt auf
zentrenrelvante, die Innenstadt
pragende Sortimente. Nennens-
werte Angebotsiiberschneidungen
mit den Planungen in Westerbauer
sind nicht zu erwarten.

Rundungsdifferenzen méglich.

1) GeméaB Angaben der CIMA 2015 (Fortschreibung
des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes fur die
Stadt Hagen).

2) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wésche;
Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik,
Akustik; Bucher, Schreibwaren; Geschenke, Glas,
Porzellan, Keramik, Hausrat.
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3.2 Haspe (Nebenzentrum)

Distanz zum Projekt
Einzugsgebietszone

Kurzcharakteristik

Wesentliche Anbieter

rd. 2,5 km
I

Der Einzelhandel in Hagen Haspe erstreckt sich primér
entlang der verkehrsberuhigten StraBen Berliner/Kol-
ner/VollbrinkstraBe bzw. entlang der als FuBganger-
zone ausgebauten Voerder StraBe. Der flachenseitig
eindeutige Schwerpunkt befindet sich im stidwest-
lichen Abschnitt, in dem Magnetbetrieb real,- lokalisiert
ist.

Neben dem wichtigsten Magnetbetrieb, dem real,- SB-
Warenhaus, das einen deutlichen Renovierungs- bzw.
Umbaustau aufweist, ist ein kleinteiliger Kaufpark
Supermarkt an der Berliner StraBe lokalisiert. Eine
Vielzahl an Betrieben des Lebensmittelhandwerks
sowie Kioske und inhabergeflihrter Spezialgeschafte
mit internationalen Angeboten erganzen das Lebens-
mittelangebot innerhalb des zentralen Versorgungs-
bereiches. Angebote aus dem Segment Gesundheits-
und Kérperpflege (Rossmann, Apotheken) runden das
Angebot im periodischen Bedarfsbereich ab.
Flachenseitig dominieren Anbieter des aperiodischen
Bedarfs, die ob ihrer preisorientierten Ausrichtung
geringe Umsatzleistungen erzielen.

real,-, Rewe Kaufpark, Rossmann, Takko, Deichmann,
Tedi, Woolworth

Struktur- und Leistungsdaten

Einzelhandelsstruktur im Nebenzentrum Hagen-Haspe

Einzelhandelsumsatz Verkaufsflaichen

in 2015 " in 2015 "
Warengruppen in Mio. € in % in m2 in %
Periodischer Bedarf 30,8 65,3 4.430 44,7
« Lebensmittel, Reformwaren 19,8 41,9 3.480 35,1
« Gesundheit, Kérperpflege 11,0 23,3 950 9,6
Aperiodischer Bedarf 16,4 34,7 5.480 55,3
Elektroartikel/Unterhaltungselektronik,
* Foto, PC und Zubehdr, Neue Medien 35 7.4 995 10,0
» Spiel, Sport, Hobby 430 4,3
« Einrichtunsgbedarf 360 3,6
. Bau-' und gartenmarktspezifische 120 1,2
Sortimente
Ubrige, nicht untersuchungsrelevante
* Sorti 2) 3.575 36,1
ortimente
Gesamt 47,2 100,0 9.910 100,0

Nahversorgungszentrum auf dem Brandt-Areal, Hagen-Westerbauer (09. September 2016)

Bewertung der Wettbewerbs-
anfalligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Das insgesamt als schwéachelnd zu
bezeichnende Zentrum k&mpft mit
zunehmender Leerstandsproble-
matik. Diese resultiert nicht zuletzt
aus der recht introvertierten Lage
und nur durchschnittlichen Erreich-
barkeit gepaart mit zunehmendem
Wettbewerbsdruck durch Ver-
dichtung des Angebotes bei gleich-
zeitigem anhaltenden Bevélke-
rungsruckgang.

Somit werden erhdéhte Umsatzum-
verteilungen zu Lasten dieses zen-
tralen Versorgungsbereiches zu
erwarten sein. Durch die unmittel-
bare Wettbewerbsbeziehung zu den
nicht mehr ganz zeitgeman aufge-
stellten Mérkten (real,-, Kaufpark
und Rossmann, letztgenannte wei-
sen zudem nur recht geringe Ver-
kaufsflachengréBen auf) ist eine
weitere Strukturveranderung nicht
auszuschlieBen ist.

Rundungsdifferenzen méglich.

1) GeméaB Angaben der CIMA Dezember 2015
(Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes fur die Stadt Hagen).

2) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wésche;
Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik,
Akustik; Bucher, Schreibwaren; Geschenke, Glas,
Porzellan, Keramik, Hausrat.



3.3 Westerbauer (Nahversorgungszentrum)

Distanz zum Projekt rd. 0,2 km
Einzugsgebietszone I

Kurzcharakteristik Das in verkehrsorientierter Lage entlang der B 7
etablierte Nahversorgungszentrum umfasst geman
dem vorliegenden Einzelhandelskonzept vom De-
zember 2015 grundsatzlich die nérdliche und sidliche
Randbebauung der Enneper StraBe (B7) zwischen der
NordstraBe im Westen und der Fachmarktagglo-
meration auf dem Grundstlck des ehem. Unter-
nehmens Gummi Becker im Osten.

Neben dem langjahrig etablierten, von auBen und
innen nicht ganz zeitgemaB anmutenden und zur
Verlagerung auf das Brandt-Areal vorgesehenen Rewe
Kaufpark mit Backer, Blumenladen und Schuh-Outlet
im Obergeschoss sowie separatem Getrankemarkt
sudlich der Enneper StraBe, befindet sich in 150 m
Ostlicher Richtung auf der nérdlichen StraBenseite eine
Fachmarktagglomeration mit Penny Lebensmittel-
discounter, KiK, Tedi und Danischem Bettenlager.
Ergénzt wird das Angebot durch kleinteilige Anbieter
wie Backer, Anglershop, Lotto/Toto und Zeit-
schriftengeschaft.

Wesentliche Anbieter = Rewe Kaufpark (Verlagerung auf Brandt-Areal),
Penny, KiK, Tedi, Danisches Bettenlager, Schuh-
Outlet

Struktur- und Leistungsdaten

Einzelhandelsstruktur im Nahversorgungszentrum Westerbauer

Einzelhandelsumsatz Verkaufsflaichen
in 2015 " in 2015 "
Warengruppen in Mio. € in % in m2 in %
Periodischer Bedarf 10,9 68,6 2.360 52,9
« Lebensmittel, Reformwaren 9,4 59,1 2.150 48,2
« Gesundheit, Kérperpflege 1,5 9,4 210 4.7
Aperiodischer Bedarf 5,0 31,4 2.105 47,1
Elektroartikel/Unterhaltungselektronik,
* Foto, PC und Zubehr, Neue Medien 0.1 0.6 30 0.7
« Spiel, Sport, Hobby 0,1 0,6 60 1,3
« Einrichtunsgbedarf . . 580 13,0
. Bau—' und gartenmarktspezifische ] ] 150 3.4
Sortimente
Ubrige, nicht untersuchungsrelevante
* Sorti 2) 1.285 28,8
ortimente
Gesamt 15,9 100,0 4.465 100,0

Bewertung der Wettbewerbs-
anfalligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Das in verkehrsorientierter Lage
lokalisierte Nahversorgungzentrum
Westerbauer weist auf knapp

4.500 m2 Verkaufsflache einen ver-
gleichsweise breiten Branchenmix
auf. Durch die Nahe zum Brandt-
Areal, um das das Nahversorgungs-
zentrum unter Ausschluss der Kauf-
park-Flachen erweitert werden soll,
sind keine unkritischen Umsatzum-
verteilungen zu erwarten. So ist
davon auszugehen, dass das neue
Fachmarktzentrum (Koppelstandort
aus Verbrauchermarkt und Lebens-
mitteldiscounter) vor allem Pkw-
Kunden im Sinne eines One-Stop-
Shoppings anziehen dirfte. Eine
Verschlechterung der Versorgungs-
funktion ist somit nicht zu erwarten,
jedoch besteht grundsatzlich die
Gefahr stadtebaulichen Missstandes
durch Leerstand.

Rundungsdifferenzen méglich.

1) GemaB Angaben der CIMA Dezember 2015
(Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes fir die Stadt Hagen.

2) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wasche;
Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik,
Akustik; Bucher, Schreibwaren; Geschenke, Glas,
Porzellan, Keramik, Hausrat.
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3.4 Wehringhausen (Nahversorgungszentrum)

Distanz zum Projekt
Einzugsgebietszone

Kurzcharakteristik

Wesentliche Anbieter

rd. 6,1 km
nicht im Einzugsgebiet

Das Nahversorgungszentrum Wehringhausen liegt in
einem grunderzeitlichen Quartier der Hagener
Kernstadt. Wehringhausen weist eine gewachsene
stadtebauliche und handelsspezifische Struktur auf.
Kern des zentralen Versorgungsbereichs ist die Lange
StraBe zwischen BachstraBe und SternstraBe in
integrierter Standortlage.

Der westliche Abschnitt der Langen StraBe ist durch
ein z.T. qualitatsorientiertes Facheinzelhandels-
angebot gepragt, wahrend in den &stlichen Lagen
mehrheitlich Dienstleister, Leerstdnde und Einzel-
handelsnutzungen aus dem Niedrigpreissegment
vorhanden sind.

Netto City, Wehringhauser Bioladen, Reformhaus
Haasler, Unterhaltungselektronik Kollmann

Struktur- und Leistungsdaten

Einzelhandelsstruktur im Nahversorgungszentrum Wehringhausen

Einzelhandelsumsatz Verkaufsflachen

in 2015 " in 2015 "
Warengruppen in Mio. € in % in m2 in %
Periodischer Bedarf 6,0 65,2 980 54,4
« Lebensmittel, Reformwaren 4,3 46,7 800 44.4
« Gesundheit, Kérperpflege 1,7 18,5 180 10,0
Aperiodischer Bedarf 3,2 34,8 820 45,6
Elektroartikel/Unterhaltungselektronik, 170 9.4
Foto, PC und Zubehér, Neue Medien ’
« Spiel, Sport, Hobby 20 1,1
« Einrichtunsgbedarf 120 6,7
. Bau—. und gartenmarktspezifische 40 2,2
Sortimente
ibrige, nicht untersuchungsrelevante
. . 2) 470 26,1
Sortimente
Gesamt 9,2 100,0 1.800 100,0

Bewertung der Wettbewerbs-
anfalligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Insgesamt ist dem NVZ Wehring-
hausen ein ausgewogener Bran-
chenmix bei kleiner Gesamtver-
kaufsflachenausstattung zu
attestieren, wobei der Fokus auf
dem kurzfristigen Bedarf liegt.
Besonders auffallend ist die sehr
kleinteilige Verkaufsflachenstruktur.
So weist selbst Netto City (ohne
eigene Stellplatze) als groBter Nah-
versorger nur 360 m? Verkaufsflache
auf.

Das NVZ zielt bereits heute — mit
wenigen Ausnahmen — auf die
lokale Bevdlkerung Wehringhausens
ab und diirfte auch ob der Entfer-
nung allenfalls marginale Umsatz-
umverteilungen spiren.

Rundungsdifferenzen méglich.

1) GemaB Angaben der CIMA Dezember 2015
(Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes fir die Stadt Hagen).

2) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wasche;
Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik,
Akustik; Blicher, Schreibwaren; Geschenke, Glas,
Porzellan, Keramik, Hausrat.
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3.5 Sonstige relevante Einzelhandelslagen im westlichen
Stadtgebiet von Hagen

Nachstehend sind die relevanten Einzelhandelsbetriebe im westlichen
Stadtgebiet von Hagen warengruppenspezifisch aufgefihrt. Dazu
erfolgen eine Kurzcharakteristik des Standortbereiches sowie die
Einordnung der Lage gemaB dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept
(CIMA 2015, S. 51 und S. 104 ff.).

Periodischer
Bedarf (Lebens-
mittel, Reform-
waren, Gesund-
heit, Kérperpflege

MaBgebliche Anbieter (nach Lagen):

integrierte Wohngebietslage, reflektiert auf umge-
bendes Wohngebiet:

Netto, Louise-Méarcker StraBBe

mit Apotheke und Friseur am Standort, keine
Parkplatze, nicht mehr zeitgemaBe Verkaufs-
flachengréBe

Kaufpark MinervastraBBe

zeitgeman aufgestellt, ausreichendes
Parkplatzangebot

verkehrsorientierter Nahversorger in nicht-integrier-
ter Lage mit Agglomerationscharakter:

Lidl, PreuBenstraBe/B 7

Agglomeration mit: Trinkgut, Casino Fun X
Aldi, Enneper StraBe/B 7 (Verlagerung auf das
Brandt-Areal angestrebt)

Umfeldnutzungen: A.T.U., Motorrad-Shops,
Autohduser

Nahversorger in nicht-integrierter Lage:

Aldi, Wehringhauser StraBe/B 7

Einrichtungsbedarf
insgesamt (Mébel,
Gardinen, Heim-
textilien etc.)

MaBgebliche Anbieter:

Verkehrsorientierte Lage an B 7

Mébelpiraten (Wohn- und Kiichenmdbel;
Koélner Str./B 7, Sonderstandort Mébelpiraten)
Podi Polster (Betten, Sofas, Sessel;
Wehringhauser Str./B 7, Sonderstandort)
Danisches Bettenlager (Mdbel, Betten,
Heimtextilien; NVZ Westerbauer/B 7, Hagen-
Haspe)

Bau- und MaBgebliche Anbieter:

gar te_n_mar kt- Verkehrsorientierte Lage an B 7

spez.lflsche =  B1 Baumarkt Discount (Berliner Str./B 7,

Sortimente .
Sonderstandort B1 Baumarkt Discount)

Zoobedarf MaBgebliche Anbieter:

(Tiernahrung, Verkehrsorientierte Lage an B 7

zoologischer

Bedarf, Tiere)

A.S. Aquaristik Angelshop (Enneper Str./B 7,
NVZ Westerbauer)

Bewertung der Wettbewerbsanfal-
ligkeit in Hinblick auf das Projekt
Besonders wettbewerbsanfallig ist
Netto in der Louise-Méarcker-StraBe
einzuschatzen, da er aufgrund der
N&he zum Vorhabenstandort und in-
trovertierten Lage bei nicht zeitge-
maBer Aufstellung besonders ab-
h&ngig von den Bewohnern seines
Wohngebiets ist. Alle anderen Le-
bensmittelmarkte sind aufgrund der
Entfernung zum Brandt-Areal und/
oder ihrer verkehrsorientierten Lage
marginal betroffen. Die Wettbewerbs-
anfélligkeit der Anbieter mit Gberwie-
gend nicht-zentrenrelevanten Sorti-
menten ist in groBem MaBe abhéngig
von der Attraktivitat sowie der Inten-
sitat der Sortimentsiiberschneidungen
der potenziellen Handler.
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3.6 Einzelhandelssituation im nicht-zentrenrelevanten
Sortiment / weitere Einzelhandelsstandorte

Warengruppe Elek- Handelszentralitat von 96 signalisiert vor dem Hinter-
troartikel/Unterhal-  grund der regionalen Wettbewerbssituation ein akzep-
tungselektronik/ tables Angebotsniveau im Hagener Stadtgebiet.
Foto/PC MaBgebliche Anbieter:
Elektronikfachmarkt Saturn sowie expert Garthe
(Innenstadt) und Unterhaltungselektronikfachmarkt
Berlet (Elseyer Str., Hagen-Hohenlimburg)

Einrichtungsbedarf Deutliche Angebotsdefizite (Abfliisse an regionale
insgesamt (Mébel, Wettbewerbsstandorte) zeigen Entwicklungsspiel-

Gardinen, Heim- rdume (Handelszentralitat 72). Planerisch definiertes

textilien etc.) Entwicklungsziel ist das Zurlickgewinnen heutiger
Kaufkraftabflisse - Planung XXL Lutz (HaBleyer Insel)
MaBgebliche Anbieter:

Mbbel Krebeck (Goldbergstr., Innenstadt), Mébel-
fachmarkt Poco (Weststr., Hagen-Nord), Lampen-
fachmarkt Bergenthal (Alexanderstr., Hagen-Mitte),
Gardinen- und Teppichland sowie Staples (Eckeseyer
Str., Hagen-Mitte), Mébelpiraten (Kélner Str., Hagen-
Haspe), Podi Polster (Wehringhauser Str., Hagen-
Haspe), Danisches Bettenlager (u.a. NVZ Wester-
bauer, Hagen-Haspe)

Bau- und Handelszentralitat von 98 signalisiert Gestaltungs-
gartenmarkt- spielrdume zur Ansiedlung eines zuséatzlichen Bau-
spezifische fachmarktes in Hagen-Hohenlimburg.

Sortimente MaBgebliche Anbieter:

Hellweg (Schwerter Str., Hagen-Nord), Sonderpreis
Baumarkt (Kabeler Str., Hagen-Nord), Bauhaus und
Gartencenter Knop (Eckeseyer Str., Hagen-Mitte),
Westfalia Bau- und Elektrofachmarkt, Grotex - Fach-
markt fir Farben und Tapeten sowie Bau- und Gar-
tenfachmarkt Schnapp zu (alle Pettenkofer Str., Ha-
gen-Mitte), Gartenfachmarkt Augsburg (Hagen-Ho-
henlimburg), Holz Kemper (Delsterner Str., Hagen-
Sad), B1 Baumarkt Discount (Berliner Str., Hagen-
Haspe)

Sport Gute Handelszentralitat von 121. Riickgang der Fla-
chenproduktivitdten im Fachhandel seit Eréffnung von
Decathlon. Ansiedlungspotenziale fiir einen modernen
Fahrradfachmarkt wurden nachgewiesen.

MaBgebliche Anbieter:
Decathlon (Weststr., Hagen-Nord)

Zoobedarf Insgesamt gute Ausstattung mit Vielzahl Uber Stadt-
(Tiernahrung, gebiet verteilten Anbietern.

zoologischer MaBgebliche Anbieter:

Bedart, Tiere) Fressnapf (Becheltestr., Alexanderstr., Alter Hohl-

weg), Kleine Tierwelt (Hochstr.), A.S. Aquaristik
Angelshop (Enneper Str.), Zoo & Co (Hagener Str.)

Bewertung der Wettbewerbsanfal-
ligkeit in Hinblick auf das Projekt

Gewisse Entwicklungsspielrdume zei-
gen sich It. CIMA vor dem Hintergrund
der Angebotssituation bzw. der der-
zeitigen Handelszentralitat in den Wa-
rengruppen Elektroartikel/ Unterhal-
tungselektronik/Foto/PC, Einrich-
tungsbedarf, bau- und gartenmarki-
spezifische Sortimente sowie Fahr-
rader (Sport).

Vor dem Hintergrund der beachtlichen
Flachenbedarfe qualifizierter Anbieter
in den Sortimenten Elektro, Einrich-
tung sowie Bau-/Gartenmarkt durfte
mit einer Nachbelegung der Altstand-
orte von Aldi (800 m?) und Kaufpark
(1.700 m?) in der Enneper StraBe
keine wesentliche Angebotsverbesse-
rung einhergehen. Vielmehr ist ein
zusatzlicher Wettbewerbsdruck fur die
wenig zeitgemanB aufgestellten und
preisaggressiven Markte, vor allem in
geringer Entfernung zu den Vorha-
benstandorten aber auch die groB-
flachigen, maBgeblichen Anbieter an
Sonderstandorten zu erwarten. In den
betrachteten zentralen Versorgungs-
bereichen Hagens sind — bis auf die
Innenstadt (Saturn, Mébel Krebeck,
Danisches Bettenlager) und NVZ
Westerbauer (Danisches Bettenlager)
— flachenseitig keine nennenswerten
Angebotsiberschneidungen festzu-
stellen.
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4 Regionale Wettbewerbsstandorte

4.1 Innenstadt Gevelsberg (zentraler Versorgungsbereich)

Distanz zum Projekt
Einzugsgebietszone

Kurzcharakteristik

Wesentliche Anbieter

rd. 4,5 km
nicht im Einzugsgebiet

Der Einzelhandel in der Innenstadt des Mittelzentrums
Gevelsberg erstreckt sich primar entlang der
Uberwiegend verkehrsberuhigten, teilweise als
FuBgangerzone ausgebauten MittelstraBe.

Diese Einkaufslage ist insgesamt ansprechend
gestaltet und mit diversen Gastronomieangeboten,
kulturellen Einrichtungen sowie &ffentlichen und
privaten Dienstleistungen auch mit umfassenden
komplementéaren Nutzungen ausgestattet. Sie bietet
ein im regionalen Vergleich der Mittelzentren recht
vielfaltiges Angebotsspektrum. Neben diversen
Filialisten sind auch lokale Angebotsstrukturen
pragend.

Leerstande sind nur wenige festzustellen.

Zweiter Schwerpunkt des innerstadtischen Einzel-
handels ist der Kaufland-Standort am GroBen Markt
(Marktplatz). Diese mehr funktionale als attraktive,
primér auf die Belange des Magneten Kaufland ausge-
richtete zweigeschossige Immobilie umfasst auch
einen arrondierenden, jedoch nicht sonderlich
profilierten Geschéftsbesatz. Vor allem an Markttagen
ist in diesem Bereich der Innenstadt aber eine sehr
lebhafte Frequentierung festzustellen.

Am Innenstadtrand, dieser aber gemaRB Innenstadt-
abgrenzung des 6rtlichen Einzelhandelskonzeptes
zugeordnet, befindet sich zwischen HaBlinghauser
StraBe und HammerstraBe ein Standortverbund von
Aldi und einem Trinkgut Getrankemarkt.

Kaufland, Tedi (im Kaufland-Gebaude), Netto
Discounter, dm Drogeriemarkt, Intersport Reschop,
Modehaus Romeiks, KiK, NKD, Takko, Ernsting’s
family, Deichmann, Stinshoff Schuhe, Expert
Ellinghaus, Stadt-Parfimerie Pieper

Bewertung der Wettbewerbs-
anfalligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Die Wettbewerbsanfalligkeit im
periodischen Bedarfsbereich ist
durch die grundsétzliche Leis-
tungsstarke des in der Innenstadt
fuhrenden Anbieters Kaufland sowie
den Drogeriemarkt dm relativ gering.
Weitere pragende Anbieter, wie z.B.
Parfumerie Pieper und die Apothe-
ken mit ihren nicht apotheken-
pflichtigen Sortimenten stehen mit
den Angeboten des Nahversor-
gungszentrums nicht in Konkurrenz.
Daher drfte sich die Innenstadt in
diesem Segment als recht ,robust’
gegenlber der Wettbewerbsintensi-
vierung durch das Projekt erweisen.
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4.2 Gevelsberg uibriges Stadtgebiet

Distanz zum Projekt
Einzugsgebietszone

Kurzcharakteristik

Wesentliche Anbieter

Planungen

0,8 km und mehr
lund Il

Die Angebotssituation im brigen Stadtgebiet wird vor
allem durch den periodischen Bedarfsbereich geprégt,
wahrend Angebote aus zentrenrelevanten aperio-
dischen Sortimenten nur vereinzelt und ohne groBe
Ausstrahlungskraft, bzw. als Aktionsware der
Discounter anzutreffen sind.

Im periodischen Bedarfsbereich ist der wichtigste
Wettbewerbsstandort der Standortverbund von
Kaufpark und Aldi an der Hagener StraBe, der 2011
durch die Umnutzung des ehemaligen Toom
Verbrauchermarktes entstand. In diesem Standort-
bereich ist zudem der separate Getrankemarkt von
Kaufpark in Nachbarschaft mit einem Bio-Markt zu
erwahnen.

Ansonsten bestehen u.a. an der Hagener StraBe noch
ein Lidl, ein Netto-Discounter, ein denn's Biomarkt (am
Planstandort fiir einen Verbrauchermarkt am ehem.
Praktiker), westlich der Innenstadt der Standortver-
bund von Aldi und Trinkgut, ein nicht weit davon
entfernter weiterer Lidl Discounter, sowie etwa 1 km
noérdlich der Gevelsberger Innenstadt im Stadtteil
Borkey ein E-Center (Wittener StraBe).

Gevelsberg-Vogelsang: Netto, Lidl, Fressnapf, Action,
KiK (Ortsteilzentrum = zentraler Versorgungsbereich)
Gevelsberg Ost: Kaufpark, Aldi, Getrankemarkt und
Biomarkt

Auf dem Areal des ehemaligen Praktiker Marktes (An
der Drehbank) ist die Errichtung eines Verbrau-
chermarktes geplant. Bisher wurde noch keine
Baugenehmigung erteilt.

Bewertung der Wettbewerbs-
anfalligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Durch den hohen Stellenwert der
periodischen Sortimente im Ubrigen
Stadtgebiet und die liberwiegend
ebenfalls gegebene Verkehrsorien-
tierung stellen die v.a. néchst-
liegenden Anbieter die Hauptwettbe-
werber des geplanten Fachmarkt-
zentrums in den periodischen Be-
darfsbereichen dar. Eine besonders
starke Anfalligkeit gegen Wettbe-
werbsintensivierungen kann auf-
grund der Uberwiegend guten bis
sehr guten Raumleistungen (Umsatz
p.a. je Quadratmeter Verkaufs-
flache) der dortigen Anbieter nicht
festgestellt werden.

Somit werden gewisse Umsatzum-
verteilungen zu Lasten der nachst-
gelegenen Lebensmittelmérkte (u.a.
zentraler Versorgungsbereich Vogel-
sang) zu erwarten sein.
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4.3 Ennepetal Milspe (zentraler Versorgungsbereich -
Hauptzentrum Innenstadt)

Distanz zum Projekt
Einzugsgebietszone

Kurzcharakteristik

Wesentliche Anbieter

rd. 6,6 km
nicht im Einzugsgebiet

Der innerstadtische Einzelhandel in Milspe erstreckt
sich primar entlang der teilweise verkehrsberuhigten

bzw. als FuBgangerzone ausgebauten Voerder StraBe.

Der eindeutige Schwerpunkt befindet sich an deren
nordwestlichem Anfangs-/ Endpunkt, wo eine zwei-
geschossige Centeranlage mit den Magnetbetrieben
Edeka Schléder, Takko, Kik, NKD, Rossmann und Zoo
& Co. sowie ein unweit davon an der Kélner StraBe
gelegener Lidl agieren.

Die FuBgangerzone der Voerder StraBe profitiert kaum
von dem dortigen Kundenaufkommen und kann selber
nur bedingt Ausstrahlungskraft entfalten. Die hier
lokalisierte Marktpassage weist erhebliche konzeptio-
nelle Mangel und mit Askania einen sehr schwachen
Magnetbetrieb auf. Zugkraft entwickelt hier vor allem
dm.

Centeranlage: Edeka, Takko, KiK, NKD, Rossmann,
Zoo & Co.; Lidl;

FuBgangerzone: Askania, Kodi, Tedi, Ernsting’s family,
dm

Bewertung der Wettbewerbs-
anfalligkeit in Hinblick auf das
Projekt

Das Hauptzentrum Ennepetal Milspe
weist einerseits eine hohe Leis-
tungsstarke im Bereich um Edeka
auf, fallt diesbezuglich in der FuB-
gangerzone aber deutlich ab. Dort
haben sich bereits Angebots-
strukturen entwickelt, die priméar auf
die Nahversorgung reflektieren bzw.
auch mit geringen Umsatzerwar-
tungen erfolgreich agieren kénnen.

Aufgrund der Entfernung werden nur
marginale Umsatzumverteilungen zu
Lasten dieses zentralen Versor-
gungsbereiches zu erwarten sein.
Strukturveranderungen sind jedoch
nicht zu erwarten.
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5 Einzugsgebiet und Nachfragevolumen

Ubersicht 2: Einzugsgebiet
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Ubersicht 3: Einzelhandelsrelevante Nachfrage im Einzugsgebiet

Strukturdaten des Einzugsgebietes 2015

Einwohner "

Einzelhandelskaufkraft ?

absolut in % Index in €/Kopf  in Mio. € in %
Zone | 10.377 29,7 92,7 5.279 54,8 29,3
Zone Il 24.509 70,3 94,7 5.392 132,2 70,7
Einzugsgebiet
34.886 100,0 94,1 5.358 186,9 100,0
gesamt

Rundungsdifferenzen méglich.

1) Stand: 1.1.2014. GemaB statistischen Berichten des Statistischen Landesamtes.

2) Der einzelhandelsrelevante durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgabebetrag in Deutschland betréagt 2015
5.692 Euro, exkl. Kfz, Brennstoffe; inkl. Tankstellenshops, Apothekenumsatze (anteilig), Versand-
/Onlinehandel und Ausgaben beim Lebensmittelhandwerk. Eigene Berechnungen auf der Grundlage von
Veroffentlichungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden.

Legende:

o Mikro-Standort
" Zonel

Zone Il
Wettbewerbssituation

1 Nahversorgungszentrum
Westerbauer, Hagen

2 Nahversorgungszentrum
Vogelsang, Gevelsberg

3 Aldi Enneper StraBe, Hagen

Netto Louise-Marcker-Strafe,
Hagen

5  Gevelsberg-Ost, Gevelsberg

Stadtteilzentrum Hagen-Haspe,
Hagen

7  Lidl PreuBenstraBe, Hagen
Aldi Wehringhauser StraBe, Hagen
9  Kaufpark MinervastraBe, Hagen

10 Nahversorgungszentrum Voerde,
Ennepetal

11 Innenstadt, Gevelsberg

12 Nahversorgungszentrum
Wehringhausen, Hagen

13 Innenstadt, Ennepetal
14 Innenstadt, Hagen
@ Projekte

1 Nahversorgungszentrum An der
Drehbank, Gevelsberg

Gutachterliche Kommentierung
Die Abgrenzung des Einzugsge-
bietes erfolgt unter Berlicksichtigung
der topografischen, stadt- und sied-
lungsstrukturellen Gegebenheiten
sowie der bestehenden und abseh-
baren zukinftigen Wettbewerbs-
situation. Zudem finden die vorhan-
dene Verkehrsinfrastrukturausstat-
tung und die daraus resultierenden
Zeit-Wege-Distanzen Berlcksichti-
gung.

Das Gesamteinzugsgebiet wird in
zwei Zonen gegliedert, in denen u.a.
aufgrund der Wettbewerbsintensitat,
der vorherrschenden Einkaufsorien-
tierungen oder der rAumlichen Ent-
fernung zum Mikro-Standort jeweils
unterschiedlich ausgepragte Kun-
denloyalitaten unterstellt werden.
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Ubersicht 4: Aufschliisselung des Nachfragevolumens nach den
relevanten Hauptwarengruppen

Einzelhandelskaufkraft 2015 im Einzugsgebiet

Zone | Zone Il  Gesamt
Warengruppen in €/Kopf" inMio. € inMio.€ inMio.€
Periodischer 2.731 28,0 67,3 95,3
Bedarf
» Lebensmittel, Reformwaren 2.281 23,3 56,2 79,6
» Gesundheit, Kérperpflege 451 4,6 11,1 15,7
Aperiodischer 2.627 26,8 64,8 91,6
Bedarf
Elektroartikel/Unterhaltungs-
« elektronik, Foto, PC und 597 6,1 14,7 20,8
Zubehdr, Neue Medien
« Spiel, Sport, Hobby 211 2,2 52 7,4
« Einrichtungsbedarf 409 4,2 10,1 14,3

. Bau-.und gartenmarkt- 491 5.0 12,1 17.1
spezifische Sortimente
Uibrige, nicht untersuchungs-

relevante Sortimente 2

919 9,4 22,7 32,1

Gesamt 5.358 54,8 132,2 186,9

Rundungsdifferenzen maglich.
1) GemaB Angaben der GfK GeoMarketing 2015, eigene Berechnungen.

2) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wéasche; Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik, Akustik;
Blcher, Schreibwaren; Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat.

Ubersicht 5: Einwohner im fuBlaufigen Radius

Einwohner im fuBlaufigen Radius

Einwohner im ... Radius

Summe

Nr__ Standort 500 m 1.000m _ bis 1.000 m Wertung
1 Nahwersorgungszentrum Westerbauer, Hagen 1.823 6.322 8.145 o
2 Nahversorgungszentrum Vogelsang, Gevelsberg 1.982 4.798 6.780 o
6  Stadtteilzentrum Hagen-Haspe, Hagen 4.883 7.351 12.234 +
10 Nahversorgungszentrum Voerde, Ennepetal 2.664 4.287 6.951
11 Innenstadt, Gevelsberg 3.012 7.711 10.723 +
12 Nahversorgungszentrum Wehringhausen, Hagen 8.307 10.821 19.128 ++
14 Innenstadt, Hagen 6.130 19.596 25.726 ++
P Mikro-Standort Brandt-Areal 1.520 6.125 7.645 ¢}
Methodik:

Die Berechnung der Einwohner im Einzugsgebiet erfolgt mit Hilfe der GfK GeoMarketing-eigenen
Kartografie-Software RegioGraph. Die kleinrdumigen Strukturdaten (Einwohner) stammen aus der GfK
Datenbank PointPlus.

Gutachterliche Kommentierung
Im prospektiven Einzugsgebiet des
geplanten Fachmarktzentrums auf
dem ehemaligen Brandt-Areal in Ha-
gen-Haspe steht eine relevante
Nachfrageplattform von rd. €186,9
Mio. p.a. zur Verfigung. Projektrele-
vant ist hiervon primér der periodi-
sche Bedarfsbereich mit den Waren-
gruppen Lebensmittel, Reformwaren
und Gesundheit, Kérperpflege mit
einem Nachfragevolumen von
insgesamt rd. €95,3 Mio. p.a. Hin-
sichtlich der rAumlichen Struktur
entféllt auf die Zone | ein Drittel und
auf die Zone Il zwei Drittel des
Nachfragevolumens, aus denen das
Gros des zu erwartenden Zielum-
satzes rekrutiert werden muss.
Durch die verkehrsorientierte Lage
wird zudem ein gewisser Umsatz-
anteil aus Streuumsatzen generiert
werden.

Fir vorrangig grund- und nahversor-
gungsrelevante Angebote ist damit
- auch unter Berticksichtigung der
aktuellen und perspektivisch abseh-
baren &rtlichen Wettbewerbssitua-
tion - eine noch befriedigende Po-
tenzialplattform gegeben. Die zur
Nachnutzung der Altimmobilien von
Aldi und Rewe Kaufpark mdéglichen
Einzelh&ndler mit nicht-zentren-
relevanten Sortimenten im Kern-
sortiment werden méglicherweise
Uber die Einzugsgebietsgrenzen
hinaus strahlen und einen GroBteil
des Umsatzes durch Streuumsétze
generieren. Mit Blick auf die Ein-
wohner im fuBlaufigen Nahbereich
(500 m / 1.000 m) wird deutlich,
dass die introvertiert gelegenen
Standorte einen besonders hohen
Wohngebietsbezug haben und damit
einen hohen Beitrag zur wohnort-
nahen Versorgung der Bevdlkerung
leisten, wahrend die verkehrsorien-
tierten Standorte im selben Radius
wesentlich weniger Bevdlkerung er-
reichen und weit Uber ihren Nah-
bereich ausstrahlen mussen.
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6 Wirkungsanalyse

Methodische Vorbemerkung

Fir die grob Uberschlagige Wirkungsanalyse werden berlicksichtigt:

= Die geplante Entwicklung auf dem Brandt-Areal unter
Berucksichtigung von Standortverlagerungen (Kapitel 6.1)

= Die mdglichen Nachnutzungsoptionen (Anbieter mit nicht-
zentrenrelevantem Sortiment im Kernsortiment) der frei werdenden
Flachen von Rewe Kaufpark und Aldi (Kapitel 6.2).

6.1 Kurzskizze zum Projekt Brandt-Areal

Die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Angaben zur Planung
gehen auf dem Brandt-Areal von 4.500 m2 Verkaufsflache aus (Ubersicht
6). Im Zuge dessen werden die langjahrig etablierten Lebensmittelmérkte
Kaufpark (1.700 m2 VKF; Enneper StraBe 91 - 95) und Aldi (800 m2 VKF;
Enneper StraBe 9) auf das Brandt-Areal verlagern und ihre Verkaufs-
flachen erweitern. Zuséatzlich sind ein Drogeriemarkt (geplant: dm) sowie
weitere 300 m2 VKF flir Shops vorgesehen. In den nachstehenden Be-
rechnungen gehen wir davon aus, dass sich —im Sinne der Entwicklung
eines Nahversorgungszentrums — diese Flache durch Ansiedlung arron-
dierender kleinteiliger Anbieter hélftig auf die Warengruppen periodischer
Bedarf (Apotheke) und aperiodischer Bedarf (Hérgerate und/oder
Optiker) aufteilen werden.

Ubersicht 6: Brutto-Umsatzerwartung Brandt-Areal (neue Fliachen)

Flachenprogramm und Umsatzerwartung
Brandt-Areal

Flachen-

Verkaufsflache - Brutto-
durch produktivitat Umsatz-
i 2
gesamt Verlagerung Differenz Verllr;j/srf?éche erwartung

Mieter/Sortiment in m2 in m2 in m2 p.a. (brutto)  in Mio. €

Periodischer Bedarf 4.350 2.500 1.850 4.800 8,9

Vollsortimenter und 2.400 1.700 700 4.000 2.8
Getrankemarkt

Aldi 1.200 800 400 6.000 2,4

Apotheke 150 0 150 2.400 0,4

Drogeriemarkt 600 0 600 5.500 3,3

Aperiodischer Bedarf 150 0 150 2.500 0,4

Hoérgerate Shop/Optiker 150 0 150 2.500 0,4

Brandt Areal 4.500 2500  2.000 4.600 9,2

gesamt

Gutachterliche Kommentierung
Far die Wirkungsanalyse relevant
sind die zu errichtenden Verkaufs-
flachen (VKF) abziiglich der Be-
standsflachen von Rewe Kaufpark
und Aldi. Aufgrund der Standortn&he
und der Entfernung zu den nachsten
hauseigenen Wettbewerbern gehen
wir davon aus, dass beide Lebens-
mittelmarkte ihren Bestandsumsatz
zu 100 % an den neuen Standort
Brandt-Areal mitnehmen werden.
Auswirkungsrelevant ist demnach
nur der durch die zuséatzliche Ver-
kaufsflache von 2.000 m2 zu erwar-
tende Umsatz. Dabei wird die Attrak-
tivitatssteigerung durch héhere Syn-
ergieeffekte berlcksichtigt. Somit
wird fir das geplante Nahversor-
gungszentrum unter Berucksich-
tigung der aktuellen und absehbaren
Wettbewerbssituation eine prospek-
tive Brutto-Umsatzleistung von max.
rd. €9,2 Mio. p.a. (exkl. Bestands-
umsatz Rewe Kaufpark und Aldi) in
Ansatz gebracht. Bezogen auf die
zusétzliche Verkaufsflache von
2.000 m2 errechnet sich eine nah-
versorgungszentrumstypische
Raumleistung mit Angebotsschwer-
punkt im periodischen Bedarfsbe-
reich von etwa 4.600 €/m2. Diese
teilt sich entsprechend typischer
Sortimentsstrukturen auf in max.

rd. €8,9 Mio. € im periodischen
Bedarf (Lebensmittel, Gesundheit
und Drogeriewaren) und lediglich
max. rd. €0,4 Mio. fir aperiodische
Sortimente. Unter der Annahme der
Abrundung des Angebots durch
kleinteilige, gesundheitsorientierte
Anbieter mit einer jeweils geringen
Brutto-Umsatzerwartung, entfallt in
der nachfolgenden Analyse die Be-
rlicksichtigung dieser Sortimente, da
erfahrungsgeman in den Zentren
Umsatzumverteilungen unterhalb
der Nachweisbarkeitsschwelle von
€0,1 Mio. zu erwarten sind.
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6.2 Kurzskizze zur Nachbelegung der Flachen Rewe
Kaufpark und Aldi (Enneper StraBe) und prospektiver
Bruttoumsatz

Ubersicht 7: Nachnutzungsoptionen (nicht-zentrenrelevantes
Sortiment im Kernsortiment)

Nachnutzungsoptionen Kaufpark und Aldi

Verkaufsflichen- maégliche

Nicht-zentrenrelevantes bedarf Standort-
Sortiment " Mieter-Optionen in m? (Spannen)  wahl?
SportgroBgerate Sport Tietje ab 400 Aldi
Sport-/ - - -
Fahrrad/ B.O.C. Bikemax Skimax, Little Aldi /
Fahrrader John Bikes, Lucky Bike, lokale 400 - 2.000
Motorrad- Fahrradhand Kaufpark
fachmarkt anradnandler
Motorrader Polo, Hein Gericke, Detlev Louis 450 - 900 Aldi
Garten-/ Blumen Risse,Werkers Welt, Bad-/ 500 bis tber 2.000 Kaufpark
Baumarkt Sanitarfachmarkt zzgl. Freiflachen auipal
Garten-/ Bodenbelage,

Bau-/ Zoo-  Farben, Lacke TTL/TTM, Fliesenmax, Frick fir ab 600 Kaufpark

Fachmarkt und Tapeten Wand und Boden

Fressnapf, Zoo & Co., Das
Zoofachmarkt Futterhaus, Kélle Zoo, Maxi Zoo,
Tiergarten, Dehner Zoo

Aldi /
400 - 3.000 Kaufpark

Matratzen/ Matratzen Concord, Matratzen 100 - 300 Aldi
Betten Outlet
Mébel-/ Multipolster, Schmidt Kiichen,

Reddy Kiichen, lokale Kiichen-
fachmarkte, Staples (Blromdbel)

Sonderposten- .. Thomas Philipps, Jawoll 650-2.500 N9/
markte

Kaufpark
Elektro- nur GroBgerite inhabergefiihrte
Fachmarkt 9 Einzelhandelsbetriebe

Einrichtung Mobel 250 - 1.800 Kaufpark

ab 200 Aldi

1) Auswabhl auf Basis Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen, CIMA 2015 (Seite 133).

2) Umfeldnutzungen Rewe Kaufpark: zentrenrelevante Sortimente (NVZ Westerbauer).
Umfeldnutzungen Aldi: u.a. A.T.U., Polo Motorrad, Harley Davidson, Holz Demmler, Autoh&ndler.

Ubersicht 8: Brutto-Umsatzerwartung Nachbelegung Kaufpark/Aldi

Flachenprogramm und Umsatzerwartung
Nachbelegung Kaufpark und Aldi

Flachen-

Verkaufs- Brutto-
flache produktivitat i
gesamt in €/m? e?vc;sl‘z:ltlf'lg
Verkaufsflache
Mieter/Sortiment in m2 p.a. (brutto) in Mio. €
Sport-/Fahrrad-/
Motorradfachmarkt 2.500 1.800 4,5
Garten-/Baumarkt/
Zoofachmarkt 2.500 1.200 3,0
Mgbel-/Einrichtung 2.500 1.200 3.0
Elektrofachmarkt
(GroBgerte) 2.500 3.000 7.5
Nachbelegung gesamt 2.500

Gutachterliche Kommentierung

Im Zuge der Verlagerung von Rewe
Kaufpark (1.700 m2 VKF; Enneper
StraBe 91-95) und Aldi (800 m2 VKF;
Enneper StraBe 9) auf das Brandt-
Areal soll die Nachnutzung auf nicht-
zentrenrelevante Sortimente im
Kernsortimente beschréankt werden.
Diesbezlglich wurden zwischen
Stadt und Eigentimern bereits ent-
sprechende Vereinbarungen ge-
troffen (Grunddienstbarkeit).

In Ubersicht 7 sind auf Basis des
Einzelhandels- und Zentrenkonzep-
tes der Stadt Hagen (CIMA 2015)
die relevanten Nachnutzungs-
optionen mit nicht-zentrenrelvanten
Sortimenten aufgefihrt. Die 'mdg-
liche Standortwahl' begriindet sich
aus den Anforderungen der poten-
ziellen Betreiber an Mietflachen-
gréBen, Stellplatzsituation/-anzahl,
Synergie-/Verbundeffekte).

Von allen nicht betrachteten nicht-
zentrenrelevanten Sortimenten sind
aufgrund geringer Verkaufsflachen-
dimensionierungen moglicher Anbie-
ter oder Fehlen vergleichbarer An-
gebote in den Zentren keine (nen-
nenswerten) Auswirkungen auf die
zentralen Versorgungsbereiche zu
erwarten.

In Ubersicht 8 ist der jeweilig
maximal zu erwartende Brutto-
Umsatz je Sortiment dargestellt. Im
Sinne eines Worst-Case Szenarios
wird die Belegung von Rewe Kauf-
park und Aldi mit jeweils demselben
Sortiment geprift, so dass je Sorti-
ment mit 2.500 m? Verkaufsflache zu
rechnen wére. Die Raumleistungen
stellen ebenso Obergrenzen dar. In
Summe kénnen jedoch nur 2.500 m?
Verkaufsflache belegt werden,
zudem ist es wenig wahrscheinlich,
dass beide Immobilien mit gleichem
Sortiment belegt werden.
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6.3 Brutto-Umsatzerwartung der Vorhaben

Ubersicht 9: Brutto-Umsatzerwartung Brandt-Areal (neue Fliachen)
und Nachbelegung Kaufpark/Aldi

Brutto-Umsatzerwartung der Vorhaben

Brutto-Umsatz- ca.
Verkaufsflaiche erwartung n Raumleistung
Warengruppen/Sortimente in m? in Mio. € in €/m2
Periodischer Bedarf 1.850 8,9 4.800
* Lebensmittel, Reformwaren ") 1.100 5,2 4.700
* Gesundheit, Kérperpflege 2 750 3,7 4.900

Aperiodischer Bedarf

Elektroartikel/Unterhaltungsele
« ktronik, Foto, PC und Zubehér, 2.500 7,5 3.000
Neue Medien

* Spiel, Sport, Hobby ¥ 2.500 4,5 1.800

* Einrichtunsgbedarf® 2.500 3,0 1.200

Bau- und gartenmarkt-

* spezifische Sortimente © 2.500 3,0 1.200

Gesamt

Rundungsdifferenzen maglich.

1) Zu verlagernde und erweiternde Lebensmittelméarkte Kaufpark und Aldi.
2) Drogeriemarkt und Apotheke.

3) Fachmarkt fur ElektrogroBgerate.

4) Sport-/Fahrradfachmarkt.

5) Fachmarkt fir Mébel-/Einrichtung.

6) Garten-/Baumarkt-/Zoo-Fachmarkt.

Gutachterliche Kommentierung

Unter Zusammenfihrung beider
Ansiedlungsszenarien ergibt sich
nebenstehende Umsatzerwartung je
Sortiment.

Die Summe des periodischen Sorti-
ments (1.850 m? Verkaufsflache
bzw. €8,9 Mio. Brutto-Umsatz)
resultiert aus dem Entwicklungs-
vorhaben auf dem Brandt-Areal. Sie
bildet die zusatzlich zu erwartenden
Flachen und Umséatze - exklusive
der zu verlagernden Bestands-
flachen von Kaufpark und Aldi - ab.
Fir die Umsatzschatzung wird die
Attraktivitatssteigerung durch héhere
Synergieeffekte beriicksichtigt.

Das aperiodische Sortiment umfasst
die Ansiedlungsoptionen auf den
Bestandsflachen von Kaufpark und
Aldi, die mit Anbietern des nicht-
zentrenrelevanten Sortiments im
Kernsortiment belegt werden kdn-
nten. Im Sinne eines Worst-Case
Szenarios priifen wir die maximal
mogliche Verkaufsflache je Sorti-
ment. Eine Realisierung aller skiz-
zierten Nutzungsoptionen ist dem-
nach auszuschlieBen.

Nebenstehende Ubersicht 9 bildet
sodann die Ausgangsbasis fur die
zu prifenden Auswirkungen.
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6.4 Kaufkraftabschopfung
Ubersicht 10:Kaufkraftabschépfung im Einzugsgebiet

Kaufkraftstrom-Modellrechnung / Marktanteile

. . Streu- Umsatz
Zone | Zone Il Einzugsgebiet gesamt R gesamt
Kauf- " Kauf- . Kauf- .
Kraft Abschopfung kraft Abschopfung Kraft Abschopfung
Warengruppen in Mio. € in Mio. € in% inMio. € inMio. € in% inMio. € inMio. € in% inMio. € in Mio. €
Periodischer Bedarf 28,0 4,80 17,2 67,3 3,20 4,8 95,3 8,0 8,4 0,9 8,9
+ Lebensmittel, Reformwaren 23,3 3,20 13,7 56,2 1,40 2,5 79,6 4,6 5,8 0,6 5,2
+ Gesundheit, Kérperpflege 4,6 1,60 34,7 11,1 1,80 16,2 15,7 34 21,6 0,3 3,7
Aperiodischer Bedarf 26,8 1,77 6,6 64,8 3,44 5,3 91,6 5,2 5,7 12,8 18,1
Elektroartikel/Unterhaltungs-
« elektronik, Foto, PC und 6,1 0,60 9,8 14,7 1,40 9,5 20,8 2,0 9,6 55 7,5
Zubehor, Neue Medien
« Spiel, Sport, Hobby 2,2 0,22 10,0 5,2 0,44 8,4 7,4 0,7 8,9 3,9 4,6
»  Einrichtungsbedarf 4.2 0,20 4.8 10,1 0,40 4,0 14,3 0,6 4,2 2,4 3,0
. Bau-und gartenmarkt- 50 075 150 121 1,20 99 17, 20 11,4 1.1 3,0
spezifische Sortimente
Uibrige, nicht untersuchungs-
. ) 1) 9,4 0,00 0,0 22,7 0,00 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0
relevante Sortimente
Gesamt 54,8 6,57 12,0 132,2 6,64 5,0 186,9 13,2 7,1 13,7 26,9

Rundungsdifferenzen méglich.

1) Das sind die Sortimente Bekleidung, Wasche; Schuhe, Lederwaren; Uhren, Schmuck, Optik, Akustik;
Blcher, Schreibwaren; Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat.

Gutachterliche Kommentierung

Die Kaufkraftstrom-Modellrechnung gibt einen Uberblick tiber die raumliche Herkunft des Einzelhandelsum-
satzes, differenziert nach den Zonen des Einzugsgebietes und Warengruppen. NaturgemaB nimmt die Kaufkraft-
bindung eines Einzelhandelsstandortes in seinem Marktgebiet mit zunehmender Entfernung und Relevanz des
Wettbewerbs ab. Darlber hinaus haben auch tradierte Einkaufsorientierungen groBen Einfluss auf die gegebe-
nen Kaufkraftstrome. In der folgenden Modellrechnung werden die absehbaren Kaufkraftstréme in der Dif-
ferenzierung nach den relevanten sechs Warengruppen und den zwei Zonen des Einzugsgebietes (nebst Streu-
umsatzen, aus denen die nicht-zentrenrelevanten Sortimente das Gros ihres Umsatzes generieren) dargestellt.
Bezogen auf die relevante, im Einzugsgebiet lokalisierte Nachfrageplattform errechnen sich Abschépfungs-
quoten, die aus absatzwirtschaftlicher Sicht als nachhaltig erzielbar bewertet werden kénnen, wenngleich sich
innerhalb der Sortimente groBe Unterschiede ergeben. Vor allem im Sortiment Gesundheit, Kérperpflege missen
ambitionierte Marktanteile (Zone | 34,7 % bzw. Zone |l 16,2 %) erreicht werden. Dies kann aufgrund der klaren
Standortvorteile gegeniber den Hauptwettbewerbern gelingen. Aber auch im Sortiment Lebensmittel/Reform-
waren muss insbesondere durch die recht groBe Erweiterungsflachen von Rewe Kaufpark (plus 41%!) und Aldi
(plus 50%!) die Marktdurchdringung weiter intensiviert (Zone | +13,7 % bzw. Zone Il + 2,5 %) werden. Fir die
Sortimente des periodischen Bedarfs sind somit hohe Umsatzumlenkungen an Bestandsstandorten zu erwarten.
Demgegeniber sind in den aperiodischen Sortimenten Uberregional moderate Abschépfungsquoten im Einzugs-
gebiet zu erwarten.
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6.5 Umverteilungseffekte

In den Modellrechnungen werden im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung die méglichen ékonomischen Auswirkungen des
geplanten Fachmarktzentrums auf dem ehemaligen Brandt-Areal sowie den méglichen Nachnutzungen der Altimmobilien von
Rewe Kaufpark und Aldi in Hagen auf den im Rahmen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der CIMA (Dezember 2015)
aufgezeigten értlichen Einzelhandelsbesatz in Hagen ermittelt. Zudem wurden die relevanten zentralen Versorgungsbereiche in
Gevelsberg und Ennepetal in Augenschein genommen.

Dabei dienen folgende drei Annahmen als Basis der komplexen Modellrechnung:

» der unterstellte Brutto-Umsatz des geplanten Fachmarktzentrums auf dem Brandt-Areal (exkl. des bereits gebundenen
Umsatzes von Rewe Kaufpark und Aldi) sowie der unterstellte Brutto-Umsatz fiir die einzelhdndlerische Nachnutzung der
Altimmobilien Rewe Kaufpark und Aldi (Enneper StralBe)

» die vorgenommene Kaufkraftstrom-Modellrechnung zur méglichen Umsatzrekrutierung des Brutto-Zielumsatzes

» die relevante Einzelhandelssituation in den betrachteten Standortlagen von Hagen

Umsatzerwartungen (Kapitel 6.3) und geman Modellrechnung zu erwartende Umsatzumverteilungen sind der
folgenden Ubersicht zu entnehmen.

Ubersicht 11: Umsatzumverteilungen

Elektroartikel/Unterhaltungs-

e Gesundheit, Kérperpflege elektronik, Foto, PC und Spiel, Sport, Hobby Einrichtungsbedarf Bau-. l.md garten.markl-
Reformwaren o " spezifische Sortimente
Zubehor, Neue Medien
Stadte/Gemeinden/ Umsatz- Umsatz- Umsatz- Umsatz- Umsatz- Umsatz-
Zentraler Umsatz umverteilung Umsatz umverteilung Umsatz umverteilung Umsatz umverteilung Umsatz umverteilung Umsatz umverteilung
Versorgungsbereich inMio. € inMio.€ in% inMio.€ inMio.€ in% inMio.€ inMio.€ in% inMio. € inMio. € in% inMio.€ inMio.€ in% inMio.€ inMio. € in%
Innenstadt Hagen (HZ) 28,6 0,2 0,9 36,9 0,8 2,2 23,8 3,9 16,3 11,6 1,0 8,6 6,5 0,1 1.8 1,4
Hagen Haspe (N2) 19,8 24 124 11,0 1,3 11,9 35 03 9,1 0,0 - - 0,0 - - 0,0
Hagen Wehringhausen . . B . B _ ~ _ ~ ~
NV2) 4,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Hagen Westerbauer (NV2) 9,4 0,6 6,6 1,5 03 227 0,1 - - 0,1 - - 0,0 - - 0,0
ubriges Einzugsgebiet
und Riickgewinnung . 1,9 . . 1,2 . . 3,3 . . 3,5 . . 29 . . 3,0
abflieBender Kaufkraft
Brutto-Umsatzerwartung 5.2 37 75 45 30 30

des Planvorhabens

Gutachterliche Kommentierung

Mit Realisierung des Fachmarktzentrums mit Gberwiegend nahversorgungsrelevanten Sortimenten diirften vor
allem fir die nachstgelegenen Lebensmittel- und Drogeriemérkte bzw. Agglomerationslagen mit vergleichbarem
Besatz in Hagen und Gevelsberg z.T. nennenswerte Umsatzumverteilungen zu erwarten sein.

Die errechneten Umsatzumlenkungen fur die betrachteten zentralen Versorgungsbereiche in Hagen bewegen sich
im periodischen Bedarf (Lebensmittel, Reformwaren, Gesundheit, Kérperpflege) zwischen €0,2 Mio. und €2,4 Mio.
(bzw. 0,9 % bis 22,7 %), da 65 % des zusatzlichen Umsatzes an diesen Standorten umverteilt wird. Die héchsten
Umsatzumlenkungen ergeben sich flr das Nahversorgungszentrum Westerbauer und das Nebenzentrum Hagen
Haspe. Weitere €3,1 Mio. dlrften an nicht gesondert betrachteten Standorten umverteilt werden. Besonders stark
betroffen dirften aufgrund der Nahe das Nahversorgungszentrum Vogelsang und aufgrund vergleichbarer An-
gebotsstrukturen das Hauptzentrum Gevelsberg sein. Zudem sind fiir Stand-Alone Lebensmittelméarkte im west-
lichen Hagener Stadtgebiet weitere Umsatzumverteilungen zu erwarten.

Mit Blick auf die aperiodischen Sortimente (Abbildung mdglicher Auswirkungen im Zuge der Nachbelegung von
Kaufpark und Aldi mit nicht-zentrenrelavanten Sortimenten) ist die Innenstadt Hagen unter den betrachteten
Zentren aufgrund gréBter Angebotsiiberschneidungen am starksten betroffen (Umsatzumverteilungen zwischen
€0,1 - €3,9 Mio. bzw. 1,8 % - 16,3 %). Darliber hinaus wird ein nicht unerheblicher Umsatzanteil von €2,9 bis €3,5
Mio. (77 % - 99 % je nach Sortiment) an nicht separat betrachteten Standorten (vornamlich als Sonderstandorte
ausgewiesene Fachmérkte bzw. Fachmarktagglomerationen in Hagen) umverteilt.

Auf den nachstehenden Seiten erfolgt eine standort- bzw. sortimentsspezifische Detailbetrachtung.
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6.6 Mogliche anzunehmende Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche

Die vorstehend dargestellten Umsatzumverteilungen, die mit Realisierung
des Fachmarktzentrums sowie der Nachnutzung der Altimmobilien von
Rewe Kaufpark und Aldi mit nicht-zentrenrelevantem Sortiment (It.
Hagener Sortimentsliste) in einer Worst-Case Betrachtung geman der
durchgefiihrten Modellrechnungen zu erwarten sind, stellen sich in der
Stadt Hagen und in den umliegenden Stadten deutlich unterschiedlich
dar.

Hauptzentrum Hagen (Innenstadt)

Im periodischen Bedarfsbereich (Lebensmittel, Reformwaren sowie
Gesundheit, Kérperpflege) wird unter den zentralen Versorgungsberei-
chen die Innenstadt Hagen erwartungsgeman aufgrund der Entfernung
und der Tatsache, dass Versorgungseinkaufe (kurzfristiger Bedarf) haufig
wohnortnah erledigt werden weniger stark betroffen sein. Dennoch sind
gewisse Umsatzumverteilungen zu erwarten. Diese werden jedoch im
unteren einstelligen Bereich rangieren (€0,2 - €0,8 Mio. bzw. 0,9 % -
2,2 %), sich auf eine Vielzahl von Anbietern (Lebensmittelméarkte: Rewe
Rathaus Galerie, Edeka Elberfelder StraBe, Kaufpark MittelstraBe sowie
Lidl im Schwenke-Zentrum; Drogeriemarkte: Rossmann, dm, Mller)
verteilen und sind somit insgesamt als unkritisch zu beurteilen.

Mit Blick auf die aperiodischen Sortimente (Abbildung mdéglicher Aus-
wirkungen im Zuge der Nachbelegung von Rewe Kaufpark und Aldi mit
nicht-zentrenrelevanten Sortimenten) ergeben sich fir die Handler der
Innenstadt sortimentsspezifisch unterschiedliche Auswirkungen.

So dirften in den Warengruppen Elektroartikel/Unterhaltungselektro-
nik, Foto, PC und Zubehor, Neue Medien je nach Sortimentstiefe der
anzusiedelnden Geschéfte mit nicht-zentrenrelevanten Sortiment im
Kernsortiment und sich daraus ergebender, teilweise nennenswerter
Angebotsiberschneidungen mit Saturn, Expert Garthe Umsatzum-
verteilung bis zu €3,9 Mio. bzw. 16,3 % zu erwarten sein. Insofern be-
steht die Gefahr nicht unwesentlicher Umsatzumverteilungen, so dass flr
das konkrete Ansiedlungsvorhaben zum Schutz des Hauptzentrums eine
eigenstandige Wirkungsanalyse erstellt werden sollte.

In der Warengruppe Spiel, Sport, Hobby sind etwas geringere, aber
dennoch nicht unkritische Umsatzumlenkungen (€1 Mio. bzw. 8,6 %) zu
erwarten. Die Innenstadthandler (Intersport, Mc Trek, Adigo Sports)
offerieren Uberwiegend zentrenrelevante Sortimente, so dass nur
gewisse Angebotsiiberschneidungen bestehen. Zur Reduzierung
maoglicher Umsatzumverteilungseffekte sollte eine deutliche Begrenzung
der zentrenrelevanten Randsortimente mdglicher Anbieter in den Alt-
immobilien von Aldi und Kaufpark angestrebt werden.

Geringe, unkritische Umsatz-
umverteilungen im periodischen
Bedarf

Abhdngig von Sortiment und
Betreiber sind nennenswerte
Umsatzumverteilungen im Segment
Elektro nicht auszuschlieBen

Gewisse Umsatzumverteilungen im
Sortiment Sport, Begrenzung der
zentrenrelevanten Randsortimente
wird empfohlen
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Die Warengruppen Einrichtungsbedarf sowie bau- und gartenmarkt-
spezifische Sortimente sind demgegenuber in sehr geringem MaBe
betroffen, da keine nennenswerten Sortimentsiberlappungen bestehen.

Nebenzentrum Hagen-Haspe, Hagen

Unter den zentralen Versorgungsbereichen wird, wie bereits in der Kurz-
Ubersicht zum Standort aufgezeigt, das Nebenzentrum Hagen-Haspe
aufgrund seiner rdumlichen N&he zum Projekistandort, vergleichbarer
Angebotsstrukturen, sehr starken Einzugsgebietsiiberschneidungen bei
gleichzeitiger anhaltender Abschmelzung der Nachfrageplattform,
Defiziten in der Erreichbarkeit und suboptimalen Voraussetzungen fir
Kopplungskaufe am starksten betroffen sein.

Die ermittelten Umverteilungsquoten in den Sortimenten des perio-
dischen Bedarfs (Lebensmittel, Reformwaren sowie Gesundheit,
Koérperpflege) erreichen Werte von rund 12 %. Hierbei ist zunachst
festzustellen, dass primare Wettbewerbsbeziehungen des Vorhabens vor
allem mit den Anbietern real,-, Rewe Kaufpark und Rossmann zu er-
warten sind. Vor allem im Segment Lebensmittel, Reformwaren
(Umsatzumverteilung €2,4 Mio.) dominieren real,- und Rewe Kaufpark
den Einzelhandel flachen- und auch umsatzseitig deutlich.

Im Sortiment Gesundheit, Kdrperpflege muss die Umsatzumverteilung
von €1,3 Mio. vor allem Rossmann schultern, so dass die Umsatzumver-
teilungsquote fiir Rossmann erheblich sein wird. Uberdies werden auch
real,- und Kaufpark in ihren Randsortimenten tangiert. Das Gros des er-
wirtschafteten Umsatzes in diesem Sortiment misste It. CIMA durch
Apotheken erwirtschaftet worden sein. Da nun auch diesbeziglich eine
Apotheke auf dem Brand-Areal geplant ist, dirften insofern die Apo-
theken in Hagen-Haspe direkt betroffen sein.

Die Umverteilungsquote in der Warengruppe Elektroartikel/Unterhal-
tungselektronik, Foto, PC und Zubehér, Neue Medien von gut 9 %
wird in erster Linie das Randsortiment von real,- betreffen und kann je
nach Umfang nicht unwesentliche Auswirkungen haben.

Bereits heute sind die Auswirkungen der vorangegangenen Wettbe-
werbsintensivierungen an Fahrstandorten im introvertiert gelegenen,
wohnortnahen Nebenzentrum Haspe anhand schwacher Umsatz-/ Raum-
leistungen der priméar relevanten Anbieter im periodischen Bedarfs-
bereich, der Zunahme von Leerstanden und teilweise erheblichem In-
vestitionsstau deutlich sichtbar, so dass die Vorschadigung in diesem
zentralen Versorgungsbereich offensichtlich ist.

Sehr geringe Umsatzumverteilungen
in den Warengruppen Bau/Garten-
markt sowie Einrichtung

Vorgeschédigtes Nebenzentrum
Hagen-Haspe am stérksten
betroffen

Uber 12 % Umsatzumverteilung im
Segment Lebensmittel, Reform-
waren

Knapp 12 % Umsatzumverteilung im
Segment Gesundheit, Kérperpflege

Gut 9 % Umsatzumverteilung im
Segment Elektroartikel/Unterha-
ltungselektronik, Foto, PC und
Zubehér, Neue Medien
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Zukunftig ist durch das projektierte Fachmarktzentrum und die damit
einhergehende Erhdhung der Verkaufsflache im Nahversorgungszentrum
Westerbauer von Uber 60% (von 4.465 m? auf fast 7.265 m2, allen voran
Rewe Kaufpark, Aldi und Drogeriemarkt) im Zuge der Blindelung ver-
gleichbarer Angebote an einem verkehrlich sehr gut erreichbaren Stand-
ort und der Méglichkeit von Kopplungskaufen (Stichwort One-Stop-Shop-
ping) mit einer deutlichen Wettbewerbsverscharfung und Umlenkung von
Kundenstrémen innerhalb eines gut bereits abgedeckten Marktes zu
rechnen.

Ein ricklaufiger Kundenzuspruch fihrt zu weiteren UmsatzeinbuBen der
bereits heute nur maBig performenden, strukturprdgenden Magnetmieter
(real,-, Rewe Kaufpark und Rossmann) die damit Gefahr laufen, unter-
halb der wirtschaftlichen Tragfahigkeit zu agieren, was wiederum die Ge-
schéftsaufgabe zur Folge haben kann. Durch die hohe Bedarfsab-
deckung, die mit dem Fachmarktzentrum im periodischen Bedarfsbereich
im Stadtbezirk Hagen-Haspe erreicht werden wird, sinken einerseits die
Nachvermietungschancen mit vergleichbaren Anbietern aufgrund zu
geringer offener Nachfragepotenziale (geman CIMA) sowie funktionalen
Defiziten in Erreichbarkeit und nicht ganz zeitgemaBen Verkaufs-
flachengréBen (v.a. Rossmann und Rewe Kaufpark). Andererseits wird
die Motivation anséassiger Anbieter zur Neuaufstellung und Standort-
sicherung, die mit hohen Investitionskosten verbunden sind, sinken.
Uberdies begiinstigt eine Abnahme des Kundenzuspruchs die weitere
Zunahme von Leerstanden kleinteiliger Ladeneinheiten, die auf von
Magnetmietern ausgeldste Passantenfrequenzen angewiesen sind.

Somit gefahrdet die auBerordentlich hohe Steigerung der Verkaufs-
flachengréBe und auch der Anbieterqualitat im Nahversorgungszentrum
Westerbauer mit dem momentan geplanten Besatz die Funktions- und
Entwicklungsféahigkeit des zentralen Versorgungsbereiches Hagen-
Haspe, so dass schadliche Auswirkungen in Form von stadtebaulichen
Missstanden fir das Nebenzentrum Hagen-Haspe zu erwarten sind.

Noch gravierender wirde die Umsatzumverteilung ausfallen, wenn neben
dem in Rede stehende Vorhaben weitere zentrenrelevante Sortimente
(wie u.a. Bekleidung/Schuhe oder Hartwaren) auf dem Brandt-Areal
etabliert werden wirden. Neben einer méglichen Ausdehnung des antizi-
pierten Einzugsgebietes wéare dann auch eine Umsatzumverteilung aus
anderen Sortimentsgruppen anzunehmen.

Nahversorgungszentrum Westerbauer, Hagen

Ebenso sind fiir das derzeit abgegrenzte Nahversorgungszentrum
Westerbauer nicht unerhebliche Umsatzumlenkungen zu erwarten
(interne ,Kanibalisierung'). In der Warengruppe Lebensmittel, Reform-
waren werden €0,6 Mio. bzw. 6,6 % umgelenkt. Betroffen davon ist in
erster Linie Penny, so dass die prozentuale Umsatzumverteilung auf
Einzelbetreiberebene entsprechend deutlich héher ausfallt.

Funktions- und Entwicklungs-
féhigkeit des vorgeschédigten
zentralen Versorgungsbereiches
Hagen-Haspe gefdhrdet

Nicht unerhebliche Umsatzum-
lenkungen im bestehenden NVZ
Westerbauer

Knapp 7 % Umsatzumverteilung im
Segment Lebensmittel, Reform-
waren
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In der Warengruppe Gesundheit, Kérperpflege werden die Umsatz-
umlenkungen von €0,3 Mio. bzw. 22,7 % die Randsortimente der
Anbieter Penny sowie des zu verlagernden Rewe Kaufpark treffen, die
dementsprechend ihr Drogeriewarensortiment anpassen muissten.

In den Sortimenten des aperiodischen Bedarfs sind aufgrund von Ange-
botsiiberschneidungen mit dem Danischen Bettenlager Umsatzumlen-
kungen vor allem im Sortiment Einrichtungsbedarf zu erwarten, wenn-
gleich aus Griinden des Datenschutzes keine Werte auf Einzelbetreiber-
ebene aufgefihrt werden diirfen. Sofern sich auf einem der Altstandorte
ein Anbieter mit vergleichbaren Einrichtungsangeboten niederldsst, sind
somit nennenswerte Umsatzumverlagerungen nicht ausgeschlossen.
Jedoch ist das Danische Bettenlager fir die Funktionsfahigkeit des Nah-
versorgungszentrums weniger relevant. Allerdings bestlinde bei seinem
Ausscheiden die Gefahr eines stadtebaulichen Missstandes aufgrund
geringer Nachvermietungsoptionen.

In Summe wird durch die angestrebte Integration des Fachmarktzen-
trums auf dem Brandt-Areal in das Nahversorgungszentrum Westerbauer
die Angebotssituation und Versorgungsfunktion des perspektivisch erwei-
terten und neu zugeschnittenen zentralen Versorgungsbereichs ganz-
heitlich gestérkt. Gleichzeitig birgt die Etablierung eines neuen, besatz-
seitig attraktiveren und 400 m entfernten Standortes die Gefahr von Ge-
schéftsaufgaben auf dem Gummi-Becker-Areal.

Nahversorgungszentrum Wehringhausen, Hagen

Far das Nahversorgungszentrum Wehringhausen sind hingegen auf-
grund der deutlichen Entfernung und Ausrichtung der Angebote auf die
unmittelbare Stadtteilbevdlkerung sehr geringe, unterhalb der Nachweis-
barkeitsschwelle (€0,1 Mio.) rangierende Umsatzumlenkungen zu er-
warten. Negative Auswirkungen fir das Nahversorgungszentrum
Wehringhausen sind somit nicht zu erwarten.

Weitere Lagen in Hagen

Mit Blick auf die Starkung der Angebote des periodischen Bedarfs sind
neben den aufgefliihrten zentralen Versorgungsbereichen aufgrund der
Nahe und Angebotsiberschneidungen auch fir Anbieter in sonstigen
integrierten und nicht integrierten Lagen (Lebensmittelmarkte Netto in der
Louise-Mérker-StraBe, Lidl in der PreuBenstraBe, Aldi in der Wehring-
hauser StraBBe sowie Rewe Kaufpark in der MinervastraB3e, s.a. Kapitel
3.5) Umsatzumverteilungen zu erwarten.

Hinsichtlich der mdglichen Ausweitung der Angebote mit nicht-zentren-
relvanten Sortimenten im Kernsortiment an den Altstandorten von Kauf-
park und Aldi wéren in erste Linie Anbieter an Hagener Sonderstandorten
(gemaB Standortstruktur CIMA Dezember 2015) betroffen.

Knapp 23 % Umsatzumverteilung im
Segment Gesundheit, Kérperpflege

Méglicherweise nennenswerte
Umsatzumverteilung im Segment
Einrichtungsbedarf

Gefahr von Geschéftsaufgaben

Geringe, unterhalb der Nachweis-
barkeitsschwelle (€0,1 Mio.)
rangierende Umsatzumlenkungen

Umsatzumverteilungen im
periodischen Bedarf auch fiir
Lebensmittelmérkte auBerhalb der
zentralen Versorgungsbereiche zu
erwarten

Nahversorgungszentrum auf dem Brandt-Areal, Hagen-Westerbauer (09. September 2016) 26



Je nach tatsachlich zu etablierendem Warenangebot ist die Betroffenheit
der als Sonderstandorte klassifizierten einzelnen Anbietern (s.a. Kapitel
3.6) unterschiedlich stark ausgepréagt. Als 'Faustformel’ gilt: je hdher die
Angebotsiiberschneidungen und je geringer die Entfernung mit dem/zu
dem Wettbewerbsstandort, desto héher die Umsatzumlenkungen. Da
sich alle relevanten Anbieter auBerhalb zentraler Versorgungsbereiche
befinden, sind negative stadtebauliche Auswirkungen nicht zu erwarten,
allerdings wéren bei Geschéaftsaufgabe ohne anschlieBende Neuver-
mietung Entwicklungen zu erwarten, die als ein stadtebaulicher Mis-
sstand gewertet werden kénnen.

In der Warengruppe Elektroartikel/Unterhaltungselektronik, Foto, PC
und Zubehor, Neue Medien wéren neben den Innenstadthédndlern der
Elektronikfachmarkt Berlet (fuhrt auch nicht-zentrenrelevante Artikel und
stellt neben Saturn den maBgeblichen Anbieter da) und ggf. auch
Einzelhandelsstandorte wie Wuppertal und Witten von Umsatzumver-
lagerungen betroffen. Aufgrund der It. CIMA leicht unter 100 rangie-
renden Handelszentralitat ist zudem ein gewisser Spielraum fir weitere
Anbieter vorhanden.

In der Warengruppe Spiel, Sport, Hobby wird It. CIMA bereits heute eine
hohe Handelszentralitat von 121 erreicht. Dazu tragt neben den Handlern
der Innenstadt Decathlon bei. Sofern die Ansiedlungspotenziale fiir einen
Fahrradmarkt ausgeschoépft werden, ist mit geringen Umsatzumvertei-
lungen innerhalb von Hagen zu rechnen. Vielmehr kann es gelingen,
derzeit abflieBende Kaufkraft zuriickzuholen. Demgegeniber wirden
Angebots- bzw. Sortimentsverdichtungen zu Umsatzumverteilungen
fOhren.

In der Warengruppe Einrichtungsbedarf existiert eine Vielzahl von
Anbietern. Aufgrund der unterschiedlichen Sortiments- und Qualitats-
ausrichtungen variiert auch die Betroffenheit dieser Anbieter je nach neu
anzusiedelndem Betreiber. Generell sind im westlichen Stadtgebiet mit
Mébelpiraten (Wohn- und Kiichenmgbel) und Podi Polster (Betten, Sofas,
Sessel) zwei gréBere Mébelanbieter an Sonderstandorten verortet, die im
preisorientierten Segment ein breites Sortiment offerieren und aufgrund
der Néhe entsprechende Umsatzumlenkungen schultern werden
mussen.

In der Warengruppe bau- und gartenmarktspezifische Sortimente
(inkl. Zoobedarf) besteht in Hagen eine insgesamt gute Versorgungs-
situation, so dass die Angebotsverdichtung in erster Linie zu Umsatz-
umverteilungen fihrt. Konkrete Umsatzumlenkungsquoten kénnen wegen
fehlender Bestandsumsatze nicht aufgezeigt werden.

Demzufolge sollten die méglichen 6konomischen und stédtebaulichen
Auswirkungen bei konkretem Ansiedlungswunsch geprift werden.

Betrachtung der nicht-zentren-
relevanten Sortimente in Hagen

Umsatzumverlagerungen im
Segment Elektroartikel/Unter-
haltungselektronik, Foto, PC und
Zubehér, Neue Medien zulasten
Hagener Sonderstandorten,
Wuppertal und Witten

Im Segment Spiel, Sport, Hobby
Potenziale zur Etablierung eines
Fahrradmarktes, demgegeniiber
Umsatzumverteilungen bei Ange-
bots- bzw. Sortimentsverdichtungen

Gewisse Umsatzumlenkungen in der
Warengruppe Einrichtungsbedarf
nicht auszuschlieBen

Gewisse Umsatzumlenkungen in der
Warengruppe bau- und gartenmarkt-
spezifische Sortimente (inkl. Zoobe-
darf) nicht auszuschlieBen
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Gevelsberg

Unter den regionalen zentralen Versorgungsbereichen sind die hdchsten
Umverteilungsquoten in Gevelsberg Vogelsang (Lidl, Netto, KiK, Fress-
napf, Action) und der Innenstadt Gevelsberg (Kaufland, dm) zu erwar-
ten. Dies begriindet sich aus der N&dhe und den groBen Angebotsiber-
schneidungen (Lebensmittel, Drogeriewaren und Tierbedarf). Schadliche
Auswirkungen des Vorhabens auf die zentralen Versorgungsbereiche der
Stadt Gevelsberg kdnnen demnach nicht grundsétzlich ausgeschlossen
werden, dirften aber zumindest bezogen auf die Innenstadt (mit dem
Kaufland SB-Warenhaus und dem dm Drogeriemarkt) Gberschaubar sein.
Weiterhin ist der Koppelstandort von Rewe Kaufpark und Aldi (keinem
zentralen Versorgungsbereich zugeordnet) von betreibereigener
Wettbewerbsverschéarfung betroffen.

Ennepetal

Die Uberschlagig ermittelten Umverteilungsquoten in den Sortimenten
des periodischen Bedarfs durften in Ennepetal unkritische Werte im
unteren einstelligen Bereich erreichen und lassen vom Grundsatz her
keine schadlichen Auswirkungen erwarten.

Nennenswerte Umsatzum-
verteilungen in Gevelsberg

Unkritische Umsatzumverteilungs-
quoten in Ennepetal
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7 Einordnung des Vorhabens auf dem Brandt-
Areal in Vorgaben des Einzelhandels-
konzeptes

In diesem Kapitel soll die Uberpriifung der Einhaltung der Grundsatze
und Inhalte des Einzelhandelshandelskonzeptes mit Blick auf das Vor-
haben in Hagen-Westerbauer erfolgen.

Dazu werden zunachst Ausziige aus dem aktuell gultigen Einzelhandels-
und Zentrenkonzept zitiert und anschlieBend in Bezug auf das An-
siedlungsvorhaben auf dem Brandt-Areal bewertet.

7.1 Grundsatze der Einzelhandelsentwicklung in Hagen

Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen Dezember 2015,
CIMA, S. 136 ff.)

Grundsatz 2:

Die Ansiedlung von Einzelhandel mit nahversorgungsrelevanten Sorti-
menten (Lebensmittelfrischemérkte, Lebensmitteldiscounter, Biomérkte
elc.) sollte nach Méglichkeit nur noch in den abgegrenzten zentralen
Versorgungsbereichen erfolgen. Die Dimensionierung der Betriebe sollte
nicht die Versorgungsfunktion des betreffenden oder weiterer zentraler
Versorgungsbereiche gefdhrden. Den ergdnzenden Nahver-
sorgungsbetrieben in integrierten Lagen (siehe Liste in Abb. 38) sollten
Entwicklungsspielrdume zugestanden werden. Weitere Ergdnzungs-
standorte auBerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dlirfen nur
dann realisiert werden, wenn eine wohnortnahe Versorgung der
Bewohner im Nahbereich des Planvorhabenstandortes nicht
gewdhrleistet ist und die Versorgungsfunktion der zentralen Versor-
gungsbereiche nicht gefdhrdet wird (vgl. hierzu auch Ziel 2 des
Sachlichen Teilplans groBfldchiger Einzelhandel).

Grundsatz 4:

GroBfldchiger Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten
kann sowohl in der Innenstadt, aber auch an den definierten Son-
derstandorten etabliert werden; in den Nebenzentren sollten Neuan-
siedlungen mafBstabsgerecht dimensioniert sein. Zusétzliche Sonder-
standorte fiir groBfldchigen Einzelhandel sollten im Sinne einer Kon-
zentration der Einzelhandelsansiedlungen auf bestehende Standorte
nach Mdglichkeit nicht ausgewiesen werden. Flir das Segment Mdbel
berticksichtigt das Einzelhandelskonzept einen perspektivischen Sonder-
standort. Die Gestaltungsspielrdume fiir Segmente des groBfldchigen
Einzelhandels mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment sind mit Blick

auf das vorhandene Angebot grundsétzlich als eher begrenzt anzusehen.

Dementsprechend erschlie Bt sich derzeit nicht die Ausweisung weiterer
perspektivischer Einzelhandelsstandorte.
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Grundsatz 5:

Die Beschrdnkung zentrenrelevanter Randsortimente bei groB3flachigem
Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment ist strikt
einzuhalten. Entsprechend Ziel 5 des Sachlichen Teilplans groBflichiger
Einzelhandel zum LEP NRW sollte eine Begrenzung der
zentrenrelevanten Randsortimente auf maximal 10 % der Gesamt-
verkaufsfldche eingehalten werden. Dariiber hinaus sollte sich an der
Empfehlung des Grundsatzes 6 des Sachlichen Teilplan groBfldchiger
Einzelhandel zum LEP NRW in Bezug auf die Verkaufsflachenober-
grenze von 2.500 m? gehalten werden.

Grundsatz 6:

Grundsétzlich ist bei relevanten Ansiedlungsvorhaben des groBflachigen
Einzelhandels abzukldren, dass die Versorgungsfunktion der
ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche nicht gefdhrdet wird.
Dieser Grundsatz darf nicht als bloBer Wettbewerbsschutz verstanden
werden, vielmehr geht es um eine qualitative Absicherung der Ver-
sorgungsstrukturen.

Grundsatz 7:

AuBerhalb der abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiche und
Sonderstandorte soll keine Ansiedlung von groBfldchigem Einzelhandel
erfolgen.
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Bewertung fir das Brandt-Areal

Zu Grundsatz 2:

Das Brandt-Areal ist derzeit kein zentraler Versorgungsbereich. Die Stadt
plant hierzu das Vorhabenareal an das etwa 400 m entfernt gelegene
NVZ Westerbauer anzugliedern. Aus Kundensicht wird der Standort-
bereich auch kinftig nicht als eine Einheit wahrgenommen oder fuBlau-
fige Austauschbeziehungen aufgrund fehlender passantenfrequenzen-
fordernder Umfeldnutzungen nicht zu erwarten sein. Stattdessen werden
beide Bereiche autark agieren.

Die Versorgungsfunktion des bestehenden ZV Westerbauer (NVZ) wird
dahingehend gestort, dass v.a. Penny mit deutlichen Umsatzumverlage-
rungen zu kdmpfen haben wird. Aber auch das ZV Haspe (NZ) wird deut-
liche Umsatzriickgange verspuren, die fir die heute schon deutlich unter-
durchschnittlich performenden maBgeblichen Nahversorgern ggf. das
Aus bedeuten. Gleichzeitig werden bei einer Verdichtung des Wettbe-
werbs in einem gesattigten und nachfrageseitig nicht wachsenden Markt
den bereits etablierten, ergdnzenden Nahversorgungsbetrieben in
integrierten Lagen (u.a. Netto Louise-Marcker-StraBe) Entwicklungs-
spielrAume genommen.

Weiterhin kann ausgeschlossen werden, dass eine wohnortnahe Ver-
sorgung der Bewohner im Nahbereich des Vorhabenstandortes (6.100
Einwohner im 1.000 m Radius, s.a. Kapitel 5) derzeit nicht gewahrleistet
ist. Vielmehr sind dem Nahbereich durch die ansassigen Magnetbetriebe
Penny und Rewe Kaufpark gute Nahversorgungsstrukturen zu attes-
tieren. Aufgrund der vglw. diinnen Besiedelung dieses Stadtbereichs
(ohne nennenswerte Wohnbauvorhaben) und nahezu identischem
Naheinzugsgebiet mit NVZ Westerbauer muss einerseits festgestellt
werden, dass das Nahpotenzial durch vorhandene Angebote heute
bereits sehr gut gebunden wird und auch aus absatzwirtschaftlicher Sicht
in dem Planungsumfang kein Spielraum zur Schaffung zusétzlicher
Angebote besteht, ohne nennenswert bereits an anderen langjahrig
etablierten Standorten Umsatz umzulenken und damit zentrale
Versorgungsbereiche zu gefahrden. Somit gibt es fir das Brandt-Areal
aus Bedarfsmangel auch als Ergédnzungsstandort zur Gewahrleistung
wohnortnaher Versorgung keine planerische Notwendigkeit.

Durch das Ansiedlungsvorhaben
gefdahrdete Grundsiétze

Grundsatz 2

Ansiedlung nahversorgungsrele-
vanter Sortimente nach Méglich-
keit nur noch in den abge-
grenzten zentralen Versorgungs-
bereichen

Versorgungsfunktion des betref-
fenden oder weiterer zentraler
Versorgungsbereiche nicht
gefahrden

ergdnzenden Nahversorgungs-
betrieben in integrierten Lagen
Entwicklungsspielrdume zuge-
stehen

Ergénzungsstandorte nur
realisieren, wenn wohnortnahe
Versorgung nicht gewéhrleistet
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Zu Grundsatz 4:

Die derzeitigen Brutto-Geschossflachen der Altstandorte Aldi und Kauf-
park von jeweils Gber 1.000 m? ermdglichen grundsatzlich die Etablierung
groBflachiger Verkaufsflachen. Beide Standorte sind generell (Aldi) bzw.
bei geplanter Neuabgrenzung des NVZ Westerbauer (Rewe Kaufpark)
weder in einem zentralen Versorgungsbereich gelegen noch als Sonder-
standorte definiert, so dass sie sich weder zur Etablierung von zentren-
noch nicht-zentrenrelevanten Sortimenten eignen. Zudem behindert eine
Ausweitung des Angebotes mit wie geplant nicht-zentrenrelevanten
Sortimenten eine geordnete Einzelhandelsentwicklung (siehe dazu auch
Seite 105, CIMA 2015).

Zu Grundsatz 5:

Generell ist zunachst festzustellen, dass den Stadtebaulichen Verein-
barungen zwischen der Stadt Hagen und dem Investor HD Investitions-
und Verwaltungsgesellschaft mbH, Hennef sowie der BGB-Grundstiicks-
gesellschaft Herten, BV 950, Hagen-Haspe, Enneper StraB3e 9 vertreten
durch Aldi Immobilienverwaltung GmbH und Co. KG, Herten) nicht das
aktuell gultige Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen
(CIMA 2015) zugrunde liegt.

In den Vereinbarungen zu den Altstandorten wird festgeschrieben, dass
auf Einzelhandelsnutzungen mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten
Sortimenten verzichtet wird. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die
Flachen mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten belegt werden dirfen.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir, eine flachenseitige Beschran-
kung zu maximal mdglichen Randsortimenten aufzunehmen.

Zu Grundsatz 6:

In den Vereinbarungen zu den Altstandorten wird nicht deutlich, ob bei
Ansiedlungsvorhaben eine Prifung der Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche vorgelegt werden muss, oder die Immobilien
grundsatzlich Bestandsschutz fir Einzelhandel (mit nicht-zentren-
relevantem Sortiment) genieBen.

Zu Grundsatz 7:

Die Errichtung eines Nahversorgungszentrums auf dem Brandt-Areal und
die Nachnutzung der Altstandorte widersprechen dem Grundsatz, auBer-
halb der abgegrenzten Standorte (ZV und Sonderstandorte) keinen groB-
flachigen Einzelhandel anzusiedeln. Nun handelt es sich bei den Alt-
standorten um Nutzungen, die im Rahmen einer vorhandenen Baugene-
hmigung bewilligt sind. Somit genieBt das Vorhaben hierfir einen formel-
len Bestandsschutz, welcher nicht schon bei der Aufgabe der Nutzung
endet, sondern sich auf die sog. maximal dreijahrige Nachwirkfrist der
Baugenehmigung erstreckt. Erst nach Ablauf dieser Nachwirkfrist entfallt
somit der Bestandsschutz, wenn nicht zwischenzeitlich die Nutzung
wieder aufgenommen wurde und kénnte Grundsatz 7 entsprechend
entsprochen werden.

Durch das Ansiedlungsvorhaben
gefdhrdete Grundsiétze

Grundsaitz 4

GroBfldchigen Einzelhandel mit
nicht-zentrenrelevante Kernsorti-
menten in der Innenstadt, oder
an definierten Sonderstandorten
etablieren

zusdétzliche Sonderstandorte fiir
groBfldchigen Einzelhandel auf
bestehende Standorte konzen-
trieren

Gestaltungsspielrdume fir nicht-
zentrenrelevantem Kernsortiment
aufgrund vorhandenen Angebots
begrenzt

Keine Ausweitung von Einzel-
handelsstandorten

Grundsatz 5

Beschrédnkung zentrenrelevanter
Randsortimente bei groBfléchi-
gem Einzelhandel mit nicht-zen-
trenrelevantem Kernsortiment
strikt einzuhalten

Begrenzung zentrenrelevanter
Randsortimente auf maximal

10 % der Gesamtverkaufsfldche

Grundsatz 6

bei relevanten Ansiedlungs-
vorhaben des groBfldchigen
Einzelhandels abkléren, dass
Versorgungsfunktion der aus-
gewiesenen zentralen Versor-
gungsbereiche nicht geféhrdet
wird

Grundsatz 7

keine Ansiedlung von groBfl&-
chigem Einzelhandel auBerhalb
der abgegrenzten Standorte (ZV
und Sonderstandorte)
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7.2 Eingliederung des Vorhabenareals in den zentralen
Versorgungsbereich Westerbauer

Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Hagen Dezember 2015,
CIMA, S. 102 ff.)

Nur unter der Prdmisse zu realisierender Standortverlagerungen und der
im Vertrdglichkeitsgutachten der BBE Handelsberatung als vertréglich
bewerteten Verkaufsfldchenerweiterungen kénnen relevante Standort-
bereiche des Brandt-Areals in einen zentralen Versorgungsbereich in der
Funktion eines Nahversorgungszentrums eingebunden werden. Die
CIMA Beratung + Management weist ausdrticklich darauf hin, dass die
Integration des Brandt-Areals in den zentralen Versorgungsbereich
gegen die Vorgaben der Landesplanung (Sachlicher Teilplan GroB3-
flachiger Einzelhandel zum LEP NRW) verstéBt. Der Standortbereich des
Brandt-Areals misste im Regionalplan nicht mehr als GIB, sondern als
ASB dargestellt werden. Ein entsprechendes Verfahren zur Anpassung
des Regionalplanes ist eingeleitet worden. Ein seitens der BBE Handels-
beratung erstelltes Vertrdglichkeitsgutachten stiitzt die vorgesehene
nachhaltige Standortsicherung und Arrondierung des zentralen Ver-
sorgungsbereichs Westerbauer. Der Gutachter vollzieht hier nur
nachrichtlich eine Beschlusslage des Rates der Stadt Hagen.

Bewertung auf Basis der vorliegenden grob Uberschlagigen
Wirkungsanalyse

Die Ergebnisse der vorliegenden Uberschlagigen Wirkungsanalyse
zeigen, dass bei einer Ausweitung des Einzelhandelsangebotes am
verkehrsorientierten Standort Brandt-Areal sowie mégliche Nachnutzung-
en der Altimmobilien in geplantem/mdglichem Umfang nicht unwesent-
liche absatzwirtschaftliche Auswirkungen auf die nachstgelegenen
zentralen Versorgungsbereiche von Hagen (HZ Innenstadt, NVZ
Westerbauer, NZ Haspe) und Gevelsberg (HZ Innenstadt und NVZ
Vogelsang) zu erwarten sind. Demzufolge sind schadliche Auswirkungen
auf die heute bereits teilweise stark vorgeschadigten zentralen Ver-
sorgungsbereiche nicht auszuschlieBen. Dies begriindet sich in erster
Linie aus der schon derzeit sehr guten Abdeckung mit Sortimenten des
periodischen Bedarfs (Lebensmittel, Drogeriewaren).

Die bereits heute erzielte hohe Kaufkraftbindung fihrt lediglich zu Um-
satzumlenkungen. Eine Rlckholung derzeit abflieBender Kaufkraft kann
lediglich fir den Drogeriemarkt attestiert werden, da heute ein gewisser
Kaufkraftanteil der im westlichen Stadtgebiet lebenden Bevélkerung zu
den Drogerieméarkten nach Gevelsberg und Ennepetal abflieBen dirfte.
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8 Fazit/ Schlussfolgerungen

Auf dem Brandt-Areal ist der Neubau eines Fachmarktzentrums mit
insgesamt 4.500 m? Verkaufsflache geplant, wovon etwa 2.500 m2 bzw.
rund 55 % aus Verlagerungen von Rewe Kaufpark und Aldi (beide
Enneper StraBe) resultieren. Neben der Verlagerung und Erweiterung
dieser Anbieter sollen ist die Errichtung weiterer Einzelhandelsbetriebe
(Drogeriefachmarkt sowie 300 m2 fiir gesundheitsorientierte Anbieter)
vorgesehen.

Der Makro-Standort Hagen verfligt aufgrund schrumpfender Einwohner-
zahlen Uber keine einfachen Voraussetzungen fir die Etablierung eines
weiteren nahversorgungsorientierten Konzeptes. Der unweit der Stadt-
grenze zu Gevelsberg gelegene Mikro-Standort weist eine sehr gute ver-
kehrliche Erreichbarkeit und Einsehbarkeit vom Hauptverkehrstrager B 7
auf. Demgegenuber fallt das Nahpotenzial im Vergleich zu anderen
Standorten eher gering aus.

Hinsichtlich der relevanten Wettbewerbssituation sind die maBgeblichen
Standorte in Hagen und dem angrenzenden Gevelsberg lokalisiert. Die
Innenstadt Hagen ist im periodischen Bedarfsbereich (diverse Lebens-
mittel- und Drogeriemérkte) gut aufgestellt; im westlichen Stadtgebiet ist
ein breites Spektrum von Anbietern des periodischen Bedarfsbereiches
prasent. Hier tragen besonders die zentralen Versorgungsbereiche
Hagen-Haspe (NZ), Westerbauer (NVZ) und Wehringhausen (NVZ) zur
Sicherung der wohnortnahen Versorgung bei. Erganzt wird das Angebot
durch Uberwiegend in verkehrsorientierter Lage lokalisierte Lebens-
mitteldiscounter. Somit besteht insgesamt eine sehr gute Abdeckung mit
nahversorgungsrelevanten Sortimenten, wobei die Wettbewerbssituation
vor dem Hintergrund der gleichzeitig stagnierenden Nachfrageplattform
als angespannt zu bezeichnen ist. Diese Einschéatzung teilt auch die
CIMA in ihrem Einzelhandels- und Zentrenkonzept fiir die Stadt Hagen
(Dezember 2015, S. 31) und resumiert: "Insbesondere die Branchen des
periodischen Bedarfs werden (ber Kopplungskéufe im Kontext von
Pendlerverflechtungen an Wettbewerbsstandorten auBerhalb der Stadt
Hagen gebunden. Nur ein geringerer Teil des jetzt noch bestehenden
Kaufkraftabflusses drfte reaktivierbar sein. Die bestehenden Kauf-
kraftabfliisse signalisieren nur noch begrenzte Spielrdume fiir Bestands-
erweiterungen und Bestandsoptimierung.”

Somit ergeben sich fir das geplante Nahversorgungszentrum keine
nennenswerten Ansiedlungspotenziale, die tber die angestrebten
Standortverlagerungen hinausgehen (s.a. CIMA Dezember 2015,
Handelszentralitat 101).

Das Vorhaben

Keine einfachen standortseitige
Rahmenbedingungen

Lebhafte Wettbewerbssituation im
periodischen Bedarfsbereich

Keine nennenswerten
Ansiedlungspotenziale fiir ein
Nahversorgungszentrum
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Die Wettbewerbssituation mit aperiodischen, insbesondere nicht-zentren-
relevanten Sortimenten stellt sich dhnlich angespannt dar. Die Anbieter
sind zumeist an verkehrsorientierten Sonderstandorten lokalisiert. Sofern
sie sich in einer Agglomerationslage befinden, ist ihnen eine geringere
Wettbewerbsanfalligkeit zu attestieren als Stand-Alone-Standorten.
Gewisse Entwicklungsspielrdume sind It. CIMA in den Warengruppen
Elektroartikel/Unterhaltungselektronik/Foto/PC, Einrichtungsbedarf, Bau-
und gartenmarkt-spezifische Sortimente sowie Fahrrader (Sport) festzu-
stellen. Vor dem Hintergrund der beachtlichen Flachenbedarfe qualifizier-
ter Anbieter in diesen Sortimenten dirfte mit einer Nachbelegung der Alt-
standorte von Aldi und Rewe Kaufpark generell keine wesentliche Ange-
botsverbesserung einhergehen. Vielmehr ist ein zuséatzlicher Wettbe-
werbsdruck fir die wenig zeitgemaRB aufgestellten und preisaggressiven
Mérkte, vor allem in geringer Entfernung zu den Vorhabenstandorten
aber auch die groBflachigen, maBgeblichen Anbieter an Sonderstand-
orten zu erwarten.

Auch in den auftragsgemaB zu betrachtenden Stadten Gevelsberg und
Ennepetal sind Angebotsstrukturen anzutreffen, die priméar der értlichen
Versorgung dienen und nur punktuell etwas weitrdumigere Ausstrah-
lungskraft aufweisen. Aufgrund der Nahe zum Vorhabenstandort, der
deutlichen Angebotsiiberlappungen sowie der Lage des Mikro-Standortes
und anzunehmende Anziehungskraft ist eine gewisse Betroffenheit der
zentralen Versorgungsbereiche Innenstadt (HZ) und Vogelsang (NVZ) in
Gevelsberg zu erwarten.

Das nach zwei Zonen differenzierte Einzugsgebiet fir das Nahversor-
gungszentrum verfligt insgesamt Gber rd. 35.000 Einwohner (davon rd.
10.400 in der Zone | und 24.500 in der Zone Il), die ein Nachfrage-
volumen von ca. €187 Mio. p.a. reprasentieren. Davon entfallen €95 Mio.
p.a. auf den periodischen Bedarf, sodass vor dem Hintergrund des
angespannten Wettbewerbsumfeldes allenfalls eine befriedigende Poten-
zialplattform attestiert werden kann. Durch seine verkehrsorientierte Lage
durfte ein gewisser Umsatzanteil aus Streuumsétzen generiert werden.
Die potenziellen Nachnutzer der Altimmobilien von Aldi und Rewe Kauf-
park werden das Gros ihrer Umsétze auBerhalb des abgegrenzten Ein-
zugsgebietes rekrutieren missen.

Flr das geplante Nahversorgungszentrum (exklusive der Bestands-
umsétze von Kaufpark und Aldi, die bereits heute wirken und wahrschein-
lich vollstandig an den neuen Standort mitgenommen werden) wird eine
prospektive Brutto-Umsatzleistung im Kernsortiment des periodischen
Bedarfsbereiches von lediglich €8,9 Mio. p.a. und des aperiodischen
Bedarfsbereiches von lediglich €0,4 Mio. p.a. (gesundheitsorientierte
Anbieter) in Ansatz gebracht. Fir die Nachnutzung der Altimmobilien
werden im Sinne eines Worst-Case Szenarios maximal erzielbare Brutto-
Umsatze je Warengruppe geschéatzt, die sich zwischen €3,0 und €7,5
Mio. p.a. bewegen.

Lebhafte Wettbewerbssituation im
aperiodischen Bedarfsbereich

Stabile Situation der relevanten
zentralen Versorgungsbereiche in
Umlandgemeinden

Begrenzte Potenzialplattform im
Einzugsgebiet

Bruttoumsatz
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Nach unseren Modellrechnungen ergeben sich in Folge des Vorhabens
in Bezug auf den zu betrachtenden Einzelhandel unterschiedlich starke
6konomische Umsatzumlenkungen.

Aufgrund der raumlichen Néhe, vergleichbarer Angebotsstrukturen, sehr
starken Einzugsgebietsiberschneidungen bei gleichzeitiger anhaltender
Abschmelzung der Nachfrageplattform sind die zentralen Versorgungs-
bereiche NVZ Westerbauer und NZ Hagen-Haspe in Hagen sowie das
NVZ Vogelsang in Gevelsberg am starksten betroffen. Fir die zentralen
Versorgungsbereiche in Hagen werden Umsatzumlenkungsquoten
ermittelt, die eine deutliche Schwachung dieser Bereiche vermuten
lassen. Stadtebauliche Auswirkungen wie Zunahme von Leerstanden,
Wegfall von Magnetmietern und fehlenden Nachvermietungsoptionen
aufgrund mangelnder Nachfrage sind somit sehr wahrscheinlich. Das trifft
vor allem auf das Nebenzentrum Hagen-Haspe zu, das in hohem MaBe
vorgeschédigt ist und fiir das schon geringe zuséatzliche UmsatzeinbuBen
existenzgeféhrdend sein kénnen und etwaige Ansatze zur Revitalisie-
rung/Weiterentwicklung negieren.

Die Auswirkungen bei der Nachnutzung der Altimmobilien durch Anbieter
mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten im Kernsortiment gestalten sich
aufgrund unterschiedlicher Entwicklungsspielrdume innerhalb Hagens
recht unterschiedlich. So wéren bei der Ansiedlung eines Fahrradfach-
marktes keine nennenswerten Auswirkungen zu erwarten, wéahrend die
Ansiedlung eines Spezialisten fiir weiBe Ware (Elektro) nicht unwesent-
liche Umsatzumlenkungen auslésen wirde. Demnach sollte jedes kon-
krete Ansiedlungsvorhaben separat mit einer Wirkungsanalyse geprift
werden und in diesem Zusammenhang eine klare Begrenzung der zen-
trenrelevanten Randsortimente erfolgen.

Aufgrund der dargestellten Ergebnisse der 6konomischen Auswirkungs-
analyse muss dem geplanten Fachmarktzentrum in seiner derzeitigen
Dimensionierung attestiert werden, dass mit seiner Realisierung
schéadliche Auswirkungen bzw. nennenswerte Beeintrachtigungen der
Funktions- und Entwicklungsfahigkeit der untersuchten zentralen Ver-
sorgungsbereiche zu erwarten sind. Gleiches kann fir die Nachnutzung
der Bestandsimmobilien von Rewe Kaufpark und Aldi zutreffen.

Des Weiteren widersprechen das Vorhaben auf dem Brandt-Areal und
die Nachnutzung der Altimmobilien gegen flinf von sieben Grundséatzen
des von der Stadt Hagen verabschiedeten Einzelhandels- und Zentren-
konzeptes (CIMA Dezember 2015) zur geordneten Einzelhandels-
entwicklung in Hagen.

Teilweise 6konomisch unver-
tragliche Umsatzumlenkungen
und schéadliche Auswirkungen auf
zentrale Versorgungsbereiche

Vorhaben widersprechen den
Grundséatzen des Einzelhandels-
und Zentrenkonzeptes des Stadt
Hagen
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Stellungnahme zum Schreiben RA Dr. Vietmeier (Baumeister RA) vom 14.09.201

Gutachterliche Stellungnahme

Mit Schreiben vom 14. September 2017 haben Baumeister Rechtsanwélte (Minster) in Vertretung
fir die Gemeinniitzige Wohnstatten-Genossenschaft Hagen eG (GWG) im Rahmen der Offentlich-
keitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 3/14 (657) erneut Stellung ge-
nommen. Dabei werden unter anderem ,Einzelhandelsfragen thematisiert, unter ausdrlcklicher
Bezugnahme auf die bereits vorliegenden Schriftstiicke

e Auswirkungsanalyse BBE Handelsberatung (zuletzt aktualisiert Mai 2016)
e Auswirkungsanalyse GfK (September 2016)
e Stellungnahme BBE Handelsberatung (Dezember 2016).

In Anlage zu ihrem Schreiben vom 14. September 2017 legen Baumeister Rechtsanwalte ergan-
zend vor eine

e Stellungnahme GfK (September 2017)

Im Schreiben von Dr. Vietmeier werden im Wesentlichen die bereits mit Schreiben vom 3. Novem-
ber 2016 vorgetragenen fachlichen Argumente aus der Auswirkungsanalyse von GfK (September
2016) wiederholt. Die beigeflgte erneute Stellungnahme von GfK (September 2017) setzt sich in
weiten Teilen lediglich mit der Kritik im Rahmen der Stellungnahme von BBE (Dezember 2016) an
dieser Auswirkungsanalyse auseinander und lasst fachlich kaum neue Punkte erkennen.

Insofern wird unsererseits fachlich hier nur auf die Argumente eingegangen, die nicht bereits vor-
her - aus unserer Sicht abschlieBend - behandelt wurden.

Wir sind zusammenfassend jedenfalls nicht der Auffassung, die ,Ergebnisse des BBE-Gutachtens
(...) werden durch das Gutachten der GfK widerlegt” (Dr. Vietmeier, S. 10).

] Es sei ,zu erwarten, dass die potenziellen Nachnutzer der Altimmobilien von Aldi und Rewe
Kaufpark ihre Umséatze auBerhalb des abgegrenzten Einzugsgebietes rekrutieren missen.
(...) Am starksten betroffen sind nach Auffassung der GfK die zentralen Versorgungsberei-
che NVZ Westerbauer und NZ Hagen-Haspe in Hagen sowie das NVZ Vogelsang in Ge-
velsberg” (Dr. Vietmeier, S 11) Aus BBE-Sicht bleibt die Frage unbeantwortet, wie die Nach-
nutzung der Altstandorte durch nicht zentrenrelevante Sortimente zu einer (negativen) Be-
troffenheit von zentralen Versorgungsbereichen fihren soll.

] Es wird (erneut) kritisiert, BBE habe die Auswirkungen der (nicht zentrenrelevanten) Nach-
nutzungen nicht untersucht, ohne eine solche Untersuchung kénne die Stadt den Bebau-
ungsplan nicht abwagungsgerecht beschlieBen (Dr. Vietmeier, S. 13). Dies wird aus rechtli-
cher Sicht zu bewerten sein, fachlich gibt es jedoch keine Notwendigkeit, eine definitionsge-
maB nicht zentrenrelevante/-schadliche Nachnutzung auf ihre méglicherweise doch gegebe-
ne Zentrenschadlichkeit zu untersuchen. Hilfsweise die Auswirkungsanalyse der GfK zu-
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grunde zu legen, verbietet sich aus unserer Sicht schon wegen der zahlreichen nicht wider-
legten Kritikpunkte daran.

] Wenig nachvollziehbar ist die Aussage, der geplante Drogeriemarkt sei ,flr ein Nahversor-
gungszentrum viel zu groB geraten” (Dr. Vietmeier, S. 14). Hierdurch wird der Eindruck er-
weckt, es wirden regelmé&Big auch kleinere Drogeriemérkte geplant und realisiert. Mit einer
Verkaufsflache von 600 m? liegt der geplante Drogeriemarkt vielmehr an der Untergrenze
dessen, was die wesentlichen Betreiber dm, Rossmann und Mdller bei Neuansiedlungen er-
warten. Kleinere Flachen gibt es teilweise nur (noch) in Innenstadtlagen und gab es friher
beim nicht mehr existierenden Betreiber Schlecker.

] Erneut wird der Eindruck erweckt, das Nebenzentrum Haspe sei allein wegen des Vorhan-
denseins von Leerstdnden als vorgeschadigt zu bewerten (Dr. Vietmeier, S. 14). Es wurde
bereits ausfuhrlich dargelegt, dass es sich dabei zum groBen Teil um ein strukturelles Prob-
lem des GWG-Objektes im Bereich VollbrinkstraBe handelt (BBE Dezember 2016, S. 6) und
nicht um eine generelle Vorschadigung von Hagen-Haspe.

] Letztlich verwundert die Kritik am Umgang der BBE mit den Grundsétzen des Einzelhandels-
und Zentrenkonzeptes der Stadt Hagen (GfK, S. 5). Umso mehr, als diese Grundséatze — in
Analogie zur Landesplanung — im Gegensatz zu Zielen ganz offensichtlich nicht absolut und
endgultig im Raum stehen, sondern allein durch die Wortwahl zum Ausdruck bringen, dass
es im Einzelfall abweichende Auslegungen geben kann. Ungeachtet dessen werden die re-
levanten Grundsétze aus Sicht der BBE durchaus berlcksichtigt.

KéIn, den 22. September 2017
BBE Handelsberatung GmbH

,}“] ,-(,L,ch‘f“ﬂ“

!

i. V. Jorg Lehnerdt

Leitung Niederlassung Kéln



ING.-BURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ

Buchholz - Erbau-Réschel - Horstmann Beratende Ingenieure Sachverstiandige PartG

Dipl.-Ing. (FH) Rolf Erbau-Réschel
Von der [HK zu Dortmund offentlich
bestelliter und vereidigter Sachverstandiger
fir Bau- und Raumakustik sowie {ir Schall-
Immissionsschutz

Ing.-Biro {. Akustik u. Larm-Immissionsschutz 44141 Dortmund Méarkische Str. 59

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Horstmann
Von der IHK zu Dortmund &ffentlich

bms Stadiplanung GbA e e cChVerStEndige
Herrn Bauassessor Stadiplaner AKNW
Bodo Matjeka gtahaatlllich necx'narlliannte hS:tach(;}lelisktéBndignfa\j F{\S‘\;
.l H . Ci - U armescnuiz a. ~tsau
Saladin-Schmitt-StraBBe 59 geman §§ 3 und 20 der SV-VO / LBO NRW
' 44789 Bochum ' Vom Landesamt fir Natur, Umwelt und

Verbraucherschutz NRW nach § 29
BImSchG bekannt gegebene Messstelle zur
Ermittlung von Gerauschen, IST366

DAKKS

Akkreditierungsstelle
D-PL-20174-01-00

Messungen zur- Ermittlung der Larmex-
positionen nach der LarmVibrationsArbSchV

Ihr Zeichen lhre Nachricht vom Unser Zeichen Datum Goteprifungen fir DIN 4109 Abschnitt 8
15/276-E4 25.09.2017

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 (657)
- Misch- und Sondergebiet nordlich der Enneper Strafie - Zwieback Brandt -

Ergénzende Stellungnahme zum StraBenverkehrsldrm und zum Gewerbelarm
Sehr geehrter Herr Matjeka,

im Auftrag der HD Investitions und Verwaltung GrﬁbH, EichendorffstraBBe 52, 53721 Siegburg, wurden
von uns im Rahmen der Aufstellung'des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 (657) -
Misch- und Sbndergebiet nordlich der Enneper StraBe - Zwieback Brandt - ein Geréusch-
Immissionsschutz-Gutachten sowie mehrere Ergénzungen erstellt, siehe hierzu u.a.:

Bearb.-Nr. 15/276 vom 22.03.2016 - Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Bearb.-Nr. 15/276-E1 vom 10.01.2017 - Ergdnzende Stellungnahme Verkehrs- und Gewerbelarm
Bearb.-Nr. 15/276-E3 vom 03.08.2017 - Ergénzende Stellungnahme Verkehrslarm

In dem Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten wurden die durch die im Plangebiet vorgesehenen
Nutzungen und Betriebe (z.B. Einzelhandelsmérkte und Gesundheitszentrum) im Bereich benach-
barter Gebaude mit schutzbedUrftigen Nutzungen (vorhandene und geplante Wohn- und Geschéafts-
h&user) zu erwartenden Gerduschimmissionen untersucht und nach DIN 18 005 ,Schallschutz im
Stadtebau” in Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) beurteilt.
In der erganzenden Stellungnahme wurde Bezug genommen auf verschiedene Anregungen und Ein-
wendungen, die bei der Stadt Hagen bis zum Zeitpunkt der Stellungnahme eingegangen waren.

Markische StraBe 59 44141 Dortmund Tel.: (0231) 58 98 00 33  Fax: (0231) 58 98 00 55  E-Mail: ialhagenbuchholz@aol.com
Sparkasse Dortmund BLZ: 440 501 99 Konto-Nr.: 24 102524 1 IBAN: DES7 4405 0199 0241 0252 41 BIC: DORTDES33XXX
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Buchholz-Erbau-Réschel-Horstmann  Partnerschaftsgesellschaft 44141 Dortraund

Seite 2 Bearb.-Nr. 15/276-E4

Auf Grund von weiteren bei der Stadt Hagen eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen
wurde die vorliegende weitere ergédnzende Stellungnahme erstelit.

- Einwendung: Baumeister Rechtsanwilte, Miinster, vom 14.09.2017

In der Einwendung wird auf Seite 6 folgendes in Bezug auf unsere Erganzung, Bearb.-Nr.
15/276-E3 vom 03.08.2017, angemerkt:

Diese Untersuchung ist weiterhin absolut unzureichend. Es liegt auf der Hand, dass an den
astlich und westlich gelegenen Kmﬁmr&gm mit Lichtzeichenanlage schon in Ost-West-
Richtung die gleiche Verkehrsmenge gegeben ist, wie sie filr den Streckenabschnitt am Plan-
gebiet zu erwarten ist. Hingu kommt der Verkehrslirm ans dem Verkehr in Nord-Siid-
Richtung. An diesen Kreuzungen besteht zudem - anders als am Plangebiet - nach wie vor
eine Art Straflenschlucht und an den Kreuzungen sind wegen des Lirms des stavenden und
anfahrenden Verkehrs um 3 JB(A) hithere Beurteilimgspegel zu erwarten. Bekanntlich wird
in Verkehrsprognosen bei der Berficksichtigung neuver Ampeln @in Zuschlag von 3 dB(A)
gemacht (sogenannter mmw&m&akksg“}, An den Kreuzungen licgt die ﬁ%é&ﬁm&g somit 7u-
kiinftig deutlich tiber 70/60 dB(A). Steigerungen erwa von 0,6 dB sind hier i Grundsatz
nicht hinnehmbaer und allenfalls bel Gewlbrung passiven Schallschuzes (aullerbalb des on-
mittelbaren Anwendungsbersiches der 16. BlmschV); vel. OVG NRW, Urteil vom 13.3.2008
~ 7 D 34/07.NE -, Rn. 136 f). Eine ordnungsgemiBe Abwigung setzt im Cbrigen voraus,
dass die V. ﬁx\éz@m%rmﬁmgwmgﬁﬂ in diesem Bereich und die zuldinfigen absoloten Wer
gapes ke rauchs wnd i Umweitbericht uwnd in der Bepriindung
des Et%:@&zrm@mWs darpelegt wird, aus welchen stidtebaulichen Grinden solche %sﬂig@%ﬂ»
gﬁa hingenommen werden sollen. Wir baben Zweifel, ob selbst nach ordnung ‘

e des Verkehrsloms shwiy
alich ks gerechtfertigh werden kann.

Als wesentlicher Punkt wird aufgefiihrt, dass die Untersuchungen zum Verkehrslarm auf einen
langeren StraBenabschnitt mindestens bis zum néchsten Knotenpunkt (Kreuzung) hatten durch-
gefihrt werden missen und dass im Bereich der Knotenpunkte Zuschlage fir die Storwirkung
von Ampeln zu beriicksichtigen wéren. Daraus wird abgeleitet, dass ein Anspruch auf passive
SchallschutzmaBnahmen bestehe. Dieser Auffassung wird aus zweierlei Sicht widersprochen.
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. Verfahren der TA L&rm

Nach der zur Beurteilung von Gewerbebetrieben (Anlagen) heranzuziehenden Technischen An-
leitung zum Schutz gegen Larm (TA Lérm) sind Fahrzeuggerédusche auf dem Betriebsgelande
sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen,
der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den Ubrigen zu beriicksichtigenden
Anlagengerauschen zu erfassen und zu beurteilen (...).

Dies ist in dem erstellten Gutachten, Bearb.-Nr. 15/276 vom 22.03.2016, entsprechend erfolgt.

Gerausche des An- und Abfahriverkehrs auf dffentlichen Verkehrsflachen in einem Abstand von
bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben ¢ bis
g sollen durch organisatorische MaBnahmen soweit wie méglich vermindert werden, soweit

a) sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fir den Tag oder
die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhdhen,

b) keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

c) die Immissionsgrenzwerte (IGW) der Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV) erstmals oder weitergehend tiberschritten werden.

Wie aus der Auflistung entnommen werden kann, missen als Grundvoraussetzung, dass der An-
und An- und Abfahrisverkehr nach dem Verfahren der TA Larm Uberhaupt berﬂckéichtigt wird,
alle drei Punkte a) bis c) erfilllt sein. Da dies hier nicht der Fall ist, ist nach dem Verfahren der TA
Larm eine weitere Betrachtung nicht erforderlich. |
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Verfahren der 16. BImSchV

Nach dem Verfahren der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BimSchV) besteht ein Anspruch
auf passive SchallschutzmaBnahmen (z.B. Schallschutzfenster), wenn bei einem Neubau oder
einer wesentlichen Anderung eines bestehenden Verkehrsweges die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV trotz Einplanung und Umsetzung von aktiven Schallschutémaﬁnahmen (z.B. Larm-
schutzwande) nicht eingehalten werden.

Da die Immissionsgrenzwerte nicht fir bestehende Verkehrswege gelten, ist zu ermitteln, ob die
geplanten MaBnahmen einen Neubau eines Verkehrsweges (StraBBe) oder wesentliche Anderun-
gen darstellen. Eine wesentliche Anderung ist nach § 1(2) der 16. BImSchV gegeben, wenn

1. eine StraBe um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fir den Kraftfahrzeugverkehr
oder ein Schienenweg um eine oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens
70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhéht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden Ver-
kehrsweg ausgehenden Verkehrslérms von 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht durch
einen erheblichen baulichen Eingriff erhéht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.

Wie der Auflistung entnommen werden kann, ist bei bestehenden StraBen eine Anspruché-
voraussetzung fiir passive SchallschutzmaBnahmen nur dann méglich, wenn ein erheblicher bau-
licher Eingriff erfolgt, der die Leistungsfahigkeit der vorhandenen StraBe erhéht.

In wie fern der hier geplante Abbiegerstreifen als erheblicher baulicher Eingriff eingestuft wird, ist
dabei hier von untergeordneter Bedeutung. Wesentlich ist wie nachfolgend dargelegt wird, dass
der geplante bauliche Eingriff nicht mehr auBerhalb der in der Ergénzung, Bearb.-Nr. 15/276-E3
vom 03.08.2017, untersuchten Immissionsorte einwirkt.

Nach dem Verfahren der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BiImSchV) besteht ein Anspruch
auf SchallschutzmaBnahmen in Verbindung mit den Richtlinien flir den Verkehrslédrmschutz an
Bundesfernstrafen in der Baulast des Bundes, Verkehrslarmschutzrichtlinien 1997, VLArmSchR
97 vom 02.06.1997 (VLarmSchR97) Nr. 27 nur im Einwirkungsbereich des erheblichen baulichen
Eying'riffs, siehe hierzu den nachfolgenden Auszug der VLarmSchR97:
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VLaArmSchR97 Nr. 27 —Lérmschutzbereich

(1) Die Notwendigkeit von LdrmschutzmaBnahmen ist (iber den Neubau- bzw. Ausbauabschnitt
(z.B. Planfeststellungsabschnitt) hinaus fir den Bereich zu priifen, auf den der vom Verkehr im
Bauabschnitt ausgehende Larm ausstrahlt.

Dabei ist zu beachten:

- bei der Ermittlung des Beurteilungspegels im Bauabschnitt wird die volle Verkehrsstérke (Ver-
kehrsbelastung des Bauabschnittes und des sich anschlieBenden, baulich nicht verdnderten
Bereichs) zugrunde gelegt;

- fur die Ermittlung des Beurteilungspegels des vorhandenen, baulich nicht gednderten Bereichs
ist jedoch nur die Verkehrsbelastung des Bauabschnitts maBgeblich, die Verkehrsbelastung
des sich anschlieBenden, baulich nicht gednderten Bereichs der vorhandenen Stral3e ist
auBer Acht zu lassen, d.h. mit Null anzusetzen. ‘

Skizze nach VLarmSchR 97

Darstellung d l
Zl.” _arse ung ‘es ‘ vorhandene Strafle Ausbauabschnitt
Einwirkungsbereichs l

—— — —
eines StraBenausbaus

=3
]
L
[]
=2

< 48 dB(A)

Wie aus der Skizze ersichtlich ist, fallt der Immissionsbereich nach dem Ausbauende relativ
schnell und deutlich ab. Wohnhéuser, ‘die nicht am unmittelbaren Ausbauabschnitt einer StraBe
liegen, fallen somit i.d.R. nicht in den Immissionsbereich, fir den sich nach dem Verfahren der
16. BImSchV in Verbindung mit der VLArmSchR97 Anspruchsvoraussetzungen fir Schall-
schutzmafBnahmen ergeben kénnten.

AbschlieBend ist darauf hinzuweisen, dass der in westlicher Richtung anschlieBende Knoten-
punkt zur Vogelsanger StraBe zu einem Kreisverkehr umgebaut wurde und daher keine Ampel-
anlage mehr aufweist. ‘
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Einwendung: Orth Klut Rechtsanwélte, Disseldorf, vom 14.09.2017

In der Einwendung wird auf den Seiten 11 ff. u.a. aufgefihrt, dass der Betrieb der benachbarten
¥irma SRSy ) Curch die Planung in seinem Bestand-
schutz beeintrachtigt wird. Diesbeziiglich wird aufgefihrt, dass der Betrieb regelrecht eingekes-
selt wirde. Diesbezlglich werden mdgliche Bironutzungen in - den geplanten
Einzelhandelsmarkten und die geplante Wohnnutzung im Gesundheitszentrum eingéﬂ']hrt. Derzeit
befénde sich eine Wohnbebauung ausschlieBlich in ndrdlicher und sidlicher Richtung. des Be-
triebes. Insbesondere fiir Gerduschemissionen, die an der dstlichen Grenze des Betriebsgeléan-
des auftreten kénnten, wiirde das geplante Gesundheitszentrum eine heranriickende und damit
den Betrieb einschréankende schutzbedirftige Nutzung darsteliten.

Diesen Auffassungen wird wie nachfolgend dargelegt widersprochen.

Auf die Nutzungen von Biiros innerhalb der geplanten Einzelhandelsmérkte wurde bereits in der
Ergéanzung, Bearb.-Nr. 15/276-E1 vom 10.01.2017, ausflhrlich eingegangen. Dies hat weiterhin
Bestand. ' ‘

Hinsichtlich der im Gesundheitszentraum geplanten Wohnungén wird, wie ebenfalls bereits in der
Stellungnahme, Bearb.-Nr. 15/276-E1 vom 10.01.2017, aufgeflihrt, darauf hingewiesen, dass
sich auch westlich des geplanten Gesundheitszentrums bereits Wohnh&user, Enneper StraBe
142 bis 148, befinden, die ebenfalls einen Schutzanspruch gegeniber den Gerauschimmissionen
CEEEEEE-i dor Firma \RENESnREREANENNINES oufweisen. Die vorgenannten
Wohnhéauser liegen dabei ndher an dem Betriebsgeldnde der Verzinkerei und ragen auf Grund
ihrer Geschosszahl mit vier Vollgeschossen und ausgebauten Dachgeschossen deutlich Uber
das geplante Gesundheitszentrum, welches lediglich drei Voligeschosse erhalt, hinaus. Da sich
Géréuschimmissionen, auf Grund wegfallender Abschirmungen, mit steigender Hoéhe ungehin-
derter ausbreiten, wird der Betrieh GHiNIENNS® i der Firma [ e e R
bereits durch die vorhandenen Wohnhauser in seiner zulédssigen Hdhe. der Gerduschemissionen
und -immissionen beschrankt.
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Die vorliegenden Absténde kénnen der nachfolgenden Skizze entnommen werden:

Skizze zur Darstellung
der Abstande der zwischen dem
Betriebsgelander der Firma

und den vorhandenen Wohnhausern
und den geplanten Wohnh&usern

Wie der Skizze entnommen werden kann, weist das geplante Gesundheitszentrum (siehe (8))
einen groBeren Abstand zu dem an der ostlichen Grundstilickgrenze des Betriebsgeléndes der
Verzinkerei gelegenen Punkt auf, von dem im ungiinstigsten Fall Gerduschemissionen ausgehen
konnten, als die bereits an der Enneper StraBBe gelegenen Wohnhauser, z.B. Haus-Nr. 148.

Die leicht abweichende Ausbreitungsrichtung mit einem Winkel von kleiner 30° ist dabei nicht
ausschlaggebend.

Das geplante Gesundheitszentrum einschlieBlich der geplanten Wohnungen stelit somit keine
heranriickende schutzbedirftige Nutzung dar.

For Riickfragen stehen wir selbstverstandlich gerne bereit.

Mit freundliéhen GriiBen

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK
UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ *

4414+ DOBFMUND ?ﬁ
Dipl.-Ing. Erbau- Réschel

DF:15-276_E4_HD-Siegburg_Nachnutzung-Brandt
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44789 Bochum Vom Landesamt fir Natur, Umwelt und

Verbraucherschutz NRW nach § 29
BImSchG bekannt gegebene Messstelle zur
Ermittlung von Gerduschen, IST366

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-20174-01-00

Messungen zur Ermittlung der L&rmex-
positionen nach der LarmVibrationsArbSchV

Ihr Zeichen lhre Nachricht vom Unser Zeichen Datum Guteprifungen fir DIN 4109 Abschnitt 8
15/276-E3 03.08.2017

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 (657)
- Misch- und Sondergebiet nordlich der Enneper StraBe - Zwieback Brandt -

Erganzende Stellungnahme zum StraBenverkehrslarm
Sehr geehrter Herr Matjeka,

im Auftrag der HD Investitions und Verwaltung GmbH, EichendorffstraBe 52, 53721 Siegburg, wurde
von uns im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 (657) -
Misch- und Sondergebiet nérdlich der Enneper StraBe - Zwieback Brandt - ein Gerdusch-
Immissionsschutz-Gutachten sowie eine Ergénzung erstellt, siehe:

Bearb.-Nr. 15/276 vom 22.03.2016 - Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Bearb.-Nr. 15/276-E1 vom 10.01.2017 - Ergédnzende Stellungnahme

In dem Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten wurden die durch die im Plangebiet vorgesehenen
Nutzungen und Betriebe (z.B. Einzelhandelsméarkte und Gesundheitszentrum) im Bereich benach-
barter Gebaude mit schutzbedirftigen Nutzungen (vorhandene und geplante Wohn- und Geschéfts-
hauser) zu erwartenden Gerduschimmissionen untersucht und nach DIN 18 005 ,Schallschutz im
Stadtebau” in Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) beurteilt.
In der erganzenden Stellungnahme wurde Bezug genommen auf verschiedene Anregungen und Ein-
wendungen, die bei der Stadt Hagen bis zum Zeitpunkt der Stellungnahme eingegangen sind.

Auf Grund von weiteren bei der Stadt Hagen eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen
wurde die vorliegende weitere ergadnzende Stellungnahme erstellt.

Markische StraBe 59 44141 Dortmund Tel.: (0231) 58 98 00 33  Fax: (0231) 58 98 00 55  E-Mail: ialhagenbuchholz@aol.com
Sparkasse Dortmund BLZ: 440 501 99 Konto-Nr.: 24 10 25 24 1 IBAN: DE97 4405 0199 0241 0252 41 BIC: DORTDES33XXX
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Einwendung: Baumeister Rechtsanwalte, Mlnster, vom 19.07.2017
In der Einwendung wird auf Seite 4 folgendes angemerkt:

"Vorab sei lediglich angemerkt, dass nach wie vor eine Untersuchung zur planbedingten Steige-
rung des Verkehrsldrms fehlt. Es ist zwar zutreffend, dass die Voraussetzungen der Nr. 7.4 TA
L&rm nicht vorliegen, weil der Verkehr auf der Enneper StralBBe nicht vorhabenbedingt um mindes-
tens 3 dB gesteigert wird. Liegt aber die Vorbelastung - wie vermutlich hier - bereits im gesund-
heitsgefédhrlichen Bereich von 70 dB tags / 60 dB nachts oder mehr, sind auch wesentlich
geringere planbedingte Larmsteigerungen abwégungserheblich und es muss dann fiir eine orad-
nungsgeméBe Abwédgung die Vorbelastung, die Zusatzbelastung und die Gesamtbelastung zu-
n&chst ermittelt werden."

Auf die zu erwartende Zunahme des Verkehrslarms wurde von uns bereits in der ergédnzenden
Stellungnahme, Bearb.-Nr. 15/176-E1 vom 10.01.2017, Bezug genommen.

Die im Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei Baumeister aufgefiihrte Zunahme des Verkehrslarms
um weniger als 3 dB(A) geht aus der ersten Ergédnzung hervor, in der eine vereinfachte Prifung
auf Basis der Verkehrsautkommen (DTV-Werte) vorgenommen wurde. Fir die Vorbelastung
wurde dabei ein durchschnittliches tagliches Verkehrsautkommen von DTV, = 15.000 Kfz/24h be-
ricksichtigt. Die Gesamtbelastung ergab sich unter Berlicksichtigung einer prognostizierten Ver-
kehrszunahme von 2.200 Kfz/24h zu DTV, = 17.200 Kfz/24h. Diese Werte liegen Gber den im
Verkehrsgutachten der Planungsgruppe MWM vom 12.04.2016 aufgeflhrten Verkehrsbelastun-
gen und kdnnen somit als gesichert angesehen werden.

Zur Ermittlung der Vorbelastung und der zu erwartenden Zusatz- und Gesamtbelastung wurden
in der vorliegenden erganzenden Stellungnahme weiterfiihrende Berechnungen nach DIN 18005
"Schallschutz im Stadtebau" in Verbindung mit den "Richtlinien fir Larmschutz an StraBen"
durchgefiihrt. Bei den weiterfihrenden Berechnungen wurden neben den Verkehrsmengen auch
deren Aufteilung auf den Tages- und den Nachtzeitraum sowie die Anderungen des Umfeldes
berlcksichtigt.

Hinsichtlich der Aufteilung des zusétzlichen Verkehrsaufkommens ist zu berlcksichtigen, dass
der GroBteil des zusétzlichen Verkehrs auf Grund der geplanten Nutzung (Einkaufszentrum) in-
nerhalb des Tageszeitraums erfolgt und sich vorrangig aus Pkw zusammensetzt.
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In Bezug auf das Umfeld ist zu berticksichtigen, dass im Rahmen der Errichtung des Einkaufzent-
rums die vorhandenen Wohnh&user Enneper StraBe 142 bis 148 abgerissen werden, wodurch
die heutige StraBenschlucht in diesem Bereich aufgeweitet wird, wodurch die bisher hier auftre-
tenden Mehrfachreflexionen entfallen, welches zu einer Minderung der Verkehrslarmpegel fahrt.
Die Ausgangsdaten der Berechnungen kénnen der Anlage 1 entnommen werden.

Zur Berechnung und Darstellung der Verkehrslarmpegel wurden vier Immissionsorte im Bereich
der zur Ausfahrt des geplanten Einkaufszentrums nachstbenachbarten Wohnhauser gewahlt.
Die Lage der Immissionsorte kann der Anlage 3 entnommen werden.

Durch den StraBenverkehr ergeben sich im Bereich der Immissionsorte (Wohngebaude) folgende
Beurteilungspegel L;, die zueinander in Relation gesetzt und mit den Schalltechnischen Orien-
tierungswerten (SOW) nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 verglichen werden:

Immissionsort Bestand | Prognose @ Zunahme : aufgerundet SOwW U

(Wohngeb&ude) Lo [dB(A)] L [dB(A)] = L([dB(A)] = L [dB(A)] = [dB(A)] [dB(A)]
Tageszeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr

A) Enneper StraBe 117 70,9 69,0 -1,9 69 60 9

B) Enneper StraBe 121 68,7 67,5 -1,2 68 60 8

C) Enneper StraBe 154 69,7 69,9 +0,2 70 60 10

D) Enneper StraBe 158 68,2 68,5 +0,3 69 60 9
Nachtzeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr

A) Enneper StraBBe 117 60,4 58,7 -1,7 59 50 9

B) Enneper StraBe 121 58,2 57,1 -1,1 58 50

C) Enneper StraBe 154 59,2 59,5 +0,3 60 50 10

D) Enneper StraBe 158 57,7 58,1 +0,4 59 50

Siehe hierzu die Anlagen 2.0 bis 2.2, Berechnungsblatter.

Die Auflistung zeigt, dass die StraBenverkehrslarmbelastung bedingt durch das Planverfahren an
zwei der untersuchten Wohnhauser, Immissionsorte A) und B), um mehr als 1 dB(A) gemindert
wird. Diese Minderung ist auf den Wegfall der Hauserschlucht im Bereich der Gebaude Enneper
StraBe 142 bis 148 zurlckzuflhren, wodurch die Mehrfachreflexionen (Mehrf. Refl.) in diesem
Bereich entfallen.

Demgegeniiber ergeben sich an den Immissionsorten C) und D) leichte Erhéhungen der Ver-
kehrslarmpegel, die unterhalb von 1 dB(A) liegen.
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Die im Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei Baumeister vermutete Uberschreitung der fiir
gesundheitsgeféhrliche Gerauscheinwirkungen unterstellten Werte von tags 70 dB(A) und nachts
60 dB(A) liegt aber nicht vor. Lediglich am Immissionsort C) werden diese Werte erreicht, aber
weder erstmalig noch weitergehend Uberschritten.

Fdr Ruckfragen stehen wir selbstversténdlich gerne Bereit.

Mit freundlichen GriiBen

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK
UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ

vl 2

Dipl.-Ing. Erbau-Roschel

Zu dieser Stellungnahme gehdren die Anlagen:

Anlage 1 Ausgangsdaten
Anlage 2.0 bis 2.2 Berechnungsblatter
Anlage 3 Ubersichtsplan (M 1:1000, Blattformat DIN A3)

DF:15-276_E3_HD-Siegburg_Nachnutzung-Brandt



Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1 zum
Bearb.-Nr.: 15/276-E3 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276-E3
Datum: 03.08.2017 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
StraBBe /RLS-90 (4) Verkehrslarm Ausgangsdaten
STRb001 |Bezeichnung L 700 Enneper StraBe (H) Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Verkehrslarm Prog. 0 Mehrf. Refl. Drefl /dB 2,2
Knotenzahl 7 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,0
Lange /m 179,80 d/m(Emissionslinie) 1,88
Lange /m (2D) 179,80 DTV in Kfz/Tag 15000,0
Flache /m? Strassengattung Landes-/ KreisstraBe
StraBenoberflache Nicht geriffelter Gussasphalt
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p/% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,0 900,0 10,0 30,0 30,0 69,4 62,7
Nacht 0,0 120,0 5,0 30,0 30,0 59,6 52,2
STRb002 |Bezeichnung L 700 Enneper StraBe (G) Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Verkehrslarm Prog. 0 Mehrf. Refl. Drefl /dB 1,5
Knotenzahl 11 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,0
Laénge /m 209,84 d/m(Emissionslinie) 1,88
Lange /m (2D) 209,84 DTV in Kfz/Tag 15000,0
Flache /m2 Strassengattung Landes-/ KreisstraBe
StraBenoberflache Nicht geriffelter Gussasphalt
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p/% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,0 900,0 10,0 30,0 30,0 69,4 62,7
Nacht 0,0 120,0 5,0 30,0 30,0 59,6 52,2
STRb003 |Bezeichnung L 700 Enneper StraBe (H) Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Verkehrslarm Prog. 1 Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,0
Knotenzahl 7 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,0
Lange /m 179,80 d/m(Emissionslinie) 1,88
Lange /m (2D) 179,80 StraBenoberflache Nicht geriffelter Gussasphalt
Flache /m?
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p/% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,0 1032,0 9,0 30,0 30,0 69,8 63,0
Nacht 0,0 138,0 4,5 30,0 30,0 60,1 52,6
STRb004 |Bezeichnung L 700 Enneper StraBe (G) Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Verkehrslarm Prog. 1 Mehrf. Refl. Drefl /dB 1,5
Knotenzahl 11 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,0
Lange /m 209,84 d/m(Emissionslinie) 1,88
Lénge /m (2D) 209,84 StraBenoberflache Nicht geriffelter Gussasphalt
Flache /m?
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p/% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,0 1032,0 9,0 30,0 30,0 69,8 63,0
Nacht 0,0 138,0 4,5 30,0 30,0 60,1 52,6
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Beabuungsplan 3/14 ANLAGE 2.0 zum
Bearb.-Nr.:  15/276-E3 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276-E3
Datum: 03.08.2017 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
Immissionsberechnung [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht

Immissionspunkt X y z Variante IRW Ges-Peg|{ IRW (Ges-Peg

/m /m /m /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
A) Enneper Str. 117 2597268,13| 5690308,24( 140,00 | Verkehrslarm 0 60,0 70,9 50,0 60,4
A) Enneper Str. 117 2597268,13| 5690308,24( 140,00 Verkehrslarm 1 60,0 69,0 50,0 58,7
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 140,00 | Verkehrslarm 0 60,0 68,7 50,0 58,2
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 140,00 | Verkehrslarm 1 60,0 67,5 50,0 57,1
C) Enneper Str. 154 2597177,64| 5690290,09( 143,00 (Verkehrslarm 0 60,0 69,7 50,0 59,2
C) Enneper Str. 154 2597177,64| 5690290,09( 143,00| Verkehrslarm 1 60,0 69,9 50,0 59,5
D) Enneper Str. 158 2597152,92| 5690284,79( 143,00 | Verkehrslarm 0 60,0 68,2 50,0 57,7
D) Enneper Str. 158 2597152,92| 5690284,79| 143,00| Verkehrslarm 1 60,0 68,5 50,0 58,1

IMMI 2016
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Auftrag: HD GmbH Siegburg

Bearb.-Nr.:  15/276-E3

Datum: 03.08.2017

Vorhabenbezogener Beabuungsplan 3/14

Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe

Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE 2.1 zum

Gutachten 15/276-E3

Einzelpunktberechnung

Immissionsort: A) Enneper Str. 117
X =2597268,13
Variante: Verkehrslarm 0

Y = 5690308,24

Emissionsvariante: Tag
Z= 140,00

Elementtyp: StraBe (RLS-90)

Schallimmissionsberechnung nach RLS-90

Lr=L*+ Ds + DBM + Drefl - Dz mit L* = Lm,E+10Ig(Lénge)+K

Element Bezeichnung £ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges
/m / dB(A) /m /dB /m /m /dB /dB /dB /dB(A) | /dB(A)
STRb001 L 700 Enneper StraBe 85,3 -15,6 -0,1 0,0 2,2 70,5
L 700 Enneper StraBe / Refl 83,4 -24,2 -1,5 0,0 2,2 58,8
STRb002 |L 700 Enneper StraBe 85,9 -29,5 -3,0 0,0 1,5 54,3
L 700 Enneper StraBe / Refl 85,4 -33,7 -3,9 54 1,5 46,3
70,9
Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Enneper Str. 121 Emissionsvariante: Tag
X =2597236,16 Y =5690290,71 Z= 140,00
Variante: Verkehrslarm 0
Elementtyp: StraBe (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr=L*+ Ds + DBM + Drefl - Dz mit L* = Lm,E+10Ig(Lénge)+K
Element Bezeichnung £ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges
/m / dB(A) /m /dB /m /m /dB /dB /dB /dB(A) | /dB(A)
STRb001 L 700 Enneper StraBe 85,3 -14,9 0,0 0,5 2,2 67,2
L 700 Enneper StraBe / Refl 85,5 -29,2 -3,4 3,5 2,2 51,6
STRb002 |L 700 Enneper StraBe 85,9 -19,4 -0,4 0,8 1,5 62,0
L 700 Enneper StraBe / Refl 88,1 -28,2 -2,8 2,3 1,5 55,8
68,7
Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Enneper Str. 154 Emissionsvariante: Tag
X =2597177,64 Y =5690290,09 Z= 143,00
Variante: Verkehrslarm 0
Elementtyp: StraBe (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr=L*+ Ds + DBM + Drefl - Dz mit L* = Lm,E+10Ig(Lénge)+K
Element Bezeichnung £ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges
/m / dB(A) /m /dB /m /m /dB /dB /dB /dB(A) | /dB(A)
STRb001 L 700 Enneper StraBe 85,3 -28,6 -2,1 0,0 2,2 55,9
L 700 Enneper StraBe / Refl 85,7 -30,9 -2,5 1,0 2,2 53,2
STRb002 |L 700 Enneper StraBe 85,9 -17,4 -0,1 0,0 1,5 68,7
L 700 Enneper StraBe / Refl 85,9 -22,7 -0,2 0,8 1,5 61,4
69,7
Einzelpunktberechnung Immissionsort: D) Enneper Str. 158 Emissionsvariante: Tag
X =2597152,92 Y = 5690284,79 Z= 143,00
Variante: Verkehrslarm 0
Elementtyp: StraBe (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr=L*+ Ds + DBM + Drefl - Dz mit L* = Lm,E+10Ig(Lénge)+K
Element Bezeichnung 13 L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges
/m / dB(A) /m /dB /m /m /dB /dB /dB /dB(A) | / dB(A)
STRb001 L 700 Enneper StraBe 85,3 -32,5 -3,2 13,5 2,2 42,1
L 700 Enneper StraBe / Refl 84,1 -31,3 -3,0 3,3 2,2 48,8
STRb002 |L 700 Enneper StraBe 85,9 -18,6 -0,1 0,2 1,5 67,1
L 700 Enneper StraBe / Refl 87,3 -24,4 -0,8 0,6 1,5 61,3
68,2
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Auftrag: HD GmbH Siegburg

Bearb.-Nr.:  15/276-E3

Datum: 03.08.2017

Vorhabenbezogener Beabuungsplan 3/14

Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe

Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE 22 zum

Gutachten 15/276-E3

Einzelpunktberechnung

Immissionsort: A) Enneper Str. 117
X =2597268,13
Variante: Verkehrslarm 1

Y = 5690308,24

Emissionsvariante: Tag
Z= 140,00

Elementtyp: StraBe (RLS-90)

Schallimmissionsberechnung nach RLS-90

Lr=L*+ Ds + DBM + Drefl - Dz mit L* = Lm,E+10Ig(Lénge)+K

Element Bezeichnung £ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges
/m / dB(A) /m /dB /m /m /dB /dB /dB /dB(A) | /dB(A)
STRb003 |L 700 Enneper StraBe 85,6 -15,6 -0,1 0,0 0,0 68,6
L 700 Enneper StraBe / Refl 83,7 -24,2 -1,5 0,0 0,0 56,9
STRb004 |L 700 Enneper StraBe 86,2 -29,5 -3,0 0,0 1,5 54,6
L 700 Enneper StraBe / Refl 85,7 -33,7 -3,9 54 1,5 46,6
69,0
Einzelpunktberechnung Immissionsort: B) Enneper Str. 121 Emissionsvariante: Tag
X =2597236,16 Y =5690290,71 Z= 140,00
Variante: Verkehrslarm 1
Elementtyp: StraBe (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr=L*+ Ds + DBM + Drefl - Dz mit L* = Lm,E+10Ig(Lénge)+K
Element Bezeichnung £ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges
/m / dB(A) /m /dB /m /m /dB /dB /dB /dB(A) | /dB(A)
STRb003 |L 700 Enneper StraBe 85,6 -14,9 0,0 0,5 0,0 65,3
L 700 Enneper StraBe / Refl 85,8 -29,2 -3,4 3,5 0,0 49,7
STRb004 |L 700 Enneper StraBe 86,2 -19,4 -0,4 0,8 1,5 62,3
L 700 Enneper StraBe / Refl 88,4 -28,2 -2,8 2,3 1,5 56,1
67,5
Einzelpunktberechnung Immissionsort: C) Enneper Str. 154 Emissionsvariante: Tag
X =2597177,64 Y =5690290,09 Z= 143,00
Variante: Verkehrslarm 1
Elementtyp: StraBe (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr=L*+ Ds + DBM + Drefl - Dz mit L* = Lm,E+10Ig(Lénge)+K
Element Bezeichnung £ L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges
/m / dB(A) /m /dB /m /m /dB /dB /dB /dB(A) | /dB(A)
STRb003 |L 700 Enneper StraBe 85,6 -28,6 -2,1 0,0 0,0 54,0
L 700 Enneper StraBe / Refl 86,0 -30,9 -2,5 1,0 0,0 51,3
STRb004 |L 700 Enneper StraBe 86,2 -17,4 -0,1 0,0 1,5 69,0
L 700 Enneper StraBe / Refl 86,2 -22,7 -0,2 0,8 1,5 61,7
69,9
Einzelpunktberechnung Immissionsort: D) Enneper Str. 158 Emissionsvariante: Tag
X =2597152,92 Y = 5690284,79 Z= 143,00
Variante: Verkehrslarm 1
Elementtyp: StraBe (RLS-90)
Schallimmissionsberechnung nach RLS-90 Lr=L*+ Ds + DBM + Drefl - Dz mit L* = Lm,E+10Ig(Lénge)+K
Element Bezeichnung 13 L* Abstand Ds dh hm DBM Dz Drefl Lr Lr ges
/m / dB(A) /m /dB /m /m /dB /dB /dB /dB(A) | / dB(A)
STRb003 |L 700 Enneper StraBe 85,6 -32,5 -3,2 13,5 0,0 40,1
L 700 Enneper StraBe / Refl 84,4 -31,3 -3,0 3,3 0,0 46,9
STRb004 |L 700 Enneper StraBe 86,2 -18,6 -0,1 0,2 1,5 67,4
L 700 Enneper StraBe / Refl 87,6 -24,4 -0,8 0,6 1,5 61,6
68,5
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M 1: 1000

Lageplan [ Verkehrslarm 1]

ANLAGE 3 zum
Gutachten 15/276-E3
5690500 Bauvorhaben:

Nachnutzung Brandt-Gelande,

Enneper StraBe 140a in Hagen-Haspe, mit
Neubau von Marktgebauden und Einrichtung eines
Gesundheitszentrums sowie Stellplatzen

i.V. mit Vorhabenbezogen Bebauungsplan

Nr. 3/14 Brandt-Gelénde der Stadt Hagen

Verzinkerei Auftraggeber:
\ HD Investitions und Verwaltungs GmbH

EichendorffstraBe 52
53721 Siegburg

y/m—

Aufgabe:
Untersuchung der durch das Planvorhaben zu

erwartenden Auswirkung auf den Verkehrslarms und

Beurteilung der zu erwartenden Verkehrslarmpegel
nach DIN 18 005 "Schallschutz im Stadtebau"

N

Darstellung:
Lageplan M 1:1000
(Blattformat DIN A3)

5690400

Legende:

geplante Nutzungen (Marktgeb&ude etc.)
gepl. Gastronomie (7) und Denkmal
geplante Stellplatzflachen

geplante Gabionenwand

1 UHE

Linienschallquellen (StraBen)

Immissionsorte (Wohn- und Birohauser)

5690300

Datum: 03.08.2017

T T T T T T T T T T T T
2597100 2597150 2597200 2597250 2597300 2597350 x/m 2597450
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 (657) - Misch- und Sondergebiet nordlich

der Enneper Stralle - Zwieback Brandt —

Vierte offentliche Auslegung
Einwendungsschreiben

Sehr geehrte Darmen und Herren,

wie Ihnen bekannt ist, vertreten wir die Firm -y e

GPENEREREE). Cinc auf uns lautende Vollmacht befindet sich in der Verwaltungsakte.
Unsere Mandantin hat uns beauftragt, fiir sie ermeut fristgerecht Einwendungen gegen den im
Betreff bezeichneten Bebauungsplanentwurf zu erheben.

Der Bebauungsplanentwurf in der derzeit ausgelegten Form gren‘t nach wie vor in
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Wir erheben daher die folgenden
Einwendungén

gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14 der Stadt Hagen, bzgl. des Misch-
und Sondergebiets nordlich der Enneper Strale ~ Zwieback Brandt.

@R ist Eigentimer des Grundstiicks Gemarkung Westerbauer Flur 4 Flursticke 253, 254,
257,341, 382, 388, 699 und 700 in Hagen. Soweit im Grundbuch noch die UEIRNEERERES
GmbH (oder GmbH & Co. KG) als Eigentlimerin singetragen sein sollte, so handelt es sich um
die Rechtsvorgangerin von Wl Es hat eine Namensanderung der Firma stattgefunden, die
méglicherweise noch nicht im Grundbuch vollzogen worden ist. Auf dem genannten
Grundstiick betreib @B eine Verzinkerei, bei der es sich um einen Storfallbetrieb der oberen
Klasse im Sinne des § 1 Abs. 1 5.1 und § 2 Nr. 2 der zwolften Verordnung zur Durchflihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Stérfall-Verordnung — 12. BiImSchV) und Art. 3 Nr. 3
der Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-llI-Richtlinie) handelt. Das Grundstiick befindet sich in
unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Plangebiet des oben bezeichneten Bebauungsplans. In
diesem Gebiet sollen unter anderem Einzelhandelsbetriebe, Gastronomie, Arzipraxen und
atch Wohnungen entstehen.

Die beabsichtigte Aufstellung des oben genannten Bebauungsplans greift in erheblichem Maf
in die Rechte von @il ein. Mit der Aufstellung verstieRe die Stadt Hagen gegen das
planerische Abwégungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB sowie den Grundsatz der
Konfliktbewiltigung. '

Im Einzelnen:

A. Verfahrensgang und Anlass zum erneuten Vorbringen der Einwendungen

Es handelt sich nunmehr um die bereite vierte &ffentliche Auslegung des Entwurfs des

13
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)

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14 (657) - Misch- und Sondergebiet nérdlich der
Enneper Strafle - Zwieback Brandt —. :

Die erste offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs fand statt vom 10.10.2018 bis
zum 11.11.2018, die zweite Offenlage erfolgte vom 13.03.2017 bis zum 13.04.2017. Nachdem
V&S wahrend beider Auslegungen Einwendungen erhoben hatte, die sich unter anderem
gegen das Heranriicken geplanter Nutzungen an den Storfallbetrieb richteten, wurde im
Auftrag des Investors durch die Firma DEKRA Automobil GmbH ein ,Gutachten zu den Folgen
der Nachbarschaft von bestehender Feuerverzinkerei mit Pflichten gem. Stdrfallverordnung
und einem vorgesehenen Standort von Stéften mit Publikumsverkehr und erhGhter
Personendichte” vom 31.05.2017 erstelit (im Folgenden: ,DEKRA-Gutachten®). Die von der
Stadt Hagen auf Grundlage dieses Gutachtens vorgenommenen Anderungen des
Bebauungsplanentwurfs sowie der Planbegriindung und des Umweltberichts machten die
dritte Auslegung des Planentwurfs vom 17.07.2017 bis zum 31.07.2017 erfarderlich.

Die vierte offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs erfolgt vom 14.08,2017 bis zum
14.09.2017 mit folgender Begriindung:

JAufgrund eines Bekanntmachungsfehlers im Zusammenhang mit der 3
Offentlichen Ausiegung des Entwurfs des Bebauungsplanes wird die Offenlage
des Planentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB insgesamt wiederholt. Der Planentwurf,
die Bebauungsplanbegrindung und die weiteren offen gelegten Unterlagen
entsprechen den Unterlagen, die bereits Gegenstand der 3. Offeniage waren.”

Amtsblatt der Stadt Hagen Nr. 30/2017 vom 04.08.2017, S. 136,

Ausweislich der Begriindung der Stadt Hagen fir die vierte Auslegung entsprechen der
Planentwurf, die Bebauungsplanbegrindung und die weiteren offen gelegten Unterlagen den
Unterlagen, die bereits Gegenstand der dritten Offenlage waren, gegen die Wl bereits ‘
Einwendungen erhoben hat. Die Auslegung weist jedoch die Besonderheit auf, dass ,die
Offenlage des Planentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB insgesamt wiederholt” wird. Etstralig
findet darit keine Beschrankung mehr auf gesinderte Bestandteile des Bebauungsplans nach

/4
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§ 4a Abs. 3 S. 2 BauGB statt. Der Verweis auf § 3 Abs. 2 BauGB deutet vielmehr auf eine
vollstindig neue Offenlegung hin.

Wir sind der Auffassung, dass bereits jetzt auch alle bisher vongiilerhobenen Einwendungen
vollumfanglich beriicksichtigt werden mssen. Dennoch gebietet die erstmals seit der
urspringlichen Auslegung stattfindende unbeschrénkte Offenlage ein erneutes Vorbringen der
Einwendungen. Dies muss schon geschehen, damit G nicht Gefahr lauft in etwaigen
spateren Auseinandersetzungen mit seinem Vorbringen prakiudiert zu sein. Insbesondere
durch den in der Bekanntmachung im Amisblatt der Stadt Hagen enthaltenen Verweis auf § 3
Abs. 2 BauGB kénnte die (unrichtige) Ansicht vertreten werden, es handele sich um eine
,neue’ und keine ,ermeute” &ffentliche Auslegung, sodass bisher vorgebrachte Einwendungen
nicht zu berticksichtigen seien.

Ergdnzend zum folgenden Vortrag nehmen wir Bezug auf die der Stadt Hagen vorliegenden
Einwendungsschreiben vom 14.12.2016, vom 13.04.2017 und vom 31.07.2017. Die dort
erhobenen Einwendungen werden ausdricklich vollumfanglich aufrechterhalten.

B. . Einwendungen von V&S

Aufgrund des Bebauungsplanentwurfs sind Eingriffe in die Rechte von -zu befirchten, Es
werden daher folgende Einwendungen erhoben:

1. Planerische Storfalivorsorge

Die Gemeinde hat nicht in ausreichendem Mafe die Grundsidtze der planerischen
Storfallvorsorge aus § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG) berlicksichtigt und
damit das Abwagungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB verletzt. ‘

Gemaf § 50 8. 1 BimSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen die flr
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schédliche
Umwelteinwirkungen und von schweren Unféllen in Betriebsbereichen hervorgerufene
Auswirkungen auf die ausschlieflich oder Dberwiegend dem Wohnen dienenden (Gebiete

/5
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sowie auf sonstige schutzbediirftige Gebiete, insbesondere Offentlich genutzte Gebiete,
wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem G‘esichtspunkt des Naturschuizes
besonders wertvolie oder besonders empfindliche Gebiete und 6ffentlich genutzte Geb4ude
so weit wie mdglich vermieden werden.

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans handelt es sich um eine raumbedeutende
MaRnahme. Nach dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen dffentliche Grinfléachen
und ein FulR- und Fahrradweg unmittelbar hinter dem Storfallbetrieb entstehen. Die daran
angrenzenden Gebiete werden als Mischgebiet im Sinne von § 6 BauNVO und als
Sondergebiet nach § 11 BauNVO fesigesetzt. Dort sollen unter anderem
Einzelhandelsbetriebe und Wohnungen. entstehen, Die genannten Gebiete sind allesamt
schutzbediiriftige Gebiete im Sinne des § 50 BlmSchG. Denn zu den schutzbedirftigen
Gebieten gehdren sowohl Wohnungen, als auch Parkanlagen und Verbrauchermarkie.

OVG Nordrhein-Westfalen Urteill vom 03.09.2008 - 10 D 121/07 - IBRRS 2009,
3909, Ziff. II. 2. d). '

In den bereits erwdhnten Einwendungsschreiben haben wir dargestellt, dass die Ermittlung
der Tatsachengrundlagen durch die Stadt Hagen unzureichend war und keine ausreichenden
Mafznahmen erwogen worden sind um sicherzustellen, dass schadliche Umwelteinwirkungen
und von schweren Unfallen hervorgerufene Auswirkungen so weit wie mdglich vermieden
werden, An diesem Befund hat sich auch durch das nach der zweiten Offenlage erstellie
DEKRA-Gutachten -nichts geéndert. Die Stadt Hagen hat daher weiterhin nicht in
ausreichendem Male die Grundsétze der planerischen Storfallvorsorge aus § 50
Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG) berlicksichtigt und damit das Abwéagungsgebot
des § 1 Abs. 7 BauGB verletzi.

a) Keine hinreichende Ermivttlung der Tatsachengrundlage durch das Gutachten

Nach unserer Auffassung bietet auch das durch den Investor vorgelegie Gutachten keine
geeignete Grundlage fur eine im Rahmen der planerischen Stérfallvorsorge notwendige

Ermittiung der Tatsachengrundlage.
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Wie wir bereits im Schreiben vom 13.04.2017 und vom 31.07.2017 dargestelit haben, muss
die Planungsbehdrde nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in einem
ersten Schritt ermitteln, welcher Sicherheitsabstand ,angemessen” ist und ob das
Neuansiedlungsvorhaben innerhalb dieser Abstandsgrenze liegt. Wird der Abstand
unterschritten, muss sich die Behdrde in einem zweiten Schritt dariber Gedanken machen, ob
ein Unterschreiten des angemessenen Abstands im Einzelfall veriretbar ist. ‘

Dabei sind im Rahmen einer planerischen Stérfallvorsorge nicht allein die gegenwirtigen
Zustdnde zu bericksichtigen, sondern auch potentielle Betriebserweiterungen, etwa durch
Nutzung von Freiflichen oder Kapazitétserweiterungen bestehender Anlagen. Diese
Gesichtspunkte missen aufgrund des Gebots der planerischen Konfliktbewéltigung in die
Planung einflieften.

Kommission fur Anlagensicherheit (KAS) Leitfaden 18, Ziff. 4.3.

Die Stadt Hagen ist der Auffassung, den genannten ersten Schritt durch die Einbeziehung des
Investorengutachtens erfullt zu haben. Sie entnimmt dem Gutachten im Wesentlichen
folgende, in der Begriindung des Bebauungsplanentwurfs und {eilweise im Umweltbericht
wiedergegebene'Ergebnisse:

,Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte fir die akut
gefahriiche Wirkung eines Storfalls auf das Plangebiet bestehen. Inshesondere -
wird ein Stérfall durch die Ausbrejtung von aus dem vorhandenen Zinkchiorid
ausgetriebenen Chlorwasserstoff sicher ausgeschlossen. Es I)‘egt kein
Abstandswert aufgrund  luftgetragener Schadstoffe oder Brand- und
Explosionsgefahren vor. Der Verzicht auf einen Mindestabstand ist auch
gerechifertigt, da zwischen dem Betrieb und dem Vorhabenberejch durch den
Flusslauf der Ennepe ein natlriicher Abstand besteht, dessen Wirkung durch die
Zuriicknahme der unmitz‘elbafsn Ufarbsbauung dureh das Vorhaben noch erhoht
wird.”
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Begriindung des Bebauungsplanentwurfs Teil A vom 23.06.2017, Ziff. 7.7, 8. 26. -
Weiter heifdt es dort:

JRisiken bestehen demnach nicht. Damit félit praktisch das zuyvor benannie Risiko
eines Storfalls weg (laut Gutachten kein Achtungsabstand). Dies fihrt zur
Finarbeitung der Erkenntnisse aus dem Gutachten in die Begrindung, zur
Anderung der textiichen Festsetzung (Wegfall der vorherigen Ziffer 11c: "In der
privaten Griinfliche jst der dauerhafte Aufenthalt unzuldssig.”) sowie zur
erheblichen Anderung des Umweltberichtes.“ ‘ '

Begrindung des Bebauungsplanentwurfs Teil A vorn 23.06.2017, Ziff. 7.7, S. 26 f.

Wir bewerten das durch den Investor des Brandt-Gelindes vorgelegte Gutachten methodisch
zumindest in Teilen als nicht {iberzeugend. Aus der unkritischen Ubernahme der Ergebnisse
des Gutachtens durch die Stadt Hagen und insbesondere dem daraus resultierenden (nahezu)
volistindigen Verzicht auf eine planerische Storfallvorsorge ergibt sich die weijterhin
bestehende Abwéagungsfehlerhaftigkeit des Bebauungsplanentwurfs,

Bedenken an der methodischen Richtigkelt des [nvestorengutachiens ergeben sich
insbesondere aus den im_Folgenden dargesteliten Erwagungen.

aa) MaBgebliche Bezugnahme auf eine veralitete Quelle

Anlass zum Zweifel am Gutachten ergibt sich zunichst aus der ergebnisrelevanten
Einbeziehung einer einzelnen, 113 Jahre aiten Literaturquelle.

Das Gutachten bezieht sich mafRgeblich auf eine ,wertende Kenninisnahme" einer einzigen
Passage einer ,vor mehr als einhundert Jahren erschienenen” Quelle, welche nach Ansicht
des Gutachters in der Lage ist, ,eine von den modernen VerGffentlichungen durch deren
fehlende Eindeutigkeit verursachte Unsicherheit zu heseitigen” (Dekra-Gutachten, Ziff. 3, S.
28).
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Es begegnet grofleren Bedenken, wenn allein aufgrund einer derart historischen
Literaturquelle jegliche Gefahr sines Stérfalls von vornherein ausgeschlossen wird. Der
Gutachter fihrt dazu selbst aus, dass Angaben in dem historischen Werk ,scheinibar im
Widerspruch zu den Unisono-Angaben” modernerer Quellen stehen (DEKRA-Gutachten, Ziff.
2.4.2, 8. 17, Fn. 11). Dabel werden andere Angaben in dieser Quelle als ,schwierig zu
interpretierende oder in die Praxis zu (iberfragende Aussagen” bezeichnet. Gleichwohl baut er
seine sachverstandige Wertung maBgeblich auf eine Passage dieser alten Quelle auf
(DEKRA-Gutachten, Ziff. 3, S. 28).

bb) Festlegung des Abstandswerts auf Grundlage einer veralteten KAS-Arbeitshilfe

Die Bewertung des erforderlichen Abstandswertes mit ,0m” durch das Gutachten, die auch
malgeblich von der Stadt Hagen zur Begriindung des Bebauungsplanentwurfs herangezogen
wird, basiert wesentlich auf der Verwendung einer bereits (berholten Arbeitshilfe der
Kommission fiir Anlagensicherheit (KAS) und kann deshalb nicht iberzeugen.

Das Gutachten verweist auf das Beispiel 6 der KAS Arbeitshilfe 32 zum KAS Leitfaden 18 aus
November 2014. Allerdings ist das verwendete Beispiel 6 ausschliefilich in der vom Gutachter
auch zitierten ersten Fassung der Arbeitshilfe aus November 2014 vorhanden, die heute
bereits Uberholt ist. In der aktuellen, Oberarbeiteten Fassung (2. Uberarbeitete Fassung,
November 2015) ist gerade das vom Gutachter zitierte Beispiel bewusst vollstindig gestrichen
worden.

cc)  Wandel in der Auffassung

Nach dem mit dem Bebauungsplanentwurf veréffentlichten Gutachten hat ein ,Wande/ der
Auffassung” des Gutachters zwischen einem ,friheren Entwurf’ des Gutachtens und der
letztlich verdffentlichten Endversion statigefunden (DEKRA-Gutachten, Ziff. 2.4.4, 8. 21 f). Es
ist nicht im Grundsatz zu beanstanden, dass sich das Ergebnis eines Gutachtens im Veraufe
der Begutachtung &ndert, wenn neue Erkenntnisquellen erschiossen werden, die zu dieser
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Anderung fuhren. Die fOr diesen hier selbst beschriebenen Wandel gelieferte Begrindung ist
jedoch aus unserer Sicht nicht nachvoliziehbar. A

dd) Zwischenfazit

Aufgrund der dargelegten Zweife! am Gutachten ist eine nach dem Stérfalirecht erforderliche
Emittlung der Tatsachengrundlage bisher nicht hinreichend erfolgt. Erforderlich ist daher
mindestens eine Ausbesserung der methodischen Fehler sowie eine Ergénzung des
Gutachtens und eine darauf basierende Neubewertung durch die Stadt Hagen.

b) Bereits unzureichende MaBnahmen weiter reduziert

Weil bereits die Ermittlung der Tatsachengrundlagen aus den zuvor beschriebenen Grinden
nicht in hinreichendem maf geschehen ist, sind bisher auch keine ausreichenden MaRnahmen
erwogen oder festgelegt worden, um sicherzustellen, dass schéadliche Umwelteinwirkungen
und von schweren Unfallen hervorgerufene Auswirkungen so weit wie mdglich vermieden
werden. Die Frage, welche Maltnahmen hier geeignet und erforderlich sein kénnen, ka'nn ohne
eine angemessens Ermmittlung der drohenden Gefahren nicht beantwortet werden.
Insbesondere kann auf Verbot des Aufenthalts innerhalb der privaten Grinfliche aus
Vorsorgegrinden nicht verzichtet werden.

Nach der zwischenzeitlich Sffentlich ausgelegten Begriindung des Bebauungéplanenhuurfs
(Begriindung Teil A vom 21.02.2017, Ziff. 7.7) soliten verschiedene Malnahmen fir die
Nutzungen innerhalb des Achtungsabstands durch entsprechende Regelungen im
Durchfithrungavertrag und / oder Festsetzungen im Bebauungsplanentwurf getroffen werden.
Als einzige im Bebauungsplanentwurf festgesetzte Malnahme war dabei bisher das Verbot
des dauerhaften Aufenthalts innerhalb der privaten Grinflache erkennbar. Diese Festsetzung
ist mit Bezugnahme auf das DEKRA-Gutachten vollstandig gestrichen worden. Der Wegfall
der Festsetzung wird von der Stadt Hagen damit begrindet, dass das noch im zuletzt
ausgelegten Bebauungsplanentwurf benannte Risiko eines Stérfalles wegfalle, weil laut dem
Gutachten kein Achtungsabstand erforderlich sei (Begrindung Teil A vom 23.08.2()17, Zift.
7.7).
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Auf das Verbot des dauerhaften Aufenthalts auf der privaten Griinflache darf— ungeachtet des
jetzt erstellten Gutachtens — aus Vorsorgegriinden nicht verzichtet werden. In Anbetracht
der methodischen Mangel des Gutachtens erscheint ein absolutes Vertrauen in den
Ausschluss jeglicher von potentiellen Storfallen ausgehenden Gefahren jedenfalls nicht
gerechtfertigt. Ein ,,Nullabstand* wird von der Kommission fir Anlagensicherheit, wie
dargestellt, nicht mehr unterstiitzt. Das Verbot des dauerhaften Aufenthalts auf-dieser an
den Stérfallbetrieb angrenzenden Griinfliche stellt ein Minimum an Stoérfallvorsorge dar,
dass im Rahmen der planerischen Konfliktbewsltigung eingehalten werden muss. Nicht zuletzt
stitzt sich auch der Gutachter auf die Trennungswirkung zwischen Stérfalibetrieb und
schutzbedrftiger Nutzung durch die Zurlicknahme der unmittelbaren Uferbebauung an der
Seite Zwieback-Brandt (DEKRA-Gutachten, Ziff. 4, 8. 31). Diese Trennungswirkung kann aber
nicht entstehen, wenn sich in dem Raum zwischen Bebauung und Betriebsgelénde dauerhaft
Menschen aufhalten.

Wir schiagen deshalb vor, die Festsetzung hinsichtlich des Verbots des Daueraufenthalts
wiederherzustellen. Dies dUrfte jedenfalls dann keine erneute Auslegung des
Bebauungsplanentwurfs erfordern, wenn die von dieser Anderung Betroffenen —@ilund der
Investor des Brandtgelandes — der Wiederherstellung zustimmen. Dies gilt insbesondere vor
dem Hintergrund, dass damit nur eine schon bekanntgemachte Festsetzung wieder aufleben
wilrde. '

Die einzigen zum jetzigen Zeitpunkt umgesefzten MaRnahmen sind die Strukturierung des
Plangebietes mit Grlin- und Freifldchen entlang der Ennepe und einer damit einhergehenden
Erweiterung des baulichen Abstands des Vorhabens zum Gewerbebetrieb und der Verzicht
auf groRere Fensterfronten in Richtung Betriebsbereich, sowie auf Aufenthaltsfiichen (Bénke
etc.) auf der dffentlichen Grunfliche. Von dem bisher geplanten Verzicht auf einen von Gasten
betretbaren Auflenbereich bei der gastronomischen Nutzung der denkmalgeséhﬂtzten
Werkshalle ist nun keine Rede mehr. ' '

Aus unserer Sicht sind die getroffenen Mallnahmen derzeit weiterhin nicht ausreichend, um
von schweren Unfillen hervorgerufenen Auswirkungen zu vermeiden oder signifikant zu
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verringern. Dies gilt inshesondere in Anbetracht dessen, dass die Frequentierung des
Gelsndes durch eine grofie Anzahl Menschen erwartet werden kann und vor dem Mintergrund
der dargesteliten Zweifel an der Tragfahigkeit des eingeholten Sachverstandigengutachtens.

2. Weitere im Rahmen der Abwigung zu beriicksichtigende Belange von (il

- Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans verstoRen auch im Ubrigen gegen
das Abwagungsgebot und den Grundsatz der Konfliktbewaltigung.

a) Betrachtung der von V&S éusgehenden Immissionen

Nach wig vor nicht hinreichend betrachtet wurden bei der Aufsteliung des Bebauungsplans
bisher die Emissionen, die von der Verzinkerei in die geplanten Gebiete einwirken kénnen.
Auch diese Emissionen missen jedoch in die Planung aufgrund des Gebots der planerischen
Konfliktbewdltigung Eingang finden. Bei der Aufstellung des Bebauungsplans ist lediglich ein
Gerdusch-lmmissionsschutz-Gutachten erstellt worden.

Wir haben schon mit Schreiben vom 14.12.2016 Einwendungen gegen die aus unserer Sicht
mangeinde Betrachtung der von V&S ausgehenden Emissionen erhoben. Das Gutachterbliro,
das mit der Erstellung der Gerdusch-Immissionsschutz-Gutachten beauftragt war, hat mit
Schreiben vom 10.01.2017 zu unseren Einwendungen Stellung genommen. Der jetzt offentlich
ausgelegte Bebauungsplanentwurf greift die Stellingnahme des Gutachters in seiner
Begriindung nach wie vor auf (Begriindung Tell A vom 23.06.2017, Ziff. 7.4).

In der Begrindung des Bebauungsplanentwurfs wird ausgeﬂ]hﬁ, dass die geplanten
Einzelhandelsbetriebe nicht schutzbedrftig seien, weil diese keine Rume zum dauernden
Aufenthalt darstellen. Ganz abgesshen davon, dass sich auch innerhalb der
Einzelhandélsbetriebe das entsprechende Personal dauerhaft aufhélt (im Betrieb selbst oder
auch in entsprechenden Persanalrdumen), wird auch in der Begrindung eingerdumt, dass
innerhalb der Einzelhandelsbetriebe méglicherweise schutzbedirftige Burordume entstehen
werden. Der Schutzanspruch sei in diesem Fall dem eines Gewerbegebiets nach § 8 BauNVO
gleichzusetzen. Es wird sodann argumentiert, es ergebe sich keine an die Verzinkerei
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heranriickende schutzbediirflige Nutzung, denn weil auch im ehemaligen Brandt-Betrieb
bspw. Btirordume bestanden hétten, sei keine sich neu bildende Konfliktsituation zu erwarten.

Diese Argumentationsweise {iberzeugt offensichtiich nicht. Die Geb&ude des ehemaligen
Brandt-Betriebes stehen seit fast 15 Jahren leer. Es ist tiberhaupt nicht ersichtlich, in welcher
Weise sich die Gerdusch-Immissionssituation zum damaligen Zeitpunkt dargestelit hat. Es ist
auch nicht erkennbar, warum davon ausgegangen wird, dass sich die damals gegebene
Situation seither nicht verdndert hat. Dass sich irgendwann einmal zu einem friheren
Zeitpunkt eine ahnliche Nutzung in dem betreffenden Gebaude befunden haben mag (was
unklar ist), kann den Gutachter bzw. die Behérde nicht von der Pfiicht befreien, die aktuelle
Situation im Hinblick auf Gerdusch-Immissionéen zu bewerten.

Im Weiteren wird maRgeblich darauf abgestellt, dass sich bereits in einem geringeren Abstand
zum V&S schutzbedlrfige Wohnnutzung befinde. Die Neuansiedlung schutzbedurftiger
Nutzung stelle somit keine Verschlechterung der Situation dar.

Eine Wohnbebauung findet sich derzeit jedoch ausschiiefilich in nérdlicher und sQdlicher
Richtung des Betriebes. So konnten bisher jedoch wenigstens in dstlicher und stdostlicher
Richtung - also in. Richtung des Brandt-Geléndes — in gréferem Umfang Emissionen
freigesetzt werden. Riickt nun die geplante Nutzung von einer anderen Seite als die bisherige
Wohnbebauung an den Betrieb heran, wird der Betrieb regelrecht ,eingekesselt” und ihm
wird jede Maglichkeit genommen, die im Rahmen des normalen Betriebs notwendig
anfallenden Emissionen zu erzeugen, ’

Vgl. BVerwG, Urteil vorn 14.01.1993 - 4 C 19/90, NVwZ 1993, 1184, 1185.

Anders als die Begriindung des Bebauungsplanentwurfs darstellt, kénnen im dstlichen Bereich
des Gelandes derzeit sehr wohl Arbeiten durchgeflihrt werden, die aufgrund ihrer héheren
Lautstarke an anderen Stellen des Betriebes wegen der heranriickenden Wohnbebauung’
konflikttrachtig waren. An ostlicher Grenze des Betriebes gibt es Bereiche, die von derzeiﬁgen
Wahnnutzungen weiter entfernt sind als von der neu geplénten Nutzung.
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Es wird sodann ausgefiihrt, dass sich Schall i.d.R. kugelférmig ausbreite und die genaue
Ausbreitungsrichtung damit von untergeordneter Bedeutung sei. Dies mag zwar tatsachlich im
Regelfall auf freier Flache gelten, die Frage ob dies auch im konkreten Fall zutrifft, wird von
der Behdrde aber leider nicht untersucht. Die Schallrichtung wird tatsachlich mafgeblich von
den konkreten Begebenheiten um den Emissionsort herum, etwa der bereits bestehenden
Bebauungen, etwaigen Schallschutzmallnahmen oder topografischen Besonderheiten,
beeinflusst. Ohnehin gibt es Bereiche auf dem ehemaligen Brandt-Geldnde, die sich in einer
geringeren Entfernung zu Teilen des Betriebsgeldndes von -beﬁnden und die damit auch
ein sich kugelférmig ausbreitender Schall starker beeintrachtigt. Hinzu kommt, dass bei
etwaigen Erweiterungen oder Umstellungen des Betriebes méglicherweise Emmissionen
erzeugt werden kénnen, die keine Gerdusch-Emmissionen darstellen und sich
dementsprechend nicht unbedingt kugelfdrmig ausbreiten.

Wir sind der Ansicht, dass die pauschalen und vereinfachenden Schlisse, die in der
Begrindung des Bebauungsplanentwurfs dargestellt werden, nicht geeignet sind, eine
einzelfallbezogene immissionsschutzrechtliche Untersuchung zu ersetzen. Wir meinen
deshalb, dass die Realisierung der Planung nach wie vor zu erheblichen Einschrankungen fir
den Betrieb von V&S fuhren wird, etwa durch Auflagen, die zum Schutz der Nutzer der
angrenzenden Gebiete getroffen werden. Diese Einschrankungen kénnten so weit gehen,
dass der Betrieb der Verzinkerei nicht mehr wirtschaftlich méglich ist und somit eine Aufgabe
des Betriebes erforderlich wird. Auch der derzeit ausgelegte Bebauungsplanentwurf ist
aufgrund der unzureichenden Betrachtung der von V&S ausgehenden Emissionen daher
abwagungsfehlerhaft.

b) Beriicksichtigung der wirtschaftlichen Interessen von i@

Zu berticksichtigen ist im Weiteren das Interesse vorGllan einer optimalen Ausnutzung des
bestehenden Betriebes und das allgemeine EMeitemngsinteresse von R Denn auch die
nicht bereits unmittelbar verfassungsrechtlich geschitzten Positionen eines Gewerbebetriebs
konnen abwagungserheblich sein. Dies gilt sowoh! fOr Erweiterungsinteressen, als auch for
das Interesse an der Erhaltung oder Nutzung von Erwerbschancen. Denn zu den in der
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Bauleitplanung zu bertcksichtigenden Belangen gehort grundsatzlich das Interesse eines
Betriebsinhabers nach einer kinftigen Ausweitung oder Umstellung seines Betriebes.

BVerwG, Beschiuss vom 09.11.1979 - 4 N 1/78, 4 N 2-4/79 - NJW 1980, 1061,
1062 f; OVG Minster, Urteil vom 22.05.2000 - 10 a D 139,98.NE - ZfBR 2001, 214,
Ls. 1.

Erweiterungsinteressen innerhalb des bestehenden baulichen Bestands des Betriebes kénnen
bedingt durch die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen und konkurrenzfahigen Betriebsfihrung
entstehen und sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplénen zu
berlicksichtigen. Es besteht die berechtigte Befirchtung, dass kinftig bei Ausweitung oder
Umstellung des Betriebes etwa notwendige Genshmigungen versagt werden. Damit wiirde
dem Betrieb jedwede Reaktionsméglichkeit auf wirtschaftliche Erfordemisse genommen. Die
Gemeinde hat daher im Rahmen ihrer Abwégung dis Interessen von V&S zu berlicksichtigen.

Nach alldem ist der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungspians Nr. 3/14 der Stadt
Hagen auch in der nun &ffentlich ausgelegten Form rechtswidrig.

Mit freundlichen Grillen

Alexander Falk
Rechtsanwalt
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Rechtsanwalt Orth Kluth vom 14.09.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

der 0.g. Einwender hat gegen den vorhabensbezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14 der Stadt Hagen
Einwendungen erhoben. Davon beziehen sich die folgenden Punkte auf das o0.g. aus unserem

Hause stammende Gutachten:

1.Zweifel an der methodischen Richtigkeit des Gutachtens

2.Nutzung einer 113 Jahren alten Literaturquelle als wesentliche Basis
3.Absicherung der Aussagen zum Abstandswert durch veraltete KAS 32
4.fehlende Nachvollziehbarkeit bzgl. des Wandels der Auffassung des Gutachters

Auf diese Einwendungen soll im Folgenden eingegangen werden.

1.Es gibt im vorliegenden Fall keine Vorgaben fur die erforderliche Methodik des Gutachtens.

Demzufolge fehlt eine Prufgrundlage anhand derer die Methodik bewertet werden kdnnte.
Allerdings sollte ein Gutachten die Ergebnisse plausibel herleiten. Dieses Kriterium wird nach
unserer Auffassung durch das vorliegende Gutachten erfillt.

2.Eine Literaturquelle ist nicht schon deshalb von geringerer Aussagekraft, weil sie alteren

Datums ist als andere Literaturquellen. Bei der gewahlten Literaturquelle handelt es sich um
das Handbuch der MetallhlUttenkunde, einem anerkannten Dokument. Bei den dort
beschriebenen Eigenschaften und Reaktionen von Zinkchlorid handelt es sich um
naturwissenschaftliche Fakten, die sich nicht Uber die Zeit verdndern. Es sei darauf
hingewiesen, dass der Gutachter hier au3erst griindlich nach einer aussagekraftigen
Literaturquelle gesucht hat, dieses tatséchlich gefunden und gewissenhaft ausgewertet hat.

3.Ein Abstandswert kann prinzipiell nicht bestimmt werden, da das eingesetzte Zinkchlorid nicht

Uber die fur die Anwendbarkeit der KAS 18 erforderlichen Eigenschaften verfiigt. Es ergeben
sich keine Anhaltspunkte fur die akut gefahrliche Wirkung eines vom Betreiber ausgehenden
Storfalles auf die benachbarte Flache des geplanten Vorhabens. Inshesondere wird die
Entstehung und Verteilung tber den Luftpfad von Chlorwasserstoff im Zusammenhang mit

DEKRA Automobil GmbH Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, Vorsitzender des Aufsichtsrates:
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D-70565 Stuttgart Bankverbindungen: Geschaftsfiihrer:

Telefon +49.711.7861-0 Commerzbank AG Dr. Gerd Neumann (Vorsitzender)
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Johannes Vossebrecher



ERGAENZENDE STELLUNGNAHME ZU GUTACHTEN-NR
551031147.DOCX Seite 2 von 2

einem Storfall ausgeschlossen. Um dennoch einen Abstandswert fundiert abzuleiten, wird im
Gutachten das Kapitel 6 der KAS 32 als Erkenntnisquelle herangezogen. Hier wird genau der
vorliegende Fall beschrieben, namlich dass in einem Betriebsbereich keine Storfallstoffe
vorhanden sind, die aufgrund ihrer Eigenschaft und Menge bei einer Freisetzung gefahrliche
Fernwirkungen aufRerhalb des Betriebsgelandes hervorrufen konnen. Fir diesen Fall ist
gemal KAS 32 ein Abstandswert nicht auszuweisen. Es wird des Weiteren in dieser Vorschrift
darauf hingewiesen, dass sich aus anderen Rechtgebieten Abstande zur Nachbarschaft
ergeben konnen. Somit wird hier nicht der 0 m Abstandswert diskutiert, sondern lediglich
festgestellt, dass ein Abstandswert flr den Storfall nicht zu ermitteln ist. Diese Aussage hat
nach unserer Ansicht auch dann Bestand, wenn dieses Kapitel aus der aktuellen KAS 32
gestrichen ist. Jedenfalls enthalt die aktuelle Fassung der KAS 32 keine Aussagen, die im
vorliegenden Fall zu einem anderen Abstandswert fiihren kénnen.

4. Aus unserer Sicht ist die Nachvollziehbarkeit der Herleitung des Ergebnisses des Gutachtens
gegeben. Es liegt im Gutachten kein ,Wandel der Auffassung“ des Gutachters vor. Der
Gutachter legt allerdings den Erkenntnisgewinn im Laufe seiner Untersuchung offen.
Demnach wurden systematisch alle Mdglichkeiten der Bildung von Chlorwasserstoff wahrend
eines Storfalles untersucht. Als Ergebnis dieser Untersuchung konnten die dafir notwendigen
chemischen Reaktionen bzw. erforderlichen Bedingungen letztendlich allerdings sicher
ausgeschlossen werden.

Mit freundlichen GrifRen

7

2/%, é e+
A

Detlef Langer
Sachverstandiger Umweltschutz

Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH Hanomagstralle 12 30449 Hannover
Bearbeiter: Dipl.-Ing. Detlef Langer Telefon +49.511.42079-329
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1 Einleitung

1.1 Vorwort

Die HD Investitions und Verwaltungs GmbH, Auftraggeberin des vorliegenden Gutachtens,
beabsichtig, auf dem verlassenen, aber immer noch so genannten Zwieback-Brandt-Geldnde
in der der Enneper Strale von Hagen Einzelhandelsbetriebe, Gastronomie, Arztpraxen
(Gesundheitszentrum), Wohnungen und Biiros errichten zu lassen.

Zur Klarung der mdglichen Belastungen des Planungsstandortes durch den benachbarten
Betriebsbereich der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG hat die HD Investitions und
Verwaltungs GmbH das vorliegende Gutachten bei der DEKRA Automobil GmbH in Auftrag
gegeben. Dafir wurde ich als DEKRA-Sachversténdiger fiir Anlagensicherheit' und fiir
Gewasserschutz? tétig.

Gegenstande des vorliegenden Gutachtens sind

e der Standort Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG, An der Hitte 29-31 im
Hagener Stadtteil Baukioh nérdlich der Ennepe in 58135 Hagen, Tel. 02331-9487-50,
Fax 02331-9487-90, www.zing.com, mailto:hagen@zing.com;

e der ehemalige Produktionsstandort der Brandt Zwieback-Schokoladen GmbH + Co.
KG, der sich im Kern des Hagener Stadtteils Haspe sidlich der Ennepe unmittelbar
gegenliber dem vorgenannten Standort und mit Zufahrten von Osten aus der
WesterbauerstralRe Uber die Nordstral’e, von Siiden direkt aus der Enneper Strafle
und von Westen aus der Krefelder StrafRe (iber die Enneper Strale zwischen den
genannten Straflen und der Ennepe im Norden erstreckt;

und die Abstandsbeziehungen zwischen beiden Standorten.

1.2 Ortsbesichtigung

Bei der Vereinbarung einer Ortsbesichtigung war von Frau Dr. Birgitt Bendiek der Aspekt zu
wahrender Vertraulichkeit hervorgehoben worden. Folglich begann der Termin mit der
Unterzeichnung einer schon vorher zur Kenntnis gegebenen Vertraulichkeitserklarung.

Die Ortsbesichtigung der Anlagen der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG fand gefiihrt
von Frau Dr. Birgitt Bendiek durch den Unterzeichner am 13. April 2017 in der Zeit von 10:00
bis 13:00 Uhr statt. In diesem Rahmen wurden auch beziiglich der konkreten Umsténde her
vertraulich zu behandelnde, aber dennoch als offen empfundene Sicherheitsgesprache
gefihrt. Dabei wurden bereitwillig vorgelegte Genehmigungen, die Sicherheitskonzeption und
mit besonderer Aufmerksamkeit der Sicherheitsbericht in der Fassung vom 30.01.2017 zur
Kenntnis genommen. Auf eine Aufnahme dieser Dokumente die nachfolgend aufgefiihrte
Quellenliste wurde wegen der begrenzten Moglichkeit und der nicht vorhandenen
Notwendigkeit einer tiefgrindigen Priifung verzichtet.

' vormals zur Durchfiihrung von Priifungen nach § 29a BImSchG [2] bekanntgegeben und auch als
nichtbetriebsangehériger Immissionsschutz-, Storfall- und Gewasserschutzbeauftragter eingesetzt,
insofern bis zuletzt 2015 regelméfRiger Teilnehmer der als Voraussetzung zweijdhrlich zu
absolvierenden Erfahrungsaustausche z.B. gemaf § 9 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 7 Nr. 2 der
5. BImSchV [4]

2 bestellt nach § 22 Abs. 1 VAWS - Verordnung des Umweltministeriums (iber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen und Uber Fachbetriebe — Baden-Wiirttemberg, zuldssig tatig auch
nach § 11 Abs. 2 VAWS NRW [8]
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Im Anschluss besichtigte der Unterzeichner allein leicht und gefahrlos zugéngliche Teile des
Zwieback-Brandt-Gelandes, insbesondere diejenigen, die dem Betriebsbereich Voigt &
Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG auf dem siidlichen Ufer der Ennepe unmittelbar gegeniiber
liegen. Beim Absolvieren dieses Teils der Ortsbesichtigung entstanden auch ins Gutachten
aufgenommene Fotos, die dem Leser die Néhe der beiden Standorte auch optisch
verdeutlichen sollen.

1.3 Verwendete Unterlagen und Vorschriften

Der Begutachtung wurden die nachstehend unter ihrer Kennziffer zitierten Unterlagen,
Vorschriften und Literaturquellen zu Grunde gelegt:

[1] Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG: ZINQ® Geschéftsbericht 2015/2016, Gelsenkirchen
2016

[2] BImSchG — Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Gerdusche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange — Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz vom 17. Mai 2013 (BGBI. Nr. 25 vom 27.05.2013 S. 1274) zuletzt
geandert am 29. Marz 2017 (BGBI. | Nr. 16 vom 04.04.2017 S. 626)

[8] 4.BImSchV — Vierte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes — Verordnung Uber genehmigungsbedirftige Anlagen vom 2. Mai 2013 (BGBI.
I Nr. 21 vom 02.05.2013 S. 973) zuletzt geéndert am 9. Januar 2017 (BGBI. | Nr. 3 vom
13.01.2017 S. 42)

[4] 5. BImSchV — Finfte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes — Verordnung Uber Immissionsschutz- und Storfallbeauftragte vom 30. Juli
1993 (BGBI. | 1993 S. 1433) zuletzt gedndert am 28. April 2015 (BGBI. | Nr. 17 vom
30.04.2015 S. 670)

[6] Vorganger von [6] und inzwischen aufer Kraft: 12. BImSchV — Zwélfte Verordnung zur
Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Stérfali-Verordnung) in der
Fassung vom 8. Juni 2005 (BGBI. | Nr. 33 vom 16.06.2005 S. 1598) zuletzt gedndert am
9. Januar 2017 (BGBI. I Nr. 3 vom 13.01.2017 S. 47, ber. S. 406)

[6] 12. BImSchV ~ Zwdlfte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Storfall-Verordnung) vom 15. Marz 2017 (BGBI. | Nr. 13 vom 20.03.2017 S.
483) geéndert am 29. Marz 2017 (BGBI. | Nr. 16 vom 04.04.2017 S. 626)

[7]  GefStoffV — Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen — Gefahrstoffverordnung vom 26.
November 2010 (BGBI. | Nr. 59 vom 30.11.2010 S. 1643) zuletzt gedndert am 3. Februar
2015 (BGBI. | Nr. 4 vom 06.02.2015 S. 49)

[8] VAwS — Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefiahrdenden Stoffen und
Uber Fachbetriebe (Anlagenverordnung) vom 20. Mérz 2004 (GV. NW. Nr. 18 vom
09.06.2004, S. 274)

[91 AwSV in Nachfolge von VAWS [8] und VAwSen der Ubrigen Bundeslédnder giiltig ab
01.08.2017: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen
vom 18. April 2017 (BGBI. | Nr. 22 vom 21.04.2017 S. 905)

[10] VwVwS 11 — Verwaltungsvorschrift wassergefdhrdende Stoffe — Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz Uber die Einstufung wassergefahrdender
Stoffe in Wassergefédhrdungsklassen vom 17. Mai 1999 (BAnz. vom 29.05.1999 Nr. 98a),
zuletzt geéndert im Juni 2011 (Bundesgesundheitsbl. Nr. 6. vom Juni 2011 S. 786)
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(1]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

(21]

[22]

(23]

[24]

[25]

[26]

[27]
[28]

VwVwS 05 — Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anderung der Verwaltungsvorschrift
wassergefahrdende Stoffe vom 27. Juli 2005 (BAnz. Nr. 142a vom 30.07.2005)

VwVwS 99 — Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe — Aligemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz Uber die Einstufung wassergefahrdender
Stoffe in Wassergefahrdungsklassen vom 17. Mai 1999 (BAnz. vom 29.05.1999 Nr. 98a)

TRGS 510 - »Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern« vom 18. Marz
2013, Ausgabe Januar 2013 (GMBI. Nr. 22 vom 15.05.2013 S. 445)

KAS 18 »Leitfaden Empfehlung fir Abstande zwischen Betriebsbereichen nach der
Storfall-Verordnung und schutzbediirftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung —
Umsetzung § 50 BImSchG«, Kommission fiir Anlagensicherheit, 2. (iberarbeitete
Fassung, November 2010

KAS 32 »Arbeitshilfe Szenarienspezifische Fragestellungen zum Leitfaden KAS-18«,
Kommission fiir Anlagensicherheit, November 2014

VDI 3783 Blatt 1: Ausbreitung von Luftverunreinigungen in der Atmosphare; Ausbreitung
von storfallbedingten Freisetzungen — Sicherheitsanalyse, Mai 1990

VDI 3783 Blatt 2: Ausbreitung von Luftverunreinigungen in der Atmosphére; Ausbreitung
von stdrfallbedingten Freisetzungen schwerer Gase - Sicherheitsanalyse, Juli 1990

ZEMA — Jahresberichte, Berichte, Analysen der Zentralen Melde- und Auswertestelle fiir
Storfélle und Stérungen in verfahrenstechnischen Anlagen beim Umwelt Bundes Amt;
online auf https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/

GESTIS-Stoffdatenbank, Gefahrstoffinformationssystem des Instituts fir Arbeitsschutz
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Fachbereich 1, Sankt Augustin;
im Internet auf: http://www.dguv.de/ifa/GESTIS/GESTIS-Stoffdatenbank/index.jsp

Sicherheitsdatenblatt fiir den Artikel Zinkchlorid der Carl Roth GmbH + Co KG zur
Verwendung als Laborchemikalie; Karlsruhe, 10.08.2015

Sicherheitsdatenblatt fir den Artikel Zinkchlorid Technipur™ der Merck KGaA zur
Verwendung fiir Pharmazeutische Produktion, Chemische Analytik; Darmstadt,
02.06.2014

Sicherheitsdatenblatt fir den Artikel »Chlorzink ,Lipmes-Qualitat* Zinkchlorid Pulver,
min. 98« der Chemische Fabrik Wocklum Gebr. Hertin GmbH & Co. KG vom 13.07.2016
[von Frau Dr. Bendiek am 15.05.2017 digital beigestellt]

ECHA - Portal der Européischen Chemikalienagentur auf der Grundlage der REACH-
Verordnung https://echa.europa.eu/de/registration-dossier/-/registered-dossier/15087/9
[von Frau Dr. Bendiek digital mitgeteilt am 15.05.2017]

Stoffdatenblatt Zinkchlorid auf GESTIS [19] https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid
=349910, abgerufen am 01.05.2017

Stoffinformation in Wikipedia: https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=349910, Link
durch [19] bzw. [25] vermittelt, abgerufen am 27.05.2017

Rigoletto online-Datenbank des Umweltbundesamtes, Suchergebnis Zinkchlorid:
https://webrigoletto.uba.de/rigoletto/public/searchDetail.do?kennummer=207

PeilRker, P., Huckshold, M.: Handbuch Feuerverzinken, Weinheim, 2016

Kuhn / Birett: Merkblatter Geféhrliche Arbeitsstoffe; Merkblatt Zinkchlorid, 97. Erg. Lfg.
3/97 — Z 004-1
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[29] Falbe, J.; Regtiz, M. (Hrsg): Rémpp Chemie Lexikon; Georg Thieme Vlg. Stuttgart « New
York, 1995 und online https://roempp.thieme.de/..., abgerufen am 01.05.2017

[30] Schnabel, C.: Handbuch der Metalihittenkunde; Zweiter Band: Zink — Cadmium —
Quecksilber — Wismuth — Zinn — Antimon — Arsen — Nickel — Kobalt — Platin — Aluminium;
Springer, Berlin, 1904

[31] Toussaint, D.; Rotter, U.: Riickgewinnung von Zink aus Zink-haltigen Abféllen der
Feuerverzinkungsindustrie, ABAG-Abfallaufbereitungsagentur: Fellbach, 1998

2 Sachverstandige Feststellung

21 Standort Hagen-Haspe in der Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG

Das Werk Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG wendet am Standort Hagen-Haspe nach
erheblichen Investitionen seit dem Jahr 2015 mit der microZINQ®-Technologie in einem 7-m-
Becken ein besonderes Verfahren in nach BImSchG [2] genehmigten »Anlagen zum
Aufbringen von metallischen Schutzschichten mit Hilfe von schmelzflissigen Badern auf
Metalloberflachen« [3] an. Nach den als Paradigmenwechsel bezeichneten vollzogenen
Anderungsinvestitionen zeichnen sich der Betrieb und seine Produkte nach eigenen, durch die
Besichtigung auch gut nachvollziehbaren Angaben [1] durch die nachfolgend genannten
Parameter aus:

e anspruchsvolle Qualitat, erforderlichenfalls nach Bauregelliste mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut fir Bautechnik;

e Umsetzung von besonderer Sparsamkeit hinsichtlich des Energie- und des
Materialeinsatzes durch einen niedrigen Schmelzpunkt des mit Aluminium
modifizierten metallischen Beschichtungsmittels;

e weitere Einsparung von Zink durch besonders diinne Uberziige mit gleichbleibender
oder héherer Besténdigkeit und ansprechenderem Aussehen;

e nachdricklich bei Erzeugnissen fir die Automobilindustrie relevant verringertes
Gewicht der verzinkten Werkstiicke.

Unberihrt von diesen Alleinstellungsmerkmalen bildete der Betrieb vor dem 15. Mérz 2017,
dem Tag der Inkrafttretens der aktuellen Stérfallverordnung [6], einen Betriebsbereich mit
erweiterten  Pflichten (u.a. Erstellung Sicherheitsbericht und Bestellung eines
Storfallbeauftragten) entsprechend der Vorganger-Storfallverordnung [5], weil der Betrieb mit
Stoffen der Kategorie 9a in der Stoffliste aus deren Anhang 1 mit einer Menge von mindestens
500.000 kg umging. Stoffe wurden in diese Kategorie eingeordnet, wenn sie — wie zuletzt auch
Zinkchlorid — umweltgeféhrlich, in Verbindung mit dem Gefahrenhinweis R 50 oder R 50/53
(sehr giftig flr Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben), waren. Nach der novellierten Stérfallverordnung [6] gilt ein gleichartiger Betrieb als
Betriebsbereich der oberen Klasse mit analogen Pflichten wie den friiheren erweiterten
Pflichten, wenn er mit umweltgefahrlichen Stoffen nach Zeile 1.3.1 der neuen Stoffliste und
der Charakteristik E1 Gewassergefahrdend, Kategorie Akut 1 oder Chronisch 1 — was auch
wieder auf Zinkchlorid zutrifft — in einer Menge nun von mindestens nur noch 200.000 kg
umgeht. Der Stoff ist der gleiche geblieben, die Benennung der Charakteristik hat sich durch
die Novellierung geéndert und die Mengenschwelle ist auf weniger als die Halfte des alten
Wertes abgesenkt worden. Die friiheren Betriebsbereiche mit erweiterten Pflichten — wie die
Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG - sind also mit der Novellierung bei
gleichbleibendem Inventar gefahrlicher Stoffe ausnahmslos und mit ihnen auch die qualitativ
gleichen Betriebsbereiche, die friiher wegen Erreichen der Mengenschwelle 200.000 kg, aber
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Nichterreichen der quantitativ héheren Mengenschwelle von 500.000 kg nur die Grundpflichten
erflllen mussten, Betriebsbereiche der oberen Klasse geworden. Fiir die Voigt & Schweitzer
Hagen GmbH & Co. KG hat die Novellierung bei allen damit verbundenen Anderungen also
keine Hoherstufung in der Hierarchie der von der Storfallverordnung betroffenen Betriebe zur
Folge gehabt. Dennoch ist der Betriebsbereich trotz konstant gebliebenem Stoffinventar von
dem méglicherweise anzustrebenden Ziel der Befreiung von Pflichten der Storfallverordnung
durch Reduzierung der Mengen gefahrlicher Stoffe heute bedeutend weiter als vor der
Novellierung entfernt. Diese Verscharfung tritt aber nicht speziell die Feuerverzinkung
praktizierenden oder anderweitig mit Zinkchlorid umgehenden Betriebe, weil weder die Art des
Umgangs (z.B. Lagern, Abfiillen, Herstellen, Verwenden von Zinkchlorid) und auch nicht der
ohnehin nicht namentlich genannte Stoff Zinkchlorid, sondern die gesamte Menge der
Kategorie oder bestimmten Gruppe von umweltgefahrdenden / gewassergefahrdenden Stoffe
betroffen ist.

Abbildung 1: Héchstes Gebdude auf dem ehemaligen Zwieback-Brandt-Gelande vom Ufer der
Ennepe aus gesehen — Ennepe und ZINQ-Gelénde im Riicken des Betrachters.

2.2 Erfullung der Storfall-Rechtspflichten

In im Vorfeld telefonisch gefiihrten Gesprachen, die der Erteilung des Auftrags vorausgingen,
war mit Blick auf den Betriebsbereich der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG stets
davon ausgegangen worden, dass er erst seit kurzer Zeit den Pflichten der Storfallverordnung
unterliegt oder sich dieser Pflichtenlage erst jetzt bewusst geworden sei. Die jlingste
Novellierung der Stdrfallverordnung hétte dafiir die oben dargelegten Anlésse liefern kénnen.
Folglich war auch angenommen worden, dass noch kein Sicherheitskonzept in Erfiillung der
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Grundpflichten (jetzt Pflicht des Betriebsbereichs der unteren Klasse) und vor allem noch kein
Sicherheitsbericht als Erfllung der erweiterten Pflichten (jetzt Pflicht des Betriebsbereichs der
oberen Klasse) vorldgen. Dieser Umstand war auch ausdriicklich als Veranlassung in das
spater beauftragte Angebot der DEKRA Automobil GmbH hinein formuliert worden. Gro3 war
deshalb am 13. Aprii 2017 die Uberraschung, als klar wurde, mit welcher
Selbstverstandlichkeit bei der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG von der
Genehmigungsbedurftigkeit nach BImSchG [2] und der Pflichtenlage nach der gerade
abgeldsten und auch nach der aktuellen Storfallverordnung 12. BImSchV [5], [6] ausgegangen
wurde. Ebenso selbstverstandlich und offen wurden auch Dokumente in Form von
Genehmigungen, von Anderungsgenehmigungen, der Sicherheitskonzeption und des
Sicherheitsberichts vorgelegt.

AR RN 5T
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Abbildung 2: Vom gleichen Standort, von dem Abbildung 1 entstanden ist, geworfener Blick
auf das ZINQ-Gelande - links vor dem Giebel der Werkhalle steht der ebenfalls
blaue und vor dem blauen Hintergrund sich nur schwach abzeichnende
Gefahrstofflagercontainer flir wasserfreies Zinkchlorid. Abstand vom Betrachter
auf dem Ufer des Zwieback-Brandt-Gelandes zum Container etwa 35 m.

Mit besonderer Aufmerksamkeit wurde der Sicherheitsbericht in der Fassung vom 30.01.2017
durchgesehen. Er entspricht — soweit das in der Kiirze der Zeit zu ermitteln war — im Aufbau
und in den wesentlichen Aussagen vollstédndig dem, was nach den in Anhang Il zur bisherigen
Storfallverordnung [5] geforderten Mindestangaben im Sicherheitsbericht zu erwarten war. Die
kiirzlich eingetretenen Anderungen im Anhang Il [6] scheinen nach bisherigem Kenntnisstand
wegen der neu eingeflhrten Begriffe und Bezeichnungen vorwiegend formaler Natur zu sein.
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Abbildung 3: Blick wieder vom gleichen Standort aus aber gegeniiber Abbildung 2 nach

¥ -\._ ai 5 ‘\-
leichter Blickwendung nach links, so dass ehemals als Wohnung fir

Betriebsangehdrige genutztes Gebaude mit Besprechungsraum ins Bild kommt.
Der Gefahrstoffcontainer riickt daher an den rechten Bildschnitt.

Als bemerkenswerte Details wurden aus dem Sicherheitsbericht entnommen:

Die Lage im Tal der Ennepe bedingt leicht nachvoliziehbar die Hauptwindrichtung Sud-
West (hier in Flierichtung der Ennepe, der nordliche Teil des Zwieback-Brandt-
Geléandes liegt damit direkt im Abstrom des Standorts der Voigt & Schweitzer Hagen
GmbH & Co. KG).

Die mittlere Windgeschwindigkeit betragt 7 m/s.

Hochwasser wird betrachtet und die Wiederkehr des 1000jahrigen Ereignisses wird als
beherrscht dargestelit.

Als vordringlich zu betrachtende Gefahr wird die Freisetzung flissiger
umweltgefdhrdender oder wassergefahrdender Stoffe und Gemische aus der Beizerei
(das sind mehrere Vorbehandlungsbaderbecken fiir die der Feuerverzinkung
zuzufihrenden Werkstlicke) bewertet.

Fur die Geféhrdungsbeurteilung wurde das anspruchsvolle PAAG-Verfahren
angewandt.

In den Stérfallablaufszenarien spielen Undichtheiten an Badern, Gebinden und
Lageranlagen eine wesentliche Rolle.

Eine Ausbreitungsbetrachtung wird im Sicherheitskonzept beriicksichtigt, wenn auch
nicht explizit beschrieben. Daraus schlussfolgernd sind Stoffe, bei denen im Brandfall
relevante Emissionen nicht vollsténdig ausgeschlossen werden kdnnen (das sind Zink-
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und Ammoniumchloridsalz) in einem nicht brennbaren Spezialcontainer mit
Bauartzulassung auferhalb der Hallen und auflerhalb des Trimmerschattens der
Gebaude auf einer Betonflache wie besichtigt (Abbildung 2, Abbildung 3) und frei von
brennbaren Stoffen gelagert werden.

Die sicherheitsrelevanten Teile des Betriebsbereiches, insbesondere die Vorbehandlung mit
Zinkchlorid enthaltenden Bédern, die eigentliche Feuerverzinkung und der Standort des
Lagercontainers fiir die Trockensubstanz Zinkchlorid, wurden nach der Durchsicht des
Sicherheitsberichtes besichtigt. Dabei wurden keine offensichtlichen Abweichungen zwischen
Dokument und Realitit festgestelit.

R <. N g é,“ T

Abbildung 4: Wieder vom gleichen Standort Blick die Ennepe in FlieRrichtung entlang. Rechts
zu sehen die bollwerkartige Uferbebauung des ehemaligen Zwieback-Brandt-
Gelandes, links eine ufernahe Fertigungshalle als sicherheitsrelevanter Teil des
Betriebsbereiches (SRB) — gegenseitiger Bauwerksabstand 20 m.

Der besondere, vom Unterzeichner nicht nur notgedrungen, sondern mit vollstandigem
Einversténdnis akzeptierte Anspruch an die Vertraulichkeit hangt erkennbar mit der
besonderen Qualitdt der hier im angewandten Feuerverzinkungsverfahren erzeugten
metallischen Uberziige zusammen. Der fiir die Betrachtung und die Einstufung in den
Geltungsbereich der Stdrfallverordnung mafigebende Stoff Zinkchlorid tritt hier wie in jeder
oder zumindest in den meisten sonstigen herkdmmlichen Betrieben mit Durchfliihrung des
Feuerverzinkens sowohl als Einsatzstoff als auch als Abfall, weiterhin auch als Feststoff wie
auch in FlUssigkeiten geldst auf [27].
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23 Geographie der Standorte und ihrer gegenseitigen Zuordnung

Die beiden Standorte im Ennepetal liegen etwa 135 (iber Meeresspiegelhéhe. Die das Tal
seitlich begleitenden Higelketten erreichen im Sidosten Richtung Hasperbach/Selbecke
Hohen bis zu 380 m, im Nordwesten Richtung Autobahn A1 etwas weniger, liegen mit ca. 240
m aber immer noch iber 100 m héher als das Tal.

Das ehemalige Brandt-Zwieback-Betriebsgeldnde besteht aus drei rdumlich voneinander
getrennten Bereichen. Der grofRere, mit bis zu sechsgeschossigen und entsprechend mehr als
20 m hohen Hochbauten bebaute, aber auch ebenerdige Freiflachen aufweisende Bereich
liegt Ostlich, suddstlich und siidlich des ZINQ-Betriebsbereiches, von diesem nur durch den
sich hier durch sein Tal schldngelnden Fluss Ennepe mit unregelmaRigen gegenseitigen
Absténden der nutzbaren Flachen von geschatzt stellenweise weniger als 20 m getrennt.
Dieser ehemalige Zwieback-Brandt-Betriebsgeldndeabschnitt nimmt die Fldche eines
unregelmafigen Vielecks ein. Die UnregelmaRigkeit wird durch in ein eigentlich regelmaRiges
Rechteck hineinragende Fremdflachen verursacht. Durch Arrondierungen soll fur das
Vorhaben auf dem Zwieback-Brandt-Gelénde eine Planfliche etwa mit den schon bisherigen
Hauptmafen 200 m in Nord-Siid-Richtung und 190 m in West-Ost-Richtung genutzt werden.
Der Abschnitt wird umschlossen von der Enneper Strale im Siiden, von der Nordstrale im
Osten, von der im Bogen vorbeiflieRenden Ennepe im Norden und von der auch westlich von
Betriebsfléchen und —einrichtungen umgebenen Stichstraie Krefelder Strale im Westen. Das
Zwieback-Brandt-Gelande umfasste noch weitere Teilflichen, die bei der anstehenden
Betrachtung jedoch keine Rolle spielen und unberiicksichtigt bieiben.
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24 Eigenschaften der mafgebenden Stoffe

241 Zink

Zink ist das chemische Element mit der Ordnungszahl 30. Nach seiner Stellung im
Periodensystem der Elemente ist es ein Ubergangselement und wird, weil alle
Ubergangselemente Metalle sind, auch als Ubergangsmetall bezeichnet. Die
Ubergangselemente sind die Elemente der friineren Nebengruppen. Sie unterscheiden sich
von den Hauptgruppenelementen® durch eine nicht vollstandig mit Elektronen ausgestattete
Unterschale. Wahrend beim Ubergang von einem Hauptgruppenelement zum néchsten immer
ein weiteres Elektron in die duBere Schale zum negativen Ausgleich der erhdhten positiven
Kernladung hinzugeflgt wird und sich dadurch die Wertigkeit des vom Atom in chemischen
Verbindungen gebildeten lons préagend verandert, geht dieser Elektronenzuwachs bei den
Nebengruppenelementen in dieser unvollstdndig ausgestatteten Unterschale vonstatten.
Weiter Charakteristika der Ubergangsmetalle sind die unterschiedlichen Wertigkeiten oder
Oxidationsstufen, in denen ein und dasselbe Element in verschiedenen chemischen
Verbindungen auftreten kann. Wahrend die Ubergangsmetalle durch ihre zwei Elektronen in
der &uReren Schale zur Erlangung des angestrebten Edelgaszustands mit acht Elektronen nur
zweiwertig durch Elektronenabgabe oder sechswertig durch Elektronenaufnahme sein sollten,
durchbrechen sie diese Regel durch Teilnahme der Elektronen der unvollstindig
ausgestatteten Unterschale. Ubergangsmetalle treten in ihren Verbindungen alternativ ein- bis
achtwertig auf*. Im Gegensatz zu den Hauptgruppenmetallen mit Giberwiegend farblosen oder
im trocknen Zustand weillen (insofern auch farblosen) Verbindungen, sind die Salze der
Ubergangsmetalle sehr farbenprachtig. Dies trifft jedoch nicht auf Zink mit seinen farblosen
Salzen zu. Dies kann der Lage des Zinks am Ende der Ubergangsmetalle in der vierten
Periode geschuldet sein. Beim Zink ist durch den Ubergang vom Kuper mit der Ordnungszahl
29 gerade die Aufflllung der Unterschale durch deren Komplettierung abgeschlossen. Zink
ahnelt dadurch und auch in anderen Eigenschaftsfeldern mehr als die (Ubrigen
Ubergangsmetalle den Elementen der benachbarten Hauptgruppe der Erdalkalimetalle.
Allerdings zeigt Zink im Gegensatz zu diesen auch Anzeichen eines amphoteren Verhaltens.
In Gegenwart von mineralischen Saduren verhélt sich Zink wie ein laugenbildendes Metall und
stellt die Kationen in Salzen, wie im Zinkchlorid. In Gegenwart von starken Basen hingegen
verhalt sich Zink oder besser Zinkoxid wie ein schwache Oxo- und Hydroxosauren bildender
Stoff, wobei dhnlich wie beim Kohlenstoff und der Kohlens&ure weniger die theoretischen oder
hypothetischen S&uren, als vielmehr die Salze mit deren Saureresten, die Zinkate [29],
praktischen bekannt sind. Das amphotere Verhalten kann hier kein Anlass zu einem Storfall
sein: weder treten beim Feuerverzinken starke Laugen mit Zinkoxid in Kontakt, noch sind
Zinkate als gefahrliche Stoffe im Sinne der Stérfallverordnung interessant. Auch das erwéhnte
Changieren der Ubergangsmetalle zwischen verschiedenen Wertigkeiten  oder
Oxidationsstufen, wie es beim Chrom(ll), Chrom(lll) und Chrom(VI) mit stark voneinander
abweichenden Gefahrdungen bekannt ist, kommt beim Zink nicht vor: Zink tritt strikt zweiwertig
auf.

3 Hauptgruppenelemente sind der Wasserstoff, die Alkalimetalle, die Erdalkalimetalle, die Metalle, die
Halbmetalle, die Nichtmetalle, die Halogene und die Edelgase.

4 Einwertig z.B. Kupfer; zweiwertig fast sédmtliche Ubergangsmetalle; dreiwertig auch sehr viele, am
bekanntesten Chrom und Eisen; vierwertig Titan, Molybdén, Iridium und andere; die héheren
Wertigkeiten mit weniger werdenden Vertretern; achtwertig nur noch Ruthenium und Osmium.
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2.4.2 Zinkchlorid

Zu den Eigenschaften des Stoffes Zinkchlorid seien einfihrend aus dem Online-Eintrag und
damit besonders aktuell des renommierten ROMPP [29] auszugsweise die hier relevanten
Passagen zitiert:

»Zinkchlorid

ZnClz, M, 136,30. Weiltes, korniges Pulver aus hexagonal-rhomboedr. Blattchen oder
(beim Erstarren der Schmelze) porzellanartige, weie, undeutlich krist. Masse, Dichte
2,91, Schmp. 283 °C, Sdp. 732 °C, in der Gasphase bis 900 °C stabil, in Wasser extrem
gut 16sl. (432 g Z. I6sen sich in 100 g Wasser bei 25 °C), auch in Alkohol, Ether, Aceton,
Glycerol und Pyridin I8slich. Z. ist auBerordentlich hygroskopisch. Bei der Auflésung von
ZnClz in Wasser tritt starke Erwarmung ein, die Lsg. reagiert infolge Hydrolyse deutlich
sauer; konz. ZnClz-Lsg. wirken desinfizierend und desodorierend bei brandigen und
Ubelriechenden Wunden. Z. bildet Hydrate mit 1, 1 1/2, 2 1/2, 3 und 4 Mol. Kristallwasser
pro Formeleinheit.

Herstellung:

Durch Auflésen von Zink, Zinkoxid, Zinkcarbonat, Sphalerit und dergleichen in Salzsaure
und anschliefendem Eindampfen der Losung.

Verwendung:

Fur Salzbader bei der Herst. von Polyacrylfasern, als Elektrolyt in Hochleistungszellen
..., In Lotwasser oder -paste, als Lewis-S&ure zur Wasserabspaltung und Kondensation
bei organ. Synth., zum Raffinieren in der Ol-Ind., zum Verzinken, Verzinnen, Verbleien
von Metallen, ..., in der Medizin z. B. in Form von Waschwassern, Atzstiften und Pasten
zur Behandlung von infizierten Wunden und Geschwiiren, soll auch gegen Schnupfen
wirken...« Ende des Zitats aus [29]

In dem von GESTIS [19] als Verweis eingestelltem WIKIPEDIA-Beitrag [25] gibt es zusatzliche,
am 27. Mai 2917 abgerufene und auszugweise hier zitierte Informationen:

»...
Gewinnung und Darstellung

Zur Darstellung von reinem Zinkchlorid setzt man Zink mit Salzsdure um, wobei das
Metall zuletzt im Uberschuss vorhanden sein muss, behandelt die Lésung mit Chlor, um
Verunreinigungen von Eisen in Eisen(lll)-chlorid (FeCl;) umzuwandeln, fallt dann das
Eisenhydroxid durch Digerieren mit Zinkoxid, filtriert und verdampft, bis ein Tropfen auf
einer kalten Porzellanplatte erstarrt.

Bei starkerem Verdampfen entweicht Salzsdure® [Hervorhebung nicht in der zitierten
Quelle], und das Praparat gibt dann infolge der Bildung von basischen Zinkchloriden,
komplizierter Zusammensetzungen, eine triibe Losung. Verdampft man zur Trockne, so
erhalt man bei starkerem Erhitzen ein Sublimat von wasserfreiem Zinkchlorid.

Im groRen Mafstab erhalt man Zinkchlorid durch Umsetzung zinkischer Ofenbriiche
(Zinkoxid) mit Salzsdure, durch Behandeln von Zinkblende mit Salzsdure, wobei das

5 Das hier angegebene Entweichen von Salzsaure bezieht sich eindeutig auf die gezielte Darstellung
von Zinkchlorid, notwendigerweise unter Salzsaureliberschuss. Dieser Prozess ahnelt den in
Feuerverzinkereien vorgenommenen Entzinken von Fehlchargen oder Verzinkungshilfsmitteln, wird
so mit Salzsdurelberschuss und anschliefendem Austreiben der Flissigkeit durch Erwédrmen aber
nicht vorgenommen.
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entweichende Schwefelwasserstoffgas (H,S) fir die Schwefelséurefabrikation verwertet
wird, ferner durch Auslaugen gerdsteten blendehaltigen Schwefelkieses.«

GESTIS [19] und in den von GESTIS ebenfalls mit Verweisen bedachten
Sicherheitsdatenbléttern der Carl Roth GmbH + Co KG [20], der Merck KGaA [21] und in dem
von der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG vorgelegten Sicherheitsdatenbatt [22]
werden weitere Eigenschaften genannt:

Zunachst GESTIS [24]:
»...
GEFAHRLICHES REAKTIONSVERHALTEN
Thermische Zersetzung:
Zersetzung in der Hitze.
Zersetzungsprodukte:
Chiorwasserstoff
Gefahrliche chemische Reaktionen:

Der Stoff kann in gefahrlicher Weise reagieren mit:
Kalium

starken Oxidationsmitteln

Wasser; Zinkpulver (fein verteilt);

Personliche Schutzausriistung bei der Brandbekimpfung:

Bei Einbeziehung in einen Brand kdnnen gefahrliche Stoffe freigesetzt werden.
Chlorwasserstoff
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Chemieschutzanzug tragen.

LK
Weiter mit Carl Roth GmbH + Co KG [20]:
»...
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) / Einstufung gem. GHS

Abschnitt | Gefahrenklasse Gefahrenklasse und | Gefahren-

-kategorie hinweis
3.10 akute Toxizitat (oral) (Acute Tox. 4) H302
3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut | (Skin Corr. 1B) H314
Gewassergefahrdend (akute .
41A aquatische Toxizitét) (Aquatic Acute 1) H400
Gewassergefahrdend (chroni- . .
4.1C sche aquatische Toxizitat) (Aquatic Chronic 1) [ H410

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht brennbar.
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Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Im Brandfall kénnen entstehen: Chlorwasserstoff (HCI)
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Ldschwasser nicht in Kandle und Gewasser gelangen lassen. Brandbekdmpfung
mit  Ublichen Vorsichtsmalnahmen aus angemessener Entfernung.
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat tragen.
Chemikalienvollschutzanzug tragen.

10.2 Chemische Stabilitait

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei
Lagerung und Handhabung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen
stabil.

LK
Sodann Merck KGaA [21]:
»...
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht brennbar.
Durch Umgebungsbrand Entstehung gefahrlicher Dampfe mdéglich.

Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:
Chlorwasserstoffgas

LK

Schlieflich noch das von der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG verwendete
Zinkchlorid der Chemischen Fabrik Wocklum Gebr. Hertin GmbH & Co. KG [22]:

5.2 Besondere vom Stoff oder vom Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Chlorwasserstoff (HCI)

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Chlorwasserstoff (HCI)
Metalloxiddédmpfe

LK

Obwohl das Molekiil des Stoffs keinen Wasserstoff enthélt, wird in GESTIS und in den
eingesehenen Sicherheitsdatenblatter als Zersetzungsprodukt im Falle eines Brandes unisono
Chlorwasserstoff angeben.

Speziell dazu wurde von Frau Dr. Bendick noch ein Hinweis auf das Internetportal der
Europaischen Chemikalienagentur® eingebracht. Bei der ECHA [23] ist in dem Beitrag zu

6 European Chemicals Agency, ECHA, Behorde der EU, tatig auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH-Verordnung) bei Vollzug und Uberwachung der Chemikaliensicherheit mit
Entscheidungen Uber toxikologische und Okotoxikologische Untersuchungen, die zur Abklarung
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Zinkchlorid (Zinc chloride) auch eine Aussage zu geféhrlichen Zersetzungsprodukten wie folgt
enthalten:

»Hazardous Decomposition Products:
When heated to decomposition it emits toxic fumes of chlorine and zinc oxide.«”

Leider werden die dafiir notwendigen Bedingungen (Modifikation des Ausgangsstoffes,
Temperatur) nicht angegeben. Die damit aber ins Spiel gebrachte Abspaltung von Chlor aus
dem wasserstofffreien Zinkchlorid-Molekill ist eher plausibel als die in den vorher zitierten
Quellen angegebene Bildung von Chlorwasserstoff aus einer Wasserstoff nicht im Molekiil
enthaltenen Verbindung.

Ein bemerkenswerter Zufallsfund gelang durch einen Riickblick in die weiter zuriick liegende
Historie. Vor 113 Jahren ist das Handbuch der Metallhittenkunde erschienen, in dessen
zweiten Band ausfuhrlich auf Zink eingegangen wird. Im auf Seite 8 beginnenden Kapite! »Die
fur die Gewinnung des Zinks wichtigen chemischen Reactionen der Verbindungen dieses
Metalles« geht Schnabel [30] auRergewdhnlich prazise auf die Eigenschaften und Reaktionen
von Zinkchlorid ein. Aus den Seiten 17 und 18 sei deshalb hier wértlich zitiert, wobei der Text
unkorrigiert und unangepasst bleibt bis auf

e die Entfernung von Uberfliissigen Leerzeichen aus den chemischen Formeln, so dass
z.B. »Zn Clx« zu der gewohnten Schreibweise »ZnCl,« wird;

e die bei Angaben der Formeln fir die Hydrate im Original verwendeten Kommas
zwischen den Komponenten der Hydratation z.B.: »ZnCl,, H.O«, die durch einen heute
ublichen Punkt als Kennzeichen der Molekiilverbindung ersetzt werden, im Ergebnis
bei dem angefiihrten Beispiel also: »ZnCl, » H,0«;

o die Angabe der Formeln fiir die Oxychloride des Zinks, bei der die Ersetzung des
originalen Kommas zwischen den Komponenten der Molekiilverbindung durch einen
ebensolchen Punkt vorgenommen wird, so dass z.B. aus »ZnCl,, 3 ZnO« die in der
verwendeten Reihung besser oder allein richtig lesbare Formelschreibweise »ZnCl; «
3 ZnO« wird.

Das Beibehalten des Originaltextes betrifft auch die ungewohnte Schreibweise der vermuteten
Celsiustemperaturangabe durch lediglich eine hochgestellte klein Null »°« ohne Leerzeichen
und ohne folgenden Buchstaben zur Spezifizierung der Skala direkt hinter der Wertzahl, statt
so wie heute Ublich »°C«. Der mit 262° als um 28 K zu niedrig angegebene Schmelzpunkt von
Zinkchlorid entspricht nicht exakt der heutigen Auffassung von 290 °C. Ahnlich verhalt es sich
bei dem mit 718 bis 719° und damit um 13 bis 14 K zu niedrig angegebenen Siedepunkt, der
nach aktueller Darstellung [19] bei 732 °C liegt. Diese auch durch vergleichsweise
Verwendung anderer heute oder seinerzeit Ublichen Temperaturskalen nicht auflgsbare
Differenzen gab schlieflich den Ausschlag zur nicht korrigierten Ubernahme der
Originalschreibweisen.

Das Zitat wird jedoch durch im Original nicht vorhandene, also zusétzlich in den Text einge-
fugte FuBnoten mit interpretierenden Anmerkungen versehen; auf ein nur auszugsweises
Zitieren von als relevant empfundenen Passagen wird hingegen verzichtet:

moglicher gefahrlicher Stoffeigenschaften durchzufiihren sind, wofiir von der ECHA auch die hier
zitierte zentrale Stoffdatenbank unterhalten und Leitfaden zur Unterstiitzung der Unternehmen erstellt
werden.

7 »Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Wenn es [gemeint ist das Zinkchlorid] bis zur Zersetzung erhitzt
wird, emittiert es giftige Dampfe von Chlor und Zinkoxid.« — freie Ubersetzung des in eckigen
Klammern mit Anmerkungen versehenen Zitats aus https://echa.europa.eu/de/registration-dossier/-
Iregistered-dossier/15087 [23]
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»Chlorzink® (ZnCl,).

Zinkchlorid erhalt man durch Erhitzen von Zinkoxyd in Chlorgas bis zur Rothglut, durch
Verbrennen von Zink in Chlorgas, durch Einwirkenlassen von Chlor auf angefeuchtetes
Zink, durch Erhitzen eines Gemenges von wasserfreiem Zinksulfat mit Chlornatrium oder
Chlorcalcium, durch Auflésen von Zink, Zinkoxyd oder Zinkcarbonat in Salzsiure,
Eindampfen der Lésung zur Trockne und Sublimiren des wésserigen Chlorzinks (ZnCl;
* H,O) oder durch Zusatz von Zink zu dem geschmolzenen Chloride eines
elektronegativen Metalls®. Chlornatrium und Zinksulfatiésung setzen sich in Chlorzink
und Natriumsulfat um. Aus der Losung lasst sich das Natriumsulfat durch Kilte
ausscheiden. Durch Behandlung von Zinkoxyd mit Eisenchloridiésung erhélt man
Zinkchlorid unter Ausscheidung von Eisenhydroxyd.

Das Zinkchlorid schmilzt bei 262° zu einer braunen Fliissigkeit, welche bei 718 bis 719°
siedet. Es verfliichtigt sich unzersetzt'" bei Rothglut. In Wasser ist es sehr leicht 18slich.
Aus der L6sung des Chlorzinks lasst sich ebensowenig wie aus anderen Zinklésungen
das Zink durch schwere Metalle niederschlagen.

8 In der Abschnittsiiberschrift und weiter im Text wird »Chlorzink« offenbar synonym zu »Zinkchlorid«
verwendet, wobei derzeit nach der IUPAC-Nomenklatur zwar der Name Zinkchlorid zu verwenden
ist, nach Gestis [19] jedoch alternativ sowohl die Bezeichnungen »Salzsaures Zink« und eben auch
»Chlorzink« der Identifikation dieses Stoffes dienen. Wikipedia [25] fligt den gangigen
Bezeichnungen noch »Zink(ll)-chlorid« und »Zinkchloriir« zu.

® Eigentlich eine schwierig zu interpretierende oder in die Praxis zu (ibertragende Aussage. Allgemein
fehlen den Atomen, die wegen hoher Elektronegativitét als elektronegativ bezeichnet werden, nur
wenige Elektronen auf ihrer an den Edelgaszustand bereits angendherten AuRenschale. Dem
Bestreben des Aufflllens dieser Liicken kann also schon durch Aufnahme nur weniger Elektronen
leicht entsprochen werden. Die Elektronegativitdit nimmt daher in der Regel innerhalb einer
Elementperiode im Periodensystem von links — also von den dort angeordneten Alkali- und
Erdalkalimetallen — nach rechts — also in Richtung auf die Chalkogene (Sauerstoffgruppe) und
Halogene (Fluor, Chlor, Brom, lod) und damit in Richtung der dort angeordneten ausgesprochenen
Nichtmetalle kontinuierlich zu. Besonders Nichtmetalle, eben nicht Metalle, sind also stirker
elektronegativ und nehmen bevorzugt Elektronen auf. Die Metalle hingegen sind nur schwach
elektronegativ und geben leicht Elektronen ab — ihre lonen treten bevorzugt als positiv geladene
Kationen auf. Wenn die zitierte Aussage Nichtmetalle und Halbmetalle ausschlieRt, aber auf Metalle
mit einer starkeren Elektronegativitat als die des Zinks beschrankt bleiben soll, kommen dafiir nur die
Metalle Kupfer, Nickel und Kobalt in der gleichen (vierten) Periode wie Zink, aber als Ausnahme von
der Regel links von ihm angeordnet, rechts hingegen nur noch das extrem seltene und wohl nicht
ernsthaft gemeinte Gallium, weiter in der folgenden finften Periode lediglich noch Zinn in Frage. In
der sechsten Periode findet sich wegen der nach unten ohnehin nachlassenden Elektronegativitat
kein die genannte Bedingung erfiillendes Metall mehr.

10 Chlornatrium = Natriumchlorid (Kochsalz)
.

e

Diese Angabe steht scheinbar im Widerspruch zu den Unisono-Angaben in den Sicherheits-
datenblattern von Carl Roth [20] »5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Nicht brennbar. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Im Brandfall kénnen entstehen: Chlorwasser-
stoff (HCl)« und Merck [21] »5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: Nicht
brennbar. Durch Umgebungsbrand Entstehung gefahrlicher Dampfe méglich. Im Brandfall kann
Folgendes freigesetzt werden: Chlorwasserstoffgas« sowie im GESTIS-Stoffdatenblatt [24]
»GEFAHRLICHES REAKTIONSVERHALTEN Thermische Zersetzung: Zersetzung in der Hitze.
Zersetzungsprodukte: Chlorwasserstoff«. Wahrend sich die alternativen Quellen jedoch nicht auf eine
konkrete Modifikation oder den Aggregatzustand des Zinkchlorids bei der Absonderung von
Chlorwasserstoff festlegen, geht Schnabel [30] offensichtlich von unzersetzt bleibendem wasser-
freiem Zinkchlorid aus.
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Durch den elektrischen Strom ldsst sich aus Zinkchlorididsungen das Zink an der
Kathode, das Chlor an der Anode ausscheiden. Auch aus geschmolzenem Zinkchlorid
lasst sich das Zink durch den elektrischen Strom ausscheiden.

Das Zinkchlorid ist sehr hygroskopisch und halt das Wasser sehr fest. Aus concentrirten
wasserigen Losungen erhdlt man es mit einem Moleciil Wasser (ZnCl; + H,0). Die
Entfernung des Wassers bis auf weniger als 3 bis 5 % ist sehr schwierig, da hierbei
Salzsdure entweicht'? und basisches Chlorzink entsteht. Im Vacuum soll sich das
Wasser entfernen lassen, ohne dass basisches Chlorzink entsteht.

Basisches Chlorzink oder Zinkoxychlorid erhalt man durch Auflésen von Zinkoxyd oder
metallischem Zink in einer concentrirten Lésung von Zinkchlorid, durch Verdiinnen
wasseriger Losungen von Zinkchlorid bis zu einem bestimmten Grade, neben
Zinkhydroxyd beim Ausfallen von Zinkhydroxyd aus Zinkchlorididsungen durch
Kalkmilch oder Magnesia sowie in einer gewissen Menge neben Chlorzink bei der
chlorirenden Ré&stung der Zinkerze. Die Oxychloride des Zinks sind bei hoher
Temperatur flichtig. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie in hoher Temperatur
theilweise in Zinkoxyd und Chlor zerlegt werden. Von den verschiedenen Oxychloriden
des Zinks sind die von den Formein ZnClz * 3 ZnO, ZnCl, * 6 ZnO, ZnCls * 9 ZnO naher
untersucht worden.

Wenn das Zinkchlorid frei von Wasser, von Blei und anderen Chloriden ist, [asst es sich
in Gefdssen aus Eisen schmelzen.«

2.4.3 Zinkverbindungen als wassergefiahrdende Stoffe

Auf der Suche nach gefdhrlichen Eigenschaften von Zinkchlorid wurde auch das
entsprechende Merkblatt aus der von DEKRA aktuell gehaltenen Lose-Blatt-Sammlung Kiihn
/ Birett [28] beachtet. Dort sind die gefahrlichen Eigenschaften auf die Kennzeichnung durch
C (atzend) beschrankt und die vorgebliche Eigenschaft schwach wassergefahrdend (woraus
die niedrigste Wassergefahrenklasse WGK 1 folgt) angegeben. In der Rubrik »Hinweise zum
Brand- und Schadensfall« wird unangemessen verharmlosend ausgefiihrt, Trinkwasser-
gefahrdung sei nur beim Eindringen sehr groRer Mengen in Untergrund und Gewésser
moglich. Das Erstaunen Uber diese mit den gegenwartigen Bewertungen offensichtlich nicht
mehr Ubereinstimmenden Klassifizierungen |oste die nachfolgende historische Recherche
aus.

2 An dieser Stelle bewegt sich Schnabel [30] scheinbar im Gleichklang mit den in FuRnote 11 zitierten
Quellen und entgegen der dort angegebenen Unzersetzlichkeit des erhitzten Zinkchlorids. An dieser
Stelle geht es jedoch nicht um wasserfreies, sondern im Gegenteil um in Wasser geléstes Zinkchlorid
oder um eines der vielen Zinkchlorid-Hydrate. Aufkléarung liefert der Vergleich der Stoffinformation in
Wikipedia [25] und dort insbesondere die Passage: » Bei stirkerem Verdampfen entweicht
Salzséure, und das Praparat gibt dann infolge der Bildung von basischen Zinkchloriden, komplizierter
Zusammensetzungen, eine triibe Losung. Verdampft man zur Trockne, so erhélt man bei stdrkerem
Erhitzen ein Sublimat von wasserfreiem Zinkchlorid.« Hier wird sowohl auf die wéssrige Lésung
Bezug genommen als auch der Bildung von basischen Zinkchloriden — woher auch immer deren
basischer Charakter rihrt und wie er sich in der chemischen Formelsprache ausdriickt.
Wahrscheinlich flihrt aber das Austreiben der Salzsaure zu einem Rickstandsgemisch aus {ibrig
gebliebenem Zinkchlorid und neu gebildetem Zinkhydroxid Zn(OH)2, welches zwar nur bis 39 °C
stabil und amphoter ist, also mit Sduren wie eine Lauge reagiert und deren Zinksalze bildet und mit
starken Basen selbst als Zinksdure mit diesen die Salze Zinkate der verschiedenen Saurereste
Zn02?", Zn045~, Zn(OH)s~, Zn(OH)42~ oder Zn(OH)s*~ bildet, aber dennoch nach dem Austreiben des
Chlorwasserstoffs fiir die beschriebene basische Reaktion des verbliebenen Rest »basisches
Zinkchlorid« verantwortlich sein wird.
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Zink war bereits in Anhang 1 der Urfassung aus dem Jahr 1999 [12] der jetzigen, inzwischen
mehrmals gednderten VwVwS [10] als ein nicht wassergefahrdender Stoff der Kenn-Nr. 1349
bestimmt worden. In der geltenden Fassung ist in der entsprechender Tabelle nun der
einschrankende Zusatz »Korngréfie > 1 mm« enthalten. Daraus folgt, dass beim Umgang mit
Zinkpulver oder mit Zinkgranulat der Korngréfe < 1 mm mindestens eine Selbsteinstufung der
WGK vorgenommen werden muss [9], [10].

Als identifizierbar Zinkverbindungen sind die folgenden Stoffe durch Anhang 2 zur VwVwS [10]
als wassergefahrdende Stoffe in die nachfolgend angegebenen Wassergefahrdungsklassen
von WGK 1 (schwach wassergefdhrdend — hier nicht mehr vergeben), lber WGK 2
(wassergefahrdend, nach Inkrafttreten von AwSV [9] wird daraus: deutlich wassergefahrdend)
bis WGK 3 (stark wassergefahrdend) eingestuft:

Stoffname Kenn-Nr. | WGK
Zinkarsenat 425 3
Zinkarsenit 426 3
Zinkchlorat 427 2
Zinkcyanid 428 3
Zink-dialkyl(Cs-C1o)dithiophosphat 1948 2
Zink-di(alkyl(C7-C+2)phenyl)-dithiophosphat 3° 1949 2
Zinkselenit 1839 2

Die Fulnote 35 bei den zwei Stoffen Zink-dialkyl(Cs-C1o)dithiophos-
phat und Zink-di(alkyl(C7-C12)phenyl)-dithiophosphat bedeutet: Die
Bewertung bezieht sich auf ein Gemisch mit hochraffiniertem
Mineraldél.

Der Anhang 2 zur Urfassung der VwVwS [10] von 1999 enthielt die
gleichen Stoffe und Einstufungen, jedoch zuséatzlich auch noch die
nachfolgend genannten und spéter weggefallenen Zinkverbindungen:

Stoffname Kenn-Nr. | WGK
Zinkammoniumnitrat 424 1
Zinkchlorid 207 1
Zinknitrat 429 1
Zinkperoxid 430 1
Zinkphosphid 431 2
Zinksulfat 432 1

Die in dieser zweiten, grau unterlegten Tabelle enthaltenen Stoffe mit
im Vergleich zu den Stoffen der ersten Tabelle harmloseren
Einstufungen waren bereits 2005 aus der VwVwS ersatzlos entfernt
worden [11], woraus nicht die Bestimmung der Stoffe zu nicht
wassergefahrdenden, sondern ganz im Gegenteil die Aufhebung der
als zu harmlos empfundenen Einstufung folgte.
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Wer in NRW zukiinftig nach Inkrafttreten der AwSV [9] mit Stoffen umgeht, die nicht als »nicht
wassergefahrdend« bestimmt und auch nicht in eine Wassergefahrdungsklasse eingestuft
sind, hat — wie in den anderen Bundeslandern seit mehr als 20 Jahren und auch in NRW bis
zum Jahr 2004 (Geltung der Vorgédngerin der jetzigen VAwS [8]) schon (iblich gewesen — eine
Selbsteinstufung des Stoffes in eine der drei Wassergefahrdungsklassen vorzunehmen, sofern
dies durch den Inverkehrbringer noch nicht geschehen ist. An der Wassergefahrdungsklasse
orientieren die Vorschriften den Umfang und die Scharfe ihrer Anforderungen. Der Unterschied
zwischen der WGK 1, die fiir Zinkchlorid bis zum Jahr 2005 galt, und der WGK 3, die ab 2005
z.B. in Niedersachsen (in NRW hingegen waren die Differenzierungen ab 2004 weitgehend
eingeebnet, die WGK spielte nur noch eine imagindre Rolle) relevant und zu beriicksichtigen
war, drickte sich in der Priifbedirftigkeit oberirdischer Anlagen zum Umgang mit festem oder
geldstem Zinkchlorid so aus, das vorher Anlagen mit einem Inhalt von bis zu 100.000 Liter
oder Kilogramm (100 m? oder t) in Gefahrdungsstufe A eingeordnet und nicht bei der Behérde
vor der Inbetriebnahme anzeigebediirftig und nicht durch Sachverstandige priifbedurftig
waren, wahrend hinterher der Umschwung von der Freistellung in die Priifbediirftigkeit durch
Sachversténdige bereits bei einem Anlageninhalt an Zinkchlorid in der Menge gréRer als 100
Liter oder Kilogramm (0,1 m* oder t), also einem Tausendstel der vormaligen Mengenschwelle
auftrat. Zukiinftig wird mit Inkrafttreten der AwSV [9] die Dokumentation der Selbsteinstufung
neu oder uberhaupt geregelt und auch die Priifzeitpunkte und —intervalle nach
Gefahrdungsstufe und zusétzlich nach Aggregatzustand unterschiedslos in allen
Bundeslandern neu differenziert werden.

Die Rigoletto-Datenbank [26] enthélt die Information der Einstufung von Zinkchlorid als stark
wassergefahrdender Stoff der WGK 3 unter der Kennnummer: 207 mit dem Status: P'® und
dem Datum der héheren Einstufung: Mittwoch, 3. November 2004.

2.4.4 Bildung von weitreichenden luftgetragenen gefihrlichen Stoffen
Zinkchlorid ist mit den H-Séatzen

e H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken;
o H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden;
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung — allein diese
Einordnung zieht bei entsprechender Menge wie hier beim Betriebsbereich
der oberen Klasse Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG den Eintritt in
die Pflichten der Storfallverordnung nach sich;

kein Stoff, der die Ennepe liberwindende Storfall-Effekte vom aussendenden Betriebsbereich
Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG auf den empfangenden ehemaligen Zwieback-
Brandt-Standort austiben kann, wenn nicht die allenthalben angegebene Bildung von
Chlorwasserstoff oder die bei der ECHA angegebene Bildung von Chlor in Betracht zu ziehen
ware. Chlorwasserstoff ist ein giftiges und dtzend wirkendes Gas, welches seinerseits von den
H-Satzen

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H331 Giftig bei Einatmen.

EUHO71 Wirkt atzend auf die Atemwege.

'3 d.h. Einstufung nach Anhang 3 zur VwVwS [12] und damit Bestimmung und (Selbst-)Einstufung
wassergefahrdender Stoffe auf der Grundlage von R-S&tzen und damit nach einem Verfahren, mit
dem die nur in Deutschland definierte Wassergefahrdungsklasse an internationale Einstufungs-
kriterien angekoppelt wird
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gekennzeichnet wird. Der Umgang mit 25.000 kg Chlorwasserstoff als namentlich in Anhang |
zur Storfallverordnung genannter Stoffe wéare auch ohne das hier vorliegende Zinkchlorid allein
schon ein Grund fur den Eintritt in den Geltungsbereich der Storfallverordnung. Chlor hingegen
als oxidierendes Gas, welches selbst brennt nicht, jedoch die Feuergefahr bei Berlihrung mit
brennbaren Stoffen erhoht und einen bestehenden Brand erheblich férdern kann, und von dem
akute oder chronische Gesundheitsgefahren ausgehen, ist mit noch weitreichenderen H-
Satzen ausgestattet:

H270: Kann Brand verursachen oder verstarken; Oxidationsmittel.
H280: Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwadrmung explodieren.
H330: Lebensgefahr bei Einatmen.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H335: Kann die Atemwege reizen.

H400: Sehr giftig fur Wasserorganismen.

EUHO71: Wirkt atzend auf die Atemwege.

Der Umgang mit nur 10.000 kg Chlor, welches auch ein namentlich genannter Stoff ist, flhrt
zum Eintritt in den Geltungsbereich der Storfallverordnung. AufRerdem sind Chlorwasserstoff
und Chlor im Leitfaden KAS 18 nach Bild 1 und Tabelle 4 [14] mit zwei der hochsten
Abstandsempfehlungen belegt. Der Stérfallbeurteilungswert ERPG-2 als maximale
luftgetragene Konzentration, unterhalb derer angenommen wird, dass Individuen dieser eine
Stunde ausgesetzt werden kdnnen, ohne dass ihnen irreversible oder andere gravierende
Gesundheitseffekte ~ widerfahren, die ihre  Fahigkeit beeintrachtigen  konnen,
SchutzmafRnahmen zu ergreifen, betragt fiir Chlorwasserstoff 20 ppm und fiir Chlor sogar nur
3 ppm [14].

Mit starkeren (neuen) Sauren kénnen bekanntlich die Saurereste (Anionen) schwacherer
(alter) Sauren aus ihren Salzen vertrieben werden. Der neue Saurerest bildet danach mit dem
verbliebenen Kation eine neue Verbindung, wahrend der alte Saurerest sich mit dem Ubrig
gebliebenen Wasserstoffion der neuen Saure komplettiert verfliichtigt. Die Verdrdngung eines
Halogenwasserstoffs als Saurerest aus seinen Salzen durch starkere Sauren wird
beispielsweise bei der Herstellung von Flusssaure grofitechnisch angewandt. Dabei werden
verschiedene Fluoride mit Oleum (rauchender, hochkonzentrierter Schwefelsdure) versetzt
und der verdrangte Fluorwasserstoff zum Inverkehrbringen als Grundstoff aufgefangen. Ein
analoges Verfahren liefle sich auch zur Darstellung von Salzsdure oder Chlorwasserstoff
anwenden. Ausgangsstoffe missten dann allerdings Chloride sein. Dafiir geeignet waren also
auch das bei der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG gehandhabte Zinkchlorid, aber
bezeichnenderweise auch das viel wohlfeilere Natriumchlorid (Kochsalz). Die Voigt &
Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG wie auch andere das Feuerverzinken anwendende
Betriebe hat aber weder ein Motiv zur Anwendung eines derartigen Verfahrens als auch fehlen
thr daflr wegen der nicht vorhandenen Sauren, die starker als der zu verdrdngende
Salzsdurerest der auch recht starken Salzsdure sein musste, die stofflichen und auch die
apparativen Voraussetzungen.

e & o ¢ o o o o

In einem friihen Entwurf dieses Gutachtens, als noch nicht der vollstdndige Umfang der in der
vorliegenden Fortschreibung ausgewerteten Erkenntnisquellen erschlossen war, wurden
sowohl

¢ die Hinreaktion von Zink und Chlorwasserstoff oder Salzsaure zu festem Zinkchlorid
und zwangslaufig zum gasformig entweichendem Wasserstoff (so als realistische
Option der Darstellung von Zinkchlorid in den zitierten Passagen aus ROMPP [29] hier
auf Seite 13 unter »Herstellung« und aus GESTIS [19] hier auf Seite 13 unter
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»Gewinnung und Darstellung« jeweils als industrielles Verfahren wie als Reaktion im
Chemielabor méglich angegeben);

als auch

e die zumindest theoretisch mdgliche Riickreaktion allerdings nicht vom Zinkchlorid,
sondern aus stéchiometrisch unabdingbaren Grinden irgendwie verfligbaren
Wasserstoffs von einem der bekannten Zinkchloridhydrate oder von einer Zubereitung
aus Zinkchlorid und Wasser zuriick einerseits zum Chlorwasserstoff (fiir den das
Sauerstoffatom eines Wassermolekiils in einer schwierigen Teilreaktion unbestimmter
Realisierbarkeit durch ein Chlormolekdl zur Bildung von zwei
Chlorwasserstoffmolekilen substituiert werden muss) und andererseits nicht zuriick
zum Ausgangsstoff Zink, sondern aus reaktionskinetischen Griinden zum Zinkoxid
(weshalb die Ruckreaktion also keine strikte Umkehrung der Hinreaktion ist);

in Form von chemischen Reaktionsgleichungen dargestellt worden. Darauf aufbauend wurden
stochiometrische Betrachtungen {ber die an den einzelnen Reaktion teilnehmenden
Stoffmengenverhaltnisse angestellt. Diese Uberlegungen waren durchaus als Vorstufen einer
Abschatzung der Starke von Quelltermen fiir anzustellende Betrachtungen der Ausbreitung
luftgetragener schadlicher Stoffe in die Umgebung zu verstehen. Nach dem jetzt erreichten
Erkenntnisstand werden mit der so genannten Rliickreaktion nur ein irreales, technisch
ausgeschlossenes und durch seine Vorstellung nur irritierendes, von der Erreichung der
Zielfunktion des Gutachten ablenkendes Szenarium beschrieben. Griinde flir diesen Wandel
der Auffassung und fiir die Ablehnung der darauf aufbauenden Ausbreitungsbetrachtungen
sind:

 die mit der Realitét nicht in Ubereinstimmung zu bringenden in GESTIS [19] und in den
Sicherheitsdatenblattern [20], [21], [22] zitierten, von ECHA [23] und Wikipedia [25]
aber nicht geteilten Angaben der Bildung von Chlorwasserstoff aus einer
wasserstofffreien Verbindung;

e gesetzt den Fall der unterstellten oder tatsachlichen Verantwortung des bei der
Brandbekdmpfung an dem nichtbrennbaren und auch keinen Beitrag zur Brandlast
liefernden Stoff Zinkchlorid durchaus vermeidbaren Loschwassers: in diesem als
zutreffend angenommenen Fall dann das véllige Versaumnis, auf diesen speziellen
Umstand hinzuweisen und die ausschlieBliche Anwendung von wasserfreien
Loschmitteln (Pulver, Loschgase) beim Vorhandensein von Zinkchlorid zu verlangen;

e mit der gleichen Einleitung wie der vorstehende Grund: die Nichtzuordnung von EUH
029 »Entwickelt bei Berlihrung mit Wasser giftige Gase« oder einen der numerisch
folgenden EUH-Satze zum Zinkchlorid — damit wére Zinkchlorid nicht nur ein
umweltgefahrlicher Stoff im Sinne von Kategorie 1.3 E des Anhangs | zur
Storfallverordnung, sondern (auch) ein andere Gefahren aufweisender Stoff im Sinne
von Kategorie 1.4 O und damit wére Zinkchlorid hier auch ein Stoff, der Storfalle durch
luftgetragene schadliche Stoffe ausldosen kénnte und der fir den Betriebsbereich, in
dem er gehandhabt wird, Ausbreitungsberechnungen und das Ermitteln von Abstanden
/ Abstandsklassen [14] zwingend vorschriebe;

e das Nichtvorhandensein von Zinkchloridhydrat und die fehlenden Voraussetzungen fir
die storfallgerechte Zubereitung eines feststoffreichen und nur maRig feuchten,
namlich nur dann im Brandfall ausreichend reaktiven und Chlorwasserstoff abspalten
kdnnenden Zinkchlorid-Wasser-Gemisches — um dieses Substrat zuzubereiten sind
verfahrenstechnische und apparative Vorleistungen zu erbringen, die von dem Storfall
vorauslaufenden Abweichungen vom Regelbetrieb im Sinne von Mehrfachfehlern oder
mit krimineller Energie gesteuerter Reaktionen nicht beigebracht werden;

e selbst die grolen Warmeenergiemenge in Form der Menge fliissigen Zinks oder Zink-
Aluminium-Eutektikum [1] im Zusammenwirken mit den Zinkchlorid enthaltenden
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Wirkbadern kann das festgestellte Manko fehlender Mdglichkeiten der Bildung eines
reaktiven Substrats nicht beseitigen: das Unvermdgen liegt selbst bei gleichzeitigem
Behalterbruch in der Nichtverfligbarkeit eines Wirkraumes, in dem das Zink mit den
wassrigen Bader warmeaustauschend und Trockensubstanz anreichernd in Kontakt
treten kann.

Die Schlussigkeit dieser Ablehnung der Notwendigkeit von Ausbreitungsberechnungen hat
schlieB8lich auch zur Entfernung der stdchiometrischen Vorstudien aus dem vorliegenden
Gutachten gefiihrt. Solche ohne reale Basis ausgeflihrte Berechnungen pflegen zuweilen ein
Eigenleben im Sinne einer sich selbsterflillenden Prophezeiung zu flihren. Nach dem Motto:
da ist etwas akribisch berechnet worden, also wird es irgendwann einmal eintreten (kdnnen).
Nein: die Bildung von Chlorwasserstoff oder von Chlor kommt in einem industriellen
chemischen Verfahren bei der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG nicht vor und kann
als Auslegungsstorfall zur Bestimmung von Mindestabstanden nicht herangezogen werden.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal klargestellt, dass nicht die bloRe Anwesenheit
eines im Brandfall zur Bildung von in der Storfallverordnung enthaltenen und ihre Pflichten
auslésenden Stoffes auch zur Einordnung des Betriebs als Betriebsbereich in den
Geltungsbereich der Storfallverordnung fiihrt. Die Darstellung des gefahrlichen Stoffes muss
vielmehr in einem industriellen chemischen Verfahren geschehen. Der Brand ist kein solches
industrielles chemisches Verfahren. Ware dies positiv geregelt, miisste beispielsweise fast
jedes Warenhaus in die Storfallverordnung eingeordnet werden, denn gerade beim Brand
unter Sauerstoffmangel in Textil- oder &dhnlichen Warenldgern entsteht ein Mix von
absonderlichen giftigen Verbindungen, die mit den Brandgasen und mit dem kontaminierten
Loschwasser in die Umgebung getragen werden.

25 Veroffentlichte Storfalle beim Umgang mit Zink und Zinkverbindungen

Bei der Suche nach dem Schlagwort »Zink« in den Datenbanken der ZEMA [18] sollten alle
verdffentlichten Ereignisse in Feuerverzinkereien und anderen Betriebsbereichen, in denen
mit Zink und Zinkverbindungen, insbesondere auch mit Zinkchlorid Umgang gepflegt wird,
erschlossen werden. Chronologisch geordnet angezeigt werden:

e 20.10.1991: Im Anhang 3 zum Jahresbericht 1997 und wiederkehren in den folgenden
Jahren wird im tabellarischen Stoffregister der nach Stérfall-Verordnung ab 1980
gemeldeten Ereignisse zum Stoff Zinkoxid eine Explosion am 20.10.1991 mit der
Ereignisnummer 9107 verzeichnet. Es handelte sich genauer um eine Staubexplosion.
Betroffener Anlagenteil war ein Zinkstaubkondensator. In der Anlage gab es einen
Verletzten, der spater an den Unfallfolgen verstarb. Bei Reinigungsarbeiten des
Zinkoxidkondensators (Abklopfen des Warmetauschers mit dem Hammer) ereignete
sich im Innern des Kondensators eine Staubexplosion. Dabei wurden zwei Deckelteile
angehoben. Das aus einer Offnung heraustretende Feuer traf einen Mitarbeiter, der an
den starken Verbrennungen drei Wochen nach dem Unfall verstarb. Als Ursache der
Explosion ist wahrscheinlich ein heilles Nest Zinkstaub anzusehen, welches durch das
Abklopfen in den zwischenzeitlich belifteten Kondensator fiel und eine Staubwolke
gezundet hat. Eine Ubertragbarkeit auf die hier zu untersuchende Abstandssituation ist
offensichtlich nicht gegeben.

e 03.06.2004: An diesem Tag trat ein gemeldeter Brand in einer Konfektionieranlage
ohne Umweltschéden, aber mit Sachschéden in Form von korrosiven Schéaden an den
Anlagenteilen in Hohe von 10.000 EUR auf. Die Zersetzung von Restprodukt in der
Dosierwaage durch die Reaktion von Zinkchloridlésung (entstanden an verzinkten
Rohrstutzen) mit Hydroxylammoniumchlorid war Ausiéser des Storfalls. Die
Brandmeldeanlage wurde ausgeldst. Die Berufsfeuerwehr brauchte keine weiteren

Seite 23 von 31

DEKRA Automobil GmbH, Hanomagstralte 12, D-30449 Hannover



DEKRA 2718/10.16

D DEKRA

551031147

Malnahmen einleiten, da nach kurzer Zeit keine Rauchentwicklung mehr stattfand.
Punktuell erfasster Staub wird (ber leitfahige Kunststoffschlduche, verzinkte
Rohrstutzen, Reduzierungen und Rohrleitungen zu einer im Nebenraum stehenden
Absauganiage gefiihrt. Die Rohrleitung war in Strdmungsrichtung leicht ansteigend
verlegt. Wahrend des Saugbetriebes bildete sich an der verzinkten Rohrinnenwandung
durch Kondenswasser und staubférmiges Hydroxylammoniumchlorid eine wéssrige
Zinkchloridiésung, die durch die Luftstrdmung Richtung Filter getrieben wird. Nach
Abschalten der Aspiration lief die Fllssigkeit zurlick und sammelte sich an tiefer
liegenden Stellen der Rohrleitung. Sind alle Reservoirs aufgefilllt, tritt zwangslaufig
Uberschussfliissigkeit an den Absaugstellen aus. Um Anfahrprobleme zu vermeiden
wird die Dosierwaage zum Schichtende nicht leergefahren, die offenen Dosierrinnen,
der Verteilerschuh und der Saugforderer sind mit Produkt befiillt. Uber den
Absaugschlauch oberhalb der Rinnen konnte die Zinkchloridlésung in die mit
Hydroxylammoniumchlorid beftillte Dosierrinne gelangen. Eine Ubertragbarkeit dieses
Storfalls auf die hier zu untersuchende Abstandssituation ist ebenfalls offensichtlich
nicht gegeben, obwohl hier zumindest eine ungezielt entstandene, also nicht gezielt
gehandhabte und wohl auch nicht als geféhrliche Stoffmenge zur Unterwerfung des
Betriebes unter die Pflichten der Storfallverordnung fiihrende Zinkchloridliésung eine
Rolle spielte.

e 14.09.2005: Ein Brand einer elektrolytischen Beschichtungsanlage (Verzinkung) war
ein weiterer bei der Suche angezeigter Storfall. Eine Einsatzkraft wurde dabei verletzt
und Sachschaden ohne Umweltschaden in Hohe von 2.000.000 EUR wurden
verursacht. Auslidser fir das Ereignis war ein Brand an einer Stromrolle, vermutlich auf
Entstehung eines Lichtbogens durch verstarkten Abrieb von Bronzebiirsten fiir die
Stromiibertragung zuriickzufiihren. Bei dem Verzinkungsvorgang kommt es an der
Kathode zu einer Reduktion von Zinkionen zu metallischem Zink, wobei grundsétzlich
in geringem Umfang als Nebenreaktion eine Reduktion von Wasserstoffionen zu
molekularen Wasserstoff erfolgt. Der zunachst kleine Brand an der Stromrolle wurde
bemerkt. Ein Mitarbeiter versuchte daraufhin den Brand an der Stromrolle mit einem
Handfeuerldscher zu bekdmpfen, bekam in jedoch nicht unter Kontrolle. Ein weiterer
Mitarbeiter begab sich zum Leitstand und schaltete die Anlage {iber den Not-Aus-
Schalter komplett ab. Dabei wurde auch der Ventilator der Absaugleitung abgeschaltet.
Da sich in der Elektrolysezelle noch weiter Wasserstoff bildete, Uberschritt die
Konzentration in der Absaugleitung die untere Explosionsgrenze, da keine
ausreichende Verdiinnung des Gasgemisches mehr erfolgte. Da auch dieser Storfall
offensichtlich keinen Beitrag zur hier anstehenden Untersuchung leistet, wird auf die
weitere Schilderung verzichtet.

e 19.03.2008: An diesem Tag bildeten sich freiwerde Stickoxide in einem
Galvanikbetrieb. Der Schaden bestand in der Auslosung der Einlieferung von 49
Personen fir 24 h zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Eine Pumpe im
Rohrleitungssystem einer Abwasserbehandlungsanlage hatte versagt. Hierdurch
wurde Salpetersdure in den Auffangraum freigesetzt. In diesem waren nicht
bestimmungsgemaf 4 verzinkte Stahlkorbe (Gitterboxen) abgestellt. Durch Kontakt der
freigesetzten Salpetersdure mit dem Metall der verzinkten Gitterkdrbe entstanden
nitrose Gase. Eine Meldepflicht aufgrund der Bildung von Stoffen nach Anhang |
Storfall-Verordnung wére nur dann zu fordern, wenn dies bei einem industriellen
chemischen Verfahren erfolgen wiirde, was aber hier nicht der Fall ist. Das Ereignis
wurde in Abstimmung mit dem zustandigen Regierungsprasidium von der Firma
dennoch gemeldet und aufgrund der stationdren Beobachtung von 49 Mitarbeitern
unter Anhang VI, Teil 1 Ziffer 2e eingestuft. Eine Ubertragbarkeit auf die hier
untersuchte Abstandssituation ist nicht gegeben.
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e 12.05.2009: Durch den Brand in einem Galvanikgebdude mit einer Handgalvanik,
einem Zinkautomaten und einem Buntmetallautomaten wurden drei Einsatzkrafte
verletzt und 12 Mio. EUR Schaden ausgeltst. Vor Eintritt des Ereignisses lief der
Normalbetrieb. Die B&der wurden bis auf wenige Ausnahmen bei Raumtemperatur
betrieben. Der Brand ist durch die Bildung eines Warmestaus durch partielle Erhitzung
eines Starkstromkabels in einem schlecht durchliifteten Kabelkanal entstanden.
Insgesamt gab es eine Reihe von Einzelursachen, die erst im Zusammenwirken die
Aufklarung der Brandentstehung und -ausbreitung ermdglichten. Eine
Brandverursachung durch brennbare Fliissigkeiten (Losungsmittel fir Befettung) ist
auszuschliefien. Ein Kurzschluss oder der Ausfall oder Defekt eines Anlagenteils lag
ebenfalls nicht vor, weshalb die Anlagensteuerung auch keine Moglichkeit hatte,
regelnd einzugreifen. Die Brandausbreitung wurde durch die baulichen Gegebenheiten
beférdert (Art der Zuluftfiihrung, vorhandene Kabeldurchfiihrungen, unvermeidliche
Brandlasten in Form von Kunststoffwannen und Rohrleitungen, Kabelkanalen und GfK-
Laufrosten, Bitumeneindeckung des Daches, die durch austretende Brandgase
geschmolzen wurde und zur Ausbreitung von brennendem Bitumen fiihrte). Vorerst
wurde heller Dampf aus dem Bereich des Zinkbades bemerkt, danach dunkler Rauch.
Der Brand breitete sich danach sehr schnell aus. Bei der Brandbekdmpfung sind
unerwartet hohe Mengen an Ldschwasser angefallen, die nicht vollstdndig
zuruckgehalten werden konnten. Teile des Loschwassers aus dem Innenbereich der
Galvanik sind Uber einen versiegelten Boden in zwei Sickerschachte gelaufen. Der
unversiegelte Boden im Bereich der Sickerschachte war nachweislich mit
galvaniktypischen Stoffen verunreinigt. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass
Uber die Versickerungsschachte ein sukzessiver Schadstoffeintrag in das
Grundwasser erfolgt. Der Boden im Bereich der Schichte wurde daher ausgehoben
und als gefahrlicher Abfall entsorgt. Die Versickerungsschachte wurden nach dem
Aushub wasserdicht verschlossen. Es wird angenommen, dass eine vereinzelt
auftretende Erhdhung der Ubergangswiderstinde zu einer ungleichméaRigen
Verteilung des Anlagenstromes auf die vorhandenen Starkstromkabel und zur
partiellen Erhitzung eines Kabels fiihrte. Zuséatzlich zu der in der Kabeltrasse
angestauten Warme kam es durch bauliche Gegebenheiten (u. a. nahe gelegene
HeilRwasserrohre) zu einem weiteren Warmeeintrag. Eine Ubertragbarkeit auf die hier
zu untersuchende Situation wird nicht gesehen.

e 24.06.2010: Gegen 10.30 Uhr kam es in der Produktlinie zur Herstellung von
Zinkdialkyldithiophosphat, an einer Bruchstelle eines Glasbehélters, zu einer
Schwefelwasserstoff-Freisetzung. Dieser Austritt fliihrte zu einer vorlibergehenden
gesundheitlichen Beeintrachtigung eines Mitarbeiters. Der betroffene Mitarbeiter
konnte kurzfristig aus dem Gefahrenbereich geborgen werden und nach mehrstiindiger
Beobachtung in einem Krankenhaus aus diesem entlassen werden. Ein Mitarbeiter
habe einen Hahn am Reaktor gedffnet (iber den Schwefelwasserstoffhaltige Briiden
unter leichtem Uberdruck in einen defekten Glasbehalter geleitet wurden. Die Briiden
traten dann an einer Bruchstelle des Glasbehdlters in den Raum aus. Befragungen
ergaben, dass die Vakuum-Destillations-Steuerung unsachgeman erfolgte. Es ist
davon auszugehen, dass ein manueller Eingriff in die Chargenfihrung zur
Beschleunigung des Prozessablaufs erfolgt ist. Auch von diesem Storfall ist kein
Ubertragungsweg auf die hier untersuchte Situation erkennbar.

Gemessen an dem geringen Nutzeffekt sind die 6 bei der Recherche formal aufgefallenen
Storfélle, weil sie in irgendeinem Zusammenhang zu Zink oder zu Zinkverbindungen standen,
moglicherweise zu ausfuhrlich dargestellt worden. Das eindeutige Ergebnis sollte aber
unterstrichen werden: In der nach Verdffentlichungen der ZEMA [18] auswertbaren
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Vergangenheit ist kein Storfall aufgefiihrt, bei dem durch Zinkchlorid eine die
Betriebsbereichsgrenzen lberschreitende Wirkung aufgetreten ist.

2.6 Abstandsflachen

Bei den raumbedeutsamen Planungen zur Entwicklung des ehemaligen Zwieback-Brandt-
Gelandes sind in Anlehnung an § 50 BImSchG [2] schadliche Umwelteinwirkungen und Effekte
von schweren Unféllen (gemeint sind Storfélle) aus der Zuordnung der dafiir vorgesehenen
Flachen so weit wie mdglich zu vermeiden. Nun haben die Fldchen

» des Donators (in dem Auftrag zu diesem Gutachten wird dem Betriebsbereich Voigt &
Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG die Rolle des Donators vorerst zu Recht oder auch
zu Unrecht unterstellt)

e und des Akzeptors (in diesem Gutachten ist der Akzeptor das mit den Beschreibungen
des Schutzobjekts in § 50 BImSchG [2] Ubereinstimme Vorhaben der HD Investitions
und Verwaltungs GmbH)

ihre gegenseitige rdumliche Zuordnung schon erfahren. Nun gilt es also festzustellen, ob diese
raumliche Zuordnung, ihr gegenseitiger Abstand, auch die hier ablaufenden Prozesse tragt.

Der Geb&udeabstand zwischen dem am weitesten dem ehemaligen Zwieback-Brandt-
Gelande zugewandten Gebaude der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG und dem
derzeitigen Gebdude der aus Zwieback-Brandt-Zeiten stammenden Ennepe-Ufer-Bebauung
betragt zwischen 20 und 22 m. Von einer zukiinftigen VergroRerung des Abstands kann bisher
nicht realistisch ausgegangen werden, denn

e die Zentrale der Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG deutet in ihrem aktuellen
Geschaftsbericht [1] den auch baulichen Ausbau des wirtschaftlich erfolgreichen
Standortes der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG an, was eher fiir eine
Verdichtung statt fur eine Lockerung spricht;

e die wirtschaftiche Nutzung der auf dem ehemaligen Zwieback-Brandt-Geldnde
geplanten Gebdudeensemble vertragen sich schlecht mit einer Betreten-Verboten-
Zone aus Griinden zu befirchtender Einwirkungen giftiger Gase — selbst wenn das
vom Planer diskutierte oder vorgeschlagene Abriicken von Versammlungsstatten oder
Daueraufenthaltsbereichen von der unmittelbaren Uferzone noch als akzeptabel und
hinnehmbar erscheinen mag.

Wie dramatisch die Situation der Flachenzuordnung fiir das Vorhaben bei Existenz eines
giftigen Gase in Storfall-Mengen und -konzentrationen ware, wird beim Blick auf die
Achtungsabstandsempfehlungen fiir die Bauleitplanung ohne Detailkenntnisse in Anhang 1
zum Leitfaden KAS 18 [14] deutlich: die Achtungsabstinde beim Umgang mit Chlorwasserstoff
liegen bei 1411 m, mit Chlor bei 1343 m. Selbst wenn bertlicksichtigt wird, dass der HCI-
Abstand hier als zu groft angenommen zu gelten hat und eine Reduzierung erfahren muss',
weil fir seine Festlegung das hier nicht zutreffende Vorliegen des gefahrlichen Stoffes als
Druckgas angenommen wurde, betragen die in erster Naherung ermittelten Werte ein
Vielfaches von dem zwischen dem Wirkbereich der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co.
KG und dem ehemaligen Zwieback-Brandt-Geldnde als gegeben annehmbaren Abstand.
Auch die Chancen einer Besserung durch detaillierte Nachrechnungen sind gering.

4 Der bestehende Widersinn wird beim Vergleich der ERPG-2-Werte fiir Chlor = 3 ppm und fiir Chilor-
wasserstoff = 20 ppm in Anhang 2 zu KAS 18 [14] deutlich: vom danach deutlich mehr gefahrlichen
Stoff Chlor muss ein geringerer Abstand als zum weniger gefdhrlichen Stoff Chlorwasserstoff
eingehalten werden — das gilt eben nur, wenn die Druckgasanwendung zum Ausgleich eine starkere
Quellergiebigkeit bedingt.
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Ausbreitungsrechnungen kdnnen mit Anspruch auf Seriositat nur flir Aufschlagpunkte jenseits
von 100 m Abstand von der Schadstoffquelle durchgefiihrt werden.

Aber nicht nur aus diesem Grund sind Ausbreitungsrechnungen am hier vorliegenden Objekt
vergeblich. Die im Vergleich mit der Héhe der gegenwartig und auch zukiinftig das Terrain
einfassenden Hochbauten fiihrt nédmlich unabhangig von Windrichtung und Windstérke
zwischen ihnen zu einem Kessel mit ausgeglichenem Konzentrationsprofil. Daraus folgt die
annahernd gleiche Qualitat der Atemiuft in absoluter Quellndhe im Betriebsbereich der oberen
Klasse Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG und jenseits der Ennepe vor den dortigen
Hochbauten. Der Grund fir dieses Phanomen liegt im AbreiRen der Windstrémung an der
Dachkante der vom Wind zuerst angestromten Hochbauten. Der Hauptwindrichtung
entsprechend werden das die Hallen der Feuerverzinkung sein, kdnnen aber auch zukiinftige
Hochbauten des Vorhabens auf ehemals Zwieback-Brandt werden. Nach dem
Windstromungsabriss gelingt keine rasche Wiederanndherung an das Planum. Die Folge ist
die geringere als von der Geschwindigkeit der ungestorten Strémung zu erwartende Spiilung
des Kessels. Selbst die Ausbreitung von Iuftgetragenen Schadstoffen gegen die herrschende
Windrichtung kann im Kessel beobachtet werden. Die Vorgéange sind einer Berechnung nicht
zuganglich. Hier helfen nur Messungen am Objekt oder an Modellen. Die ungeheure
parametrische Empfindlichkeit solcher Objekte und deren Modelle liefert dabei regelmafig nur
flr den Augenblick glltige Erkenntnisse, um die sich reale Storfalle nicht zu kimmern pflegen.
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3 Sachverstindige Wertung

Die beiden im Text aufgefuhrten Beispicle der Erzeugung oder Freisetzung von
Chlorwasserstoff durch Einwirkung von starken Sduren auf Chloride wie auf das hier
gehandhabte Zinkchlorid aber ebenso auf Kochsalz und die Entstehung von extrem
gesundheitsgefahrdenden Komponenten der Rauchgase beim Brand mit der Beteiligung von
Stoffen, die nicht der Ausldsung von Stoérfallen verdachtigt werden, zeigt die Komplexitat der
Beantwortung der hier gestellten Frage: Kann de facto und de jure aus von der aus Griinden
der Handhabung des umwelt- und gewassergefiahrdenden Stoffes Zinkchlorid einen
Betriebsbereich der oberen Klasse bildenden Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG ein
Storfall, der seinen Ursprung in einem Brand oder in der Brandiéschung mit Beteiligung dieses
selbst nicht brennbaren Zinkchlorids hat und von dem Wirkungen auf das Nachbargrundstiick
ausgehen, als Auslegungsstorfall entstehen? Von der verneinenden oder bejahenden Antwort
auf diese Frage hédngt es ab, ob das von der HD Investitions und Verwaltungs GmbH
angestrebte Vorhaben auf dem ehemaligen Zwieback-Brandt-Gelande rechtmanig verwirklicht
werden kann oder nicht.

Gemessen an den Erfahrungen, die bei mehreren sicherheitstechnischen und
wasserrechtlichen Prifungen insbesondere in galvanotechnischen Anlagen und Beizanlagen
gesammelt wurden, hinterlie® die nach Durchsicht des Sicherheitsberichtes absolvierte
Betriebsbegehung einen auflerordentlich guten Eindruck hinsichtlich der Sicherheit,
Unfallverhttung und Stoérfallvorsorge. Jegliche Anzeichen berechtigt anzubringender Kritik
fehlten. Diese fur das Vorhaben beruhigende Einschatzung kann jedoch keinen essentiellen
Beitrag zur Richtung der Antwort auf die gestellte Frage liefern.

Der gefahrliche Stoff Zinkchlorid, der wegen seiner von der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH
& Co. KG gehandhabten Mengen oberhalb der Mengenschwellen fiir die Grundpflichten und
erst recht der oberen Klasse zur Einordnung des Betriebsbereiches in den Geltungsbereich
der Storfallverordnung fihrt, ist nicht in der Lage, seine Gefahrenwirkung unmittelbar Uber die
Ennepe hinweg auf den benachbarten Standort zu Uibertragen. Dazu bediirfte es vorher der
Umwandlung eines Teils des Zinkchlorids in die luftgetragenen Stoffe Chlorwasserstoff oder
in Chlor.

Mit seinem vor mehr als einhundert Jahren erschienen Handbuch der Metallhittenkunde
vermag allein Schnabel [30] eine von den modernen Verdffentlichungen durch deren fehlende
Eindeutigkeit zur konkreten Quelle des Chlorwasserstoffs verursachte Unsicherheit zu
beseitigen. Mit dieser Klarstellung ist gleichzeitig eine Last fir die erfolgreiche Abwicklung des
anstehenden Projekts abgetragen: Wenn die Quellen des sich ggf. rasch und Gber weite
Strecken ausbreitenden giftigen Chlorwasserstoffs die Lageranlagen des als Feststoff
angelieferten Einsatzstoffes oder des zur Abholung bereit gehaltenen Abfalls gewesen waren,
héatten besondere brandschutztechnische Vorkehrungen baulicher Art, die Gewahrleistung von
Brandlastarmut in den Lageranlagen, automatische L&schtechnik und/oder Aufteilung und
Vereinzelung der Einheiten die Brandwarmeeinwirkung auf den selbst nicht brennbaren
Feststoff bis zum an Sicherheit grenzenden Ausschluss eines derartigen Storfallscenarios
verhindern kénnen, ohne der Anlagenbeschaffenheit und der Betriebsflihrung unzumutbare
Lasten aufzublrden. Nach wertender Kenntnisnahme der hier zitierten Passage steht jedoch
fest: Quelle des in den Sicherheitsdatenblattern von Zinkchlorid erwahnten giftigen
Chiorwasserstoffs im Brandfall kann nicht der gelagerte wasser- und hydratfreie
Zinkchloridvorrat sein. Daflir kommen nur spezielle Zubereitungen aus diesem wasserfreiem
Zinkchlorid und Wasser oder aus Rickstanden durch Sieden oder Verdunstung verfliichtigter
Wirkbadinhalte in Frage. Fir die Zubereitung solcher Substrate gibt es seitens der Voigt &
Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG weder ein veranlassendes Motiv noch
verfahrenstechnische apparative Voraussetzung. Der daflir nétige Prozess ist insbesondere
auch nicht teil eines industriellen chemischen Verfahrens.
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Flr die Bestimmung von Achtungsabstdnden und fiir Ausbreitungsrechnungen nach § 50
BImSchG [2] oder Leitfaden KAS 18 [14] fehlen damit die Voraussetzungen in Form a) eines
sich mit der Luftstrdmung ausbreitenden Stoffes und selbst bei Annahme des in den
Sicherheitsdatenblattern von Zinkchlorid genannten Chlorwasserstoffs als den sich
ausbreitenden Stoffes fehlt noch b) eine tragfahigen Bildungs- oder Freisetzungshypothese
dieses Stoffes in einer die Ausbreitung stiitzenden Quellstérke. Waren diese Bedingungen
jedoch als erfiillt anzunehmen (wofiir keine belastbaren Annahmen erkennbar sind), erlibrigte
sich dennoch bei der vorhandenen engen Nachbarschaft die rechnerische
Ausbreitungsbetrachtung: Fur die Freisetzung relevante Regionen des dann als Donator der
Gefahr anzusehenden Betriebsbereiches Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG und ihm
zugewandte Regionen des ehemaligen Zwieback-Brandt-Geldndes wirden dann bei
bestimmten, aber mathematisch schwer konkret zu beschreibenden und vorauszusagenden,
aber keinesfalls wegen Seltenheit zu vernachlassigenden Witterungsbedingungen ein
gemeinsames Luftvolumensegment mit ausgeglichenen Schadstoffkonzentrationen. Durch
den Kessel zwischen den Hochbauten wiirden im Betriebsbereich der oberen Klasse und im
neu erschlossenen ehemaligen Zwieback-Brandt-Geldnde &hnlich wie in einem Rihrkessel
oder in einer Waschmaschine an allen Orten die gleichen und lange anhaltenden Bedingungen
herrschen, sogar lokale Stromungen mit einem gegen die ungestorte Windstromung
orientierten Richtungssinn auftreten. Die Freisetzung von gefahrlichen Stoffen der
Stérfallverordnungs-Gefahrenkategorie 1.1 H Gesundheitsgefahren an irgendeinem Ort
innerhalb dieses Rihrkessels hatte schon vor dem unnétigen Anstellen von
Ausbreitungsbetrachtungen eine Schalterfunktion: die storfallmaRige Freisetzung von
Chlorwasserstoff oder Chlor in einem industriellen chemischen Verfahren wiirde das Vorhaben
verhindern, das bisher als richtig festzustellende Nichtfreisetzen setzt dem Vorhaben keine
Widersténde oder Lasten entgegen.

Diesen moglichen Umstand, aus dem sich kein Mindestabstand um einen Betriebsbereich,
hier sogar um einen Betriebsbereich der oberen Klasse, ergeben kann, beriicksichtigen auch
die bei der Umsetzung der Anforderungen von § 50 BImSchG an Relevanz gewonnenen
Regeln Leitfaden KAS 18 [14] und Arbeitshilfe KAS 32 [15]. Leitfaden KAS 18 beriicksichtigt
nur

e toxische Gefahren,
e Gefahren durch Warmestrahlung und
e Gefahren durch Explosionen

bzw. Stoffe, die solche Effekte auf die Umgebung ausiiben. Nicht berlicksichtigt werden
hingegen die Stoffe, die

e Umwelt- und Gewassergefahren

ausuben. Diese Weglassung wird vordringlich erst bemerkt, wenn wie hier im Zusammenhang
mit dem vorliegenden Gutachten, wo ein weggelassener eine dominierende Rolle spielt, nach
der Wirdigung dieser Stoffe, die bei der Wahrung der Schutzgiter des BImSchG [2] auch eine
Rolle spielen, gesucht wird. Dazu hat es Jahre spéter bei der Bearbeitung von Arbeitshilfe KAS
32, insbesondere des dortigen Beispiels 6, moglicherweise eine Kontroverse gegeben.
Zumindest hangt der Arbeitshilfe im Anhang 1 ein Minderheitenvotum einiger KAS-Mitglieder
an, welches sich unter anderem dezidiert gegen einen Abstand von Om um einen
Betriebsbereich — welcher Art dieser sein oder eben nicht sein soll, wird leider nicht mitgeteilt
—wendet. Von einem Null-Meter-Abstand kann hier jedoch nicht gesprochen werden. Der nicht
Uberbaute und offenkundig hier auch nicht stark kinstlich trassierte Flusslauf der Ennepe
zwischen Betriebsbereich und ehemaligem Zwieback-Brandt-Gelande sorgt fir eine
nachhaltige natlrliche Barriere.
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4 Zusammenfassung

Die Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG betreibt in der Nachbarschaft des ehemaligen
Zwieback-Brandt-Standortes in Hagen Anlagen zum Feuerverzinken von Stahlteilen. Dabei
wird mit umweltgefahrlichem und stark wassergefahrdendem Zinkchlorid umgegangen, in dem
es

in wasserfreier Form als Einsatzstoff bezogen und gelagert,
zur Zubereitung von flissigem Flussmittel fir die Fertigung geldst und
beim Entzinken von Stahlteile mit fehlerhaften Zinklberziigen sowie von
Verzinkungsvorrichtungen auch hergestellt und danach
e als Abfall gelagert wird.

Eigenschaften und Mengen des Zinkchlorids und weiterer Stoffe bedingen geman
Storfallverordnung [6] die Einordnung des Standortes als Betriebsbereich der oberen Klasse.

Beide Standorte werden durch den Flussverlauf der Ennepe voneinander getrennt. Der
derzeitige minimale Geb&dudeabstand von Hochbauten beiderseits des Flusses betragt nur 20
bis 35 m, wird sich aber durch Zuriickverlegung der Bebauung des ehemaligen Zwieback-
Brandt-Gelandes vergroflern. Hier plant die HD Investitions und Verwaltungs GmbH,
Auftraggeberin des vorliegenden Gutachtens, die Errichtung von Hochbauten fir
Einzelhandelsbetriebe, Gastronomie, Arztpraxen (Gesundheitszentrum), Wohnungen und
Biros.

Der die Pflichten der Stérfallverordnung und somit in besonderer Weise die Wahrung der
Schutzguter des BImSchG [2] veranlassende gefahrliche Stoff Zinkchlorid ist noch vor zwanzig
Jahren als vergleichsweise harmlos, namlich als nur schwach wassergefédhrdender Stoff und
nicht als gefdhrlicher Stoff nach der seinerzeit geltenden Stérfallverordnung eingestuft
gewesen. Im Laufe der Zeit ist Zinkchlorid zu einem stark wassergefahrdenden und bei
entsprechenden Mengen auch zu einem Pflichten der Stérfallverordnung auslésenden Stoff
geworden. Seine Mengenschwellen sind jlingst auf weniger als die Hélfte des vormaligen
Wertes abgesenkt worden, was seine zugenommene Storfallrelevanz erhéht hat. Insofern war
es notwendig, das auf dem ehemaligen Zwieback-Brandt-Gelédnde geplante Vorhaben mit
einer Sicherheitsbetrachtung des benachbarten Betricbes mit Anwendung der
Feuerverzinkung und Einsatz von Zinkchlorid zu begleiten. Die Betrachtung liefert keine
Anhaltspunkte fur die akut gefahrliche Wirkung eines von der Voigt & Schweitzer Hagen GmbH
& Co. KG ausgehenden Storfalls auf die benachbarte Flache des geplanten Vorhabens der
HD Investitions und Verwaltungs GmbH.

Insbesondere wird ein Stoérfall durch Ausbreitung von aus dem vorhandenen Zinkchlorid
ausgetriebenen Chlorwasserstoff durch

e Lagerung und Verwendung von trockenem, nicht hydratisiertem Zinkchlorid, aus dem
in dieser Modifikation kein Chlorwasserstoff ausgetrieben werden kann;

e relevanten Wasseriberschuss in der Zubereitung des Zinkchlorid enthaltenden
Flussmittels (vor Uberfiilhrung in eine zur Chlorwasserstoffbildung aus dem
verbleibenden Feststoffrest fahige Modifikation miisste dieser Wasseriiberschuss erst
mit hohem Energieaufwand und allerdings nicht vorhandener, also erst zu schaffender
apparativer Gegebenheit aus der Zubereitung ausgetrieben werden, bevor durch den
Brand das Austreiben von Chlorwasserstoff beginnen kdnnte);

e Nichtanwendung von industriellen chemischen Verfahren mit gezielter oder auch nur
ungezielter Bildung von Chlorwasserstoff

sicher ausgeschlossen.
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Der Betriebsbereich der oberen Klasse Voigt & Schweitzer Hagen GmbH & Co. KG erfiillt als
Betriebsbereich, in dem keine gefahrlichen Stoffe vorhandenen sind, die aufgrund ihrer
Eigenschaften und Mengen bei einer Freisetzung gefahrliche Fernwirkungen auferhalb des
Betriebsgelédndes hervorrufen kénnen, die Bedingungen des Beispiels 6 der Arbeitshilfe KAS
32 [15] — damit gibt es hier keinen Abstandswert aufgrund luftgetragener Schadstoffe oder
Brand- und Explosionsgefahren. Selbst dem KAS 32 als Anhang 1 beigefiigten Minderheits-
votum einiger KAS-Mitglieder, nachdem aus Vorsorgegriinden der Mindestabstand zu einem
Betriebsbereich nicht 0 m sein sollte, wird in der hier bewerteten Situation Rechnung getragen.
Der Verzicht auf Mindestabstandswerte zwischen dem Standort der Voigt & Schweitzer Hagen
GmbH & Co. KG und dem ehemaligen Zwieback-Brandt-Gelande fillt hier insofern besonders
leicht, als durch den zwischen beiden Geldnden verlaufenden Flusslauf der Ennepe ein
natirlicher Abstand besteht, dessen Wirkung durch Zuriicknahme der unmittelbaren
Uferbebauung an der Seite Zwieback-Brandt noch erhdht wird.

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es besteht aus 31
Seiten.

Hannover, 31. Mai 2017

Der DEKRA-Sachversténdige

Dr.-Ing. Peter-C
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Auftraggeber

HD Investitions und Verwaltungs GmbH
EichendorffstraBe 52, 53721 Siegburg

Vorhaben

Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 "Brandt-Gelande"
der Stadt Hagen mit einer Uberplanung des ehemaligen Brandt-Gelandes an der
Enneper StraBe in 58135 Hagen-Haspe sowie dem Neubau von mehreren Einzel-
handelsmarkten, eines Gesundheitszentrums, eines Blro- und Geschéaftshauses
sowie dem Umbau einer bestehenden Werkhalle in ein Restaurant

Stadtebaulicher Entwurf

Architekturburo Eicker
HagedornstraBe 21, 58553 Halver

Aufgabe

Schalltechnische Untersuchung der durch die geplanten Nutzungen und Betriebe
insbesondere durch die angeschlossenen Stellplatze und Ladezonen im Bereich
benachbarter Gebaude mit schutzbedirftigen Nutzungen (vorhandene und ge-
plante Wohn- und Geschaftshduser) zu erwartenden Gerduschimmissionen nach
der DIN 18 005 "Schallschutz im Stadtebau" [1] in Verbindung mit der Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm" [2].

Eine Betrachtung und Beurteilung der durch das Planvorhaben zu erwartenden
Einflisse auf die Gerausche der umliegenden 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
eine Untersuchung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrs- und Anlagen-
gerausche sind keine direkten Bestandteile des vorliegenden Gutachtens. Auf
diese Sachverhalte wird unter den entsprechenden Punkten kurz eingegangen.
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Kurzgefasste Lage- und Situationsbeschreibung

Das Gelande der ehemaligen Brandt-Werke (Zwieback) befindet sich im Ortsteil
Hagen-Haspe und nérdlich der Enneper StraBe, die als BundesstraBe B 7 die
HauptverbindungsstraBe zwischen Hagen und Gevelsberg darstellt.

Im Osten wird das Gelande durch die Wohnbebauungen an der Enneper StraBe,
der NordstraBe und der WesterbauerstraBe begrenzt. Auf der Sldseite und durch
die Enneper StraBe getrennt befinden sich ebenfalls Wohnh&user. Im Norden und
Westen grenzt das Gelande an den Flusslauf der Ennepe an. Im Stdwesten um-
fasst das Gelande die Krefelder StraBe, die als Einfahrt zum Gelédnde genutzt
werden soll. Die WesterbauerstraBe, die bisher eine StichstraBe darstellt, soll da-
gegen nicht als regulare Zufahrt genutzt werden.

Weiter nach Stdwesten anschlieBend befinden sich entlang der Enneper StraBe
und in zweiter Baureihe weitere Wohnhauser. Westlich der Ennepe befindet sich

eine Verzinkerei, siehe hierzu Bild 1 und Anlage 4, Lageplan:

’%b‘b K__-_ldr.-—'-"'" -

Wester-

Bild 1: Topografische Karte aus dem Geodatenportal des Landes Nordrhein-Westfalen [14]
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Das Gelande umfasst eine Flache von ca. 3,2 ha und ist noch mit den ehemaligen
Betriebsgebauden der Firma Brandt bebaut, die seit langeren leer stehen.

Die Gebaude sollen bis auf das an der Enneper StraBBe befindliche Hauptgebaude,
Haus-Nr. 140 a, und eine Werkhalle im westlichen Bereich abgerissen und durch
die Neubauten der geplanten Einzelhandelsmérkte sowie des geplanten Buro- und
Geschaftshauses und die angeschlossenen Pkw-Stellplatze ersetzt werden, siehe

hierzu Bild 2 und Anlage 4, Lageplan:

Bild 2: Luftbild aus dem Geodatenportal des Landes Nordrhein-Westfalen [14]
mit Kennzeichnung der beibehaltenden Gebaude (gelbe Vierecke)

Neben den Stellplatzen ist im Bereich des geplanten Blro- und Geschaftshauses
die Errichtung von 4 Garagen vorgesehen, die aus Sicht des Gerauschimmissi-

onsschutzes als nicht relevant eingestuft werden kénnen.

Die sudlich der Enneper StraBe (B 7) befindlichen ehemaligen Gebaude der Firma
Brandt sollen in einem zweiten Bauabschnitt umgenutzt werden. Hierzu liegt noch
keine abschlieBende Planung vor.
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Die geplanten Nutzungen teilen sich nach der Planung [10, 11] wie folgt auf:

—

Supermarkt (Rewe) mit Backer
Getrankemarkt (am Supermarkt angeschlossen)

N

)
)
3) Lebensmitteldiscountmarkt (Aldi)
4) Drogeriemarkt
5) Bulrogebaude (Geschosse | bis V)
6) Dienstleistungen und Ladenlokale (Erdgeschoss)
7) Gastronomie Werkhalle

8a) Arztpraxen im Gesundheitszentrum
8b) Apotheke, Bistro, Laden im Gesundheitszentrum
8c) Wohnungen im Gesundheitszentrum

-) insgesamt ca. 300 Pkw-Stellplatze
VKF: Verkaufsflache, BGF: Bruttogeschossflache

VKF
VKF
VKF
VKF
BGF
VKF
BGF
Praxen
VKF
BGF

1.800 m?
600 m?
1.200 m2
600 m?
2.025 m2
245 m?
1.000 m2
712 m?
469 m?
2.750 m?

Hinsichtlich der geplanten Einzelhandelsmérkte und die weiteren gewerblichen

Nutzungen wird entsprechend der Planung eine auf den Tageszeitraum von 06.00

bis 22.00 Uhr begrenzte Nutzung zugrunde gelegt.

Fir die geplante Gastronomie in der Werkhalle wird davon ausgegangen, dass

diese auch im Nachtzeitraum nach 22.00 Uhr genutzt wird.

Das zu erwartende Pkw-Aufkommen wird auf Grundlage von Untersuchungen der

Planungsgruppe MWM aus Aachen [11] mit ca. 2.000 Pkw zuziglich ca. 400 Pkw

fir die Gastronomie pro Tag berticksichtigt. Hinzu kommen die Anlieferungen der

geplanten Nutzungen mittels Lkw, die wie folgt berticksichtigt werden:

—

Supermarkt (Rewe) mit Backer

)
2) Getrankemarkt (am Supermarkt angeschlossen)
3) Lebensmitteldiscountmarkt (Aldi)
4) Drogeriemarkt
5) Blrogebaude (Geschosse | bis V)
6) Dienstleistungen und Ladenlokale (Erdgeschoss)
7) Gastronomie Werkhalle

8a) Arztpraxen im Gesundheitszentrum
8b) Apotheke, Bistro, Ldden im Gesundheitszentrum
8c) Wohnungen im Gesundheitszentrum

11 Anlieferungen pro Tag

2
7
2

OGN

Der Anlieferbereich der Markte soll mit einer Sichtschutzwand umgeben werden.



ING.-BURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ

Buchholz - Erbau-Rdéschel - Horstmann Sachverstandige PartG 58093 Hagen

Seite 7 Bearb.-Nr. 15/276

Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

Als maBgebliche Immissionsorte werden folgende zu den geplanten Nutzungen
nachstbenachbarte vorhandene und geplante Wohn- und Geschéaftshduser ge-

wahlt:

A) Wohnhaus WesterbauerstraB3e 23 Sldseite Obergeschoss
B) Wohnhaus Enneper StraBe 121 Nordseite "

C) Wohnhaus Enneper StraB3e 154 Nordseite "

D) Wohnhaus Enneper StraBe 158a Sldostseite "

)  Wohnhaus An der Hitte 22 Sldseite "
F) gepl. Gesundheitszentrum (Wohnungen) West- und Nordseite "
G) gepl. Biro- und Geschaftshaus (Biros) Ost- und Nordseite "

Im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 [13] (Brandt-
Gelande) der Stadt Hagen werden das Brandt-Gelande und das direkte Umfeld als
Mischgebiet (Ml) nach § 6 der BauNVO [3] eingestuft.

Far Mischgebiete (MI) gelten nach TA Larm [2] Nummer 6.1.c) folgende an den

Immissionsorten einzuhaltende Immissionsrichtwerte (IRW):

Immissionsrichtwerte: tags  06.00 bis 22.00 Uhr IRW =60 dB(A)
nachts 22.00 bis 06.00 Uhr IRW =45 dB(A)

Als Beurteilungszeit fir den Tageszeitraum gilt nach TA Larm [2] Nr. 6.4 der Zeit-
raum von 06.00 bis 22.00 Uhr mit einer Beurteilungszeit von T, = 16 Stunden. Als
Nachtzeitraum gilt der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr mit einer Beurteilungszeit
von T, = 1 Stunde, bei der die "lauteste Nachtstunde" herangezogen wird.

Des Weiteren sind nach TA Larm [2] Nr. 6.1 auch "kurzzeitig auftretende Spitzen-
schallpegel" zu betrachten und zu beurteilen, die

den Tages-Immissionsrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) und

den Nacht-Immissionsrichtwert um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten darfen.
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Gerauschemissionen

Kunden-Pkw

Die Berechnung der Gerauschemissionen der Stellplatze erfolgt gemaR der Park-
platzlarmstudie [4]. Als Berechnungsverfahren wird auf Grund der relativ geringen
Abstande der Immissionsorte zu den Fahrwegen das getrennte Verfahren nach
Abschnitt 8.2.2 angewandt. Die Parkvorgange werden dabei als Flachenschall-
quelle angesehen, von der ein von der Parkplatzart, der Anzahl der Stellplatze (B)
und der Frequentierung (N) abhangiger Schallleistungspegel ausgeht. Eine An-
und eine Abfahrt eines Fahrzeuges stellt dabei jeweils N = 2 Bewegungen dar. Zur
Berechnung wird die Stellplatzflache in drei Bereiche unterteilt.

Bezogen auf den Tageszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr wird von N = 1 Bewe-
gung pro Stellplatz und Stunde ausgegangen. Unter Berlicksichtigung der Anzahl
der Stellplatze von B = 300 entspricht dies bezogen auf die Tages-Beurteilungszeit
von T, = 16 h insgesamt nges = 300 x 16 x 1 = 4800 Bewegungen, wodurch das zu
erwartende Pkw-Aufkommen von 2400 Fahrzeugen abgedeckt wird.

Bezogen auf den Nachtzeitraum ist lediglich die geplante Gastronomie zu berlck-
sichtigen. Fur diese ist als BezugsgrdBe die Netto-Gastraumflache heranzuziehen,
die sich nach der Parkplatzlarmstudie aus der Anzahl der Sitzplatze multipliziert
mit dem Faktor 1,2 m2 ergibt. Hinsichtlich der derzeitigen Planung des Restaurants
[12] mit einer Anzahl von ca. 90 Sitzplatzen im Innenbereich ergibt sich somit eine
Netto-Gastraumflache von NGFI. = 108 m2. Die Anzahl der Bewegungen wird nach
Tabelle 33 der Parkplatzlarmstudie mit N = 0,09 Bewegungen pro BezugsgrdBe
und Stunde entsprechend Gaststatten in GroBstadten bertcksichtigt. Daraus er-
geben sich bezogen auf die Nacht-Beurteilungszeit von T, = 1 h je Nachtstunde
Nges = 108 x 0,09 x 1 = 10 Bewegungen. Bezogen auf die 300 Stellplatze ent-
spricht dies 0,033 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde.

Eine mdgliche Nutzung der Sitzplatze im AuBenbereich des Restaurants wird be-
zogen auf den Nachtzeitraum nicht bericksichtigt.
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Als Parkplatzart wird ein Parkplatz eines Einkaufszentrums mit larmarmen Ein-
kaufswagen bzw. ein Parkplatz an einer Gaststatte berlcksichtigt, fir die sich die
gleichen Zuschlage ergeben.

FUr die drei Stellplatzbereiche ergeben sich nach [4] folgende auf eine Stunde be-

zogene Ausgangswerte:

Tag Nacht
Stellplatze 1 bis 151 (B = 151) N = N = 0,033
Ausgangs-Schallleistungspegel Lwo 63,0 dB(A) 63,0 dB(A)
Zuschlag Parkplatzart Kpa 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)
Zuschlag Taktmaximalverfahren K 4,0 dB(A) 4.0 dB(A)
Zuschlag Anzahl der Bewegungen
pro Stunde Kgy = 10-log(B - N) Ken 21,8 dB(A) 7,0 dB(A)
Gesamt-Schallleistungspegel Lwain 91,8 dB(A) 77,0 dB(A)
Stellpléatze 152 bis 239 (B = 88)
Ausgangs-Schallleistungspegel Lwo 63,0 dB(A) 63,0 dB(A)
Zuschlag Parkplatzart Kpa 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)
Zuschlag Taktmaximalverfahren Ki 4,0 dB(A) 4,0 dB(A)
Zuschlag Anzahl der Bewegungen
pro Stunde Kgy = 10-log(B - N) Ken' 19,4 dB(A) 4,6 dB(A)
Gesamt-Schallleistungspegel Lwain 89,4 dB(A) 74,6 dB(A)
Stellplatze 240 bis 300 (B = 61)
Ausgangs-Schallleistungspegel Lwo 63,0 dB(A) 63,0 dB(A)
Zuschlag Parkplatzart Kpa 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)
Zuschlag Taktmaximalverfahren Ki 4,0 dB(A) 4,0 dB(A)
Zuschlag Anzahl der Bewegungen
pro Stunde Kgy = 10-log(B - N) Ksn 17,9 dB(A) 3,0 dB(A)
Gesamt-Schallleistungspegel Lwain 87,9 dB(A) 73,0 dB(A)

Fir die Pkw-Fahrten auf der Stellplatzanlage werden Fahrstrecke nach den "Richt-
linien flr den Larmschutz an StraBen" [5] berlicksichtigt, die in Linienschallquellen

umgewandelt werden, siehe hierzu auch die Anlagen 1.1 bis 1.8, Ausgangsdaten.
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Lkw-Fahren und -Rangieren

FUr das Fahren der Lkw zu den Lieferzonen und das Rangieren der Lkw wird das
Verfahren nach Abschnitt 8.1.1 des Technischen Berichtes [6] herangezogen.

Nach diesem Verfahren werden die Lkw-Fahrten als Linienschallquellen angese-
hen, von denen ein je nach Anzahl der Lkw, Lange der Fahrstrecke und der Beur-

teilungszeit abhangiger Schallleistungspegel Lwar ausgeht:

Lwar = Lwan' + 10 log(n) + 10 log(l/1 m) - 10 log(T./1 h)
Lwa1n = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fir 1 Lkw
pro Stunde und 1 m Fahrweg, Lwa 1n = 63 dB(A)
n = Anzahl der Lkw einer Leistungsklasse in der Beurteilungszeit T,
I = Lange eines Streckenelementes in m
T, = Beurteilungszeit in h

Zur Berlcksichtigung der Gerausche beim Rangieren werden die Fahrstrecken
dahingehend erweitert, dass in den Rangierzonen verlangerte Fahrstrecken vor-
liegen, wodurch ein Zuschlag von 3 bis 5 dB(A) nach [6] Abschnitt 8.1.2 berilick-
sichtigt wird.

Die Ausgangswerte fir das Fahren der Lkw und die weiteren Gerauschquellen
sind auch auf den Anlagen 1.1 bis 1.8 aufgefiihrt und kénnen dort detailliert ent-

nommen werden.

Die Ausbreitungsberechnung fur das Fahren der Lkw und die weiteren Gerdusch-
quellen erfolgt auf den Anlagen 2.1 bis 2.14, Berechnungsblatter.

Die Anzahl der Lkw-Fahrten und der weiteren Vorgange wird bei der Ermittlung

der Beurteilungspegel berlcksichtigt, siehe hierzu die Anlagen 3.1 bis 3.9.
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Lkw-Abstellen und -Abfahren

Die Berechnung der durch das Abstellen und Abfahren der Lkw auf dem Betriebs-
gelande zu erwartenden Gerauschemissionen erfolgt auf Grund der Art der statt-
findenden Gerdusche, wie Abstellen, Turéffnen und -schlieBen, Starten und
Abfahren, nach dem getrennten Verfahren nach Abschnitt 8.2.2 der Parkplatz-
larmstudie [4]. Die Vorgange werden dabei zu Punktschallquellen zusammenge-
fasst, von denen ein von der Parkplatzart abhangiger Schallleistungspegel
ausgeht. Ein kompletter Vorgang aus Abstellen und Abfahren eines Lkw (B = 1)
stellt dabei N = 2 Bewegungen dar.

Flr zwei Bewegungen ergibt sich damit nach [4] folgender auf eine Stunde bezo-
gener Schallleistungspegel Lwa, 1n:

Lkw-An-/Abfahrten (N = 2)

Ausgangs-Schallleistungspegel Lwo = 63,0 dB(A)
Zuschlag Parkplatzart (Lkw-Autohof) Kpa = 14,0 dB(A)
Zuschlag Taktmaximalverfahren Ki = 3,0 dB(A)
Zuschlag Anzahl der Bewegungen

pro Stunde Kgn = 10 log(B-N) Kan = 3,0 dB(A)
Gesamt-Schallleistungspegel Lwain = 83,0 dB(A)
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Lkw-Entladung

Fir die Entladevorgédnge der Lkw werden auf Grundlage von an vergleichbaren
Einkaufsmarkten und weiteren Nutzungen von uns durchgefihrten Untersuchun-

gen folgende Schallleistungspegel und Einwirkzeiten bericksichtigt:

- Lkw der Einkaufsmarkte Supermarkt, Discounter, Drogeriemarkt
Entladen mittels Handhubwagen bzw. Rollcontainer
an den Rampen der Anlieferzonen

100 dB(A)
30 - 60 min

Schallleistungspegel LwaFTeq

Einwirkzeit je Lkw Te

- Lkw der Nutzungen Dienstleistungen, Gastronomie und Gesundheitszentrum

Entladen von Hand im Bereich der Eingange

95 dB(A)
30 - 60 min

Schallleistungspegel LwaFTeq

Einwirkzeit je Lkw Te

Kihl- und Luftungsanlagen

Fir die Kihl- und Ldftungsanlagen liegen im derzeitigen Planstand noch keine
Detailangaben vor. In Bezug die Kihl- und Liftungsanalgen wird daher davon
ausgegangen, dass diese von vornherein so konzipiert und aufgestellt werden,
dass von diesen keine unzuldssigen Gerausche im Bereich der zu betrachtenden
Immissionsorte auftreten.

Wir empfehlen daher, im AuBenbereich geplante Schallquellen bzw. nach auBen
schallabstrahlende Luftungséffnungen so auszulegen, dass die von diesen im
Bereich der Immissionsorte einwirkenden Gerauschimmissionen (Beurteilungs-
pegel) den Nacht-Immissionsrichtwert um mindestens 10 dB(A) unterschreiten.
Diese Empfehlung ist bei heute Ublichen Kihl- und Liftungsanlagen, z.B. Splitt-
gerate und Liftungsanlagen mit Schalldampfern, ohne besonderen Mehraufwand

umzusetzen.
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Spitzenschallpegel

Als Spitzenschallpegel durch Einzelvorgange werden auf Grundlage der Unter-
suchungen [4] bis [7] folgende maximale Schallleistungspegel berlicksichtigt:

Lkw-Entladen Lwarmax = 115 dB(A)
Lkw-Fahrt (beschleunigt) Lwarmax = 108 dB(A)
Pkw-TrschlieBen und Motorstarten LwaFmax = 97 dB(A)
Pkw-Abfahrt beschleunigt LwaFmax = 92 dB(A)
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Gerauschimmissionen

Mittelungspegel

Zur Berechnung der durch die geplanten Nutzungen an den Immissionsorten zu
erwartenden Gerauschimmissionen wurde das Untersuchungsgebiet auf Grund-
lage der Liegenschaftskarte des Stadtebaulichen Entwurfs [10] und der Deutschen
Grundkarte DGKS5 [14] in ein digitales Gelandemodell Gbertragen.

Die Ausbreitungsberechnungen erfolgen nach der DIN-ISO 9613-2 [8] wie folgt:

Latow) = 10-log 3 100THTOW) - mjt

Lirowy = Lw+ Dc-A

Latow) = @&quivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwind
(DW: Downwind) aller Quellen (Summenpegel)

Lirow)y = &quivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwind
(DW: Downwind) der Einzelquelle

Ly = Schallleistungspegel der Einzelquelle

Dc = Richtwirkungskorrektur

A = Ausbreitungsdampfung zusammengesetzt aus

Agv  Dampfung auf Grund der geometrischen Ausbreitung
Aam Déampfung auf Grund von Luftabsorption

Ay Dampfung auf Grund des Bodeneffekts

Apar  Dampfung auf Grund von Abschirmung

A Dampfung auf Grund von Bewuchs (n.b.)

Anous Dampfung auf Grund von bebautem Gelande (n.b.)
n.b. nicht berlcksichtigt

Schallreflexionen an z.B. Gebauden und Wanden werden durch Spiegelschall-
quellen (Refl) bertcksichtigt. Bei der Berechnung und Beurteilung wird weiterhin

eine meteorologische Korrektur Cnet flr die Langzeitwirkung beriicksichtigt.

Siehe hierzu die Anlagen 2.1 bis 2.5, Ubersicht der Berechnungsergebnisse,

und die Anlagen 2.6 bis 2.12, Detailberechnungen fir Immissionsort E).
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Beurteilungspegel

Zur Beurteilung sind die an den Immissionsorten zu erwartenden Mittelungspegel

auf die Beurteilungszeiten zu beziehen. Darlber hinaus sind verschiedene Korrek-

turen und Zuschlége zu berucksichtigen.

Die Beurteilungspegel L, werden dabei nach folgender Gleichung berechnet:

Cret:

KTZ

K|Z

KRZ

10 IOg[1/Tr Z TE . 100,1(LAeq - Cmet + KT + K| + KR)]

it Zeitkorrektur, Kzeit = 10 log (Te/Ty)

Die Ermittlung der Zeitkorrekturen erfolgt unter Beriicksichtigung der
Anzahl der Vorgange und der Einwirkzeiten auf den Anlagen 3.1 bis 3.9.

meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613 [8], Gl. (6)
Diese Korrektur wurde bei der Ausbreitungsberechnung beriicksichtigt.

Zuschlag far Ton- und Informationshaltigkeit

nach TA L&rm Anhang Nummer 2.5.2/3.3.5

Da die untersuchten Gerausche nicht tonhaltig sind, wird kein Zuschlag Kr
berlcksichtigt.

Zuschlag far Impulshaltigkeit

nach TA Larm Anhang Nummer 2.5.3/3.3.6

Da bei der Ermittlung der Gerduschimmissionen bereits das Taktmaximal-
Verfahren zu Grunde gelegt wurde und somit der Zuschlag fir Impuls-
haltigkeit bereits in den Immissionspegeln enthalten ist (Larteq = Laeq + Ki), ist
ein zusatzlicher Zuschlag K| nicht erforderlich.

Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit

nach TA Larm, Nr. 6.5

Dieser Zuschlag kommt hier auf Grund der Gebietseinstufung als Mischge-
biet (MI) nicht zum Tragen.

Die durch die geplanten Nutzungen sich an den Immissionsorten ergebenden Be-

urteilungspegel (L: 1) sind auf den Anlagen 3.1 bis 3.9 tabellarisch ausgefiihrt und

kénnen dort zusammen mit den Korrekturen und Zuschlagen enthommen werden.
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Zur besseren Ubersicht werden die Beurteilungspegel L, nachfolgend aufgelistet

und mit den an den Immissionsorten geltenden Immissionsrichtwerten verglichen:

Tag Nacht

A) Wohnhaus WesterbauerstralBe 23 L, 54 dB(A) 39 dB(A)
B) Wohnhaus Enneper StraBe 121 L, 55 dB(A) 39 dB(A)
C) Wohnhaus Enneper StraBe 154 L, 51 dB(A) 33 dB(A)
D) Wohnhaus Enneper StraBe 158a L, 53 dB(A) 36 dB(A)
E) Wohnhaus An der Hitte 22 L, 52 dB(A) 24 dB(A)
F1) gepl. Gesundheitszentrum (Wohnungen) L, 60 dB(A) 44 dB(A)
F2) gepl. Gesundheitszentrum (Wohnungen) L, 58 dB(A) 44 dB(A)
G1) gepl. Biro- und Geschéftshaus (Biiros) L, 60 dB(A) 44 dB(A)
G2) gepl. Biro- und Geschéftshaus (Blros) L, 59 dB(A) 44 dB(A)

Immissionsrichtwert IRW 60 dB(A) 45 dB(A)

Die Auflistung zeigt, dass der im Tageszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr geltende
Immissionsrichtwert von IRW-T = 60 dB(A) an allen untersuchten Immissionsorten

eingehalten wird.

Der im Nachtzeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr geltende Immissionsrichtwert von
IRW-N = 45 dB(A) wird ebenfalls an allen Immissionsorten eingehalten.

Bezliglich der Immissionsorte G1) und G2) ist darauf hinzuweisen, dass diese auf
Grund der Nutzung als Blros im Nachtzeitraum keinen erhéhten Schutzanspruch
aufweisen. Bezogen auf diese ist somit auch im Nachtzeitraum der fir den Tages-

zeitraum geltende Immissionsrichtwert von IRW-T = 60 dB(A) maBgeblich.
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Gerauschvorbelastung

Zur abschlieBenden Beurteilung ist die Gesamtbelastung der durch Betriebe bzw.
Anlagen im Sinne der TA Larm auf die Immissionsorte einwirkenden Gerausche
zu ermitteln und diesbezlglich zu prifen, ob eine Gerauschvorbelastung durch
weitere Betriebe bzw. Anlagen im Sinne der TA Larm vorliegt.

Eine maBgebliche Geraduschvorbelastung durch weitere Anlagen bzw. Betriebe
konnte dabei im Rahmen der Untersuchungen nicht festgestellt werden.

Auf eine weitergehende Prifung der Gerauschvorbelastung kann nach Nr. 3.2.1,
6. Absatz, der TA Larm [2] verzichtet werden, wenn die Beurteilungspegel der zu
beurteilenden Anlage, hier der geplanten Nutzungen, die an den Immissionsorten
geltenden Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreiten. Dies ist im
Bereich der Immissionsorte A), C), D) und E) der Fall, so dass bezogen auf diese
eine weitere Untersuchung der Gerauschvorbelastung nicht erforderlich ist.

An den weiteren Immissionsorten werden die geltenden Immissionsrichtwerte
nicht um 6 dB(A), sondern nur um 1 bis 5 dB(A) unterschritten bzw. ausgeschdpft.
Als mdglicher Emittent einer Gerauschvorbelastung kommt die nach Westen hin
anschlieBende Verzinkerei (Fa. Voigt & Schweitzer) in Betracht. Die von dieser im
zulassigen MaBe verursachten Gerdauschemissionen und -immissionen werden
aber durch die vorhandenen Wohnhauser an der StraBe An der Hitte und die
Wohnhauser Enneper StraBe 158a bis 162a (Nordwestseite) bereits dahingehend
begrenzt, dass im Bereich der hier zu betrachtenden Immissionsorte keine mafB-
gebliche Gerauschvorbelastung zu erwarten ist.

Verkehrsgerdusche durch o6ffentliche StraBen, wie der Enneper StraBe (B 7),
gelten dabei nicht als Anlagengerdusche im Sinne der TA Larm und werden ge-
trennt beurteilt, siehe hierzu Ziffer 9.
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Spitzenschallpegel

Durch die geplanten Nutzungen sind an den Immissionsorten folgende Spitzen-
schallpegel zu erwarten, die mit den je nach Beurteilungszeit maximal zulassigen

Werten verglichen werden:

Tag Nacht

A) Wohnhaus WesterbauerstraBBe 23 LAFmax 67 dB(A) 66 dB(A)
B) Wohnhaus Enneper StraBe 121 LAFmax 75 dB(A) 62 dB(A)
C) Wohnhaus Enneper StraBe 154 L AFmax 80 dB(A) 65 dB(A)
D) Wohnhaus Enneper StraBe 158a L AFmax 81 dB(A) 65 dB(A)
E) Wohnhaus An der Hitte 22 L AFmax 72 dB(A) 47 dB(A)
F1) gepl. Gesundheitszentrum (Wohnungen) Larmax 84 dB(A) 66 dB(A)
F2) gepl. Gesundheitszentrum (Wohnungen) Larmax 71 dB(A) 71 dB(A)
G1) gepl. Biro- und Geschéftshaus (Biros)  Larmax 80 dB(A) 69 dB(A)
G2) gepl. Biro- und Geschéftshaus (Biros)  Larmax 75 dB(A) 74 dB(A)

maximal zuldssiger Wert LaFmaxzu 90 dB(A) 65 dB(A)
Siehe hierzu die Anlage 2.13, Ubersicht der Berechnungsergebnisse,
und die Anlage 2.14, Detailberechnungen fir Immissionsort E).

Die Auflistung zeigt, dass der im Tageszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr maximal
zulassige Wert von Larmaxzu = 90 dB(A) an den Immissionsorten eingehalten wird.

Der im Nachtzeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr maximal zulassige Spitzenschall-
pegel von Larmax-u = 65 dB(A) wird dagegen an mehreren Immissionsorten Uber-
schritten. Die Uberschreitungen basieren dabei auf zu geringen Abstanden
zwischen den Stellplatzen und den Immissionsorten. Zur Einhaltung des im
Nachtzeitraum zulassigen Werts ist ein Mindestabstand von s = 15 m erforderlich.
Bezliglich der Immissionsorte G1) und G2) ist darauf hinzuweisen, dass diese auf
Grund der Nutzung als Blrros im Nachtzeitraum keinen erhdhten Schutzanspruch
aufweisen. Bezogen auf diese ist somit auch im Nachtzeitraum der im Tageszeit-
raum zulassige Wert von Larmax.zu = 90 dB(A) maBgeblich.
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SchallschutzmaBnahmen

Bei den Berechnungen wurden folgende SchallschutzmaBnahmen beriicksichtigt:

1)

2)

Begrenzung der Anlieferzeiten auf den Zeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr

Begrenzung der Offnungszeiten auf den Zeitraum von 06.00 bis 21.30 Uhr
Durch die Begrenzung wird sichergestellt, dass im Nachtzeitraum von 22.00

bis 06.00 Uhr keine An- und Abfahrten von Kunden mehr zu erwarten sind.

Ausristung der geplanten Einkaufsmarkte mit gummibereiften (larmarmen)

Einkaufswagen

Einsatz von gerduscharmen L{ftungs- und Kihlanlagen, Aufstellung von

"lauten” Aggregaten innerhalb der Gebaude (z.B. Splittgerate)

Anordnung der fir das geplante Restaurant geplanten Pkw-Stellplatze in ei-
nen Abstand von mindestens s = 15 m gegentber den benachbarten Wohn-
hausern, z.B. Westerbauer StraBe 23, und dem geplanten Gesundheits-

zentrum, in dem Wohnungen geplant sind.

Einhausung der Sammelstellen fiir Einkaufswagen, so dass diese gegeniiber
den benachbarten Wohnhdusern und dem Gesundheitszentrum abgeschirmt

werden

Errichtung einer Sichtschutzwand mit einer Héhe von h = 2,3 m Gber Ter-
rain (z.B. Gabionen) im Bereich der geplanten Warenanlieferung auf der
Nordwestseite der Einkaufsmarkte
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Qualitat der Prognose

Hinsichtlich der "Qualitat der Prognose" ist anzufiihren, dass die angewandten Be-
rechnungsverfahren auf allgemein anerkannte Untersuchungen der Umweltamter

der Bundeslander Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen basieren.

Die von uns durchgefiihrten Untersuchungen in Bezug auf das Entladen der Lkw
beinhalten eine Toleranz von + 1 dB, die vorrangig durch unterschiedlich lange
Zeitrdume zum Entladen der Lkw bedingt wird. Auf Grund der aber ausreichend
lang angesetzten Entladezeiten wird dies kompensiert.

Dartber hinaus wurden fir alle Gerauschquellen die Impulszuschlage K; nach
dem Takt-Maximalverfahren bertcksichtigt. Die Impulshaltigkeit nimmt aber mit
zunehmender Entfernung, wie hier gegentber den Wohnh&usern An der Hitte ab,
da die kurzeitigen Gerauschspitzen immer weniger aus dem Hintergrundgerausch
heraustreten, siehe hierzu die Parkplatzlarmstudie, Abschnitt 8.1, Seite 85, 4. Ab-
satz. Dies wurde in der Parkplatzlarmstudie nicht bertcksichtigt, um das Verfahren
nicht unndétig kompliziert werden zu lassen und als Betrag zu einer "Rechnung auf
der sicheren Seite" gewertet.

Weiterhin fahrt die Anwendung des Takt-Maximalverfahrens zu einer weiteren An-
hebung der rechnerischen Ausgangswerte, da nicht berlcksichtigt wird, dass die
Geréauschspitzen zum Teil nahezu gleichzeitig auftreten und somit in den gleichen
Takt (5 s-Abschnitt) fallen, wodurch die geringere Gerauschspitze nicht mehr zum
Tragen kommt. Dieser Umstand kann durch einen Gleichzeitigkeitsfaktor be-
schrieben werden, der ebenfalls nicht bertcksichtigt wurde. Auch dies fihrt zu
einer "Rechnung auf der sicheren Seite".

Die fir die Immissionsorte ermittelten Gesamt-Immissionspegel von Gerauschen
der geplanten Einkaufsmarkte und der weiteren Nutzungen, die nach der TA Larm
als A-bewertete Mittelungspegel angegeben werden, kénnen daher als gesichert

angesehen werden.
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Gerausche durch an- und abfahrende Kifz
auf offentlichen Verkehrsflachen/StraBen

GemaB TA Larm [2] Nr. 7.4 sind Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgelédnde
sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anla-

ge entstehen, der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den
Ubrigen Anlagengerauschen zu erfassen und zu beurteilen. Dies wurde unter den
Ziffern 7. und 8. entsprechend bertcksichtigt.

Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen in einem
Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick in Gebieten nach
Nummer 6.1 Buchstaben c¢ bis f sollen durch MaBnahmen organisatorischer Art

soweit wie moglich vermindert werden, soweit

a) sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,

b) keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

c) die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
[9] erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.

Hinsichtlich der 6ffentlichen Verkehrsflache ist hier die Enneper StraBe (B 7) zu
berlicksichtigen, Uber die die ErschlieBung des Gelandes erfolgen soll.

Auf Grund des auf der Enneper StraBe (B 7) bereits vorhandenen Verkehrsauf-
kommens von rund 15.000 Kfz/24 h ist hier eine Erhéhung der Verkehrsgerausche
um 3 dB(A), wozu i.d.R. eine Verdopplung des Verkehrsaufkommens erforderlich
ist, nicht zu erwarten. Da somit bereits das Kriterium a) nicht erfallt wird, ist eine
weitere Betrachtung der Verkehrsgerdusche auf der 6ffentlichen Verkehrsflache
nicht erforderlich.
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Zusammenfassende Schlussbemerkungen

Im vorliegenden Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten wurde Rahmen des Vor-
habenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 "Brandt-Gelénde" der Stadt Hagen
untersucht, welche Geréduschimmissionen durch die geplanten Nutzungen des
Brandt-Gelandes, Enneper Strale 140a in 58135 Hagen-Haspe, im Bereich
nachstbenachbarter vorhandener und geplanter Wohn- und Geschéaftshauser zu
erwarten sind. Als Nutzungen wurden dabei vier Einzelhandelsmarkte, ein Biiro-
und Geschéaftsgebaude, ein geplantes Gesundheitszentrum mit Wohnungen und
ein geplantes Restaurant beriicksichtigt.

Die Untersuchungen haben ergeben, dass durch die geplanten Nutzungen unter
Berucksichtigung der SchallschutzmaBnahmen nach Ziffer 8.5 an den benachbar-
ten vorhandenen und geplanten Wohn- und Geschéftshausern die dort geltenden

Immissionsrichtwerte eingehalten werden.

Unter Berucksichtigung der SchallschutzmaBnahmen nach Ziffer 8.5 ist die ge-
plante Nutzung des Brandt-Gelandes somit aus Sicht des Gerdusch-

Immissionsschutzes maéglich.
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.1 zum
Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
Parkplatzlarmstudie (3) Ausgangsdaten
PRKLO001 |Bezeichnung SP 001-151 Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Pkw-Stellplatze Lw (Tag) /dB(A) 91,8
Knotenzahl 79 Lw (Nacht) /dB(A) 77,0
Lange /m 637,77 Lw" (Tag) /dB(A) 54,6
Lange /m (2D) 637,77 Lw" (Nacht) /dB(A) 39,8
Flache /m? 5237,60 Konstante Héhe /m 0,0
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Parkplatz Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)
Modus Sonderfall (getrennt)
Kpa /dB 3,0
Ki* /dB 4,0
Oberflache nicht geriffelter Gussasphalt
B 151,0
f 1,0
N (Tag) 1,0
N (Nacht) 0,03
PRKL002 |Bezeichnung SP 152-239 Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Pkw-Stellplatze Lw (Tag) /dB(A) 89,4
Knotenzahl 23 Lw (Nacht) /dB(A) 74,6
Lange /m 213,40 Lw" (Tag) /dB(A) 56,2
Lange /m (2D) 213,40 Lw" (Nacht) /dB(A) 41,4
Flache /m2 2116,12 Konstante Hohe /m 0,0
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Parkplatz Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)
Modus Sonderfall (getrennt)
Kpa /dB 3,0
Ki* /dB 4,0
Oberflache nicht geriffelter Gussasphalt
B 88,0
f 1,0
N (Tag) 1,0
N (Nacht) 0,03
PRKLO003 |Bezeichnung SP 240-300 Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Pkw-Stellplatze Lw (Tag) /dB(A) 87,9
Knotenzahl 70 Lw (Nacht) /dB(A) 73,0
Lange /m 486,09 Lw" (Tag) /dB(A) 53,8
Lange /m (2D) 486,09 Lw" (Nacht) /dB(A) 39,0
Flache /m2 2520,21 Konstante Hohe /m 0,0
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Parkplatz Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)
Modus Sonderfall (getrennt)
Kpa /dB 3,0
Ki* /dB 4,0
Oberflache nicht geriffelter Gussasphalt
B 61,0
f 1,0
N (Tag) 1,0
N (Nacht) 0,03
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.2 zum
Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
StraBe /RLS-90 (3) Ausgangsdaten Pkw-Fahren (Ermittlung Lm,E)
STRb001 |Bezeichnung Pkw-Fahrten 001-151 Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Gruppe 0 Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,0
Knotenzahl 63 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,0
Lange /m 342,43 d/m(Emissionslinie) 0,0
Lénge /m (2D) 342,43 StraBenoberflache Nicht geriffelter Gussasphalt
Flache /m?
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p/% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,0 151,0 0,0 30,0 30,0 59,1 50,3
Nacht 0,0 5,0 0,0 30,0 30,0 443 35,5
STRb002 |Bezeichnung Pkw-Fahrten 152-239 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Gruppe 0 Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00
Knotenzahl 56 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,00
Lange /m 219,49 d/m(Emissionslinie) 0,00
Lange /m (2D) 219,49 StraBenoberflache Nicht geriffelter Gussasphalt
Flache /m?
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p/% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,0 88,0 0,0 30,0 30,0 56,7 48,0
Nacht 0,0 3,0 0,0 30,0 30,0 42,1 33,3
STRb003 |Bezeichnung Pkw-Fahrten 240-300 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Gruppe 0 Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,0
Knotenzahl 37 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,0
Lange /m 125,07 d/m(Emissionslinie) 0,0
Lange /m (2D) 125,07 StraBenoberflache Nicht geriffelter Gussasphalt
Flache /m2
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h p/% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,0 61,0 0,0 30,0 30,0 55,2 46,4
Nacht 0,0 2,0 0,0 30,0 30,0 40,3 31,6

Linien-SQ /ISO 9613 (3)

Ausgangsdaten Pkw-Fahren (Umwandlung in Linienschallquellen)

LIQi001 Bezeichnung Pkw-Fahrten 001-151 Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Pkw-Stellplatze DO 0,0
Knotenzahl 63 Hohe Quelle Nein
Lange /m 342,43 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 342,43 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m2 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 50,3 - 19,0 94,7 69,3
Nacht 35,5 - 19,0 79,9 54,5

LIQi002 Bezeichnung Pkw-Fahrten 152-239 Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Pkw-Stellplatze DO 0,0
Knotenzahl 56 Hohe Quelle Nein
Lange /m 219,49 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 219,49 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m2 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 48,0 - 19,0 90,4 67,0
Nacht 33,3 - 19,0 75,7 52,3

LIQi003 Bezeichnung Pkw-Fahrten 240-300 Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Pkw-Stellplatze DO 0,0
Knotenzahl 37 Hohe Quelle Nein
Lange /m 125,07 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 125,07 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 46,4 - 19,0 86,4 65,4
Nacht 31,6 - 19,0 71,6 50,6
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.3 zum
Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Linien-SQ /ISO 9613 (7) Ausgangsdaten Lkw-Fahren

LIQio04 Bezeichnung 1 Lkw-Fahren SuperM Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 1 Lkw-Fahren SuperM. DO 0,0
Knotenzahl 80 Hohe Quelle Nein
Lange /m 517,48 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 517,48 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 63,0 - - 90,1 63,0
Nacht - - - -

LIQi005 Bezeichnung 2 Lkw-Fahren Getrank Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 2 Lkw-Fahren Getrank DO 0,0
Knotenzahl 80 Hohe Quelle Nein
Lange /m 517,49 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 517,49 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 63,0 - - 90,1 63,0
Nacht - - - -

LIQi006 Bezeichnung 3 Lkw-Fahren Disc. Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 3 Lkw-Fahren Disc. DO 0,0
Knotenzahl 85 Hohe Quelle Nein
Lange /m 492,51 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 492,51 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 63,0 - - 89,9 63,0
Nacht - - - -

LIQi007 Bezeichnung 4 Lkw-Fahren Drog. Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 4 Lkw-Fahren Drog. DO 0,0
Knotenzahl 66 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 397,08 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 397,08 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m2? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 63,0 - - 89,0 63,0
Nacht - - - -

LIQi008 Bezeichnung 6 Lkw-Fahren Dienst. Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 6 Lkw-Fahren Dienst. DO 0,0
Knotenzahl 69 Hohe Quelle Nein
Lange /m 264,84 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 264,84 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 63,0 - - 87,2 63,0
Nacht - - - -

LIQi009 Bezeichnung 7 Lkw-Fahren Gastro Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 7 Lkw-Fahren Gastro DO 0,0
Knotenzahl 95 Hohe Quelle Nein
Lange /m 415,33 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 281,76 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 63,0 - - 89,2 63,0
Nacht - - - -

LIQio10 Bezeichnung 8 Lkw-Fahrten Gesund Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 8 Lkw-Fahren Gesund. DO 0,0
Knotenzahl 83 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 332,26 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 332,26 Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 63,0 - - 88,2 63,0
Nacht - - - -
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.4 zum
Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Punkt-SQ /ISO 9613 (7) Ausgangsdaten Lkw-Abstellen

EZQi001 |Bezeichnung 1 Lkw-Abst. SuperM Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 1 Lkw-Abst. SuperM. DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 83,0 - - 83,0
Nacht - - - -

EZQi002 |Bezeichnung 2 Lkw-Abst. Getranke Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 2 Lkw-Abst. Getranke DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 83,0 - - 83,0
Nacht - - - -

EZQi003 |Bezeichnung 3 Lkw-Abst. Discount Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 3 Lkw-Abst. Discount DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 83,0 - - 83,0
Nacht - - - -

EZQi004 |Bezeichnung 4 Lkw-Abst. Drogerie Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 4 Lkw-Abst. Drogerie DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m2? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 83,0 - - 83,0
Nacht - - - -

EZQi005 |Bezeichnung 6 Lkw-Abst. Dienst. Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 6 Lkw-Abst. Dienst. DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 83,0 - - 83,0
Nacht - - - -

EZQi006 |Bezeichnung 7 Lkw-Abst. Gastro Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 7 Lkw-Abst. Gastro DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 83,0 - - 83,0
Nacht - - - -

EZQi007 |Bezeichnung 8 Lkw-Abst. Gesund. Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 8 Lkw-Abst. Gesund. DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 83,0 - - 83,0
Nacht - - - -
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.5 zum
Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Punkt-SQ /ISO 9613 (7) Ausgangsdaten Lkw-Entladen

EZQi008 |Bezeichnung 1 Lkw-Entl. SuperM Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 1 Lkw-Entl. SuperM DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 100,0 - - 100,0
Nacht - - - -

EZQi009 |Bezeichnung 2 Lkw-Entl. Getrénke Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 2 Lkw-Entl. Getranke DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 100,0 - - 100,0
Nacht - - - -

EZQi010 |Bezeichnung 3 Lkw-Entl. Discount Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 3 Lkw-Entl. Discount DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 100,0 - - 100,0
Nacht - - - -

EZQi011 |Bezeichnung 4 Lkw-Entl. Drogerie Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 4 Lkw-Entl. Drogerie DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m2? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 100,0 - - 100,0
Nacht - - - -

EZQi012 |Bezeichnung 6 Lkw-Entl. Dienst. Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 6 Lkw-Entl. Dienst. DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 95,0 - - 95,0
Nacht - - - -

EZQi013 |Bezeichnung 7 Lkw-Entl. Gastro Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 7 Lkw-Entl. Gastro DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 95,0 - - 95,0
Nacht - - - -

EZQi014 |Bezeichnung 8 Lkw-Entl. Gesund. Wirkradius /m 99999,0
Gruppe 8 Lkw-Entl. Gesund DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 95,0 - - 95,0
Nacht - - - -

IMMI 2015 INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - HAGEN



Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.6 zum
Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
Punkt-SQ /ISO 9613 (18) Ausgangsdaten Spitzenschallpegel
EZQi015 |Bezeichnung SP 001 Pkw-Tur Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| D&mmung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 97,0 - - 97,0
Nacht 97,0 - - 97,0
EZQi016 |Bezeichnung SP 026 Pkw-Tur Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| D&mmung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 97,0 - - 97,0
Nacht 97,0 - - 97,0
EZQi017 |Bezeichnung SP 130 Pkw-Tur Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| D&mmung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 97,0 - - 97,0
Nacht 97,0 - - 97,0
EZQi018 |Bezeichnung SP 194 Pkw-Tur Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| D&mmung Zuschlag Lw
Flache /m2? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 97,0 - - 97,0
Nacht 97,0 - - 97,0
EZQi019 |Bezeichnung SP 229 Pkw-Tur Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| D&mmung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 97,0 - - 97,0
Nacht 97,0 - - 97,0
EZQi020 |Bezeichnung SP 241 Pkw-Tur Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| D&mmung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 97,0 - - 97,0
Nacht 97,0 - - 97,0
EZQi021 |Bezeichnung SP 245 Pkw-Tur Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| D&mmung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 97,0 - - 97,0
Nacht 97,0 - - 97,0
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.7 zum
Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

EZQi022 |Bezeichnung SP 287 Pkw-Tur Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 97,0 - - 97,0
Nacht 97,0 - - 97,0

EZQi023 |Bezeichnung SP 300 Pkw-Tur Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 97,0 - - 97,0
Nacht 97,0 - - 97,0

EZQi024 |Bezeichnung Lkw-Abfahrt Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 108,0 - - 108,0
Nacht - - - -

EZQi025 |Bezeichnung Lkw-Abfahrt Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 108,0 - - 108,0
Nacht - - - -

EZQi026 |Bezeichnung 1 Lkw-Entl. SuperM Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 115,0 - - 115,0
Nacht - - - -

EZQi027 |Bezeichnung 2 Lkw-Entl. Getrénke Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 115,0 - - 115,0
Nacht - - - -

EZQi028 |Bezeichnung 3 Lkw-Entl. Discount Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 115,0 - - 115,0
Nacht - - - -

EZQi029 |Bezeichnung 4 Lkw-Entl. Drogerie Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 115,0 - - 115,0
Nacht - - - -
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 1.8 zum
Bearb.-Nr.: 15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

EZQi030 |Bezeichnung 6 Lkw-Entl. Dienst. Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m2 dB(A) dB dB dB(A)

Tag 115,0 - - 115,0
Nacht - - - -

EZQi031 Bezeichnung 7 Lkw-Entl. Gastro Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m2 dB(A) dB dB dB(A)

Tag 115,0 - - 115,0
Nacht - - - -

EZQi032 |Bezeichnung 8 Lkw-Entl. Gesund. Wirkradius /m 99999,0
Gruppe Spitzenschallpegel DO 0,0
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lénge /m Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) Emi.Variante Emission| Dammung Zuschlag Lw
Flache /m2 dB(A) dB dB dB(A)

Tag 115,0 - - 115,0
Nacht - - - -
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 2.1 zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
Immissionsberechnung [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht
Immissionspunkt X y z Variante IRW Ges-Peg|{ IRW (Ges-Peg
/m /m /m /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00 |Pkw-Stellplatze 60,0 53,5 45,0 38,7
A) Westerbauer 23 2597309,95 5690439,69| 143,00(1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 33,0 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00|2 Lkw-Fahren Getrank 60,0 33,0 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00|3 Lkw-Fahren Disc. 60,0 32,9 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00 (4 Lkw-Fahren Drog. 60,0 32,9 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95 5690439,69| 143,006 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 30,8 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69| 143,00|7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 35,2 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95 5690439,69| 143,008 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 33,6 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,001 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 14,7 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00(2 Lkw-Abst. Getranke 60,0 14,6 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00|3 Lkw-Abst. Discount 60,0 11,6 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95 5690439,69| 143,00|4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 13,7 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00(6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 7,9 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00|7 Lkw-Abst. Gastro 60,0 15,4 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,008 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 19,2 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00|1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 31,4 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69| 143,00 (2 Lkw-Entl. Getranke 60,0 28,4 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00|3 Lkw-Entl. Discount 60,0 29,1 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00 (4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 29,3 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00|6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 18,8 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00|7 Lkw-Entl. Gastro 60,0 24,2 45,0
A) Westerbauer 23 2597309,95| 5690439,69( 143,00|8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 36,1 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | Pkw-Stellplatze 60,0 53,6 45,0 38,9
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,001 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 43,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 2 Lkw-Fahren Getrank 60,0 43,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 3 Lkw-Fahren Disc. 60,0 43,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 4 Lkw-Fahren Drog. 60,0 43,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 43,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00| 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 42,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 46,0 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00| 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 15,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 2 Lkw-Abst. Getrénke 60,0 16,5 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 9,9 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 12,8 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00| 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 16,5 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 7 Lkw-Abst. Gastro 60,0 18,0 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 38,3 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 29,4 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 2 Lkw-Entl. Getrénke 60,0 34,8 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 27,4 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00 | 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 28,3 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00| 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 26,5 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16| 5690290,71 143,00| 7 Lkw-Entl. Gastro 60,0 27,2 45,0
B) Enneper Str. 121 2597236,16] 5690290,71 143,00 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 51,2 45,0
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 2.2 zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
Immissionsberechnung [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht
Immissionspunkt X y z Variante IRW Ges-Peg|{ IRW (Ges-Peg
/m /m /m /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,00 | Pkw-Stellplatze 60,0 47,8 45,0 33,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79| 143,00(1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 26,8 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,002 Lkw-Fahren Getrank 60,0 26,8 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,00|3 Lkw-Fahren Disc. 60,0 26,8 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,004 Lkw-Fahren Drog. 60,0 26,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,00(6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 46,6 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79| 143,00|7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 39,7 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79| 143,00 (8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 25,0 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79| 143,001 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 9,7 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,002 Lkw-Abst. Getrénke 60,0 10,6 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,003 Lkw-Abst. Discount 60,0 6,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19 5690303,79| 143,00|4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 6,9 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79| 143,00 (6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 47,1 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79| 143,00|7 Lkw-Abst. Gastro 60,0 41,2 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,008 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 19,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,00|1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 24,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79| 143,002 Lkw-Entl. Getranke 60,0 29,0 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,00|3 Lkw-Entl. Discount 60,0 22,7 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,00 (4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 24,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,00|6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 59,3 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,007 Lkw-Entl. Gastro 60,0 51,1 45,0
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79( 143,00|8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 31,4 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83( 143,00 | Pkw-Stellplatze 60,0 51,0 45,0 36,2
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83| 143,00(1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 34,0 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83( 143,00 (2 Lkw-Fahren Getrank 60,0 34,0 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83( 143,00|3 Lkw-Fahren Disc. 60,0 34,0 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83( 143,004 Lkw-Fahren Drog. 60,0 33,2 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83| 143,006 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 45,6 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83| 143,00|7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 39,2 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83| 143,008 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 34,6 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83( 143,001 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 20,1 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83( 143,002 Lkw-Abst. Getrénke 60,0 24,9 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83( 143,003 Lkw-Abst. Discount 60,0 17,7 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83| 143,00|4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 18,6 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83( 143,00 (6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 44,9 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83| 143,00|7 Lkw-Abst. Gastro 60,0 46,5 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83| 143,008 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 30,7 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83( 143,00|1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 36,4 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83( 143,00|2 Lkw-Entl. Getrénke 60,0 39,0 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83| 143,00|3 Lkw-Entl. Discount 60,0 31,9 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83( 143,00 (4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 32,0 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83| 143,006 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 56,7 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83| 143,007 Lkw-Entl. Gastro 60,0 57,8 45,0
D) Enneper Str. 158a 2597129,36| 5690336,83| 143,00|8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 36,4 45,0
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 2.3 zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
Immissionsberechnung [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht
Immissionspunkt X y z Variante IRW Ges-Peg|{ IRW (Ges-Peg
/m /m /m /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | Pkw-Stellplatze 60,0 38,3 45,0 23,5
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,001 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 37,5 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | 2 Lkw-Fahren Getrank 60,0 37,5 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | 3 Lkw-Fahren Disc. 60,0 37,1 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | 4 Lkw-Fahren Drog. 60,0 35,0 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 25,2 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00| 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 32,9 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 28,2 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00| 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 33,9 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | 2 Lkw-Abst. Getrénke 60,0 32,7 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 34,1 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 33,1 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00| 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 16,9 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 7 Lkw-Abst. Gastro 60,0 20,0 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 23,7 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 51,9 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00| 2 Lkw-Entl. Getrénke 60,0 49,6 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 51,2 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 50,1 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00| 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 24,5 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00| 7 Lkw-Entl. Gastro 60,0 26,8 45,0
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 35,6 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00 | Pkw-Stellplatze 60,0 58,5 45,0 43,8
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00(1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 40,9 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,002 Lkw-Fahren Getrank 60,0 40,9 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00|3 Lkw-Fahren Disc. 60,0 40,9 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,004 Lkw-Fahren Drog. 60,0 40,9 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00(6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 39,6 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00|7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 40,5 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00 (8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 53,6 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,001 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 13,3 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35 140,002 Lkw-Abst. Getrénke 60,0 17,2 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00 |3 Lkw-Abst. Discount 60,0 9,9 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00|4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 10,8 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00 |6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 11,4 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00|7 Lkw-Abst. Gastro 60,0 19,3 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00 (8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 55,3 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00|1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 28,2 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,002 Lkw-Entl. Getranke 60,0 31,6 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00|3 Lkw-Entl. Discount 60,0 27,1 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00 (4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 28,4 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,00|6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 23,1 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35( 140,007 Lkw-Entl. Gastro 60,0 28,6 45,0
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63| 5690364,35| 140,00|8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 63,5 45,0
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 2.4 zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
Immissionsberechnung [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht
Immissionspunkt X y z Variante IRW Ges-Peg|{ IRW (Ges-Peg
/m /m /m /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00 | Pkw-Stellplatze 60,0 58,3 45,0 43,5
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,001 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 35,5 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|2 Lkw-Fahren Getrénk 60,0 35,5 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,003 Lkw-Fahren Disc. 60,0 35,5 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|4 Lkw-Fahren Drog. 60,0 35,5 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,006 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 28,3 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 36,7 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,008 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 33,8 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 15,8 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,002 Lkw-Abst. Getranke 60,0 20,8 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|3 Lkw-Abst. Discount 60,0 11,2 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 17,3 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 10,0 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|7 Lkw-Abst. Gastro 60,0 17,7 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 24,1 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 30,1 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|2 Lkw-Entl. Getréanke 60,0 35,0 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,003 Lkw-Entl. Discount 60,0 29,6 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 39,6 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 21,5 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00|7 Lkw-Entl. Gastro 60,0 27,0 45,0
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,008 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 35,1 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,00 | Pkw-Stellplatze 60,0 59,0 45,0 44,2
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,00(1 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 50,8 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37| 140,00 (2 Lkw-Fahren Getrank 60,0 50,8 45,0
G1) gepl. Biro 5 0 2597199,05| 5690324,37( 140,00|3 Lkw-Fahren Disc. 60,0 50,8 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,00 |4 Lkw-Fahren Drog. 60,0 50,8 45,0
G1) gepl. Biro 5 0 2597199,05| 5690324,37( 140,00|6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 50,8 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37| 140,00|7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 49,1 45,0
G1) gepl. Biro 5 0 2597199,05| 5690324,37( 140,00 (8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 51,5 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,001 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 12,2 45,0
G1) gepl. Biro 5 0 2597199,05| 5690324,37( 140,002 Lkw-Abst. Getranke 60,0 13,5 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,003 Lkw-Abst. Discount 60,0 8,4 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,00|4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 13,6 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05( 5690324,37( 140,00 |6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 22,1 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,00|7 Lkw-Abst. Gastro 60,0 19,6 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,00 (8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 37,7 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,00|1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 30,5 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37| 140,002 Lkw-Entl. Getranke 60,0 35,0 45,0
G1) gepl. Biro 5 0 2597199,05| 5690324,37( 140,00|3 Lkw-Entl. Discount 60,0 24,2 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,00 (4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 31,0 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,00|6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 33,8 45,0
G1) gepl. Biro 50 2597199,05| 5690324,37( 140,00|7 Lkw-Entl. Gastro 60,0 28,8 45,0
G1) gepl. Biro 5 O 2597199,05| 5690324,37| 140,00|8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 50,0 45,0

IMMI 2015

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - HAGEN




Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 25 zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
Immissionsberechnung [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht
Immissionspunkt X y z Variante IRW Ges-Peg|{ IRW (Ges-Peg
/m /m /m /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | Pkw-Stellplatze 60,0 58,1 45,0 43,3
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,001 Lkw-Fahren SuperM. 60,0 45,6 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00| 2 Lkw-Fahren Getrank 60,0 45,6 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 3 Lkw-Fahren Disc. 60,0 45,6 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 4 Lkw-Fahren Drog. 60,0 45,6 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 6 Lkw-Fahren Dienst. 60,0 54,9 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00| 7 Lkw-Fahren Gastro 60,0 46,1 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 8 Lkw-Fahren Gesund. 60,0 45,2 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00| 1 Lkw-Abst. SuperM. 60,0 12,6 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 2 Lkw-Abst. Getrénke 60,0 13,7 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 3 Lkw-Abst. Discount 60,0 8,1 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 4 Lkw-Abst. Drogerie 60,0 16,3 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00| 6 Lkw-Abst. Dienst. 60,0 43,7 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 7 Lkw-Abst. Gastro 60,0 35,7 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 8 Lkw-Abst. Gesund. 60,0 27,0 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 1 Lkw-Entl. SuperM. 60,0 26,8 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 2 Lkw-Entl. Getrénke 60,0 32,2 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 3 Lkw-Entl. Discount 60,0 24,9 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 4 Lkw-Entl. Drogerie 60,0 27,5 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | 6 Lkw-Entl. Dienst. 60,0 46,6 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00| 7 Lkw-Entl. Gastro 60,0 441 45,0
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 8 Lkw-Entl. Gesund. 60,0 37,0 45,0
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Auftrag:

Bearb.-Nr.:

Datum:

HD GmbH Siegburg

15/276

22.03.2016

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14

Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe

Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE

Gutachten

2.6 zum

15/276

Einzelpunktberechnung

Immissionsort: E) An der Hutte 22
X =2597162,00
Variante: Pkw-Stellpldtze

Y = 5690553,51

Emissionsvariante: Tag
Z= 148,00

Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung £ Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
PRKLOO1 |SP 001-151 91,8 3,0 56,7 0,4 3,5 0,0 0,0 4.1 0,9 29,3
SP 001-151 / Refl 91,0 3,0 59,7 0,5 3,8 0,0 0,0 23 0,9 26,5
PRKL0O02 |SP 152-239 89,4 3,0 57,8 0,4 3,7 0,0 0,0 1,0 1,0 28,6
SP 152-239 / Refl 87,8 3,0 61,0 0,6 4,0 0,0 0,0 0,2 1,0 24,0
PRKL0O03 | SP 240-300 87,9 3,0 57,2 0,4 3,6 0,0 0,0 1,6 0,8 27,0
SP 240-300 / Refl 81,8 3,0 58,9 0,5 3,8 0,0 0,0 49 0,6 16,4
34,5
Elementtyp: Linienschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung £ Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
LIQioo1 Pkw-Fahrten 001-151 94,6 3,0 56,8 0,4 3,5 0,0 0,0 3,8 0,9 32,6
Pkw-Fahrten 001-151 / Refl 92,5 3,0 59,5 0,5 3,8 0,0 0,0 2,2 0,9 28,2
LIQioo2 Pkw-Fahrten 152-239 90,4 3,0 57,9 0,4 3,7 0,0 0,0 1,0 1,0 29,5
Pkw-Fahrten 152-239 / Refl 86,4 3,0 61,0 0,6 4,0 0,0 0,0 0,2 1,0 22,6
LIQioo3 Pkw-Fahrten 240-300 86,4 3,0 57,7 0,4 3,6 0,0 0,0 1,9 0,9 249
Pkw-Fahrten 240-300 / Refl 78,7 3,0 58,4 0,4 3,7 0,0 0,0 6,3 0,6 12,7
38,3
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Nacht
X =2597162,00 Y =5690553,51 Z= 148,00
Variante: Pkw-Stellpldtze
Elementtyp: Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung £ Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB__| /dB(A) | /dB(A)
PRKL0OO1 |SP 001-151 77,0 3,0 56,7 0,4 3,5 0,0 0,0 4.1 0,9 14,5
SP 001-151 / Refl 76,2 3,0 59,7 0,5 3,8 0,0 0,0 23 0,9 11,7
PRKL0O02 |SP 152-239 74,6 3,0 57,8 0,4 3,7 0,0 0,0 1,0 1,0 13,8
SP 152-239 / Refl 72,9 3,0 61,0 0,6 4,0 0,0 0,0 0,2 1,0 9,2
PRKL0O03 | SP 240-300 73,0 3,0 57,2 0,4 3,6 0,0 0,0 1,6 0,8 12,2
SP 240-300 / Refl 66,9 3,0 58,9 0,5 3,8 0,0 0,0 49 0,6 1,6
19,7
Elementtyp: Linienschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung 13 Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
LIQioo1 Pkw-Fahrten 001-151 79,8 3,0 56,8 0,4 3,5 0,0 0,0 3.8 0,9 17,8
Pkw-Fahrten 001-151 / Refl 77,7 3,0 59,5 0,5 3,8 0,0 0,0 2,2 0,9 13,4
LIQioo2 Pkw-Fahrten 152-239 75,7 3,0 57,9 0,4 3,7 0,0 0,0 1,0 1,0 14,8
Pkw-Fahrten 152-239 / Refl 71,7 3,0 61,0 0,6 4,0 0,0 0,0 0,2 1,0 7,9
LIQioo3 Pkw-Fahrten 240-300 71,6 3,0 57,7 0,4 3,6 0,0 0,0 1,9 0,9 10,1
Pkw-Fahrten 240-300 / Refl 63,9 3,0 58,4 0,4 3,7 0,0 0,0 6,3 0,6 -2,1
23,5
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 2.7 zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Einzelpunktberechnung

Immissionsort:

E) An der Hitte 22
X =2597162,00

Y = 5690553,51

Emissionsvariante: Tag

Z=

148,00

Variante: 1 Lkw-Fahren SuperM.
Elementtyp: Linienschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung £ Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
LIQioo4 1 Lkw-Fahren SuperM 90,1 3,0 52,7 0,2 25 0,0 0,0 2,0 0,2 35,7
1 Lkw-Fahren SuperM / Refl 85,5 3,0 52,8 0,2 2,7 0,0 0,0 0,2 0,0 32,7
37,5
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y = 5690553,51 Z= 148,00
Variante: 2 Lkw-Fahren Getrank
Elementtyp: Linienschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung £ Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
LIQi0o5 2 Lkw-Fahren Getrank 90,1 3,0 52,7 0,2 2,5 0,0 0,0 2,0 0,2 35,7
2 Lkw-Fahren Getrank / Refl 85,5 3,0 52,8 0,2 2,7 0,0 0,0 0,2 0,0 32,7
37,5
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y = 5690553,51 Z= 148,00
Variante: 3 Lkw-Fahren Disc.
Elementtyp: Linienschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung £ Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB__| /dB(A) | /dB(A)
LIQioo6 3 Lkw-Fahren Disc. 89,9 3,0 53,0 0,2 2,6 0,0 0,0 1,3 0,2 35,5
3 Lkw-Fahren Disc. / Refl 84,6 3,0 52,7 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
37,1
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y =5690553,51 Z= 148,00
Variante: 4 Lkw-Fahren Drog.
Elementtyp: Linienschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung £ Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
LIQioo7 4 Lkw-Fahren Drog. 89,0 3,0 53,8 0,3 2,8 0,0 0,0 0,7 0,4 33,8
4 Lkw-Fahren Drog. / Refl 81,9 3,0 53,2 0,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7
35,0
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y =5690553,51 Z= 148,00
Variante: 6 Lkw-Fahren Dienst.
Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung 13 Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
LIQioos 6 Lkw-Fahren Dienst. 87,2 3,0 57,9 0,4 3,6 0,0 0,0 2,5 0,9 249
6 Lkw-Fahren Dienst. / Refl 78,4 3,0 59,0 0,5 3,8 0,0 0,0 5,6 0,6 12,9
252
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Auftrag:

HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 2.8 zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Einzelpunktberechnung

Immissionsort:

E) An der Hitte 22
X =2597162,00

Emissionsvariante: Tag

Y = 5690553,51 Z= 148,00

Variante: 7 Lkw-Fahren Gastro
Elementtyp: Linienschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung £ Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
LIQi009 7 Lkw-Fahren Gastro 89,2 2,9 58,3 0,4 04 0,0 0,0 0,0 0,1 32,9
32,9
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hitte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y =5690553,51 Z= 148,00
Variante: 8 Lkw-Fahren Gesund.
Elementtyp: Linienschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung £ Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/m /dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
LiQio10 8 Lkw-Fahrten Gesund 88,2 3,0 57,8 0,4 3,6 0,0 0,0 0,9 0,9 27,5
8 Lkw-Fahrten Gesund / Refl 83,7 3,0 61,1 0,6 4,0 0,0 0,0 0,1 1,0 19,9
28,2
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 2.9 zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Einzelpunktberechnung

Immissionsort:

E) An der Hitte 22
X =2597162,00

Emissionsvariante: Tag

Y = 5690553,51 Z= 148,00

Variante: 1 Lkw-Abst. SuperM.
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQioot1 1 Lkw-Abst. SuperM 83,0 3,0 91,9 50,3 0,2 2,0 0,0 0,0 1,8 0,0 31,7
1 Lkw-Abst. SuperM / HAUS002(7) 82,0 3,00 1165 52,3 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8
33,9
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y = 5690553,51 Z= 148,00
Variante: 2 Lkw-Abst. Getranke
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQi002 2 Lkw-Abst. Getranke 83,0 3,0 87,4 49,8 0,2 1,9 0,0 0,0 4.2 0,0 29,8
2 Lkw-Abst. Getranke / HAUS002(7) 82,0 3,00 1204 52,6 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
32,7
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y = 5690553,51 Z= 148,00
Variante: 3 Lkw-Abst. Discount
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB__| /dB(A) | /dB(A)
EZQi003 3 Lkw-Abst. Discount 83,0 3,0 98,8 50,9 0,2 2,2 0,0 0,0 1,7 0,0 31,0
3 Lkw-Abst. Discount / HAUS002(7) 82,0 3,01 104,0 51,3 0,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1
34,1
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y =5690553,51 Z= 148,00
Variante: 4 Lkw-Abst. Drogerie
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQio04 4 Lkw-Abst. Drogerie 83,0 3,0 1165 52,3 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,3 30,6
4 Lkw-Abst. Drogerie / HAUS003(7) 82,0 30| 1214 52,7 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
33,1
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y =5690553,51 Z= 148,00
Variante: 6 Lkw-Abst. Dienst.
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQi005 6 Lkw-Abst. Dienst. 83,0 3,0 226,7 58,1 0,4 3,7 0,0 0,0 6,1 0,9 16,9
16,9
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 210 zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Einzelpunktberechnung

Immissionsort:

E) An der Hitte 22
X =2597162,00

Emissionsvariante: Tag

Y = 5690553,51 Z= 148,00

Variante: 7 Lkw-Abst. Gastro
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQi006 7 Lkw-Abst. Gastro 83,0 3,0 2003 57,0 0,4 3,5 0,0 0,0 43 0,7 20,0
20,0
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hitte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y =5690553,51 Z= 148,00
Variante: 8 Lkw-Abst. Gesund.
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQio07 8 Lkw-Abst. Gesund. 83,0 3,0 218,0 57,8 0,4 3,6 0,0 0,0 1,0 1,0 22,2
8 Lkw-Abst. Gesund. / HAUS032(10) 82,0 3,00 3187 61,1 0,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 18,4
23,7
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 211 zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Einzelpunktberechnung

Immissionsort:

E) An der Hitte 22
X =2597162,00

Emissionsvariante: Tag

Y = 5690553,51 Z= 148,00

Variante: 1 Lkw-Entl. SuperM.
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQi008 1 Lkw-Entl. SuperM 100,0 3,0 96,1 50,7 0,2 2,2 0,0 0,0 2,6 0,0 47,4
1 Lkw-Entl. SuperM / HAUS001(1) 99,0 3,0 97,6 50,8 0,2 2,2 0,0 0,0 2,5 0,0 46,3
1 Lkw-Entl. SuperM / HAUS002(5) 99,0 3,00 109,1 51,8 0,2 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47,6
51,9
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y = 5690553,51 Z= 148,00
Variante: 2 Lkw-Entl. Getrénke
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQi009 2 Lkw-Entl. Getrénke 100,0 3,0 91,7 50,2 0,2 2,1 0,0 0,0 47 0,0 45,9
2 Lkw-Entl. Getrénke / HAUS002(5) 99,0 3,0 1133 52,1 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 47,1
49,6
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y =5690553,51 Z= 148,00
Variante: 3 Lkw-Entl. Discount
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB__| /dB(A) | /dB(A)
EZQio10 3 Lkw-Entl. Discount 100,0 3,0 101,0 51,1 0,2 23 0,0 0,0 1,0 0,0 48,5
3 Lkw-Entl. Discount / HAUS002(7) 99,0 3,0] 106,8 51,6 0,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8
51,2
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y = 5690553,51 Z= 148,00
Variante: 4 Lkw-Entl. Drogerie
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQiot1 4 Lkw-Entl. Drogerie 100,0 3,0 116,2 52,3 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,2 47,7
4 Lkw-Entl. Drogerie / HAUS003(7) 99,0 30| 1214 52,7 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4
50,1
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hitte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y = 5690553,51 Z= 148,00
Variante: 6 Lkw-Entl. Dienst.
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQio12 6 Lkw-Entl. Dienst. 95,0 3,0 2276 58,1 0,4 3,7 0,0 0,0 10,4 0,9 24,5
24,5
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Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 212  zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

Einzelpunktberechnung

Immissionsort:

E) An der Hitte 22
X =2597162,00

Emissionsvariante: Tag

Y = 5690553,51 Z= 148,00

Variante: 7 Lkw-Entl. Gastro
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQi013 7 Lkw-Entl. Gastro 95,0 3,0 1974 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 9,7 0,7 26,8
26,8
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hitte 22 Emissionsvariante: Tag
X =2597162,00 Y =5690553,51 Z= 148,00
Variante: 8 Lkw-Entl. Gesund.
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQio14 8 Lkw-Entl. Gesund. 95,0 3,0 223,77 58,0 0,4 3,6 0,0 0,0 0,9 1,0 34,0
8 Lkw-Entl. Gesund. / HAUS032(10) 94,0 3,0] 3128 60,9 0,6 4,0 0,0 0,0 0,1 1,0 30,5
35,6
IMMI 2015 INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - HAGEN




Auftrag: HD GmbH Siegburg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14 ANLAGE 213 zum
Bearb.-Nr.:  15/276 Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe Gutachten 15/276
Datum: 22.03.2016 Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten
Immissionsberechnung [Letzte direkte Eingabe]
Tag Nacht

Immissionspunkt X y z Variante IRW Ges-Peg|{ IRW (Ges-Peg

/m /m /m /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
A) Westerbauer 23 2597309,95 5690439,69| 143,00 | Spitzenschallpegel 90,0 66,5 65,0 65,5
B) Enneper Str. 121 2597236,16 5690290,71 143,00 | Spitzenschallpegel 90,0 75,4 65,0 61,8
C) Enneper Str. 154 2597174,19| 5690303,79| 143,00 | Spitzenschallpegel 90,0 80,1 65,0 64,6
D) Enneper Str. 158a 2597129,36 5690336,83| 143,00 | Spitzenschallpegel 90,0 80,5 65,0 64,9
E) An der Hitte 22 2597162,00| 5690553,51 148,00 | Spitzenschallpegel 90,0 71,9 65,0 46,5
F1) Gesundheitsz. W 2597258,63 5690364,35| 140,00 | Spitzenschallpegel 90,0 83,7 65,0 66,4
F2) Gesundheitsz. N 2597272,41 5690384,59| 140,00 | Spitzenschallpegel 90,0 71,0 65,0 70,7
G1) gepl. Biro5 O 2597199,05 5690324,37| 140,00 | Spitzenschallpegel 90,0 80,3 65,0 69,3
G2) gepl. Biro 5N 2597182,40| 5690342,61 140,00 | Spitzenschallpegel 90,0 75,1 65,0 73,5

IMMI 2015  INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - HAGEN




Auftrag:

Bearb.-Nr.:

Datum:

HD GmbH Siegburg

15/276

22.03.2016

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 3/14

Nachnutzung Brandt-Gelande in HA-Haspe

Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten

ANLAGE

Gutachten

2.14 zum

15/276

Einzelpunktberechnung

Immissionsort: E) An der Hutte 22
X =2597162,00
Variante: Spitzenschallpegel

Y = 5690553,51

Emissionsvariante: Tag
Z= 148,00

Elementtyp:

Einzelschallguelle (ISO 9613)

Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613

LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet

Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQio15 SP 001 Pkw-Tur 97,0 3,0 162,2 55,2 0,3 3,2 0,0 0,0 1,6 0,6 39,1
EZQio16 SP 026 Pkw-Tur 97,0 3,0 1858 56,4 0,4 3,4 0,0 0,0 11,9 1,1 26,9
SP 026 Pkw-Tir / HAUS105(6) 96,0 3,01 1965 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 3,7 0,6 34,0
SP 026 Pkw-Tir / HAUS108(5) 96,0 3,01 3259 61,3 0,6 4,0 0,0 0,0 0,8 1,3 31,0
EZQio17 SP 130 Pkw-Tur 97,0 3,0 1964 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 2,4 1,0 35,9
SP 130 Pkw-Ttiir / HAUS007(6) 96,0 3,01 208,1 57,4 0,4 3,6 0,0 0,0 1,5 0,5 35,7
SP 130 Pkw-Tir / HAUS108(6) 96,0 3,01 2896 60,2 0,6 39 0,0 0,0 14,9 0,9 18,5
EZQio18 SP 194 Pkw-Tur 97,0 3,0/ 2133 57,6 0,4 3,6 0,0 0,0 0,8 1,0 36,6
SP 194 Pkw-Tur / HAUS032(10) 96,0 3,01 3228 61,2 0,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 32,2
EZQio19 SP 229 Pkw-Tur 97,0 3,0 2463 58,8 0,5 3,8 0,0 0,0 1,0 1,0 34,9
EZQi020 SP 241 Pkw-Tur 97,0 3,0 2244 58,0 0,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,9 37,0
EZQio21 SP 245 Pkw-Tur 97,0 3,0 2114 57,5 0,4 3,6 0,0 0,0 9,7 0,8 28,0
EZQi022 SP 287 Pkw-Tur 97,0 3,0 2147 57,6 0,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,8 37,6
SP 287 Pkw-Tir / HAUS068(4) 96,0 3,01 2973 60,5 0,6 39 0,0 0,0 0,8 0,7 32,5
EZQi023 SP 300 Pkw-Tur 97,0 3,0 2351 58,4 0,5 3,7 0,0 0,0 4,0 0,9 32,6
EZQio24 Lkw-Abfahrt 108,0 3,0 2542 59,1 0,5 3,8 0,0 0,0 0,5 1,0 46,1
EZQi025 Lkw-Abfahrt 108,0 3,0 2317 58,3 0,4 3,7 0,0 0,0 0,6 0,9 47,0
EZQi026 1 Lkw-Entl. SuperM 115,0 3,0 96,1 50,7 0,2 2,2 0,0 0,0 2,6 0,0 62,4
1 Lkw-Entl. SuperM / HAUS001(1) 114,0 3,0 97,6 50,8 0,2 2,2 0,0 0,0 2,5 0,0 61,3
1 Lkw-Entl. SuperM / HAUS002(5) 114,0 3,01 109,1 51,8 0,2 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6
EZQio27 2 Lkw-Entl. Getrénke 115,0 3,0 91,7 50,2 0,2 2,1 0,0 0,0 47 0,0 60,9
2 Lkw-Entl. Getranke / HAUS002(5) 114,0 3,01 1133 52,1 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1
EZQi028 3 Lkw-Entl. Discount 115,0 3,0 101,0 51,1 0,2 23 0,0 0,0 1,0 0,0 63,5
3 Lkw-Entl. Discount / HAUS002(7) 114,0 3,0 106,8 51,6 0,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 62,8
EZQi029 4 Lkw-Entl. Drogerie 115,0 3,0 116,2 52,3 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,2 62,7
4 Lkw-Entl. Drogerie / HAUS003(7) 114,0 30| 1214 52,7 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 61,4
EZQi030 6 Lkw-Entl. Dienst. 115,0 3,0 227,6 58,1 0,4 3,7 0,0 0,0 10,4 0,9 44,5
EZQi031 7 Lkw-Entl. Gastro 115,0 3,0 1974 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 9,7 0,7 46,8
EZQi032 8 Lkw-Entl. Gesund. 115,0 3,0 223,77 58,0 0,4 3,6 0,0 0,0 0,9 1,0 54,0
8 Lkw-Entl. Gesund. / HAUS032(10) 114,0 3,0] 3128 60,9 0,6 4,0 0,0 0,0 0,1 1,0 50,5
71,9
Einzelpunktberechnung Immissionsort: E) An der Hutte 22 Emissionsvariante: Nacht
X =2597162,00 Y =5690553,51 Z= 148,00
Variante: Spitzenschallpegel
Elementtyp: Einzelschallguelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc |Abstand| Adiv Aatm Agr Afol Ahous | Abar Cmet LfT LfT  |LAT ges
/dB(A) | /dB /m /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB_| /dB(A) | /dB(A)
EZQio15 SP 001 Pkw-Tur 97,0 3,0 162,2 55,2 0,3 3,2 0,0 0,0 1,6 0,6 39,1
EZQio16 SP 026 Pkw-Tur 97,0 3,0 1858 56,4 0,4 3,4 0,0 0,0 11,9 1,1 26,9
SP 026 Pkw-Tir / HAUS105(6) 96,0 3,01 1965 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 3,7 0,6 34,0
SP 026 Pkw-Tir / HAUS108(5) 96,0 3,01 3259 61,3 0,6 4,0 0,0 0,0 0,8 1,3 31,0
EZQio17 SP 130 Pkw-Tur 97,0 3,0 1964 56,9 0,4 3,5 0,0 0,0 2,4 1,0 35,9
SP 130 Pkw-Tiir / HAUS007(6) 96,0 3,01 208,1 57,4 0,4 3,6 0,0 0,0 1,5 0,5 35,7
SP 130 Pkw-Tiir / HAUS108(6) 96,0 3,01 2896 60,2 0,6 39 0,0 0,0 14,9 0,9 18,5
EZQio18 SP 194 Pkw-Tur 97,0 3,0/ 2133 57,6 0,4 3,6 0,0 0,0 0,8 1,0 36,6
SP 194 Pkw-Tir / HAUS032(10) 96,0 3,01 3228 61,2 0,6 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 32,2
EZQio19 SP 229 Pkw-Tur 97,0 3,0 2463 58,8 0,5 3,8 0,0 0,0 1,0 1,0 34,9
EZQi020 SP 241 Pkw-Tur 97,0 3,0 2244 58,0 0,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,9 37,0
EZQio21 SP 245 Pkw-Tur 97,0 3,0 2114 57,5 0,4 3,6 0,0 0,0 9,7 0,8 28,0
EZQi022 SP 287 Pkw-Tur 97,0 3,0 2147 57,6 0,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,8 37,6
SP 287 Pkw-Tir / HAUS068(4) 96,0 3,01 2973 60,5 0,6 39 0,0 0,0 0,8 0,7 32,5
EZQi023 SP 300 Pkw-Tur 97,0 3,0 2351 58,4 0,5 3,7 0,0 0,0 4,0 0,9 32,6
46,5
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Auftrag . HD Investitions und Verwaltungs GmbH
Objekt :  Nachnutzung Brandt-Gelénde

Enneper StraBe 140a, 58135 Hagen
Bearb.-Nr. : 15/276
Datum 1 22.03.2016
Verfahren : TA L&m

Ermittlung der Beurteilungspegel

ANLAGE 3.1 zum

Gutachten 15/276

TA Larm

Immissionsort | A |

Whs. WesterbauerstraBe 23

IRW-T 60 dB(A)
Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellpléatze Stellplatze 16 60 960 53,5 0 53,5
1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 33,0 -1,6 31,4
2 Lkw-Fahrten Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 33,0 -9 24,0
3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 32,9 -3,6 29,3
4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 32,9 -9 23,9
6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 30,8 -12 18,8
7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 35,2 -12 23,2
8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 33,6 -7,3 26,3
1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 14,7 -1,6 13,1
2 Lkw-Abstellen Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 14,6 -9 5,6
3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 11,6 -3,6 8,0
4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 13,7 -9 4,7
6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 7.9 -12 -4.1
7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 15,4 -12 3,4
8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 19,2 -7,3 11,9
1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 31,4 -4,6 26,8
2 Lkw-Entladen Getrédnkemarkt Anlieferzone 2 30 60 28,4 -12 16,4
3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 29,1 -3,6 25,5
4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 29,3 -12 17,3
6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 18,8 -12 6,8
7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 242 -12 12,2
8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 30 90 36,1 -10,3 25,8
Beurteilungszeit T, = 16Std. 960 min Lt 54
IRW-T 60
U -6
Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellplatze Stellplatze 1 60 60 38,7 0 38,7
Beurteilungszeit T, = 1 Std. 60 min Len 39
IRW-N 45
Legende: LAT ges Immissionspegel (Laeq + K U -6
Laeq Dauerschallpegel, energiedquivalent
K| Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Kzeit Zeitkorrektur, Kzt = 10 log(Tg/T,)
Kt Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit
Kr Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit
L, Einzel-Beurteilungspegel
L, Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

IRW-Uberschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag . HD Investitions und Verwaltungs GmbH

Objekt :  Nachnutzung Brandt-Gelénde

Enneper StraBe 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276
Datum ;. 22.03.2016
Verfahren : TA Larm

Ermittlung der Beurteilungspegel

ANLAGE 3.2 zum

Gutachten 15/276

TA Larm

Immissionsort | B |

Whs. Enneper StraBe 121

IRW-T 60 dB(A)
Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellpléatze Stellplatze 16 60 960 53,6 0 53,6
1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 43,2 -1,6 41,6
2 Lkw-Fahrten Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 43,2 -9 34,2
3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 43,2 -3,6 39,6
4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 43,2 -9 34,2
6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 43,2 -12 31,2
7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 42,2 -12 30,2
8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 46,0 -7,3 38,7
1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 15,2 -1,6 13,6
2 Lkw-Abstellen Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 16,5 -9 7,5
3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 9,9 -3,6 6,3
4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 12,8 -9 3,8
6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 16,5 -12 4,5
7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 18,0 -12 6,0
8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 38,3 -7,3 31,0
1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 29,4 -4,6 24,8
2 Lkw-Entladen Getrédnkemarkt Anlieferzone 2 30 60 34,8 -12 22,8
3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 27,4 -3,6 23,8
4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 28,3 -12 16,3
6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 26,5 -12 14,5
7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 27,2 -12 15,2
8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 30 90 51,2 -10,3 40,9
Beurteilungszeit T, = 16Std. 960 min Lt 55
IRW-T 60
U -5
Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellplatze Stellplatze 1 60 60 38,9 0 38,9
Beurteilungszeit T, = 1 Std. 60 min Len 39
IRW-N 45
Legende: LAT ges Immissionspegel (Laeq + K U -6
Laeq Dauerschallpegel, energiedquivalent
K| Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Kzeit Zeitkorrektur, Kzt = 10 log(Tg/T,)
Kt Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit
Kr Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit
L, Einzel-Beurteilungspegel
L, Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

IRW-Uberschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag . HD Investitions und Verwaltungs GmbH
Objekt :  Nachnutzung Brandt-Gelénde

Enneper StraBe 140a, 58135 Hagen
Bearb.-Nr. : 15/276
Datum 1 22.03.2016
Verfahren : TA L&m

Ermittlung der Beurteilungspegel

ANLAGE 3.3 zum

Gutachten 15/276

TA Larm

Immissionsort | C |

Whs. Enneper StraBBe 154

IRW-T 60 dB(A)
Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellpléatze Stellplatze 16 60 960 47,8 0 47,8
1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 26,8 -1,6 25,2
2 Lkw-Fahrten Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 26,8 -9 17,8
3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 26,8 -3,6 23,2
4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 26,3 -9 17,3
6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 46,6 -12 34,6
7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 39,7 -12 27,7
8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 25,0 -7,3 17,7
1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 9,7 -1,6 8,1
2 Lkw-Abstellen Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 10,6 -9 1,6
3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 6,3 -3,6 2,7
4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 6,9 -9 -2,1
6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 471 -12 35,1
7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 41,2 -12 29,2
8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 19,3 -7,3 12,0
1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 24,3 -4,6 19,7
2 Lkw-Entladen Getrédnkemarkt Anlieferzone 2 30 60 29,0 -12 17,0
3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 22,7 -3,6 19,1
4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 24,3 -12 12,3
6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 59,3 -12 47,3
7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 51,1 -12 39,1
8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 30 90 31,4 -10,3 21,1
Beurteilungszeit T, = 16Std. 960 min Lt 51
IRW-T 60
U -9
Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellplatze Stellplatze 1 60 60 33,0 0 33,0
Beurteilungszeit T, = 1 Std. 60 min Len 33
IRW-N 45
Legende: LAT ges Immissionspegel (Laeq + K U -12
Laeq Dauerschallpegel, energiedquivalent
K| Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Kzeit Zeitkorrektur, Kzt = 10 log(Tg/T,)
Kt Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit
Kr Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit
L, Einzel-Beurteilungspegel
L, Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

IRW-Uberschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag . HD Investitions und Verwaltungs GmbH

Objekt :  Nachnutzung Brandt-Gelénde

Enneper StraBe 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276
Datum ;. 22.03.2016
Verfahren : TA Larm

Ermittlung der Beurteilungspegel

ANLAGE 3.4 zum
Gutachten 15/276
TA Larm

Immissionsort | D |

Whs. Enneper StraBe 158a

IRW-T 60 dB(A)
Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellpléatze Stellplatze 16 60 960 51,0 0 51,0
1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 34,0 -1,6 32,4
2 Lkw-Fahrten Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 34,0 -9 25,0
3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 34,0 -3,6 30,4
4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 33,2 -9 24,2
6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 45,6 -12 33,6
7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 39,2 -12 27,2
8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 34,6 -7,3 27,3
1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 20,1 -1,6 18,5
2 Lkw-Abstellen Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 24,9 -9 15,9
3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 17,7 -3,6 14,1
4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 18,6 -9 9,6
6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 449 -12 32,9
7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 46,5 -12 34,5
8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 30,7 -7,3 23,4
1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 36,4 -4,6 31,8
2 Lkw-Entladen Getrédnkemarkt Anlieferzone 2 30 60 39,0 -12 27,0
3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 31,9 -3,6 28,3
4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 32,0 -12 20,0
6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 56,7 -12 44,7
7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 57,8 -12 45,8
8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 30 90 36,4 -10,3 26,1
Beurteilungszeit T, = 16Std. 960 min Lt 53
IRW-T 60
U -7
Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellplatze Stellplatze 1 60 60 36,2 0 36,2
Beurteilungszeit T, = 1 Std. 60 min Len 36
IRW-N 45
Legende: LAT ges Immissionspegel (Laeq + K U -9
Laeq Dauerschallpegel, energiedquivalent
K| Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Kzeit Zeitkorrektur, Kzt = 10 log(Tg/T,)
Kt Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit
Kr Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit
L, Einzel-Beurteilungspegel
L, Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

IRW-Uberschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag . HD Investitions und Verwaltungs GmbH

Objekt :  Nachnutzung Brandt-Gelénde

Enneper StraBe 140a, 58135 Hagen

Bearb.-Nr. : 15/276
Datum ;. 22.03.2016
Verfahren : TA Larm

Ermittlung der Beurteilungspegel

ANLAGE 3.5 zum

Gutachten 15/276

TA Larm

Immissionsort | E |

Whs. An der Hiitte 22

IRW-T 60 dB(A)
Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellpléatze Stellplatze 16 60 960 38,3 0 38,3
1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 37,5 -1,6 35,9
2 Lkw-Fahrten Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 37,5 -9 28,5
3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 37,1 -3,6 33,5
4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 35,0 -9 26,0
6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 25,2 -12 13,2
7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 32,9 -12 20,9
8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 28,2 -7,3 20,9
1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 33,9 -1,6 32,3
2 Lkw-Abstellen Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 32,7 -9 23,7
3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 34,1 -3,6 30,5
4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 33,1 -9 241
6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 16,9 -12 4,9
7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 20,0 -12 8,0
8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 23,7 -7,3 16,4
1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 51,9 -4,6 47,3
2 Lkw-Entladen Getrédnkemarkt Anlieferzone 2 30 60 49,6 -12 37,6
3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 51,2 -3,6 47,6
4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 50,1 -12 38,1
6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 245 -12 12,5
7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 26,8 -12 14,8
8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 30 90 35,6 -10,3 25,3
Beurteilungszeit T, = 16Std. 960 min Lt 52
IRW-T 60
U -8
Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellplatze Stellplatze 1 60 60 23,5 0 23,5
Beurteilungszeit T, = 1 Std. 60 min Len 24
IRW-N 45
Legende: LAT ges Immissionspegel (Laeq + K U -21
Laeq Dauerschallpegel, energiedquivalent
K| Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Kzeit Zeitkorrektur, Kzt = 10 log(Tg/T,)
Kt Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit
Kr Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit
L, Einzel-Beurteilungspegel
L, Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

IRW-Uberschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag . HD Investitions und Verwaltungs GmbH
Objekt :  Nachnutzung Brandt-Gelénde

Enneper StraBe 140a, 58135 Hagen
Bearb.-Nr. : 15/276
Datum 1 22.03.2016
Verfahren : TA L&m

Ermittlung der Beurteilungspegel

ANLAGE 3.6 zum
Gutachten 15/276
TA Larm

Immissionsort lTl

gepl. Gesundheitszentrum W estseite

IRW-T 60 dB(A)
Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellpléatze Stellplatze 16 60 960 58,5 0 58,5
1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 40,9 -1,6 39,3
2 Lkw-Fahrten Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 40,9 -9 31,9
3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 40,9 -3,6 37,3
4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 40,9 -9 31,9
6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 39,6 -12 27,6
7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 40,5 -12 28,5
8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 53,6 -7,3 46,3
1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 13,3 -1,6 11,7
2 Lkw-Abstellen Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 17,2 -9 8,2
3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 9,9 -3,6 6,3
4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 10,8 -9 1,8
6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 11,4 -12 -0,6
7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 19,3 -12 7,3
8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 55,3 -7,3 48,0
1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 28,2 -4,6 23,6
2 Lkw-Entladen Getrédnkemarkt Anlieferzone 2 30 60 31,6 -12 19,6
3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 27,1 -3,6 23,5
4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 28,4 -12 16,4
6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 23,1 -12 11,1
7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 28,6 -12 16,6
8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 30 90 63,5 -10,3 53,2
Beurteilungszeit T, = 16Std. 960 min Lt 60
IRW-T 60
U 0
Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellplatze Stellplatze 1 60 60 43,8 0 43,8
Beurteilungszeit T, = 1 Std. 60 min Len 44
IRW-N 45
Legende: LAT ges Immissionspegel (Laeq + K U -1
Laeq Dauerschallpegel, energiedquivalent
K| Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Kzeit Zeitkorrektur, Kzt = 10 log(Tg/T,)
Kt Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit
Kr Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit
L, Einzel-Beurteilungspegel
L, Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

IRW-Uberschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag . HD Investitions und Verwaltungs GmbH
Objekt :  Nachnutzung Brandt-Gelénde

Enneper StraBe 140a, 58135 Hagen
Bearb.-Nr. : 15/276
Datum 1 22.03.2016
Verfahren : TA L&m

Ermittlung der Beurteilungspegel

ANLAGE 3.7 zum
Gutachten 15/276
TA Larm

Immissionsort | F2 |

gepl. Gesundheitszentrum Nordseite

IRW-T 60 dB(A)
Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellpléatze Stellplatze 16 60 960 58,3 0 58,3
1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 35,5 -1,6 33,9
2 Lkw-Fahrten Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 35,5 -9 26,5
3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 35,5 -3,6 31,9
4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 35,5 -9 26,5
6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 28,3 -12 16,3
7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 36,7 -12 24,7
8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 33,8 -7,3 26,5
1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 15,8 -1,6 14,2
2 Lkw-Abstellen Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 20,8 -9 11,8
3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 11,2 -3,6 7,6
4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 17,3 -9 8,3
6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 10,0 -12 -2,0
7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 17,7 -12 57
8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 241 -7,3 16,8
1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 30,1 -4,6 255
2 Lkw-Entladen Getrédnkemarkt Anlieferzone 2 30 60 35,0 -12 23,0
3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 29,6 -3,6 26,0
4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 39,6 -12 27,6
6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 215 -12 9,5
7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 27,0 -12 15,0
8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 30 90 35,1 -10,3 24,8
Beurteilungszeit T, = 16Std. 960 min Lt 58
IRW-T 60
U -2
Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellplatze Stellplatze 1 60 60 43,5 0 43,5
Beurteilungszeit T, = 1 Std. 60 min Len 44
IRW-N 45
Legende: LAT ges Immissionspegel (Laeq + K U -1
Laeq Dauerschallpegel, energiedquivalent
K| Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Kzeit Zeitkorrektur, Kzt = 10 log(Tg/T,)
Kt Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit
Kr Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit
L, Einzel-Beurteilungspegel
L, Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

IRW-Uberschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag . HD Investitions und Verwaltungs GmbH
Objekt :  Nachnutzung Brandt-Gelénde

Enneper StraBe 140a, 58135 Hagen
Bearb.-Nr. : 15/276
Datum 1 22.03.2016
Verfahren : TA L&m

Ermittlung der Beurteilungspegel

ANLAGE 3.8 zum
Gutachten 15/276
TA Larm

Immissionsort | G1 |

gepl. Birro-/Geschéftshaus Ostseite

IRW-T 60 dB(A)
Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellpléatze Stellplatze 16 60 960 59,0 0 59,0
1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 50,8 -1,6 49,2
2 Lkw-Fahrten Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 50,8 -9 41,8
3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 50,8 -3,6 47,2
4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 50,8 -9 41,8
6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 50,8 -12 38,8
7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 491 -12 37,1
8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 51,5 -7,3 442
1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 12,2 -1,6 10,6
2 Lkw-Abstellen Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 13,5 -9 4.5
3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 8,4 -3,6 4.8
4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 13,6 -9 4,6
6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 22,1 -12 10,1
7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 19,6 -12 7,6
8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 37,7 -7,3 30,4
1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 30,5 -4,6 25,9
2 Lkw-Entladen Getrédnkemarkt Anlieferzone 2 30 60 35,0 -12 23,0
3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 24,2 -3,6 20,6
4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 31,0 -12 19,0
6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 33,8 -12 21,8
7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 28,8 -12 16,8
8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 30 90 50,0 -10,3 39,7
Beurteilungszeit T, = 16Std. 960 min Lt 60
IRW-T 60
U 0
Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellplatze Stellplatze 1 60 60 442 0 442
Beurteilungszeit T, = 1 Std. 60 min Len 44
IRW-N 45
Legende: LAT ges Immissionspegel (Laeq + K U -1
Laeq Dauerschallpegel, energiedquivalent
K| Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Kzeit Zeitkorrektur, Kzt = 10 log(Tg/T,)
Kt Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit
Kr Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit
L, Einzel-Beurteilungspegel
L, Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

IRW-Uberschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Auftrag . HD Investitions und Verwaltungs GmbH
Objekt :  Nachnutzung Brandt-Gelénde

Enneper StraBe 140a, 58135 Hagen
Bearb.-Nr. : 15/276
Datum 1 22.03.2016
Verfahren : TA L&m

Ermittlung der Beurteilungspegel

ANLAGE 3.9 zum
Gutachten 15/276
TA Larm

Immissionsort | G2 |

gepl. Biro-/Geschéftshaus Nordseite

IRW-T 60 dB(A)
Tages-Beurteilung, Zeitraum 06.00 bis 22.00 Uhr IRW-N 45 dB(A)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellpléatze Stellplatze 16 60 960 58,1 0 58,1
1 Lkw-Fahrten Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 45,6 -1,6 44,0
2 Lkw-Fahrten Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 45,6 -9 36,6
3 Lkw-Fahrten Discounter Anlieferzone 7 60 420 45,6 -3,6 42,0
4 Lkw-Fahrten Drogerie Anlieferzone 2 60 120 45,6 -9 36,6
6 Lkw-Fahrten Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 54,9 -12 42,9
7 Lkw-Fahrten Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 46,1 -12 34,1
8 Lkw-Fahrten Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 45,2 -7,3 37,9
1 Lkw-Abstellen Supermarkt Anlieferzone 11 60 660 12,6 -1,6 11,0
2 Lkw-Abstellen Getrankemarkt Anlieferzone 2 60 120 13,7 -9 47
3 Lkw-Abstellen Discounter Anlieferzone 7 60 420 8,1 -3,6 4,5
4 Lkw-Abstellen Drogerie Anlieferzone 2 60 120 16,3 -9 7,3
6 Lkw-Abstellen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 43,7 -12 31,7
7 Lkw-Abstellen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 35,7 -12 23,7
8 Lkw-Abstellen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 60 180 27,0 -7,3 19,7
1 Lkw-Entladen Supermarkt Anlieferzone 11 30 330 26,8 -4,6 22,2
2 Lkw-Entladen Getrédnkemarkt Anlieferzone 2 30 60 32,2 -12 20,2
3 Lkw-Entladen Discounter Anlieferzone 7 60 420 24,9 -3,6 21,3
4 Lkw-Entladen Drogerie Anlieferzone 2 30 60 27,5 -12 15,5
6 Lkw-Entladen Dienstleistung Stellplatze West 1 60 60 46,6 -12 34,6
7 Lkw-Entladen Gastronomie Stellplatze West 1 60 60 441 -12 32,1
8 Lkw-Entladen Gesundheitszentrum Stellplatze 3 30 90 37,0 -10,3 26,7
Beurteilungszeit T, = 16Std. 960 min Lt 59
IRW-T 60
U -1
Nacht-Beurteilung, Zeitraum 22.00 bis 06.00 Uhr (lauteste Stunde)
Betriebs-/ Gerduschart Bereich (Lage)| Bezugs- | Bezugs- | Gesamt- | L atges Kzeit Ky Kg L
anzahl zeit zeit
n T in min |Tg in min| dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Nutzung der Stellplatze Stellplatze 1 60 60 43,3 0 43,3
Beurteilungszeit T, = 1 Std. 60 min Len 43
IRW-N 45
Legende: LAT ges Immissionspegel (Laeq + K U -2
Laeq Dauerschallpegel, energiedquivalent
K| Zuschlag fur Impulshaltigkeit
Kzeit Zeitkorrektur, Kzt = 10 log(Tg/T,)
Kt Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit
Kr Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit
L, Einzel-Beurteilungspegel
L, Gesamt-Beurteilungspegel (tags / nachts)

IRW-Uberschreitung (+) / IRW-Unterschreitung (-)

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ - 58093 HAGEN



Lageplan [ Ubersicht ] M 1: 1000

5690550—] '
Gutachten 15/276

-
1 Bauvorhaben:
g -— Nachnutzung Brandt-Gelande,
Enneper StraBe 140a in Hagen-Haspe, mit
Neubau von Marktgebduden und Einrichtung eines

Gesundheitszentrums sowie Stellplatzen

ANLAGE 4 zum

i.V. mit Vorhabenbezogen Bebauungsplan
Nr. 3/14 Brandt-Gelande der Stadt Hagen

y / m—|

Auftraggeber:

HD Investitions und Verwaltungs GmbH
EichendorffstraBe 52

53721 Siegburg

] Verzinkerei Aufgabe:

Untersuchung der durch die geplanten Nutzungen
5690450— und insbesondere der Stellplatze im Bereich
benachbarter Wohnh&user zu erwartenden
Gerausche und Beurteilung dieser nach
DIN 18 005 Schallschutz im Stédtebau

i.V. mit der Technischen Anleitung zum

Schutz gegen Larm (TA Larm)

Darstellung:
Lageplan M 1:1000

5690400 (Blattformat DIN A3)

Legende:

geplante Nutzungen (Marktgeb&ude etc.)
gepl. Gastronomie (7) und Denkmal
geplante Stellplatzflachen

geplante Gabionenwand

5690350 Linienschallquellen (Kfz-Fahrwege)

Punktschallquellen (Lkw-Entladen etc.)

¥ Punktschallquellen (Spitzenschallpegel)

Immissionsorte (Wohn- und Buroh&user)

5690300

Datum: 22.03.2016

T T T T T T T T T T
2597100 2597150 2597200 2597250 2597300 2597350 x/m 2597450
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ING.-BURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ

Buchholz - Erbau-Réschel - Horstmann Beratende Ingenieure Sachverstandige PartG

Dipl.-Ing. (FH) Rolf Erbau-Réschel
Von der IHK zu Dortmund o&ffentlich
bestellter und vereidigter Sachverstandiger
fir Bau- und Raumakustik sowie fiir Schall-
Immissionsschutz

Ing.-Biro f. Akustik u. L&rm-Immissionsschutz 44141 Dortmund Mérkische Str. 59

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Horstmann
Von der IHK zu Dortmund &ffentlich

bms Stadtplanung GbR ?__eséell;glrl |1#121:111I;/selreicsiisgctﬁrtSachverstémdiger

Herrn Bauassessor Stadtplaner AKNW arse issionssehtliz

Bodo Matjeka gti]at”Ch Zns\r/lf_annte hS?Ch(;/eﬁ(téé]dig?\j Rf\L/JVr
H H chall- un armeschutz a. -bau

Saladin-Schmitt-StraBe 59 gemaB §§ 3 und 20 der SV-VO / LBO NRW

44789 Bochum Vom Landesamt fir Natur, Umwelt und

Verbraucherschutz NRW nach § 29
BImSchG bekannt gegebene Messstelle zur
Ermittlung von Gerduschen, IST366

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-20174-01-00

Messungen zur Ermittlung der L&rmex-
positionen nach der LarmVibrationsArbSchV

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum Guteprifungen fir DIN 4109 Abschnitt 8
15/276-E1 10.01.2017

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3/14 (657)
- Misch- und Sondergebiet nordlich der Enneper StraBe - Zwieback Brandt -

Ergédnzende Stellungnahme zum StraBenverkehrslarm und zu Anregungen und Einwendungen
Sehr geehrter Herr Matjeka,

im Auftrag der HD Investitions und Verwaltung GmbH, EichendorffstraBe 52, 53721 Siegburg, wurde
von uns im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 (657) -
Misch- und Sondergebiet nérdlich der Enneper StraBe - Zwieback Brandt - ein Gerdusch-
Immissionsschutz-Gutachten erstellt, Bearb.-Nr. 15/276 vom 22.03.2016.

In dem Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten wurden die durch die im Plangebiet vorgesehenen
Nutzungen und Betriebe (z.B. Einzelhandelsmérkte und Gesundheitszentrum) im Bereich benach-
barter Gebaude mit schutzbedurftigen Nutzungen (vorhandene und geplante Wohn- und Geschéfts-
hauser) zu erwartenden Gerduschimmissionen untersucht und nach DIN 18 005 ,Schallschutz im
Stadtebau* in Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) beurteilt.

Im Rahmen der Offenlegung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3/14 (657) und daran an-
schlieBend sind verschiedene Anregungen und Einwendungen bei der Stadt Hagen eingegangen, auf
die wir nachfolgend Bezug nehmen.

Markische StraBe 59 44141 Dortmund Tel.: (0231) 58 98 00 33  Fax: (0231) 58 98 00 55  E-Mail: ialhagenbuchholz@aol.com
Sparkasse Dortmund BLZ: 440 501 99 Konto-Nr.: 24 10 25 24 1 IBAN: DE97 4405 0199 0241 0252 41 BIC: DORTDES33XXX



ING.-BURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ

Buchholz-Erbau-Réschel-Horstmann Partnerschaftsgesellschaft 44141 Dortmund

Seite 2 Bearb.-Nr. 15/276-E1

Anregung
Brandi Rechtsanwalte im Namen der Mandanten H.W. und K.F. Schlattmeier vom 11.11.2016

In der Anregung wird ausgefiihrt, dass die Zunahme des Verkehrslarms auf der Enneper StraBe
nicht betrachtet worden wére.

In dem von uns erstellten Gerdusch-Immissionsschutz-Gutachten, Bearb.-Nr. 15/276 vom
22.03.2016, wurde das dem Plangebiet auf der 6ffentlichen Verkehrsflache (Enneper StraBe) zu-
zuordnende Verkehrsaufkommen unter Ziffer 9. nach den Verfahren der TA Larm behandelt. Das
Verfahren der TA Larm basiert auf dem Beurteilungsverfahren der Verkehrslarmschutzverord-
nung (16. BImSchV), welches fiir den Neubau und die wesentliche Anderung von Verkehrswegen
gilt. Das hier vorliegende Bauvorhaben mit Erstellung von Abbiegespuren stellt dabei eine Ande-
rung eines Verkehrsweges dar. Ob diese Anderung als wesentlich im Sinne der 16. BImSchV
einzustufen ist, hdngt von verschiedenen Bedingungen ab.

Als maBgebliche Bedingung ist anzuflhren, dass der Verkehrslarm durch einen erheblichen bau-
lichen Eingriff um mindestens 3 dB(A) erhéht wird. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben.
Auf Grundlage der Verkehrsgutachten Planungsgruppe MWM vom 12.04.2016 liegt im Bereich
der Enneper StraBe eine Durchschnittliche Tagliche Verkehrsbelastung von DTV = 15.000 Kfz/24h
vor. Durch das geplante Bauvorhaben ist eine Verkehrszunahme von ca. 2.200 Kfz/24 zu erwar-
ten. Auf Grundlage des zur Berechnung von Verkehrsgerduschen nach der 16. BImSchV heran-
zuziehenden logarithmischen Berechnungsverfahrens auf der Basis von 10 ergibt sich daraus
eine Zunahme der Verkehrsgerdusche um AL = 10 log[(DTV + Zunahme)/DTV] = 0,6 dB(A).
Diese Zunahme liegt deutlich unter dem Wert von 3 dB(A), der im Sinne der 16. BImSchV eine
wesentliche Anderung von Verkehrswegen darstellt.

Hinzu kommt, dass bei einer anderen Nutzung des ehemaligen Brandt-Gelandes, z.B. wie bisher
als Gewerbegebiet, ebenfalls eine Zunahme der Verkehrsgerdusche auftreten wirde, die in der
voran aufgefihrten Bewertung noch nicht enthalten ist.

Die durch das geplante Bauvorhaben zu erwartende Zunahme des Verkehrslarms auf der 6ffent-
lichen StraBe kann somit als nicht relevant eingestuft werden.



ING.-BURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ

Buchholz-Erbau-Réschel-Horstmann Partnerschaftsgesellschaft 44141 Dortmund

Seite 3 Bearb.-Nr. 15/276-E1

10. Anregung
Rechtsanwalte Baumeister flir die Gemeinn. Wohnstéatten-Genossenschaft eG vom 03.11.2016

In der Anregung wird aufgefiihrt, dass eine nach der Festsetzung Nr. 10 zu errichtende Sicht-
schutzwand weder in der Plankarte noch in der Legende vorhanden sei. Dartber hinaus wird auf
eine fehlende Untersuchung des Verkehrslarms auf der Enneper StraBBe verwiesen.

In dem von uns erstellten Gerausch-Immissionsschutz-Gutachten, Bearb.-Nr. 15/276 vom
22.03.2016, wurde auf Grundlage des Stadtebaulichen Entwurfes des Architekturbiros Eicker
vom 23.02.2016, im norddstlichen Bereich des Plangebiets eine Sichtschutzwand mit einer Héhe
von h,y = 2,3 m Uber Terrain berlcksichtigt. Auf Grund der Lage der geplanten Sichtschutzwand
hat diese auch eine schallabschirmende Wirkung auf die nordéstlich des Plangebiets liegenden
Wohnh&user an der StraBe An der Hutte. Bedingt durch die erhdhte Lage der Wohnhauser an
der StraBe An der Hitte ist die Abschirmwirkung der geplanten Sichtschutzwand aber mit Ab-
schirmmaBen von Ay, = 0 bis 4,7 dB(A) als gering einzustufen.

Hinzu kommt, dass neben dem durch die geplante Sichtschutzwand teilweise abgeschirmten
Direktschall auch Reflexionen an den geplanten Marktgebauden auftreten, die durch die Sicht-
schutzwand nicht mehr abgeschirmt werden. Dies wurde in der Gerausch-Immissionsprognose
entsprechend berticksichtigt und kann u.a. der Anlage 2.11 entnommen werden.

Der geplanten Sichtschutzwand kommt somit in Bezug auf den Gerduschimmissionsschutz eine
untergeordnete Bedeutung zu.

Zum Verkehrslarm siehe Seite 2 des vorliegenden Schreibens.



ING.-BURO FUR AKUSTIK UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ

Buchholz-Erbau-Réschel-Horstmann Partnerschaftsgesellschaft 44141 Dortmund

Seite 4 Bearb.-Nr. 15/276-E1

Einwand zum Immissionsschutz
Orth Kluth Rechtsanwaélte, PartG mbH, KarlstraBe 8, 40221 Dlsseldorf

In dem Einwand wird auf Seite 5 aufgefihrt, dass die von der benachbarten Verzinkerei, An der
Hutte 29-31, 58135 Hagen, ausgehenden Immissionen nicht hinreichend betrachtet wurden.

In dem von uns erstellten Gerdusch-Immissionsschutz-Gutachten, Bearb.-Nr. 15/276 vom
22.03.2016, wurde unter Ziffer 8.3 auf die Gerauschvorbelastung von der benachbarten
Verzinkerei der Firma Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG eingegangen. Hierbei wurde ausge-
fihrt, dass die von der Verzinkerei im zuldssigen MaBe verursachten Gerauschemissionen und
-immissionen bereits durch die vorhandenen Wohnh&user an der StraBe An der Hitte und die
Wohnhauser Enneper StraBe 158a bis 162 (Nordwestseite) dahingehend begrenzt werden, dass
im Bereich der flr die hier geplanten Nutzungen und Betriebe zu betrachtenden Immissionsorte
keine maBgebliche Geraduschvorbelastung zu erwarten ist.

Diesbeziglich wird in dem Einwand angefiihrt, dass die industrielle Nutzung der Verzinkerei so-
wohl hinsichtlich der geplanten Einzelhandelsbetriebe als auch in Bezug auf die geplanten
Wohnnutzungen einen Konflikt schaffe.

Hinsichtlich der geplanten Einzelhandelsbetriebe ist anzufihren, dass diese aus Sicht des
Gerausch-Immissionsschutzes nach der TA Larm vom Grundsatz her nicht als schutzbeduirftig
eingestuft werden. In Bezug auf die SchutzbedUrftigkeit von Gebauden und Raumen verweist die
TA Larm im Anhang unter Nummer A.1.3 auf schutzbedirftige Rdume nach DIN 4109 "Schall-
schutz im Hochbau", Ausgabe 11.1989. Nach Nummer 4.1 der DIN 4109 sind nur RGume zum
dauernden Aufenthalt (Aufenthaltsrdume) schutzbedirftig. Als Aufenthaltsrdume gelten dabei u.a.
Wohn- und Schlafrdume sowie Blrro- und Praxisrdume. Da die geplanten Einzelhandelsbetriebe
in einem Sondergebiet flr ein Nahversorgungszentrum nach § 11 BauNVO errichtet werden sol-
len, in dem nach der Festsetzung Nr. 1 zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3/14 keine
Wohnnutzungen zugelassen sind, sind im Bereich der geplanten Einzelhandelsmérkte auch kei-
ne Immissionsorte fir schutzbedurftige Wohn- und Schlafrdume zu bertcksichtigen.

In Bezug auf ggf. mdgliche Buros im Bereich der geplanten Einzelhandelsbetriebe ist anzufihren,
dass diese auf Grundlage der Gebietsart als Sondergebiet Nahversorgungszentraum zur Unter-
bringung von Betrieben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten einen geringeren
Schutzanspruch aufweisen, der hier dem Schutzanspruch eines Gewerbegebietes nach § 8 der
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Buchholz-Erbau-Réschel-Horstmann Partnerschaftsgesellschaft 44141 Dortmund
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BauNVO gleichgesetzt werden kann. Dieser Schutzanspruch stand auch den Aufenthaltsrdumen
wie z.B. Burordumen des ehemaligen Brandt-Betriebes zu.

Durch die geplanten Einzelhandelsbetriebe ergibt sich somit keine an die benachbarte
Verzinkerei der Firma Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG heranriickende schutzbediirftige Nut-
zung, so dass hinsichtlich des Gerausch-Immissionsschutzes keine sich neu bildende Konflikt-

situation zu erwarten ist.

Hinsichtlich der Wohnungen, die im stddstlich geplanten Gesundheitszentrum errichtet werden
sollen, ist anzuflihren, dass diese zum Betriebsgeldande der Verzinkerei der Firma Voigt &
Schweitzer GmbH & Co. KG einen deutlich gréBeren Abstand von ca. 140 m aufweisen als das in
vergleichbarer Ausbreitungsrichtung (Stdsldost) liegende und zum Betriebsgeldnde néchstbe-
nachbarte Wohnhaus Enneper StraBe 158a mit einem Abstand von ca. 40 m. Da sich Schall-
emissionen i.d.R. kugelférmig ausbreiten, ist die genaue Ausbreitungsrichtung dabei von
untergeordneter Bedeutung.

Darlber hinaus befinden sich westlich des geplanten Gesundheitszentrums bereits Wohnh&user,
Enneper StraBe 142 bis 148, die ebenfalls einen Schutzanspruch gegeniiber den Gerauschim-
missionen der Verzinkerei der Firma Voigt & Schweitzer GmbH & Co. KG aufweisen. Die vorhan-
denen Wohnhauser liegen dabei ndher an dem Betriebsgelédnde der Verzinkerei und ragen auf
Grund ihrer Geschosszahl mit vier Vollgeschossen und ausgebauten Dachgeschossen deutlich
Uber das geplante Gesundheitszentrum, welches lediglich drei Vollgeschosse erhalt, hinaus.

Da sich Gerauschimmissionen, auf Grund wegfallender Abschirmungen, mit steigender Héhe un-
gehinderter ausbreiten, wird der Betrieb der Verzinkerei der Firma Voigt & Schweitzer GmbH &
Co. KG bereits durch die vorhandenen Wohnhauser in seiner zuldssigen H6he der Gerdusch-
emissionen und -immissionen beschrankt. Das geplante Gesundheitszentrum stellt somit eben-
falls keine heranriickende schutzbedurftige Bebauung dar.

Mit freundlichen GriiBen

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK
UND LARM-IMMISSIONSSCHUTZ

441 OBFfMUND 57%
Dipl.-Ing. Erbau-Roschel
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gine gerechte Abwigung zu stellen sind. Das durch Art. GG geschiifzte Interesse der
Eigentimer von Flachen, die bislang fur den Einzelhandel auch mit innenstadtrelevanten
Jortimenten genutzt werden konnten, ist nicht fehlerfrei abgewogen warden.,

Vgl. zu den Abwégungsanforderungen: OVG NRW, Urt, v. 12.04.2017
- 10D TO/15.NE -

InsoWeit weise ich noch einmal darauf hin, dass die Erweiterung des ZVB auf das Brandt-
Gelande nicht auf einer sachgerechten Abwagung aller relevanten Belange beruht.

Mit freundlichen Grifien

Rechtsanwalt



	Vorlage
	Anlage 1: 2017-09-25_Vorlageplan_Ergänzung
	Anlage 2: Anlage 1 Einwendung Baumeister
	Anlage 3: Anlage 1 GFK_Stellungnahme
	Anlage 4: GFK Gutachten
	Anlage 5: Anlage 1 a_BBE_2._Stellungnahme zur GFK
	Anlage 6: Anlage 1b, 2b Lärm
	Anlage 7: Geräusch-Immissionsgutachten ergänzende Stellungnahme 8/2017
	Anlage 8: Anlage_2_Einwendung_Orth_Kluth
	Anlage 9: Anlage 2_a_DEKRA_ Stellungnahme zum Einwand
	Anlage 10: DEKRA Gutachten
	Anlage 11: Geräusch-Immissionsgutachten
	Anlage 12: Geräusch-Immissionsgutachten ergänzende Stellungnahme 1/2017
	Anlage 13: Anlage 3 Einwendung BRANDI

